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Hessische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB) 
(Umsetzung der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
Ausgabe 2017/1) 
 
 
Auf Grund des § 90 Abs. 5 Hessische Bauordnung (HBO) werden die in der Anlage 
enthaltenen Technischen Baubestimmungen bekannt gemacht. 

Die Technischen Baubestimmungen beruhen auf den durch das Deutsche Institut für 
Bautechnik nach Anhörung der beteiligten Kreise im Einvernehmen mit den obersten 
Bauaufsichtsbehörden der Länder als Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Bau-
bestimmungen am 31. August 2017 veröffentlichten Technischen Baubestimmungen. 
Es wurden die sich aus dem Landesrecht ergebenden notwendigen Anpassungen 
vorgenommen und durch Fettdruck gekennzeichnet. 

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet 
der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informations-
gesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1) sind beachtet worden. 

Soweit sich gegenüber dem notifizierten Text in dieser Bekanntmachung Änderungen 
und Ergänzungen ergeben haben, handelt es sich um erläuternde Hinweise oder um 
Angleichungen an das Recht der Hessischen Bauordnung. 

Für einige harmonisierte Bauprodukte können nicht alle Leistungen, die für die 
Erfüllung der Bauwerksanforderungen möglicherweise erforderlich sind, nach der 
entsprechenden harmonisierten europäischen Norm erklärt werden. Die betroffenen 
Normen/Bauprodukte sind in einer Prioritätenliste (abrufbar unter www.dibt.de) 
zusammengestellt, in der die betroffenen Leistungen aufgeführt sind und in der auch 
Möglichkeiten zur Erklärung der betroffenen Leistungen aufgezeigt werden. Danach 
können zur Bewertung der Leistung bestimmter Bauprodukte u. a. auch ehemalige 
Dokumentationsunterlagen herangezogen werden. Dies können z. B. ehemalige 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) oder ehemalige allgemeine 
bauaufsichtliche Prüfzeugnisse (abP) sein. Bei abZ oder abP mit ausgewiesener 
Geltungsdauer ist von dem Nachweis der bauwerksseitig gestellten Anforderungen 
auszugehen, wenn feststeht, dass die in der abZ oder dem abP enthaltenen 
Nebenbestimmungen weiter erfüllt sind. 

Freiwillige Leistungsangaben in Form einer technischen Dokumentation entsprechend 
Kapitel D 3 der H-VV TB sind regelmäßig anzuerkennen, wenn eine der dort 
aufgeführten Stellen eingeschaltet worden ist. 

 

     

 
 

 
 

               13. Juni 2018 
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Die Anforderungen zur bauwerksseitigen Beschränkung gesundheitsschädlicher 
Emissionen in Aufenthaltsräumen werden u. �D���� �L�P�� �$�Q�K�D�Q�J�� ���� �Ä�$�Q�I�R�U�G�H�U�X�Q�J�H�Q�� �D�Q��
bauliche Anlagen bezüglich des Gesundheitsschutzes (ABG):2017-�����³�� �N�R�Q�N�U�H�W�L�V�L�H�U�W��
(vergl. Kapitel A 3 �Ä�+�\�J�L�H�Q�H���� �*�H�V�X�Q�G�K�H�L�W�� �X�Q�G�� �8�P�Z�H�O�W�V�F�K�X�W�]�³�� �/�I�G���� �1�U���� �$�� �������������� Ein 
entsprechender Nachweis nach ABG ist hiernach auch für nicht mit Holz- und 
Feuerschutzmitteln behandelte OSB- und Spanplatten, welche in Aufenthaltsräumen 
und zugehörigen Nebenräumen verwendet werden sollen und bei denen infolge 
industrieller Herstellungsverfahren VOC-Emissionen entstehen können, erforderlich. 
Um den Herstellern eine angemessene Zeit zur Anpassung des 
Herstellungsprozesses ihrer Produkte zu geben, hat die Fachkommission Bautechnik 
der Baumministerkonferenz beschlossen, eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 
2018 für diese Produkte einzuräumen. Für OSB- und Spanplatten bei Verwendung in 
Aufenthaltsräumen sind deshalb erst ab 1. Januar 2019 die Anforderungen an VOC-
Emissionen entsprechend Abschnitt 2.2.1.1 der ABG zu erfüllen. 

Der vorliegende Erlass tritt zum 7. Juli 2018 in Kraft. Gleichzeitig werden die 
nachfolgenden Erlasse aufgehoben. Diese wurden in diesem Erlass sowie in Abschnitt 
A.2.2 der H-VV TB als Technischen Anforderungen aufgenommen. Sie sind 
hinsichtlich der Schutzziele des § 3 HBO und der daraus resultierenden 
Grundanforderungen für Bauwerke gem. Anhang I der EU-BauPVO zu beachten. 

�x Liste und Übersicht der im Land Hessen bauaufsichtlich eingeführten Technischen 
Baubestimmungen (Umsetzung der Musterliste Juni 2015) vom 10. März 2016 
(StAnz. S. 369), 

�x Bekanntmachung der Hessischen Beherbergungsstättenrichtlinie vom 
15. November 2015 (StAnz. S. 1272), 

�x Bekanntmachung einer Hessischen Richtlinie über den Bau und Betrieb von 
Verkaufsstätten (Hessische Verkaufsstättenrichtlinie) vom 5. Dezember 2016 
(StAnz. S. 1696), 

�x Bekanntmachung einer Hessischen Richtlinie über den Bau und Betrieb von 
Versammlungsstätten (Hessische Versammlungsstättenrichtlinie) vom 
3. Dezember 2015 (StAnz. S. 1415), 

�x Bekanntmachung der Muster-Schulbau-Richtlinie der Fachkommission 
"Bauaufsicht" der ARGEBAU-Ministerkonferenz - Fassung April 2009 - vom 
27. Oktober 2009 (StAnz. S. 2717), neu in Kraft gesetzt am 7. Juli 2015 (StAnz. 
S. 739), 

�x Bekanntmachung einer Hessischen Richtlinie über den Bau und Betrieb von 
Hochhäusern (Hessische-Hochhaus-Richtlinie - H-HHR) vom 26. Januar 2013 
(StAnz. S. 1528), 

�x Vollzug des Bauproduktenrechtes bei der Verwendung harmonisierter Bau-
produkte nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (BauPVO) ab dem 16.10.2016 - 
Umsetzung des Urteils des EuGH vom 16.10.2014 in der Rechtssache C-100/13 
vom 21. Oktober 2016, 

�x Vollzug des Bauproduktenrechtes bei der Verwendung harmonisierter Bau-
produkte nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (BauPVO) ab dem 16.10.2016 - 
Umsetzung des Urteils des EuGH vom 16.10.2014 in der Rechtssache C-100/13 
vom 31. Juli 2017. 
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Auf Vorhaben, auf die die bis zum 6. Juli 2018 geltende Fassung der HBO angewendet 
wird, gelten die bisherigen Technischen Regelungen und damit die oben genannten 
Erlasse insoweit fort.  

Dieser Erlass wird im Staatsanzeiger für das Land Hessen veröffentlicht. Von           
einer Veröffentlichung der Anlage wird im Hinblick auf ihren Umfang abgesehen.         
Sie kann unter https://wirtschaft.hessen.de/landesentwicklung/bauen-und-
wohnen/baurecht/bauordnungsrecht abgerufen werden. 
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Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Landesentwicklung 
 
 

 

Hessische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB) 
(Umsetzung der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
Ausgabe 2017/1) 
Erlass vom 13. Juni 2018 (StAnz. S. 831) 
 
 
Die Anlage zum Erlass vom 13. Juni 2018 wird wie folgt geändert: 

�x Auf der Seite 2 wird im Inhaltsverzeichnis �G�L�H���K�L�Q�W�H�U���³�9�R�U�E�H�P�H�U�N�X�Q�J�³���D�Q�J�H�J�H�E�H�Q�H��
Seitenangabe �³���³��durch die Seitenangabe �³���³��ersetzt, 

�x Auf der Seite 170 wird die letzte Zeile des Anhangverzeichnisses wie folgt neu ge-
fasst: 

28 Anhang 28 zu  
Lfd Nr. A.3.2.6 

Bauaufsichtliche Richtlinie über die Lüftung fensterloser 
Küchen, Bäder und Toilettenräume in Wohnungen, Aus-
gabe April 2009 

503 

 
�x Die Anlage A 5.2/1 erhält die folgende Fassung: 

Anlage A 5.2/1 
 
Zu DIN 4109-1 

Die erforderlichen Schallschutznachweise sind Bestandteil der Bauvorlagen 
(siehe Anlage 2 Nr. 8 BVErl).  
 
1 Zu Abschnitt 7.2, Tabelle 7, Fußnote b: 
Die Anforderungen sind im Einzelfall von der Bauaufsichtsbehörde festzulegen. 

2 Zu Abschnitt 8, Tabelle 8: 
Die Anforderungen in Tabelle 8, Zeilen 3.3, 3.4, 5.1 und 5.2 sind nur einzuhalten, 
sofern es sich bei den schutzbedürftigen Räumen um Wohn-, Schlaf- oder Betten-
räume gemäß DIN 4109-1, Abschnitt 3.16 handelt. 

3 Zu den Abschnitten 7, 8 und 9: 
Bei baulichen Anlagen, die nach Tabelle 9, Zeilen 3 und 4 einzuordnen sind, ist die 
Einhaltung des geforderten Schalldruckpegels durch Vorlage von Messergebnissen 
nachzuweisen. Das Gleiche gilt für die Einhaltung des geforderten Schalldämm-
Maßes bei Bauteilen nach Tabelle 8 und bei Außenbauteilen, an die Anforderungen 
entsprechend Tabelle 7, Spalten 3 und 4 gestellt werden, sofern das bewertete 
Schalldämm-�0�D�‰���5�¶w,res �•���������G�%���E�H�W�U�D�J�H�Q���P�X�V�V�����'�Lese Messungen sind unter Be-
achtung von DIN 4109-4:2016-07 von bauakustischen Prüfstellen durchzuführen, 
die entweder nach § 27 Satz 1 Nr. 1 HBO  anerkannt sind oder in einem Verzeichnis 

    

          18. September 2018 
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�•�E�H�U���Ä�D�Q�H�U�N�D�Q�Q�W�H���6�F�K�D�O�O�V�F�K�X�W�]�S�U�•�I�V�W�H�O�O�H�Q�´���E�H�L���G�H�P���9�H�U�E�D�Q�G���G�H�U���0�D�W�H�U�L�D�O�Srüfungs-
anstalten VMPA2 geführt werden. 

4 Die informativen Anhänge A und B sind nicht anzuwenden. 

5 E DIN 4109-1/A1:2017-01 darf für bauaufsichtliche Nachweise herangezogen 
werden. In diesem Fall gelten die Ziffern 1 und 3 sinngemäß.  

6 Für den Nachweis gegen Fluglärm im Bereich des Flughafens Frankfurt 
sind die Übersichts- und Detailkarten zur Darstellung des Lärmschutzbe-
reichs für den Verkehrsflughafen Frankfurt Main aufgrund des Gesetzes zum 
Schutz gegen Fluglärm zur Bestimmung der maßgeblichen Außenlärmpegel 
zu beachten, die auf der Homepage des Regierungspräsidiums Darmstadt un-
ter www.rp-darmstadt.hessen.de eingestellt sind.   
____________ 
 
2  Verband der Materialprüfungsanstalten (VMPA) e. V. Berlin, Littenstraße 10, 10179 Berlin 

(www.vmpa.de) 
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Hessische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB) 
(Umsetzung der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
Ausgabe 2017/1) 
Erlasse vom 13. Juni 2018 (StAnz. S. 831) und 18. September 2018 (StAnz. S. 1118) 
 
 
Die Hessische Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB) ver-
weist in Abschnitt A 3.2.1 auf die Anforderungen an bauliche Anlagen bezüglich des 
Gesundheitsschutzes (ABG). Diese Anforderungen werden in Anhang 8 konkretisiert. 

An Holzwerkstoffe in Form von schlanken, ausgerichteten Fasern (OSB) und kunst-
harzgebundenen Spanplatten werden nach Abschnitt 2.2.1.1 der ABG (Anhang 8,        
H-VV TB) Anforderungen hinsichtlich der VOC-Emissionen gestellt. Im Erlass vom 
13. Juni 2018 wurde die Nachweispflicht für diese Produkte für eine bis zum 31. De-
zember 2018 befristete Übergangszeit ausgesetzt. Diese Übergangszeit wird hiermit 
bis zum 30. September 2019 verlängert.  

Nach Abschnitt 2.2.2.1 der ABG (Anhang 8, H-VV TB) wird im ersten Satz für den 
analytischen Nachweis der PAK auf die Methode AfPS GS 2014:01 PAK verwiesen.  

Alternativ zu diesem Nachweisverfahren darf bis zum 31. Dezember 2022 die Gehalts-
bestimmung nach DIN ISO 18287 durchgeführt werden. 

 

    22. November 2018 
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Kapitel B 4 beinhaltet Technische Anforderungen für Bauprodukte und Bauarten, die Anforderungen nach anderen 

Rechtsvorschriften unterliegen, für die nach § 89 Abs. 9 HBO eine Rechtsverordnung erlassen wurde. Dabei 

handelt es sich um Technische Anforderungen an ortsfest verwendete Anlagen und Anlagenteile in Lager-, Abfüll- 

und Umschlaganlagen (LAU-Anlagen) zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowie an den Einbau, Betrieb 

und die Wartung von Anlagen mit Bauprodukten zur Abwasserbehandlung. 

 

2.4 Teil C - Technische Baubestimmungen für Bauprodukte, die nicht die CE-Kennzeichnung tragen, und für 

Bauarten - bestimmt die Angaben zu nicht harmonisierten Bauprodukten sowie zu Bauarten, die nur eines 

allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses bedürfen sowie die Anforderungen zur Abgabe der 

Übereinstimmungserklärung für ein Bauprodukt nach § 25 HBO.  

 

Teil C gilt daher nicht für Bauprodukte, für die eine harmonisierte Norm oder eine Europäische Technische 

Bewertung (ETA) im Geltungsbereich der EU-BauPVO vorliegt. 

 

In Kapitel C 2 sind die technischen Regeln sowie die Anforderungen an die Übereinstimmungsbestätigung für nicht 

harmonisierte Bauprodukte bestimmt. 

 

Kapitel C 3 führt Bauprodukte auf, die lediglich eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses bedürfen. An 

dieser Stelle sind auch die jeweils anerkannten Prüfverfahren und die Art der erforderlichen 

Übereinstimmungsbestätigung aufgeführt.  

 

In Kapitel C 4 sind die Bauarten ausgewiesen, die lediglich eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses 

bedürfen. Auch hier sind die anerkannten Prüfverfahren jeweils aufgelistet. 

 

Sofern von der maßgebenden technischen Regel abgewichen wird, ist für Bauprodukte eine allgemeine 

bauaufsichtliche Zulassung oder eine Zustimmung im Einzelfall und für Bauarten eine allgemeine oder 

vorhabenbezogene Bauartgenehmigung erforderlich. 

 

Bei Bauprodukten und Bauarten, die (nur) eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses bedürfen, wird das 

Vorliegen einer maßgebenden Prüfnorm zwingend vorausgesetzt. Dabei können auch weitere technische 

Bestimmungen, die für die Erteilung des abP erforderlich sind, angegeben werden. Dazu gehören z.B. ergänzende 

Angaben zu Prüfumfang, Prüfaufbau, Prüfhäufigkeit. 

 

2.5 Teil D enthält die nach § 20 Abs. 3 HBO vorgesehene Liste von Bauprodukten, welche keines 

Verwendbarkeitsnachweises bedürfen. Hierunter fallen Bauprodukte, für die es allgemein anerkannte Regeln der 

Technik gibt, jedoch auf Verwendbarkeitsnachweise verzichtet wird sowie Bauprodukte, für die es weder 

Technische Baubestimmungen noch allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt und die bauordnungsrechtlich 

von untergeordneter Bedeutung sind. Die Liste hat klarstellenden Charakter und erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. 

 

Im Kapitel D 3 wird ein Weg aufgezeigt, wie mit lückenhaften und unvollständigen harmonisierten Spezifikationen 

umgegangen werden kann. Für den Vollzug sind die Länder zuständig. 
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Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung der 
Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind 

 

 

 

 

 

A 1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 
A 2 Brandschutz 
A 3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz 
A 4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung 
A 5 Schallschutz 
A 6 Wärmeschutz 







Teil 

 

Lfd. Nr. 

Anforderungen an Planung, 

Bemessung und Ausführung 

gem. § 90 Abs. 2 HBO 

Technische Regeln/Ausgabe 

Weitere 

Maßgaben gem. 

§ 90 Abs. 2 HBO 

Bezugs- 

quelle/ 

Fundstelle 

1 2 3 4 5 
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A 1.2.2.5 Ausführung von 

Verpressankern 

DIN EN 1537:2001-01  Anlage A 1.2.2/3 *) 

    DIN EN 1537 Ber.1:2011-12    *) 

    DIN SPEC 18537:2012-02   *) 

A 1.2.2.6 Ausführung von 

besonderen 

geotechnischen Arbeiten 

(Spezialtiefbau) - Pfähle 

mit kleinen Durchmessern 

(Mikropfähle) 

DIN EN 14199:2012-01    *) 

DIN SPEC 18539:2012-02 *) 

A 1.2.2.7 Ausführung von 

besonderen geotech-

nischen Arbeiten (Spezial-

tiefbau) - Injektionen 

DIN EN 12715:2000-10  

DIN SPEC 18187:2015-08  

  *) 

*) 

  Bemessung von 

verfestigten Bodenkörpern 

- Hergestellt mit 

Düsenstrahl-, Deep-Mixing- 

oder Injektions-Verfahren 

DIN 4093:2015-11    *) 

 A 1.2.3  Bauliche Anlagen im Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau  

A 1.2.3.1 Bemessung und Konstruk-

tion von Stahlbeton- und 

Spannbetontragwerken 

DIN EN 1992    

  Allgemeine Bemessungs-

regeln und Regeln für den 

Hochbau 

DIN EN 1992-1-1:2011-01  Anlagen  

A 1.2.3/1 und  

A 1.2.3/2 

*) 

DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 *) 

    DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04   *) 

    DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12   *) 

  Tragwerksbemessung für 

den Brandfall 

DIN EN 1992-1-2:2010-12  Anlage A 1.2.3/3 *) 

DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12 *) 

    DIN EN 1992-1-2/NA/A1:2015-09    *) 

  Beton, Stahlbeton und 

Spannbeton 

DIN 1045-2:2008-08  Anlage A 1.2.3/4 *) 

DIN EN 206-1:2001-07 *) 

    DIN EN 206-1/A1:2004-10    *) 

    DIN EN 206-1/A2:2005-09   *) 

    DIN EN 206-9:2010-09   *) 

  Ausführung von 

Tragwerken aus Beton 

DIN 1045-3:2012-03  Anlage A 1.2.3/4 *) 

DIN 1045-3 Ber. 1:2013-07 *) 

    DIN EN 13670:2011-03    *) 

  Fertigteile DIN 1045-4:2012-02    *) 

  Ziegeldecken DIN 1045-100:2011-12    *) 

A 1.2.3.2 Schutz und Instandsetzung 

von Betonbauteilen 

DAfStb-Richtlinie - Schutz und 

Instandsetzung von 

Betonbauteilen: 2001-10 

Anlage A 1.2.3/5 *) 

Ber. 2:2005-12 *) 

Ber. 3:2014-09 *) 

A 1.2.3.3 Spritzbeton DIN EN 14487-1:2006-03    *) 

    DIN EN 14487-2:2007-01    *) 

    DIN 18551:2014-08    *) 

A 1.2.3.4 Schweißen von Betonstahl DIN EN ISO 17660-1:2006-12  Anlage A 1.2.3/6 *) 





Teil 

 

Lfd. Nr. 

Anforderungen an Planung, 

Bemessung und Ausführung 

gem. § 90 Abs. 2 HBO 

Technische Regeln/Ausgabe 

Weitere 

Maßgaben gem. 

§ 90 Abs. 2 HBO 

Bezugs- 

quelle/ 

Fundstelle 

1 2 3 4 5 
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und Eigenschaften in 

Dickenrichtung 

  

 Bemessung und 

Konstruktion von 

Tragwerken mit 

Zuggliedern aus Stahl 

DIN EN 1993-1-11:2010-12  Anlage A 1.2.4/3 *) 

DIN EN 1993-1-11/NA:2010-12 *) 

  

  Zusätzliche Regeln zur 

Erweiterung von EN 1993 

auf Stahlgüten bis S700 

DIN EN 1993-1-12:2010-12    *) 

DIN EN 1993-1-12/NA:2011-08 *) 

  

  Türme und Maste DIN EN 1993-3-1:2010-12    *) 

    DIN EN 1993-3-1/NA:2015-11   *) 

  Schornsteine DIN EN 1993-3-2:2010-12  Anlage A 1.2.4/4 *) 

    DIN EN 1993-3-2/NA:2010-12    *) 

  Silos DIN EN 1993-4-1:2010-12    *) 

    DIN EN 1993-4-1/NA:2010-12   *) 

  Pfähle und Spundwände DIN EN 1993-5:2010-12    

 

*) 

DIN EN 1993-5/NA:2010-12 *) 

  Kranbahnen DIN EN 1993-6:2010-12    *) 

    DIN EN 1993-6/NA:2010-12   *) 

  Ausführung von 

Stahltragwerken 

DIN EN 1090-2:2011-10  Anlage A 1.2.4/5 *) 

A 1.2.4.2 Bemessung und 

Konstruktion von 

Verbundtragwerken aus 

Stahl und Beton 

DIN EN 1994    

  Allgemeine 

Bemessungsregeln und 

Anwendungsregeln für den 

Hochbau 

DIN EN 1994-1-1:2010-12  Anlagen  

A 1.2.3/2 und  

A 1.2.4/1 

*) 

DIN EN 1994-1-1/NA:2010-12 *) 

  

  Tragwerksbemessung für 

den Brandfall 

DIN EN 1994-1-2:2010-12  Anlage A 1.2.3/3 *) 

DIN EN 1994-1-2/A1:2014-06 *) 

    DIN EN 1994-1-2/NA:2010-12    *) 

A 1.2.4.3 Bemessung und 

Konstruktion von 

Aluminiumtragwerken 

DIN EN 1999    

  Allgemeine 

Bemessungsregeln 

DIN EN 1999-1-1:2014-03  Anlage A 1.2.4/1 *) 

    DIN EN 1999-1-1/NA:2013-05    *) 

    DIN EN 1999-1-1/NA/A1:2014-06    *) 

    DIN EN 1999-1-1/NA/A2:2015-03    *) 

    DIN EN 1999-1-1/NA/A3:2015-11    *) 

  Tragwerksbemessung für 

den Brandfall 

DIN EN 1999-1-2:2010-12  Anlage A 1.2.3/3 *) 

DIN EN 1999-1-2/NA:2011-04 *) 

  Ermüdungsbeanspruchte 

Tragwerke 

DIN EN 1999-1-3:2011-11    *) 

DIN EN 1999-1-3/NA:2013-01 *) 

  Kaltgeformte Profiltafeln DIN EN 1999-1-4:2010-05  Anlage A 1.2.4/2 *) 

    DIN EN 1999-1-4/A1:2011-11    *) 

    DIN EN 1999-1-4/NA:2010-12    *) 

  Schalentragwerke DIN EN 1999-1-5:2010-05    *) 

    DIN EN 1999-1-5/NA:2010-12    *) 
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  Zusatzanforderungen an 

absturzsichernde 

Verglasungen 

DIN 18008-4:2013-07    *) 

  Zusatzanforderungen an 

begehbare Verglasungen 

DIN 18008-5:2013-07    *) 

A 1.2.8  Sonderkonstruktionen  

A 1.2.8.1 Freistehende Schornsteine DIN 1056:2009-01  Anlagen  

A 1.2.4/4 und  

A 1.2.8/1 

*) 

    DIN EN 13084-1:2007-05  Anlage A 1.2.8/1 *) 

    DIN EN 13084-2:2007-08    *) 

    DIN EN 13084-4:2005-12    *) 

    DIN EN 13084-6:2005-03  Anlage A 1.2.8/2 *) 

    DIN EN 13084-8:2005-08  Anlage A 1.2.8/2 *) 

A 1.2.8.2 Glockentürme DIN 4178:2005-04    *) 

A 1.2.8.3 Gewächshäuser DIN V 11535-1:1998-02  Anlage A 1.2.7/2 *) 

A 1.2.8.4 Traggerüste DIN EN 12812:2008-12  Anlagen  

A 1.2.8/3 und  

A 1.2.8/4 

*) 

A 1.2.8.5 Arbeitsgerüste DIN EN 12811-1:2004-03  Anlagen  

A 1.2.8/4 und  

A 1.2.8/5 

*) 

  Schutzgerüste DIN 4420-1:2004-03  Anlage A 1.2.8/5 *) 

A 1.2.8.6 Gärfuttersilos und 

Güllebehälter 

DIN 11622-1:2006-01    *) 

    DIN 11622-2:2004-06    *) 

    DIN 11622-4:1994-07    *) 

A 1.2.8.7 Windenergieanlagen; 

Einwirkungen und 

Standsicherheitsnachweise 

für Turm und Gründung 

Richtlinie für Windenergieanlagen; 

Einwirkungen und 

Standsicherheitsnachweise für 

Turm und Gründung, März 2015 

Anlage A 1.2.8/6 **) 

A 1.2.8.8 Lehmbauten für 

Wohngebäude der 

Gebäudeklasse 1 und 2 mit 

höchstens zwei 

Vollgeschossen 

Lehmbau Regeln, Februar 2008   ***) 

A 1.2.8.9 Ortsfeste liegende 

zylindrische ein- und 

doppelwandige Behälter 

(Tanks) aus Stahl zur 

oberirdischen Lagerung 

von wassergefährdenden 

flüssigen Brennstoffen für 

die energetische 

Versorgung von Heiz- und 

Kühlanlagen für Gebäude 

  Anlage A 1.2.8/7  

A 1.2.8.10 Ortsfeste Tanks aus 

Thermoplasten zur 

oberirdischen Lagerung 

von flüssigen Brennstoffen 

für die energetische 

Versorgung von Heiz- und 

  Anlage A 1.2.8/8  
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Kühlsystemen in 

Gebäuden 

A 1.2.9  Bauliche Anlagen in Erdbebengebieten  

A 1.2.9.1 Bauten in deutschen 

Erbebengebieten 

DIN 4149:2005-04  Anlage A 1.2.9/1 *) 

 
 

 

*) Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin 
**) Deutsches Institut für Bautechnik, "Mitteilungen" bzw. "DIBt-Mitteilungen" bzw. www.dibt.de 
***) Dachverband Lehm e. V. 

 

 

 

 

http://www.dibt.de/
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Anlage A 1.2.1/1 

 

Zu DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA 

 

Die informativen Anhänge B, C und D sind nicht anzuwenden. 

 

 

Anlage A 1.2.1/2 

 

Zu DIN EN 1991-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA 

 

Zu Abschnitt 6.4: 

Ergänzend gilt für Horizontallasten für Hubschrauberlandeplätze auf Dachdecken: 

 

1 In der Ebene der Start- und Landefläche und des umgebenden Sicherheitsstreifens ist eine horizontale 

Nutzlast qk= 1,0 kN/m an der für den untersuchten Querschnitt eines Bauteils jeweils ungünstigsten Stelle 

anzunehmen. 

 

2 Für den mindestens 10 cm hohen Überrollschutz ist am oberen Rand eine Horizontallast von 10 kN 

anzunehmen. 

 

 

Anlage A 1.2.1/3 

 

Zu DIN EN 1991-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-2/NA 

 
Bei der Anwendung von Naturbrandmodellen ist zu beachten: 

 

1 Das Ergebnis der Bemessung des Feuerwiderstands (Brandeinwirkung und Nachweis) tragender oder 

aussteifender Bauteile auf der Grundlage von Naturbrandmodellen (Abschnitt 3.3 DIN EN 1991-1-2:2010-12) 

bedarf einer Abweichung nach § 73 Abs. 1 HBO es kann auch im Rahmen des § 53 HBO zugelassen werden. 

 

Anmerkung:  

Die Beurteilung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen in bauaufsichtlichen Verfahren erfolgt auf der 

Grundlage von Brandprüfungen nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) und führt zu Einstufungen in 

Feuerwiderstandsklassen (DIN 4102-2:1977-09, DIN EN 13501-2), die den bauaufsichtlichen Anforderungen 

zugeordnet werden.  

Bauteilbemessungen auf der Grundlage von Naturbrandmodellen stellen auf die jeweilige konkrete Nutzung und 

Ausgestaltung eines Raums oder Gebäudes unter Berücksichtigung der vorhandenen brandschutztechnischen 

Infrastruktur ab.  

Eine solche Bauteilbemessung deckt das auf Feuerwiderstandsklassen ausgerichtete globale bauaufsichtliche 

Anforderungssystem (Gebäudeklassen, Höhenlage der Geschosse, Gebäudeart) nicht vollständig ab.  

Über die Anwendbarkeit von Naturbrandmodellen ist daher im Rahmen einer Abweichung nach § 73 bzw. einer 

Erleichterung nach § 53 HBO zu entscheiden. Dazu ist im Bauantrag oder in den Bauvorlagen anzugeben, weshalb 

es einer ETK-Brandbeanspruchung nicht bedarf und darzustellen, dass (und weshalb) das gewählte Brandmodell 

für das Vorhaben geeignet ist und wie die damit zwangsläufig verbundene eingeschränkte Nutzung der Anlage 

(z.B. aufgrund begrenzter Brandlasten) sichergestellt werden soll (§ 73 Abs. 1 HBO, Anlage 2 Nr. 7.4 zum 

Bauvorlagenerlass (BVErl) vgl. Nr. 5). 

 

2 Für den Nachweis der Standsicherheit (Anlage 2 Nr. 6.3 BVErl) sind die für die Beurteilung der 

Brandeinwirkungen erforderlichen Unterlagen, insbesondere für die Ermittlung der thermischen Einwirkungen und 

die bemessungsrelevanten Brandszenarien einschließlich der entsprechenden Bemessungsbrände, als zusätzliche 

Bauvorlage (Anlage 2 Nr. 1.2 zum BVErl) vorzulegen. Die erforderlichen Unterlagen müssen vollständig, 

nachvollziehbar und prüfbar sein; die thermischen Einwirkungen sind raumbezogen zu ermitteln und zu 

dokumentieren. Die Eingangsparameter sind repräsentativ und konservativ zu wählen; dabei sind auch 

Brandeinwirkungen von außen und spezifische Nutzungszustände zu berücksichtigen (z.B. Fahrzeuge in 

Ausstellungshallen im Rahmen der Auf- und Abbauphase von Messeständen).  

 

 





http://www.is-argebau.de/
http://www.dibt.de/de/Geschaeftsfelder/BRL-TB.html








Anlagen  |  Teil 

  

23 

Anlage A 1.2.3/5 

 

Zur DAfStb-Richtlinie - Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen 

 

Wenn in der DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie Produktmerkmale angesprochen werden, die als wesentliche 

Merkmale nach der EU-Bauproduktenverordnung europäisch harmonisiert sind, so ist die für die Erfüllung der 

jeweiligen Bauwerksanforderungen erforderliche Leistung vom sachkundigen Planer gemäß der jeweiligen 

harmonisierten technischen Spezifikation festzulegen. Für die betroffenen Produkte sind die Festlegungen zum 

Übereinstimmungsnachweis und zur Kennzeichnung mit dem Ü-Zeichen nicht anzuwenden.  

 

 

Anlage A 1.2.3/6 

 

Zu DIN EN ISO 17660-1 und -2 

 

1 Zu Abschnitt 7: 

1.1 Es sind schweißgeeignete Betonstähle nach DIN  488-1 und -2:2009-08 zu verwenden. 

1.2 Es sind Baustähle nach DIN  EN 10025-1:2005-02 zu verwenden. 

1.3 Es sind Schweißzusätze nach DIN EN 13479:2005-03 zu verwenden. 

 

2 Zu den Abschnitten 8 und 9: 

Es ist die DVS-Richtlinie DVS 1708:2009-09 zu beachten. 

 

 

Anlage A 1.2.4/1 

 

Bei der Ausführung von Bauteilen oder Bausätzen aus Stahl nach DIN EN 1993 im Zusammenhang mit 

DIN EN 1993/NA, aus Aluminium nach DIN EN 1999 im Zusammenhang mit DIN EN 1999/NA oder von 

Verbundtragwerken oder -bauteilen nach DIN EN 1994 im Zusammenhang mit DIN EN 1994/NA ist Folgendes zu 

beachten: 

 

1 Werden Tragfähigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bausätzen in Form von rechnerisch ermittelten 

Tragfähigkeitswerten, mechanischen Festigkeiten oder komplette statische Berechnungen im Rahmen der 

Leistungserklärung angegeben, so gehören diese zu den bautechnischen Nachweisen. 

 

2 Die Bemessung von Tragwerken auf der Grundlage von Versuchen ist nicht anzuwenden.  

 

 
Anlage A 1.2.4/2 

 

1 Für die konstruktive Ausbildung von Dächern, Decken und Wänden sowie deren Bekleidung aus Trapez- 

und Wellprofilen aus Stahl gelten DIN 18807-3:1987-06 in Verbindung mit DIN 18807-3/A1:2001-05. 

 

2 Für die konstruktive Ausbildung von Dächern, Decken und Wänden, sowie deren Bekleidung aus Trapez- 

und Wellprofilen aus Aluminium gilt DIN 18807-9:1998-06. 

 

 

Anlage A 1.2.4/3 

 

Für Seilnetzkonstruktionen und vorgefertigte Drahtseile aus Stahl und nichtrostendem Stahl mit Endverankerungen 

nach ETA gilt: 

 

1 Abhängig von der Werkstoffnummer können offene Spiralseile und Rundlitzenseile aus nichtrostendem 

Stahl den in Tabelle 1 angegebenen Korrosionsbeständigkeitsklassen (CRC) nach DIN EN 1993-1-4:2015-10 

zugeordnet werden. 
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Für hochfeuerhemmende tragende Bauteile in Holzbauweise ist die Technische Regel A 2.2.1.4 zu beachten. 

 

Hinweis: 

Ein Bauteil, das nur der Aussteifung dient, darf auch ein anderes Brandverhalten aufweisen als das 

feuerwiderstandsfähige Bauteil, das es aussteift, wenn das Gesamtsystem eine ausreichende 

Feuerwiderstandsfähigkeit hat.  

 

A 2.1.5 Außenwände 

Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender Außenwände baulicher Anlagen, d. h. Bauteile die 

keine Vertikallasten, außer ihrem Eigengewicht, abtragen und lediglich für die Aufnahme der Eigengewichts- und 

Windlasten bemessen sind, müssen nach § 31 HBO grundsätzlich aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, damit 

eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist. Ausreichend lange Begrenzung 

der Brandausbreitung bedeutet auch, dass nach Ende der Brandeinwirkung und der Löscharbeiten ein 

fortschreitendes Glimmen und/oder Schwelen in diesen Bauteilen nicht mehr stattfindet. 

 

Sie sind aus brennbaren Baustoffen zulässig, wenn die nichttragenden Außenwände und die nichttragenden Teile 

tragender Außenwände als raumabschließende Bauteile feuerhemmend sind. Abweichend von den Festlegungen 

in Abschnitt A 2.1.3.3.4 (zu § 29 HBO) ist es für die Brandeinwirkung von außen nach innen zulässig, dass ein 

Versagen frühestens nach 30 Minuten gemäß DIN 4102-3:1977-09, Abschnitt 5.3.2 (abgeminderte Einheits-

Temperaturkurve), eintreten darf. Ausgenommen von diesen Festlegungen werden insbesondere Fenster und 

Türen (sog. Lochfassade); die notwendigen Höhen der Fensterbrüstungen sind durch die Regelungen zur 

Verkehrssicherheit nach § 38 Abs. 3 MBO gegeben. 

 

Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen müssen grundsätzlich in ihren einzelnen 

Bestandteilen schwerentflammbar sein. Zusätzlich müssen Außenwandbekleidungen aus mehreren Bestandteilen 

insgesamt schwerentflammbar sein. 

Für schwerentflammbare Außenwandbekleidungen sind die Ergebnisse bei Einwirkungen gemäß 

E DIN 4102-20:2016-03 zu berücksichtigen.  

 

Die Anwendung von schwerentflammbaren Außenwandbekleidungen in der Ausführung als 

Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit EPS-Dämmstoffen ist zur Erfüllung des Schutzzieles des § 29 Abs. 1 

Satz 1 HBO bei Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 nur zulässig, wenn an vorhandenen Öffnungen in der 

Außenwand im Bereich der Stürze oberhalb der Öffnung auch bei Brandeinwirkung standsichere und formstabile, 

nichtbrennbare konstruktive Maßnahmen angeordnet werden. Darauf kann verzichtet werden, wenn umlaufend 

horizontal angeordnete, auch bei Brandeinwirkung standsichere und formstabile, nichtbrennbare konstruktive 

Maßnahmen angeordnet werden. 

 

Für solche Außenwandbekleidungen in der Ausführung als Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit EPS-

Dämmstoffen ist zusätzlich eine Brandeinwirkung von außen, die unmittelbar im unteren Bereich der Fassade 

einwirkt, zu berücksichtigen. Dazu sind geeignete nichtbrennbare konstruktive Maßnahmen vorzusehen, damit das 

Schutzziel gemäß § 29 Abs. 1 Satz 1 HBO erfüllt ist oder es ist die Technische Regel A 2.2.1.5 einzuhalten.  

 

Ist für Gebäude die Verwendung von schwerentflammbaren Baustoffen nicht vorgeschrieben und sollen 

leichtentflammbare Baustoffe in Verbindung mit anderen Baustoffen gemäß § 29 Abs. 1 Satz 2 HBO verwendet 

werden, muss die Verbindung dauerhaft sein. Dies ist nicht der Fall, wenn solche Außenwandbekleidungen 

zugänglich sind und beschädigt werden können. 

 

Bei Außenwänden mit hinterlüfteten Bekleidungen, die geschossübergreifende Hohlräume haben oder die über 

Brandwände hinweggeführt werden, sind auch dann, wenn sie aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, 

ergänzende Vorkehrungen zur Begrenzung der Brandausbreitung zu treffen und die Technische Regel A 2.2.1.6 

zu beachten. 

 

Bei Gebäuden mit Doppelfassaden muss eine Brandausbreitung über Zwischenräume im Bereich von 

Geschossdecken wirksam eingeschränkt sein. Die erforderlichen Vorkehrungen sind im Einzelfall zu treffen und im 

Brandschutznachweis darzustellen. 
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Brandwände sind nur standsicher und raumabschließend, wenn sie ohne zusätzliche Maßnahmen den 

Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen und ergänzend den Einwirkungen nach 

DIN 4102-3:1977-09, Abschnitte 4.2.2 bis 4.2.5, widerstehen. Dies gilt mit Ausnahme der Einwirkungen nach 

DIN 4102-3:1977-09, Abschnitt 4.2.3, auch für hochfeuerhemmende Wände anstelle von Brandwänden. Für andere 

Wände anstelle von Brandwänden sind die Anforderungen gemäß Abschnitt A 2.1.6 einzuhalten. 

 

In Brandwände und Wände anstelle von Brandwänden eingreifende andere Bauteile, Anschlüsse einschließlich 

von Fugenausbildungen, Durchdringungen von Leitungen sowie Querschnittsverringerungen bei Einbau von 

Steckdosen, Schaltkästen, Leitungsverteilern etc. dürfen den Raumabschluss und die Standsicherheit nicht 

beeinträchtigen.  

 

In inneren Brandwänden und inneren Wänden anstelle von Brandwänden sind Öffnungen nach § 33 Abs. 8 HBO 

nur zulässig, wenn sie dauerhaft dicht- und selbstschließende Abschlüsse (Türen, Tore, Rolltore, Klappen u. a.) in 

der der Wand entsprechenden Feuerwiderstandsdauer haben und wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche 

Zahl und Größe beschränkt werden, damit die Verhinderung der Brandausbreitung nicht gefährdet wird; der 

Raumabschluss muss gesichert sein. Im Übrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.6, auch hinsichtlich 

des Offenhaltens dieser Feuerschutzabschlüsse.  

 

In inneren Brandwänden und Wänden anstelle von Brandwänden sind Verglasungen nach § 33 Abs. 9 HBO nur 

zulässig, wenn sie eine der Wand entsprechende Feuerwiderstandsdauer haben, raumabschließend sind und sie 

auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt werden, damit die Verhinderung der 

Brandausbreitung nicht gefährdet wird. Diese Anforderung wird mit Brandschutzverglasungen erfüllt, die bei 

Brandeinwirkung nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, über die mindestens erforderliche Zeitdauer die 

Ausbreitung von Feuer und Rauch sowie der Durchtritt der Wärmestrahlung verhindern und die Kriterien gemäß 

DIN 4102-13:1990-05 einhalten. Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die Technische Regel A 2.2.1.2 zu 

beachten. 

 

A 2.1.8 Decken 

Decken zwischen Geschossen müssen in baulichen Anlagen gemäß § 34 HBO ausreichend lang standsicher und 

raumabschließend sein und auch bei einer Brandeinwirkung von oben nach unten den Anforderungen der 

Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen. Zur Verhinderung der Brandentstehung müssen Decken 

nichtbrennbar sein, soweit nichts anders bestimmt ist.  

 

Anschlüsse einschließlich von Fugenausbildungen an andere Bauteile, auch an Außenwände, müssen so 

ausgebildet sein, dass die Standsicherheit und der Raumabschluss gewahrt bleiben, um die Brandausbreitung zu 

verhindern.  

 

In Decken sind Öffnungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 HBO nur zulässig, wenn sie dauerhaft dicht- und 

selbstschließende Abschlüsse (Klappen, Schiebeblätter u. a.) haben und wenn sie auf die für die Nutzung 

erforderliche Zahl und Größe beschränkt werden, damit die Verhinderung der Brandausbreitung nicht gefährdet 

wird; der Raumabschluss muss gesichert sein. Diese Anforderung wird mit Bauteilen (Feuerschutzabschlüssen) 

erfüllt, die die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie die Decke aufweisen. Im Übrigen gelten die Anforderungen nach 

Abschnitt A 2.1.6, auch hinsichtlich des Offenhaltens dieser Feuerschutzabschlüsse. 

 

A 2.1.9 Dächer 

Die Bedachung als Teil der baulichen Anlage besteht aus der regenwasserableitenden Schicht (Dachhaut), 

einschließlich verwendeter Teile für den Wärmeschutz und den Schutz gegen eindringende Feuchte, notwendiger 

Teile zur Übertragung der Lasten auf die die Bedachung tragenden Teile (Dämmstoffe, Dampfsperren, 

Unterspannbahnen, Dachlattung). Zur Bedachung gehören auch lichtdurchlässige Flächen und Abschlüsse von 

Öffnungen und deren Anschlüsse an die Bedachung. Begrünte Bedachungen sind zulässig.  

 

Soweit nichts anderes zugelassen ist, müssen Bedachungen zur Behinderung der Übertragung eines Brandes von 

außen in die bauliche Anlage durch Wärmestrahlung oder brennende Teile von anderen baulichen Anlagen und 

einer Brandausbreitung auf der baulichen Anlage gemäß § 35 HBO ausreichend lang dieser Brandeinwirkung 

widerstehen (harte Bedachung). Die Bedachung darf in vertikaler wie horizontaler Ausdehnung nur begrenzt 

geschädigt werden und nur begrenzt selbst zum Brandgeschehen einen Beitrag leisten. Dabei sind die 

Dachneigungen zu berücksichtigen, weil das Brandverhalten der Bedachungen in Abhängigkeit der Dachneigung 

unterschiedlich sein kann. 
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d) die Türen, falls mehrere nebeneinander angeordnet werden, durch feuerbeständige Bauteile getrennt und 

an diesen befestigt werden, und 

e) der Fahrschacht eine Öffnung zur Rauchableitung gemäß § 42 Abs. 4 Satz 1 HBO aufweist.  

 
Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die Technische Regel A 2.2.1.2 zu beachten. 

 

A 2.1.14 Leitungsanlagen, Installationsschächte und Kanäle 

In baulichen Anlagen dürfen Leitungen, Installationsschächte und Kanäle gemäß § 43 HBO durch 

raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt 

werden, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen 

getroffen werden. Für die Leitungsanlagen in Rettungswegen und für die Führung von Leitungsanlagen durch 

raumabschließende Bauteile gilt die Technische Regel A 2.2.1.8. Elektrische Leitungsanlagen für erforderliche 

sicherheitstechnische Anlagen in baulichen Anlagen nach Abschnitt A 2.1.21 müssen so beschaffen oder durch 

Bauteile abgetrennt sein, dass die sicherheitstechnischen Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig 

bleiben; die Technische Regel A 2.2.1.8 ist zu beachten.  

 

Werden in baulichen Anlagen Installationen in Hohlräumen von Systemböden geführt, ist die Technische 

Regel A 2.2.1.9 zu beachten. Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die Technische Regel A 2.2.1.2 zu beachten. 

 

Zum Schutz anderer Räume vor Bränden aus elektrischen Betriebsräumen für Transformatoren oder Schaltanlagen 

ist die Technische Regel A 2.2.1.10 zu beachten. Die Einhaltung dieser Technischen Regel gewährleistet auch den 

Funktionserhalt von elektrischen Anlagen für erforderliche sicherheitstechnische Anlagen.  

 

A 2.1.15 Lüftungsanlagen 

Lüftungsanlagen in baulichen Anlagen müssen gemäß § 44 Abs. 1 HBO betriebs- und brandsicher sein; sie dürfen 

den ordnungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeinträchtigen. Zur Konkretisierung dieser 

Anforderungen an Lüftungsanlagen sind die Anforderungen nach der Technischen Regel A 2.2.1.11 zu beachten. 

Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die Technische Regel A 2.2.1.2 zu beachten. 

 

A 2.1.16 Anforderungen an Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeversorgung, 

Brennstoffversorgung 

Feuerstätten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) sowie ortsfeste Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerke, 

Brennstoffzellen und Verdichter in baulichen Anlagen müssen gemäß § 45 HBO betriebs- und brandsicher sein; 

sie dürfen nur dann in Räumen aufgestellt werden, wenn Gefahren nicht entstehen. Anlagen zur Ableitung von 

Verbrennungsgasen müssen gemäß § 45 HBO so ausgeführt werden, dass keine Gefahren oder unzumutbare 

Belästigungen entstehen. Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die Verordnung über Feuerungsanlagen und 

Brennstofflagerung (Feuerungsverordnung) vom 3. Februar 2009 (GVBl. I 2009 S. 30), geändert durch 

Verordnung vom 3. November 2014 (GVBl. 2014 S. 269) und die Technische Regel A 2.2.1.2 zu beachten. 

 

A 2.1.17  Blitzschutzanlagen 

Blitzschutzanlagen nach § 49 HBO sollen die Brandentstehung an der baulichen Anlage und eine Gefährdung von 

Personen durch Blitzeinschläge verhindern. 

 

A 2.1.18  Bauliche Anlagen zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und von 

Sekundärstoffen aus Kunststoff 

Werden in baulichen Anlagen wassergefährdende Stoffe gelagert, müssen zum Schutz der Gewässer vor 

verunreinigtem Löschwasser, das beim Brand anfällt, die Anforderungen an die Löschwasser-Rückhaltung nach 

der Technischen Regel A 2.2.1.13 beachtet werden. 

 

Dienen bauliche Anlagen zur Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff, muss der Ausbreitung von Feuer 

vorgebeugt und wirksame Löscharbeiten ermöglicht werden. Die Technische Regel A 2.2.1.14 ist zu beachten. 
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A 2.1.21.2 Rauchabzugsgeräte und Rauchabzugsanlagen 

Sofern Rauchabzugsgeräte oder Rauchabzugsanlagen für Räume verlangt werden, sollen wirksame Löscharbeiten 

der Feuerwehr durch die Ableitung von Rauch unterstützt werden. Rauchabzugsgeräte in notwendigen 

Treppenräumen von Versammlungsstätten und Verkaufsstätten entsprechend den Mustervorschriften müssen 

mindestens von Hand ausgelöst werden können. Rauchabzugsanlagen müssen sowohl von Hand als auch 

automatisch ausgelöst werden können. Rauchabzugsanlagen können als natürlich wirkende Rauchabzugsanlagen 

oder maschinelle Rauchabzugsanlagen verlangt sein.  

 

Maschinelle Rauchabzugsanlagen müssen so errichtet werden, dass sie den Temperaturen der abzuführenden 

Brandgase ausreichend lang widerstehen. 

 

Als Rauchabzugsgeräte sowie als Geräte in natürlich wirkenden Rauchabzugsanlagen sind die 

Rauchabzugsgeräte in Abhängigkeit von der Lage in der baulichen Anlage, der erforderlichen aerodynamisch 

wirksamen Öffnungsfläche und des Standortes der baulichen Anlage hinsichtlich des Funktionserhalts und der 

Einwirkungen u.a. von Wind, Schnee, den Umgebungstemperaturen auszuwählen und zu verwenden. Dies ist im 

Brandschutznachweis auszuweisen. Für die Verwendung gilt die Technische Regel A 2.2.1.2 mit den 

Leistungsanforderungen.  

 

Als maschinelle Rauchabzugsgeräte sind die Rauchabzugsgeräte in Abhängigkeit von Lage in der baulichen 

Anlage und den erforderlichen Luftvolumenströmen hinsichtlich der Temperaturbeständigkeit auszuwählen und zu 

verwenden. Für die Verwendung gilt die Technische Regel A 2.2.1.2 mit den genannten Leistungsanforderungen. 

 

Rauchabzugsanlagen bestehen mindestens aus den Bedien- und Auslöseeinrichtungen, den jeweiligen 

Rauchabzugsgeräten und bei den maschinellen Rauchabzugsanlagen auch aus den Entrauchungsleitungen 

einschließlich notwendiger Abschlüsse (Entrauchungsklappen) zur Steuerung der Rauchabführung und der 

Steuerung der Luftvolumenströme. Für Rauchabzugsanlagen muss die für die Funktion notwendige Zuluft 

vorhanden sein; Abschlüsse von Zuluftöffnungen müssen von der Feuerwehr leicht geöffnet werden können. Bei 

maschinellen Rauchabzugsanlagen muss die Öffnung von Abschlüssen der Zuluftzuführung automatisch 

spätestens gleichzeitig mit Inbetriebnahme der maschinellen Rauchabzugsgeräte erfolgen. 

 

Entrauchungsleitungen müssen so dicht und temperaturbeständig sein, dass Rauch nicht aus ihnen in andere 

Bereiche der baulichen Anlage außerhalb des Brandbereiches austreten kann; sie müssen so angeordnet und so 

beschaffen sein, dass Temperaturerhöhungen auf der Außenseite der Leitungen nicht zu einer Brandentstehung 

außerhalb des Brandbereiches führen und auch bei Temperaturerhöhungen keine wesentlichen 

Querschnittsreduzierungen auftreten. Dies gilt auch für Kanäle und Schächte zu Rauchabführung, soweit sie bei 

natürlich wirkenden Rauchabzugsanlagen vorgesehen werden.  

 

Automatische Rauchabzugsanlagen müssen automatische Branderkennungs- und Übertragungseinrichtungen zur 

Auslösung haben; sie dürfen auch zusätzlich durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst werden können. 

 

Alle notwendigen Angaben zur Lage von Rauchabzugsgeräten und Anordnung der Rauchabzugsanlagen sind im 

Brandschutznachweis darzustellen. 

 

Rauchabzugsanlagen müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit Strom 

versorgt werden und funktionsfähig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).  

 

Für die Funktion von Rauchabzugsanlagen notwendige elektrische Leitungsanlagen müssen so beschaffen oder 

durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig bleiben. 

 

A 2.1.21.3 Wärmeabzugsgeräte 

Sofern Wärmeabzugsgeräte verlangt werden, soll der Brandausbreitung im Hinblick auf einen Vollbrand in 

bestimmten Bereichen einer baulichen Anlage entgegen gewirkt werden, um eine Entzündung brennbarer Teile der 

baulichen Anlage außerhalb des eigentlichen Brandbereiches durch heiße Brandgase zu verhindern. Für 

vorhandene Bauteile im Brandbereich soll eine Reduzierung der thermischen Einwirkungen erreicht werden, damit 

die Standsicherheit oder der Raumabschluss im Brandfall gewährleistet bleibt. Damit können auch wirksame 

Löscharbeiten unterstützt werden. 
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Erforderliche Wärmeabzugsgeräte sind in Abhängigkeit von Lage in der baulichen Anlage, vorgeschriebener 

geometrischer Abmessungen, der erforderlichen geometrischen Öffnungsfläche und des Standortes der baulichen 

Anlage hinsichtlich des Funktionserhalts und der Einwirkungen u.a. von Wind, Schnee, den 

Umgebungstemperaturen auszuwählen und zu verwenden. Dies ist im Brandschutznachweis auszuweisen. Für die 

Verwendung gilt die Technische Regel A 2.2.1.2 mit den Leistungsanforderungen. Alle notwendigen Angaben zur 

Lage von Wärmeabzugsgeräten sind im Brandschutznachweis darzustellen. 

 

A 2.1.21.4 Druckbelüftungsanlagen (Anlagen zur Rauchfreihaltung) 

Druckbelüftungsanlagen sind erforderlich, um Rettungswege, die der einzige bauliche Rettungsweg sind 

(Sicherheitstreppenraum), sowie Aufzugsschächte von erforderlichen Feuerwehraufzügen von Rauch frei zu halten, 

damit sich Personen retten und wirksame Löscharbeiten unterstützt werden können. Die Anordnung von 

Druckbelüftungsanlagen ist nur zulässig, wenn vor dem jeweiligen Rettungsweg oder Aufzugsschacht Räume 

(Vorräume) angeordnet sind und diese Räume von der Druckbelüftungsanlage mit erfasst werden. Die Wände und 

Decken des Vorraumes müssen nichtbrennbar sein und sie müssen im Brandfall ausreichend lang 

raumabschließend sein. Die Abschlüsse notwendiger Öffnungen in den Vorräumen müssen ausreichend lang 

raumabschließend und rauchdicht sein. Die Vorräume dürfen nur über notwendige Flure zugänglich sein. 

 

Dabei müssen Druckbelüftungsanlagen den Eintritt von Rauch in den Rettungsweg oder Aufzugsschacht und deren 

jeweiligen Vorraum ausreichend lang, auch bei Öffnung von Türen zu Räumen, verhindern.  

 

Der Betrieb der Druckbelüftungsanlage darf nicht dazu führen, dass sich Türen in Rettungswegen wegen zu hoher 

Druckdifferenzen nicht mehr öffnen lassen. Für Druckbelüftungsanlagen sind ausreichende Überströmöffnungen 

oder -einrichtungen vorzusehen. Druckbelüftungsanlagen müssen so geplant und betrieben werden, dass der 

Ausfall eines Lüftungsgerätes nicht zum Ausfall der Druckbelüftung führt. 

 

Druckbelüftungsanlagen müssen im Brandfall automatisch auslösen. Sie dürfen auch zusätzlich über eine 

automatische Brandmeldeanlage ausgelöst werden können. Der notwendige Druck muss sich unverzüglich nach 

dem Auslösen aufbauen.  

 

Druckbelüftungsanlagen bestehen mindestens aus automatischen Branderkennungs- und 

Übertragungseinrichtungen zur Auslösung der Anlage, Lüftungsgeräten, Lüftungsleitungen und einer Steuerung 

der Luftvolumenströme und erforderlichen Abströmeinrichtungen.  

 

Alle notwendigen Angaben für Druckbelüftungsanlagen sind im Brandschutznachweis darzustellen. 

 

Druckbelüftungsanlagen müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit Strom 

versorgt werden und funktionsfähig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).  

 

Für die Funktion von Druckbelüftungsanlagen notwendige elektrische Leitungsanlagen müssen so beschaffen oder 

durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig bleiben. 

 

A 2.1.21.5 Feuerlöschanlagen  

Mit Feuerlöschanlagen soll die Brandausbreitung mindestens begrenzt werden und damit wirksame Löscharbeiten 

unterstützt werden. 

 

Feuerlöschanlagen können als automatische (selbsttätige), halbstationäre oder Sprühwasserlöschanlagen, 

Anlagen mit Wandhydranten für die Feuerwehr (Typ F) und Anlagen mit trockenen Löschwasserleitungen 

erforderlich sein. 

 

Feuerlöschanlagen sind mindestens in Abhängigkeit von der raumbildenden Struktur der baulichen Anlage sowie 

vorhandener Baustoffe und Brandgüter, deren Verteilung und Anordnung im Raum, deren Abbrandverhalten und 

hinsichtlich der Branderkennungs- und Auslöseeinrichtungen, der geeigneten Löschmittel, Löschmittelmengen und 

notwendiger Wirkbereiche für die Löschmittel zu planen und zu errichten. Soweit erforderlich, sind 

Druckerhöhungsanlagen zu errichten. 

 

Automatische (selbsttätige) Feuerlöschanlagen, Anlagen mit Wandhydranten für die Feuerwehr (Typ F) und 

Anlagen mit trockenen Löschwasserleitungen müssen in der gesamten baulichen Anlage in allen Geschossen 

angeordnet werden, soweit nicht zugelassen ist, dass sie nur in einzelnen Brandabschnitten erforderlich sind. 
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Feuerlöschanlagen als halbstationäre Anlagen oder Sprühwasserlöschanlagen müssen nur in Teilbereichen der 

baulichen Anlage angeordnet werden. 

 

Bei Auslösen automatischer (selbsttätiger) Feuerlöschanlagen muss eine Brandmeldung automatisch über eine 

geeignete Brandmeldeeinrichtung an die Leitstelle der örtlich zuständigen Feuerwehr erfolgen, soweit die 

Bauaufsichtsbehörde nichts Anderes gestattet hat. Automatische (selbsttätige) Feuerlöschanlagen, die für die 

Brandbekämpfung technische Gase als Löschmittel verwenden, dürfen nach der Branderkennung erst dann 

ausgelöst werden, wenn die Nutzer alarmiert wurden und ausreichend Zeit zum Verlassen des betroffenen 

Bereiches (Raumes) hatten; die Weiterleitung der Brandmeldung bleibt davon unberührt. 

 

Für Sprinkleranlagen als automatische (selbsttätige) Feuerlöschanlagen sind die technischen Regeln in der 

VdS CEA 4001 für die Klasse 1 oder andere vergleichbare allgemein anerkannte Regeln der Technik zu 

berücksichtigen. 

 

Automatische (selbsttätige) Feuerlöschanlagen oder Teile davon müssen auch bei Ausfall der allgemeinen 

Stromversorgung ausreichend lang mit Strom versorgt werden und funktionsfähig bleiben 

(Sicherheitsstromversorgung).  

 

Für die Funktion von Feuerlöschanlagen oder Teilen davon notwendige elektrische Leitungsanlagen müssen so 

beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig 

bleiben. 

 

Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen. 

 

A 2.1.21.6 Brandmeldeanlagen 

Mit Brandmeldeanlagen sollen Brände in der Entstehungsphase des Brandes unverzüglich erkannt werden, damit 

wirksame Löscharbeiten unterstützt werden können. Brandmeldeanlagen bestehen aus mindestens Brandmeldern 

(z. B. Rauchmelder, Wärmemelder, Flammenmelder, Handmelder), Übertragungseinrichtungen der Brandmeldung 

innerhalb der baulichen Anlage, der Brandmeldezentrale und der Übertragungseinrichtung zur Alarmierung von 

Löschkräften. Soweit die Bauaufsichtsbehörde nichts Anderes gestattet hat, ist durch die Übertragungseinrichtung 

zur Alarmierung sofort die Brandmeldung an die Leitstelle der örtlich zuständigen Feuerwehr weiterzuleiten. 

Automatische Brandmeldeanlagen müssen automatische Brandmelder und Übertragungseinrichtungen haben. Es 

kann verlangt werden, dass Brandmeldeanlagen so geplant und betrieben werden, dass technische Fehlalarme 

vermieden werden. Brandmeldeanlagen dürfen weitere Übertragungseinrichtungen haben, wenn zur Erfüllung der 

Schutzziele andere sicherheitstechnische Anlagen damit automatisch aktiviert oder deaktiviert werden sollen.  

 

Brandmeldeanlagen oder einzelne Bestandteile müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung 

ausreichend lang mit Strom versorgt werden und funktionsfähig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).  

 

Für die Funktion von Brandmeldeanlagen notwendige elektrische Leitungsanlagen müssen so beschaffen oder 

durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig bleiben. 

 

Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen. 

 

A 2.1.21.7 Alarmierungseinrichtungen und Alarmierungsanlagen 

Alarmierungseinrichtungen und Alarmierungsanlagen dienen der frühzeitigen Information von Personen in der 

baulichen Anlage über einen eingetretenen Gefahrenfall. Die Auslösung kann manuell oder automatisch 

erforderlich sein. Die Informationsabgabe kann akustisch oder optisch (Signal) erfolgen; Kombinationen davon und 

unterschiedliche Signalfolgen in Abhängigkeit von der Art des Gefahrenfalls sind zulässig. Die Übertragung der 

Information kann auch an einen nur begrenzten Personenkreis in der baulichen Anlage zulässig sein. 

 

Für diese Einrichtungen und Anlagen sind deshalb immer ergänzende Anweisungen in schriftlicher oder grafischer 

Form zu erstellen, wie sich in Abhängigkeit des Signales oder der Signalfolge die Personen in der baulichen Anlage 

verhalten sollen. Die Anweisungen sind in allen Bereichen der baulichen Anlage deutlich sichtbar anzubringen. Ist 

die Alarmierung nur für einen begrenzten Personenkreis bestimmt, kann sich die zu erstellende Anweisung und die 

Bekanntmachung auf diesen Personenkreis beschränken.  
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Damit wird sichergestellt, dass Personen sich frühzeitig selbst retten oder ein bestimmter Personenkreis mit der 

Rettung anderer Personen beginnt oder dass eine bauliche Anlage nach einem bestimmten Schema 

(Räumungskonzept) verlassen wird. 

 

Alarmierungseinrichtungen bestehen mindestens aus einer manuellen Bedien- oder Auslösestelle für die 

Signalabgabe und einem Signalgeber. 

 

Die Alarmierungsanlagen bestehen mindestens aus manuellen Bedien- oder Auslösestellen, den 

Übertragungseinrichtungen der Signale in verschiedene Bereiche der oder an bestimmte Personen in der baulichen 

Anlage, den Signalgebern und sofern unterschiedliche Signalfolgen erforderlich sind, aus einer Steuereinheit für 

die unterschiedlichen Signalfolgen. Sind automatische Alarmierungsanlagen verlangt, müssen zusätzlich die 

notwendigen automatischen Gefahrenmelder, deren automatische Übertragungseinrichtungen, eine Einrichtung 

zur Auswertung der Gefahrenmeldung und eine automatische Auslöseeinrichtung für den Signalgeber vorhanden 

sein. Alarmierungsanlagen für den Brandfall dürfen auch zusätzlich durch eine Brandmeldeanlage ausgelöst 

werden können. 

 

Alarmierungseinrichtungen und -anlagen oder einzelne Bestandteile müssen auch bei Ausfall der allgemeinen 

Stromversorgung ausreichend lang mit Strom versorgt werden und funktionsfähig bleiben 

(Sicherheitsstromversorgung).  

 

Für die Funktion von Alarmierungseinrichtungen und -anlagen notwendiger elektrischer Leitungsanlagen müssen 

diese so beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang 

funktionsfähig bleiben. 

 

Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen. 

 

A 2.1.21.8 Feuerwehraufzüge 

Feuerwehraufzüge dienen insbesondere bei baulichen Anlagen großer Höhe der Unterstützung wirksamer 

Löscharbeiten. Feuerwehraufzüge sollen müssen im Brandfall durch die Feuerwehr nutzbar bleiben.  

 

Daher dürfen in Fahrschächten von Feuerwehraufzügen keine anderen Aufzüge angeordnet sein. Die 

Fahrschächte von Feuerwehraufzügen in Verbindung mit Fahrschachttüren müssen im Brandfall ausreichend lang 

sicher benutzbar bleiben. In den Fahrschächten dürfen nur die für den Betrieb des Feuerwehraufzuges 

notwendigen technischen Anlagen und Einrichtungen angeordnet sein. Feuerwehraufzüge dürfen jeweils nur über 

einen Vorraum zugänglich sein. Die Wände und Decken des Vorraumes müssen ausreichend lang im Brandfall 

raumabschließend und nichtbrennbar sein. Die Abschlüsse notwendiger Öffnungen in den Vorräumen müssen 

ausreichend lang raumabschließend und rauchdicht sein. Die Vorräume dürfen nur über notwendige Flure 

zugänglich sein. Damit die Fahrschächte nicht durch Rauch beeinträchtigt werden können, müssen die Vorräume 

und Fahrschächte durch Druckbelüftungsanlagen im Brandfall von Rauch freigehalten werden. Für 

Feuerwehraufzüge müssen automatische Branderkennungseinrichtungen vorhanden sein, damit diese so 

gesteuert werden können, dass im Brandfall die Aufzüge außerhalb des Brandbereiches außer Betrieb gehen 

(Brandfallsteuerung) und danach nur noch durch die Feuerwehr wieder in Betrieb genommen und genutzt 

(Feuerwehrschaltung) werden können. Die Auslösung der Brandfallsteuerung ist auch durch eine automatische 

Brandmeldeanlage zulässig.  

 

Die Nutzung zur Personen- und Lastenbeförderung ist allgemein zulässig, soweit ein Brandfall nicht vorliegt. 

 

Feuerwehraufzüge müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit Strom versorgt 

werden und funktionsfähig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).  

 

Für die Funktion von Feuerwehraufzügen notwendige elektrische Leitungsanlagen müssen so beschaffen oder 

durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig bleiben. 

 

Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen. 
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A 2.1.21.9 Sicherheitsbeleuchtungen 

Sicherheitsbeleuchtungen sollen bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung eine ausreichende 

Mindestbeleuchtungsstärke auf Rettungswegen, in Räumen und für die Beleuchtung von erforderlichen 

Sicherheitszeichen ermöglichen, damit Personen die bauliche Anlage bis zur öffentlichen Verkehrsfläche hin 

verlassen und ggf. zu Gefahren führende Arbeitsvorgänge sicher abgeschlossen werden können. Die 

Sicherheitsbeleuchtung ist in Abhängigkeit von der Art und Nutzung der baulichen Anlage anzuordnen und kann 

auch nur in Teilen der baulichen Anlage erforderlich sein. Sie besteht mindestens aus einer Stromversorgung und 

den Sicherheitsleuchten. Soweit nichts anderes (Bereitschaftsschaltung) zugelassen ist, hat die 

Sicherheitsbeleuchtung auch bei vorhandener allgemeiner Stromversorgung in Betrieb zu sein. Zur Vermeidung 

von Gefahren muss die Bereitschaftsschaltung die Sicherheitsbeleuchtung ohne Verzögerung in Betrieb nehmen.  

 

Sicherheitsbeleuchtungen müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit Strom 

versorgt werden und funktionsfähig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).  

 

Für die Funktion von Sicherheitsbeleuchtungen notwendige elektrische Leitungsanlagen müssen so beschaffen 

oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig bleiben. 

 

Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen. 

 

A 2.1.21.10 CO-Warnanlagen  

Soweit bei der Nutzung von baulichen Anlagen für Personen Gefahr drohende Mengen von Kohlenmonoxid (CO) 

entstehen können, müssen die Anlagen dies sicher erkennen und Warnungen an die Personen abgeben, damit 

diese Personen bestimmte Handlungen ausführen (z. B. Motor abstellen) und die bauliche Anlage oder den 

betroffenen Teil sofort verlassen; sie dürfen auch genutzt werden, um vorhandene Lüftungsanlagen im betroffenen 

Bereich der baulichen Anlage zur Reduzierung des CO-Gehaltes in der Luft in Betrieb zu nehmen. 

CO-Warnanlagen bestehen mindestens aus den automatischen Messeinrichtungen, den automatischen 

Übertragungseinrichtungen der Messsignale, einem Auswerte- und Steuerungssystem und Einrichtungen zur 

automatischen Abgabe von optischen und akustischen Signalen an Personen im betroffenen Bereich der baulichen 

Anlage. 

 

CO-Warnanlagen müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit Strom versorgt 

werden und funktionsfähig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).  

 

Alle notwendigen Angaben sind in den Bauvorlagen darzustellen. 

 

A 2.1.21.11 Sicherheitsstromversorgungen 

Sicherheitsstromversorgungen sind elektrische Anlagen einschließlich Stromerzeugung oder Stromspeicherung, 

die bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung die Versorgung von anderen sicherheitstechnischen 

Einrichtungen und Anlagen mit Strom für den Weiterbetrieb über einen bestimmten Zeitraum sicherstellen, soweit 

dies für die jeweilige sicherheitstechnische Einrichtung oder Anlage verlangt ist. 

 

Die Sicherheitsstromversorgung besteht aus mindestens einer für den Weiterbetrieb ausreichenden 

leistungsfähigen Stromquelle (Sicherheitsstromaggregat, Batterien) in der baulichen Anlage und den zugehörigen 

elektrischen Leitungsanlagen zur Versorgung der anderen sicherheitstechnischen Einrichtungen und Anlagen.  

 

Eine ausreichende Stromquelle liegt auch dann vor, wenn neben dem eigentlichen Anschluss an das öffentliche 

Versorgungsnetz für die bauliche Anlage zusätzlich ein Anschluss an ein weiteres unabhängiges öffentliches 

Versorgungsnetz vorhanden ist; Anschlüsse aus benachbarten baulichen Anlagen sind regelmäßig nicht 

unabhängige öffentliche Versorgungsnetze.  

 

Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen. 

 

A 2.1.21.12  Objektfunkanlagen für die Feuerwehr  

Objektfunkanlagen für die Feuerwehr dienen der Unterstützung wirksamer Löscharbeiten. Die Anlagen sollen die 

Funkkommunikation der Einsatzkräfte der Feuerwehr untereinander in der baulichen Anlage und mit den 

unmittelbar an der baulichen Anlage vorhandenen Einsatzkräften der Feuerwehr während des Einsatzes 
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unterstützen, wenn dies wegen der räumlichen Struktur, der Ausdehnung oder wegen der die Funkkommunikation 

abschirmender Eigenschaften der baulichen Anlage mit den von der Feuerwehr mitgeführten Geräte zur 

Funkkommunikation nicht ausreichend möglich ist. Sie bestehen mindestens aus Sende-, Empfangs- und 

Übertragungseinrichtungen. 

 

Objektfunkanlagen müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit Strom versorgt 

werden und funktionsfähig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).  

 

Für die Funktion von Objektfunkanlagen notwendige elektrische Leitungsanlagen müssen so beschaffen oder durch 

Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig bleiben. 

 

Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen. 

 

A 2.1.21.13 Druckerhöhungsanlagen für die Löschwasserversorgung 

Druckerhöhungsanlagen für die Löschwasserversorgung dienen der Unterstützung wirksamer Löscharbeiten in der 

baulichen Anlage. Druckerhöhungsanlagen für die baulichen Anlage stellen unabhängig von der allgemeinen 

Wasserversorgung sicher, dass die für den Betrieb entsprechender Anlagen unter Verwendung von Löschwasser 

nach A 2.1.21.5 notwendigen Betriebsdrücke für die gesamte Bereitstellungszeit vorhanden sind und die 

notwendigen Löschwassermengen entnommen oder verteilt werden können. 

 

Druckerhöhungsanlagen bestehen mindestens aus dem Druckerzeugungsaggregat, dem für die 

Löschwassermenge ausreichend großen Vorratsbehälter, dem zugehörigen Leitungssystem, dem Steuerungs- und 

Regelsystem sowie den für die Druckerhöhung notwendigen Stromversorgungseinrichtungen. 

 

Druckerhöhungsanlagen müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit Strom 

versorgt werden und funktionsfähig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).  

 

Für die Funktion von Druckerhöhungsanlagen notwendige elektrische Leitungsanlagen müssen so beschaffen oder 

durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig bleiben. 

 

Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen. 

 

A 2.1.21.14 Brandfallsteuerung von Aufzügen 

Brandfallsteuerungen sollen bewirken, dass bei Erkennung eines Brandes der Aufzug mit darin befindlichen 

Personen nicht mehr das vom Brand betroffene Geschoss anfahren kann und die Personen den Aufzug in einem 

anderen Geschoss verlassen, um sich zu retten. Außerdem wird sichergestellt, dass danach der Aufzug außer 

Betrieb geht.  

 

Brandfallsteuerungen bestehen mindestens aus automatischen Brandmeldern zur Branderkennung in jedem 

Geschoss, den automatischen Übertragungseinrichtungen der Brandmeldung und dem Auswerte- und 

Steuerungssystem für den Aufzug. Das Auslösen der Brandfallsteuerung ist auch durch eine automatische 

Brandmeldeanlage zulässig. 

 

Für die Funktion von Personenaufzügen mit Brandfallsteuerung notwendige elektrische Leitungsanlagen müssen 

so beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig 

bleiben. 

 

A 2.1.21.15 Blitzschutzanlagen zum Schutz sicherheitstechnischer Einrichtungen und Anlagen im 

Innern von baulichen Anlagen 

Diese Blitzschutzanlagen dienen zum Schutz sicherheitstechnischer Einrichtungen und Anlagen im Innern von 

baulichen Anlagen zur Sicherung der Personenrettung und der Unterstützung wirksamer Löscharbeiten. Sie sollen 

gegen Auswirkungen des Blitzstromes und der Blitzspannung auf Installationen sowie elektrische und elektronische 

Teile der anderen Einrichtungen und Anlagen in der baulichen Anlage bei unmittelbarem oder mittelbarem 

Blitzeinschlag schützen. Dazu sind Maßnahmen gegen Überspannung (äußerer und innerer Blitzschutz) und 

gefährliche Funkenbildung zu treffen. 

 

Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen. 
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Lfd. Nr. 

Anforderungen an Planung, 

Bemessung und Ausführung 

gem. § 90 Abs. 2 HBO 

Technische Regeln/Ausgabe 

Weitere Maßgaben 

gem. § 90 Abs. 2 

HBO 

Bezugs- 

quelle/ 
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A 3.2.7 Bewertung und Sanierung 

Pentachlorphenol (PCP)-

belasteter Baustoffe und 

Bauteile in Gebäuden 

Richtlinie für die Bewertung und 

Sanierung Pentachlorphenol 

(PCP)-belasteter Baustoffe und 

Bauteile in Gebäuden, Ausgabe 

Oktober 1996,  

Abschnitte 1, 2, 3, 4, 5 und 6 

 ****) 

1998, S. 

3932 

2000, S. 

1665 

A 3.2.8 Begrenzung der 

Formaldehydemission in der 

Raumluft bei Verwendung 

von Harnstoff-

Formaldehydharz-Ortschaum 

ETB-Richtlinie zur Begrenzung 

der Formaldehydemission in der 

Raumluft bei Verwendung von 

Harnstoff-Formaldehydharz-

Ortschaum, Ausgabe April 1985 

  *) 

 
 

*) Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin 
***) www.wirtschaft.hessen.de   
****) Staatsanzeiger für das Land Hessen, Verlag Kultur und Wissen GmbH, Marktplatz 13, 

65183 Wiesbaden 
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Anlage A 4.2/1 

 

Zu DIN 18065 

 

1 Von der Einführung ausgenommen ist die Anwendung auf Treppen in Wohngebäuden der 

Gebäudeklassen 1 und 2 und in Wohnungen. 

 

2 Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften in Treppenräumen notwendiger Treppen 

in bestehenden Gebäuden: 

Durch den nachträglichen Einbau eines Treppenlifts im Treppenraum darf die Funktion der notwendigen Treppe 

als Teil des ersten Rettungswegs und die Verkehrssicherheit der Treppe grundsätzlich nicht beeinträchtigt werden. 

Der nachträgliche Einbau eines Treppenlifts ist zulässig, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

 

1. Die Treppe erschließt nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen. 

2. Die Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch die Führungskonstruktion nicht wesentlich 

unterschritten werden; eine untere Einschränkung des Lichtraumprofils (s. Bild A.7) von höchstens 20 cm Breite 

und höchstens 50 cm Höhe ist hinnehmbar, wenn die Treppenlauflinie (s. Ziffer 3.6) oder der Gehbereich (s. Ziffer 

8) nicht verändert wird. Ein Handlauf muss zweckentsprechend genutzt werden können.  

3. Wird ein Treppenlift über mehrere Geschosse geführt, muss mindestens in jedem Geschoss eine 

ausreichend große Wartefläche vorhanden sein, um das Abwarten einer begegnenden Person bei Betrieb des 

Treppenlifts zu ermöglichen. Das ist nicht erforderlich, wenn neben dem benutzten Lift eine Restlaufbreite der 

Treppe von 60 cm gesichert ist. 

4. Der nicht benutzte Lift muss sich in einer Parkposition befinden, die den Treppenlauf nicht einschränkt. Im 

Störfall muss sich der Treppenlift auch von Hand ohne größeren Aufwand in die Parkposition fahren lassen. 

5. Während der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkposition muss der Sitz des Treppenlifts hochgeklappt sein. 

Neben dem hochgeklappten Sitz muss eine Restlaufbreite der Treppe von 60 cm verbleiben. 

6. Gegen die missbräuchliche Nutzung muss der Treppenlift gesichert sein. 

7. Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, soweit das technisch möglich ist. 

 
3 Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebäude darf durch den nachträglichen Einbau eines 

zweiten Handlaufs die nutzbare Mindestlaufbreite um höchstens 10 cm unterschritten werden. Diese 

Ausnahmeregelung bezieht sich nur auf Treppen mit einer Mindestlaufbreite von 100 cm nach den Festlegungen 

der DIN 18065. Abweichende Festlegungen und Anforderungen an die Laufbreite bleiben davon unberührt. 

 

 

Anlage A 4.2/2 

 

Zu DIN 18040-1 

 

Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anlagen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 54 Abs. 2 HBO 

barrierefrei sein müssen.  

Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten: 

 

1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausgenommen. Die in den Abschnitten 4.4 und 4.7 genannten 

Hinweise und Beispiele können im Einzelfall berücksichtigt werden. 

 

2 Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden. 

 

3 Mindestens ein Toilettenraum für Besucher oder Benutzer nach § 54 Abs. 2 Satz 1 HBO muss Abschnitt 

5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 ist nicht anzuwenden.  

 

4 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der notwendigen Stellplätze für Benutzer sowie nach § 2 Abs. 2 

GaV notwendige barrierefreie Einstellplätze müssen Abschnitt 4.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen. 

 

5 Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der Besucherplätze in Versammlungsräumen mit festen 

Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 entsprechen; sie können auf die nach § 10 Abs. 7 Hessische Richtlinie über 

den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (H-VStättR) festgelegten erforderlichen Plätze für 

Rollstuhlbenutzer angerechnet werden. 
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3 An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculite nach 

EN 14317-13 darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nach DIN  4108-10 als nicht druckbelastbare 

(dk) Wärmedämmschüttung verwendet werden. Bei der Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes ist die 

Nenndicke der Wärmedämmschicht anzusetzen. Die Nenndicke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke. 

 

4 An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle nach EN 14064-15 darf 

entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nach DIN 4108-10 als nicht druckbelastbare (dk) Wärmedämm-

Schüttung verwendet werden.  

 

Bei der Berechnung des Wärmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Wärmedämmschicht anzusetzen. Die 

Nenndicke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke. 

 

5 An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyisocyanurat 

(PIR)-Spritzschaum nach EN 14315-1:20136 darf zur Herstellung von nicht druckbelastbaren 

Wärmedämmschichten entsprechend dem Anwendungsgebiet DZ nach DIN 4108-10 verwendet werden, wenn 

folgende Eigenschaften nach DIN EN 14315-1 ausgewiesen sind:  

 

Eigenschaft gemäß DIN EN 14315-1, 

Abschnitt 

Stufe (mindestens) 

Dichte 4.2.4 / E.5 FRC50(20) oder FRB50(20) 

Anteil an geschlossenen Zellen 4.2.6 CCC4 

Haftfestigkeit 4.3.8 A3 

Dimensionsstabilität 4.3.12 DS(TH)3 

 

6 An der Verwendungsstelle hergestellter Wärmedämmstoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und 

Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach EN 14318-1:20137 darf zur Herstellung von nicht druckbelastbaren 

Wärmedämmschichten entsprechend dem Anwendungsgebiet WH nach DIN 4108-10 verwendet werden, wenn 

folgende Eigenschaften nach EN 14318-1 ausgewiesen sind: 

 

Eigenschaft gemäß DIN EN 14318-1, 

Abschnitt 

Stufe (mindestens) 

Dichte 4.2.3 / E.5 FRC50(20) oder FRB50(20) 

Anteil an geschlossenen Zellen 4.2.8 CCC4 

Haftfestigkeit 4.3.4 TS2 

Dimensionsstabilität 4.3.7 DS(TH)3 

 

7 Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe aus Polyethylenschaum (PEF) nach EN 16069:20128 dürfen 

entsprechend den Anwendungsgebieten WI und DI nach DIN 4108-10 als nicht druckbelastete Wärmedämmstoffe 

verwendet werden, wenn sie hinsichtlich der Dimensionsstabilität mindestens die Anforderungen für die Stufe 

DS(N)2 erfüllen.  

____________ 

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14063-1:2004-11 

2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14316-1:2004-11 

3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14317-1:2004-11 

4 entfällt 

5 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14064-1:2010-06 

6 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14315-1:2013-04 

7 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14318-1:2013-04 

8 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 16069:2015-04 

 

 

Anlage A 6.2/5 

 

Bei der Ausführung von Bauteilen mit Dämmprodukten mit ETA1 ist Folgendes zu beachten: 

 

1 Werkmäßig hergestellte Dämmprodukte aus pflanzlichen oder tierischen Fasern zur Wärme- und/oder 

Schalldämmung: 
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Technische Baubestimmungen für Bauteile und 
Sonderkonstruktionen, die zusätzlich zu den in 

Abschnitt A aufgeführten Technischen 
Baubestimmungen zu beachten sind 

 

 

 

B 1 Allgemeines 
B 2 Technische Regelungen für Sonderkonstruktionen und Bauteile 

gem. § 90 Abs. 2 HBO  
B 3 Technische Gebäudeausrüstungen und Teile von Anlagen zum 

Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen, 
die die CE-Kennzeichnung nicht nach der Bauproduktenverordnung 
tragen 

B 4 Bauprodukte und Bauarten, die Anforderungen nach anderen Rechts-
vorschriften unterliegen, für die nach § 89 Abs. 9 HBO eine Rechts-
verordnung erlassen wurde 
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Lfd. Nr. 
Anforderungen an die Planung, Bemessung und 

Ausführung gem. § 90 Abs. 2 HBO 

Bestimmungen/Festlegungen gem. 

§ 90 Abs. 2 HBO 

1 2 3 
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B 2.2.5.10 Dachabdichtungssysteme aus flüssig aufzubringenden 

Stoffen 

Anlage B 2.2.5/3 

B 2.2.5.11 Dachabdichtungssysteme aus mechanisch befestigten 

Dachabdichtungsbahnen 

Anlage B 2.2.5/4 

B 2.2.5.12 Systeme zur Abdichtung von Wänden und Böden in 

Nassräumen 

Anlage B 2.2.5/5 

B 2.2.5.13 Brücken- und Parkdeckabdichtungen aus flüssig 

aufzubringenden Stoffen 

Anlage B 2.2.5/6 

B 2.2.5.14 Dachabdichtungen aus flüssigen und bahnenförmigen 

Stoffen im Verbund 

Anlage B 2.2.5/7 

B 2.2.5.15 Dach- und Bauwerksabdichtungen aus 

Abdichtungsbahnen im Verbund mit weiteren Stoffen 

Anlage B 2.2.5/8 

B 2.2.5.16 Abdichtungen von vertikalen Wandanschlüssen bei 

Bitumendachabdichtungen mit einkomponentiger 

Bitumen-Polyurethan-Mischung 

Anlage B 2.2.5/9 

B 2.2.6 Grundstücksentwässerungsanlagen 

 

Grundstücksentwässerungsanlagen müssen so beschaffen sein, dass sie standsicher sind und von ihrer 

Nutzung keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen ausgehen, insbesondere keine gesundheits- oder 

umweltgefährdenden Stoffe entweichen. Zur Erfüllung der Anforderungen an die Beschaffenheit von 

Grundstückentwässerungsanlagen müssen für Bauprodukte nach harmonisierten technischen Spezifikationen 

alle in der hEN enthaltenen Merkmale in der Leistungserklärung angegeben sein. 

B 2.2.6.1 Rückstauverschlüsse für Gebäude Anlage B 2.2.6/1 

B 2.2.6.2 Rohre und Formstücke aus Beton, 

Stahlfaserbeton und Stahlbeton 

Anlage B 2.2.6/2 

B 2.2.6.3 Einstieg- und Kontrollschächte aus Beton, 

Stahlfaserbeton und Stahlbeton 

Anlage B 2.2.6/3 

B 2.2.6.4 Rohre und Fittings aus unlegiertem Stahl für den 

Transport von Wasser und anderen wässrigen 

Flüssigkeiten 

Anlage B 2.2.6/4 
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Anlage B 2.2.1/6 

 

Für die Verwendung von Bausätzen von vollständig oder teilweise verglasten Trennwänden der Kategorie IV nach 

ETA1 gelten die Bestimmungen von A 1.2.7.1. 

______ 

1 nach EAD/ETAG/CUAP 

 

 

Anlage B 2.2.1/7 

 

1 Gipsplatten nach EN 520 zur Verwendung bei tragenden (einschließlich aussteifenden) Bauteilen müssen die 

Bestimmungen von DIN 18180:2014-09 erfüllen. Gipsplatten aus der Weiterverarbeitung, die durch die 

Weiterverarbeitung von Gipsplatten nach EN 520 hergestellt wurden, dürfen bei tragenden Bauteilen nur verwendet 

werden, sofern die Weiterverarbeitung nicht zu einer Tragfähigkeitsminderung führt. 

 

2 Wärmeschutz 

Der Nachweis des Wärmeschutzes ist mit dem Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes zu führen. Der 

Bemessungswert des Wärmedurchlasswiderstandes ist gleich dem Nennwert des Wärmedurchlasswiderstandes R 

dividiert durch den Umrechnungsfaktor für den Feuchtegehalt von Fm = 1,25. 

 

 

Anlage B 2.2.1/8 

 

Der Nachweis des Grenzzustandes der Gebrauchstauglichkeit ist ohne Ansatz der Verklebung der Stahlprofile mit 

den Holzbauteilen zu führen. Die Bildung von Wassersäcken ist auszuschließen.  

Die Einhaltung eines ausreichenden Holzschutzes (insbesondere Tauwasser) der Dachelemente ist gemäß 

DIN 68800-2 nachzuweisen. 

 

 

Anlage B 2.2.2/1 

 

Für die Verwendung von Faserzementplatten nach EN 12467 bzw. zementgebundenen Bauplatten nach ETA1 als 

abgehängte Decke im Innenbereich ist EN 13964 mit folgenden Einschränkungen zu beachten: 

 

1 Die Verankerung in Beton, Porenbeton, haufwerksporigem Beton, Ziegeln, Stahl, Holz oder ähnlichen 

Verankerungsgründen erfolgt mit Verankerungselementen wie z. B. Dübeln, Setzbolzen oder Schrauben, deren 

Verwendung in den Technischen Baubestimmungen geregelt ist. 

 

2 Der Nachweis des Wärmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit zu führen. Der 

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit ergibt sich aus dem in der ETA1 angegebenen Nennwert durch 

Umrechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte. Zur Umrechnung sind die in der 

Europäischen Technischen Zulassung/Bewertung angegebenen Umrechnungsfaktoren zu verwenden. 

______ 

1 nach EAD/ETAG/CUAP 

 

 

Anlage B 2.2.3/1 

 

Für die Planung, Bemessung und Ausführung von werkmäßig hergestellten Schüttungen aus Schaumglasschotter 

unter lastabtragenden Gründungsplatten gibt es keine technische Regel1. 

______ 

1 Anwendung von § 17 HBO  

 

 

Anlage B.2.2.4/1 

 

Lager mit Naturkautschuk (NR) nach EN 1337-3 dürfen nur in Bereichen ohne Ozoneinfluss verwendet werden. 
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Anlage B 2.2.6/3 

 

Für die Verwendung der Einstieg- und Kontrollschächte für die Grundstücksentwässerung können die in 

DIN EN 1917:2003-04, Tabelle 1, nicht erfassten Eigenschaften entsprechend DIN V 4034-1:2004-08 

nachgewiesen werden. 

 

 

Anlage B 2.2.6/4 

 

Rohre und Fittings sind mit Beschichtungsstoffen zum Korrosionsschutz mit einem Gehalt < 50 ppm Benzo(a)pyren 

verwendbar. 
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Lfd. Nr. Bauprodukt 

Maßgebende 

Harmonisierungs-

rechtsvorschriften 

a: Konkreter Verwendungszweck 

b: Gemäß HBO bestehende Grundanfor-

derung, ggf. mit Konkretisierung 

c: Fehlendes Wesentliches Merkmal 

d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden 

wesentlichen Merkmals 

1 2 3 4 
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B 3.2.1.4 Anlagen zur Begrenzung von 

abfiltrierbaren Stoffen, Arsen, 

Antimon, Barium, Blei und 

anderen Schwermetallen, die 

für einen Anfall von bei der 

Herstellung und Verarbeitung 

von Glas und künstlichen 

Mineralfasern anfallenden 

Abwässern bis zu acht 

Kubikmetern pro Tag 

bemessen sind und die mit 

motorischen Antrieben 

ausgestattet sind 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2006/42/EG 

a: Verwendung in der 

Gebäudeentwässerung 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 

b.2: Nutzungssicherheit 

c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung 

c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer- 

und Regelungseinrichtungen 

B 3.2.1.5 Anlagen zur Begrenzung von 

Kohlenwasserstoffen in 

mineralölhaltigen Abwässern, 

die mit motorischen Antrieben 

ausgestattet sind 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2006/42/EG 

a: Verwendung in der 

Gebäudeentwässerung 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 

b.2: Nutzungssicherheit 

c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung 

c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer- 

und Regelungseinrichtungen 

B 3.2.1.6 Anlagen zur Begrenzung des 

Silbergehaltes in Abwässern 

aus fotografischen Verfahren, 

die mit motorischen Antrieben 

ausgestattet sind 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2006/42/EG 

a: Verwendung in der 

Gebäudeentwässerung 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 

b.2: Nutzungssicherheit 

c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung 

c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer- 

und Regelungseinrichtungen 

B 3.2.1.7 Anlagen zur Begrenzung von 

Halogenkohlenwasserstoffen 

in Abwässern von chemischen 

Reinigungen, die mit 

motorischen Antrieben 

ausgestattet sind 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2006/42/EG 

a: Verwendung in der 

Gebäudeentwässerung 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 

b.2: Nutzungssicherheit 

c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung 

c.2: Funktionssicherheit der Mess-, Steuer- 

und Regelungseinrichtungen 

B 3.2.1.8 Brandschutzklappen für 

Lüftungsleitungen, die nicht 

vom Anwendungsbereich der 

DIN EN 15650 erfasst werden 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2006/42/EG 

a: Verwendung in Lüftungsanlagen 

b: Brandschutz 

c: Dichtheit, Oberflächentemperatur, 

Auslöseeinrichtung und Rauchmelder 

B 3.2.1.9 Rauchschutzklappen für 

Lüftungsleitungen 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2006/42/EG 

a: Verwendung in Lüftungsanlagen 

b: Brandschutz 

c: Dichtheit, Rauchmelder und Schließen 

bei Unterbrechung der 

Hilfsenergiezufuhr 
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Lfd. Nr. Bauprodukt 

Maßgebende 

Harmonisierungs-

rechtsvorschriften 

a: Konkreter Verwendungszweck 

b: Gemäß HBO bestehende Grundanfor-

derung, ggf. mit Konkretisierung 

c: Fehlendes Wesentliches Merkmal 

d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden 

wesentlichen Merkmals 

1 2 3 4 
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B 3.2.1.14 Öl- und gasbefeuerte 

Feuerstätten 

4 kW bis max. 400 kW 

Je nach 

Ausführung 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2009/142/EG 

92/42/EWG 

2014/68/EU 

2006/42/EG 

a: Beheizung von Räumen 

b: Energieeinsparung und Wärmeschutz 

c: Energetische Kennwerte 

d: Übereinstimmungserklärung nach 

C 2.14.1.6 

B 3.2.1.15 Öl- und gasbefeuerte 

Feuerstätten 

< 4 kW und > 400 kW 

Je nach 

Ausführung 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2009/142/EG 

2014/68/EU 

2006/42/EG 

a: Beheizung von Räumen 

b: Energieeinsparung und Wärmeschutz 

c: Energetische Kennwerte 

d: Übereinstimmungserklärung nach 

C 2.14.1.7 

B 3.2.1.16 Baugruppen für die 

Erzeugung von Warmwasser, 

die von Hand mit festen 

Brennstoffen beschickt 

werden 

2014/68/EU a: Beheizung von Räumen 

b.1: Brandschutz 

b.2: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 

b.3: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der 

Nutzung 

b.4: Energieeinsparung und Wärmeschutz 

c.1: Brandsicherheit der Feuerstätte 

c.2: Soweit erforderlich: Eignung für den 

Kontakt mit Trinkwasser, hygienische 

Verbrennung 

c.3: Nutzungssicherheit der Feuerstätte 

c.4: Energetische Kennwerte 

B 3.2.1.17 Heizkessel mit motorischem 

Antrieb für feste Brennstoffe 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2006/42/EG 

a: Beheizung von Räumen 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 

b.2: Energieeinsparung und Wärmeschutz 

c: Energetische Kennwerte  

d: Übereinstimmungserklärung nach 

C 2.14.1.5 
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Lfd. Nr. Bauprodukt 

Maßgebende 

Harmonisierungs-

rechtsvorschriften 

a: Konkreter Verwendungszweck 

b: Gemäß HBO bestehende Grundanfor-

derung, ggf. mit Konkretisierung 

c: Fehlendes Wesentliches Merkmal 

d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden 

wesentlichen Merkmals 

1 2 3 4 
 

 

 

________________ 

4 Nur Bauprodukte, die auf Wunsch des Herstellers bessere energetische Kennwerte als nach   

DIN V 4701-10:2003-08 ausweisen sollen, unterliegen dieser Regelung. 

5 Hinweis: Bei Verwendung über Verkehrsflächen, die durch herabfallende Glasteile gefährdet   

werden können (Überkopfverglasung), sind die Bestimmungen von Abschnitt  A 1.2.7 zu beachten. 
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B 3.2.1.18 Eigenständige 

Sicherheitseinrichtungen zur 

Gewährleistung eines 

gefahrlosen gemeinsamen 

Betriebes von 

Lüftungsanlagen und 

raumluftabhängigen 

Feuerstätten 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

a: Gewährleistung eines gefahrlosen 

gemeinsamen Betriebes von 

Lüftungsanlagen (einschließlich 

Raumluft absaugenden Anlagen wie 

Dunstabzugshauben oder Abluft-

Wäschetrockner) und 

raumluftabhängigen Feuerstätten 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 

b.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der 

Nutzung 

c.1: Verhinderung eines gefährlichen 

Unterdruckes im Aufstellraum der 

Feuerstätte während des Betriebes der 

Feuerstätte 

c.2: Funktionssicherheit 

B 3.2.1.19 Wärmepumpen elektr. 2014/35/EU 

2014/30/EU 

2009/142/EG 

2006/42/EG 

a: Energiegewinnung zur Erwärmung von 

Heizmedien und Trinkwasser 

b: Energieeinsparung und Wärmeschutz 

c: Energetische Kennwerte 

d: Übereinstimmungserklärung nach 

C 2.13.1 

B 3.2.1.20 Nicht elektrisch betriebene 

Wärmepumpen (Sorptions- 

oder motorisch betriebene 

WP) 

Je nach 

Ausführung 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2009/142/EG 

2014/68/EU 

2006/42/EG 

a: Energiegewinnung zur Erwärmung von 

Heizmedien und Trinkwasser 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 

b.2: Energieeinsparung und Wärmeschutz 

c: Energetische Kennwerte 

B 3.2.1.21 Thermische Solaranlagen, 

vorgefertigte Anlagen und 

Teilanlagen4 

ausgenommen 

Solarkollektoren nach 

B 3.2.1.22 und B 3.2.1.23 

Je nach 

Ausführung 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2014/68/EU 

a: Energiegewinnung zur Erwärmung von 

Trinkwasser 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 

b.2: Energieeinsparung und Wärmeschutz 

c: Energetische Kennwerte 

d: Übereinstimmungserklärung nach 

C 2.13.2 
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Lfd. Nr. Bauprodukt 

Maßgebende 

Harmonisierungs-

rechtsvorschriften 

a: Konkreter Verwendungszweck 

b: Gemäß HBO bestehende Grundanfor-

derung, ggf. mit Konkretisierung 

c: Fehlendes Wesentliches Merkmal 

d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden 

wesentlichen Merkmals 

1 2 3 4 
 

 

 

________________ 

4 Nur Bauprodukte, die auf Wunsch des Herstellers bessere energetische Kennwerte als nach   

DIN V 4701-10:2003-08 ausweisen sollen, unterliegen dieser Regelung. 

5 Hinweis: Bei Verwendung über Verkehrsflächen, die durch herabfallende Glasteile gefährdet   

werden können (Überkopfverglasung), sind die Bestimmungen von Abschnitt  A 1.2.7 zu beachten. 
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B 3.2.1.27 Photovoltaische Module 

abweichend von 

B 3.2.1.25 oder 

B 3.2.1.26 

2014/35/EU a: Stromerzeugung für Gebäude 
b.1: Mechanische Festigkeit und 

Standsicherheit 

b.2: Brandschutz 

c.1: Je nach Einbausituation sind die 

Bestimmungen von A 1.2.7 zu erfüllen  

c.2: Brandverhalten der Bauteile, wenn 

schwerentflammbar oder nichtbrennbar 

gefordert 
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Lfd. Nr. Bauprodukt 

Maßgebende 

Harmonisierungs-

rechtsvorschriften 

a: Konkreter Verwendungszweck 

b: Gemäß HBO bestehende Grundanfor-

derung, ggf. mit Konkretisierung 

c: Fehlendes Wesentliches Merkmal 

d: Verfahren zum Nachweis des fehlenden 

wesentlichen Merkmals 

1 2 3 4 
 

________________ 

 

4 Nur Bauprodukte, die auf Wunsch des Herstellers bessere energetische Kennwerte als nach   

 DIN V 4701-10:2003-08 ausweisen sollen, unterliegen dieser Regelung. 

6 Heizseitig Warmwasser als Wärmeträgermedium 
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B 3.2.1.28 Trinkwasserspeicher4, 

direkt/indirekt (elektr./Gas) 

beheizte und Pufferspeicher4 

 

Je nach 

Ausführung 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2009/142/EG 

2014/68/EU 

2006/42/EG 

a: Erwärmung und Speicherung von 

Trinkwasser 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 

b.2: Energieeinsparung und Wärmeschutz 

c: Energetische Kennwerte 

d: Übereinstimmungserklärung nach 

C 2.13.5 

B 3.2.1.29 Blockheizkraftwerke, BHKW's Je nach 

Ausführung 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2009/142/EG 

2014/68/EU 

2006/42/EG 

a: Erwärmung von Heizwasser und 

Stromerzeugung zur Beheizung von 

Gebäuden 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 

b.2: Energieeinsparung und Wärmeschutz 

c: Energetische Kennwerte 

B 3.2.1.30 Fern- und 

Nahwärmeübergabestationen 

Je nach 

Ausführung 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2014/68/EU 

2006/42/EG 

a: Energieübergabe zur Beheizung von 

Gebäuden 

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 

b.2: Energieeinsparung und Wärmeschutz 

c: Energetische Kennwerte 

B 3.2.1.31 Abgaswärmeübertrager6 2014/68/EU a: Wärmerückgewinnung zur Beheizung 

von Gebäuden 

b.1: Brandschutz 

b.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei der 

Nutzung 

b.3: Energieeinsparung und Wärmeschutz 

c.1: Brandverhalten des 

Abgaswärmerübertragers 

c.2: Funktionssicherheit der 

Feuerungsanlage mit 

Abgaswärmeübertrager 

c.3: Energetische Kennwerte 

B 3.2.1.32 Verteiler in elektrischen 

Leitungsanlagen mit 

Anforderungen an den 

Funktionserhalt im Brandfall 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2006/42/EG 

a: Verwendung in elektrischen 

Leitungsanlagen 

b: Brandschutz 

c: Funktionserhalt im Brandfall 

B 3.2.2 Teile von Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen, die 

Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen 

B 3.2.2.1 Überfüllsicherungen für 

Behälter 

2014/35/EU 

2014/30/EU 

2014/34/EU 

a: Lagern, Abfüllen und Umschlagen von 

wassergefährdenden Flüssigkeiten 

b: Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz 

c: Funktionssicherheit, Erkennbarkeit der 

Alarmanzeige, Korrosionsbeständigkeit 

und Störungsanzeige 
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Technische Baubestimmungen für Bauprodukte,  
die nicht die CE-Kennzeichnung tragen,  

und für Bauarten 

 

 

C 1 Allgemeines 
C 2 Voraussetzungen zur Abgabe der Übereinstimmungserklärung 

für Bauprodukte nach § 25 HBO 
C 3 Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnisses nach § 22 Abs. 1 Satz 2 HBO bedürfen 
C 4 Bauarten, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnisses nach § 17 Abs. 3 HBO bedürfen 
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Die werkseigene Produktionskontrolle ist die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der 

Produktion, die sicherstellen soll, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den maßgebenden technischen 

Regeln entsprechen. Sie erfolgt nach DIN 18200:2000-05, Abschnitt 3. Im Übrigen sind für die werkseigene 

Produktionskontrolle die in den technischen Regeln enthaltenen Bestimmungen maßgebend. Dabei gelten 

Bestimmungen für die Eigenüberwachung als Bestimmungen für die werkseigene Produktionskontrolle. 

 

Werden Bauprodukte nicht in Serie von Betrieben hergestellt, deren Betreiber in die Handwerksrolle eingetragen 

sind, gelten die Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle im Sinne von DIN 18200:2000-05, 

Abschnitt 3, bei Einhaltung der handwerklichen Regeln als erfüllt. 

 

Die Fremdüberwachung erfolgt nach DIN 18200:2000-05, Abschnitte 4.1 und 4.3. Im Übrigen sind die für die 

Fremdüberwachung in den technischen Regeln enthaltenen Bestimmungen maßgebend. 

 

Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen oder für die es allgemein anerkannte 

Regeln der Technik im Hinblick auf Planung, Bemessung und Ausführung nicht gibt, dürfen nur angewendet 

werden, wenn eine allgemeine Bauartgenehmigung oder eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung vorliegt.  

 

Davon ausgenommen sind die in Kapitel C 4 aufgeführten Bauarten, für die anerkannte Prüfverfahren (Spalte 2) 

vorliegen und anstelle einer allgemeinen Bauartgenehmigung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-

zeugnisses bedürfen. Der Anwender hat die Übereinstimmung der Bauart mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnis durch Übereinstimmungserklärung zu bestätigen.  

 

In Kapitel C 4 werden die bisher in Bauregelliste A Teil 3 getroffenen Regelungen fortgeführt.  

 

Nach dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gilt ein Bauprodukt, das nicht Gegenstand 

gemeinschaftsweiter Harmonisierung ist und in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, des 

Europäischen Wirtschaftsraums, in der Türkei oder in der Schweiz nach deren nationalen technischen Vorschriften 

rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist, als den in und aufgrund der HBO gestellten Anforderungen 

entsprechend, sofern die nach den anderen nationalen technischen Vorschriften gestellten und erfüllten 

Anforderungen den in Deutschland in und aufgrund der HBO gestellten Anforderungen für die vorgesehene 

Verwendung entsprechen. Dies schließt Anforderungen an das Verfahren und die Stellen der 

Konformitätsbewertung ein.  
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Lfd. Nr. Bauprodukt Technische Regeln/Ausgabe 

Überein-

stimmungs-

bestätigung 

1 2 3 4 
 

_____________ 

8 Gilt nur in den Ländern Bremen, Niedersachsen und Saarland (Stand 30.8.2010). In den Ländern, in denen die 

Verordnungen über die Anforderungen an Hersteller von Bauprodukten und Anwender von Bauarten und über 

die Überwachung von Tätigkeiten mit Bauprodukten und Bauarten erlassen wurden, wird der Übereinstimmungs-

nachweis ÜZ durch die Prüfung bzw. Überwachung durch anerkannte Stellen nach Maßgabe der genannten 

Verordnungen und der jeweils betreffenden Norm ersetzt. 
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C 2.1.4.2 Standardbeton DIN EN 206-1:2001-07 

DIN EN 206-1/A1:2004-10 

DIN EN 206-1/A2:2005-09 und 

DIN 1045-2:2008-08 

Zusätzlich gilt: 

DIN 1045-3:2012-03 und  

DIN EN 1008:2002-10 

ÜH 

C 2.1.4.3 Beton nach Eigenschaften, Beton nach 

Zusammensetzung 

DIN EN 206-1:2001-07, 

DIN EN 206-1/A1:2004-10, 

DIN EN 206-1/A2:2005-09, 

DIN EN 206-9:2010-09 und 

DIN 1045-2:2008-08 

Zusätzlich gilt:  

DIN 1045-3:2012-03, 

DIN EN 1008:2002-10 und 

Anlagen C 2.1.2 und C 2.1.3  

Je nach Bauprodukt gilt: 

DAfStb-Richtlinie für Beton mit 

verlängerter Verarbeitbarkeitszeit 

(Verzögerter Beton) (2006-11), 

DAfStb-Richtlinie für vorbeugende 

Maßnahmen gegen schädigende 

Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie) 

- AlkR - (2013-10), 

DAfStb-Richtlinie Beton nach 

DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit 

rezyklierten Gesteinskörnungen nach 

DIN EN 12620; Teil 1 - RBrezG/1 - 

(2010-09), 

DAfStb-Richtlinie für die Herstellung und 

Verwendung von Trockenbeton und 

Trockenmörtel (Trockenbeton-Richtlinie) 

- TrBMR - (2005-06),  

DAfStb-Richtlinie Selbstverdichtender 

Beton - SVBR - (2012-09),  

DAfStb-Richtlinie Massige Bauteile aus 

Beton (2010-04) und  

DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton 

(2012-11) 

ÜZ 

C 2.1.4.4 Einpressmörtel für Spannglieder DIN EN 447:1996-07 

Zusätzlich gilt: 

DIN EN 445:1996-07, 

DIN EN 446:1996-07 und  

Anlagen C 2.1.4 und C 2.1.5 

ÜZ8 

C 2.1.4.5 Vergussmörtel, Vergussbeton DAfStb-Richtlinie für die Herstellung und 

Verwendung von zementgebundenem 

Vergussbeton und Vergussmörtel 

- VeBMR - (2011-11) 

ÜZ 
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Lfd. Nr. Bauprodukt Technische Regeln/Ausgabe 

Überein-

stimmungs-

bestätigung 

1 2 3 4 
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C 2.1.5 Vorgefertigte Bauteile aus Beton und Stahlbeton, Betongläser und Ziegel 

C 2.1.5.1 Betonfenster DIN 18057:2005-08 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.1.6 

ÜZ 

C 2.1.5.2 Statisch mitwirkende Ziegel für Decken 

mit nicht vorgefertigten Trägern 

DIN 4159:2014-05 ÜZ 

C 2.1.5.3 Statisch nicht mitwirkende Ziegel für 

Decken mit nicht vorgefertigten Trägern 

DIN 4160:2000-04 

mit Ausnahme der Bestimmungen für die 

Fremdüberwachung 

ÜHP 

C 2.1.5.4 Tragende Fertigteile aus Beton, 

Stahlbeton oder Spannbeton, welche 

nicht den harmonisierten Produktnormen 

entsprechen 

DIN 1045-4:2012-02 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.1.7 

ÜZ, 

gilt auch für 

Nichtserien- 

fertigung 

C 2.1.5.5 Vorgefertigte Ziegeldecken DIN 1045-100:2011-12 ÜZ, 

gilt auch für 

Nichtserien- 

fertigung 

C 2.1.5.6 Tragende Fertigteile aus Stahlfaserbeton DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton 

(2012-11), 

DIN 1045-4:2012-02 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.1.7 

ÜZ, 

gilt auch für 

Nichtserien- 

fertigung 

C 2.2 Bauprodukte für den Mauerwerksbau 

C 2.2.1 Statisch mitwirkende Ziegel für 

Vergusstafeln 

DIN 4159:2014-05 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.2.1 

ÜZ 

C 2.2.2 Mauertafeln und Vergusstafeln DIN 1053-4:2013-04 ÜZ, 

gilt auch für 

Nichtserien- 

fertigung 

C 2.3 Bauprodukte für den Holzbau 

C 2.3.1 Vorgefertigte Bauteile 

C 2.3.1.1 Geklebte tragende Holzbauteile nach  

DIN 1052-10:2012-05, Abschnitte 6.2 bis 

6.5 und 6.7 außer Bauprodukte nach  

lfd. Nr. C 2.3.1.5 

DIN 1052-10:2012-05 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.3.1 

Je nach Bauprodukt gilt: 

DIN 4102-4:1994-03,  

DIN 4102-4/A1:2004-11 und 

DIN 4102-22:2004-11 

in Verbindung mit lfd. Nr. A 2.2.1.2 

ÜH 

C 2.3.1.2 Tragwerke aus Balkenschichtholz, 

Brettschichtholz oder Furnierschichtholz 

aus Nadelholz mit 

Nagelplattenverbindungen 

DIN 1052:2008-12 und 

DIN 1052/Berichtigung 1:2010-05 

Je nach Bauprodukt gilt: 

DIN 4102-4:1994-03, 

DIN 4102-4/A1:2004-11 und 

DIN 4102-22:2004-11 

in Verbindung mit lfd. Nr. A 2.2.1.2 

ÜZ, 

gilt auch für 

Nichtserien- 

fertigung 
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Lfd. Nr. Bauprodukt Technische Regeln/Ausgabe 

Überein-

stimmungs-

bestätigung 

1 2 3 4 
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C 2.3.1.3 Geklebte Verbundbauteile aus 

Brettschichtholz, sofern nicht durch 

DIN EN 14080 erfasst, und 

Brettsperrholz 

DIN 1052-10:2012-05 

Je nach Bauprodukt gilt: 

DIN 4102-4:1994-03, 

DIN 4102-4/A1:2004-11 und 

DIN 4102-22:2004-11 

in Verbindung mit lfd. Nr. A 2.2.1.2 

ÜZ 

C 2.3.1.4 Beidseitig bekleidete oder beplankte 

nicht geklebte Wand-, Decken- und 

Dachelemente, z. B. Tafelelemente für 

Holzhäuser in Tafelbauart 

DIN 1052:2008-12 und 

DIN 1052/Berichtigung 1:2010-05 

Zusätzlich gilt sinngemäß: 

Richtlinie für die Überwachung von 

Wand-, Decken- und Dachtafeln für 

Holzhäuser in Tafelbauart nach 

DIN 1052 Teil 1 bis Teil 3 (1992-06) 

Je nach Bauprodukt gilt: 

DIN 4102-4:1994-03, 

DIN 4102-4/A1:2004-11 und 

DIN 4102-22:2004-11 

in Verbindung mit lfd. Nr. A 2.2.1.2 

ÜZ, 

gilt auch für 

Nichtserien- 

fertigung 

C 2.3.1.5 Beidseitig bekleidete oder beplankte 

geklebte Wand-, Decken- und 

Dachelemente, z.B. Tafelelemente für 

Holzhäuser in Tafelbauart 

DIN 1052-10:2012-05 

Zusätzlich gilt sinngemäß: 

Richtlinie für die Überwachung von 

Wand-, Decken- und Dachtafeln für 

Holzhäuser in Tafelbauart nach 

DIN 1052 Teil 1 bis Teil 3 (1992-06)  

Je nach Bauprodukt gilt: 

DIN 4102-4:1994-03, 

DIN 4102-4/A1:2004-11 und  

DIN 4102-22:2004-11  

in Verbindung mit lfd. Nr. A 2.2.1.2 

ÜZ, 

gilt auch für 

Nichtserien- 

fertigung 

C 2.3.2 Verbindungsmittel 

C 2.3.2.1 Betonrippenstähle, Gewindestangen und 

Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde 

für den Holzbau 

DIN 1052-10:2012-05  

Zusätzlich gilt:  

Anlage C 2.3.2 

ÜH 

C 2.3.2.2 Klammern, sofern nicht durch  

DIN EN 14592 erfasst 

DIN 1052-10:2012-05 ÜHP 

C 2.3.3 Klebstoffe für tragende Holzbauteile 

C 2.3.3.1 Phenoplaste und Aminoplaste des 

Klebstofftyps I für geklebte tragende 

Verbindungen in und von Holzbauteilen 

DIN EN 301:2013-12, 

DIN 68141:2008-01  

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.3.3 

ÜHP 
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Lfd. Nr. Bauprodukt Technische Regeln/Ausgabe 
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C 2.4 Bauprodukte für den Metallbau 

C 2.4.1 Bauprodukte aus unlegierten Baustählen 

C 2.4.1.1 Blankstahl DIN EN 10278:1999-12 

Zusätzlich gilt: 

DIN EN 10277-2:2008-06 und 

Anlagen C 2.4.1 und C 2.4.2 

ÜHP 

C 2.4.1.2 Blanker gleichschenkliger scharfkantiger 

Winkelstahl 

DIN 59370:2008-06 

Zusätzlich gilt: 

DIN EN 10277-2:2008-06 und 

Anlagen C 2.4.1, C 2.4.2 und C 2.4.3 

ÜHP 

C 2.4.1.3 Warmgewalzte nahtlose Stahlrohre aus 

unlegierten Stählen für die Verwendung 

bei Tankbauwerken 

DIN 1629:1984-10 

Zusätzlich gilt: 

Anlagen C 2.4.2, C 2.4.3 und C 2.4.4 

ÜHP 

C 2.4.1.4 Kaltgewalztes Band und Blech  DIN 1623:2009-05 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.4.2 

ÜHP 

C 2.4.1.5 Drahtseile aus Stahldrähten DIN 3051-4:1972-03 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.4.2 

ÜHP 

C 2.4.1.6 Warmgewalzte Spundbohlen aus 

unlegierten Stählen 

DIN EN 10248-1:1995-08 

Zusätzlich gilt: 

Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.3 

ÜHP 

C 2.4.1.7 Kaltgeformte Spundbohlen aus 

unlegierten Stählen 

DIN EN 10249-1:1995-08 

Zusätzlich gilt: 

Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.3 

ÜHP 

C 2.4.2 Bauprodukte aus geschmiedetem Stahl 

C 2.4.2.1 Schmiedestücke aus Stahl DIN EN 10222-4:2001-12 

DIN EN 10250-2:1999-12 

Zusätzlich gilt: 

Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.5 

ÜHP 

C 2.4.3 Bauprodukte aus Gusswerkstoffen 

C 2.4.3.1 Erzeugnisse aus Stahlguss DIN EN 10293:2015-04 

DIN 18800-1:2008-11 

Zusätzlich gilt:  

Anlage C 2.4.2 

ÜHP 

C 2.4.4 Bauprodukte aus nichtrostendem Stahl 

C 2.4.4.1 Schmiedestücke aus nichtrostenden 

Stählen für die Verwendung bei 

Tankbauwerken und Stahlschornsteinen 

DIN EN 10250-4:2000-02 

DIN EN 10250-4 Berichtigung 1:2008-12 

Zusätzlich gilt: 

Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.6 

ÜZ 

C 2.4.4.2 Flachzeuge, Stäbe und Drähte zur 

Verwendung bei Stahlschornsteinen 

SEW 400, 7. Ausgabe (1997-02) 

Zusätzlich gilt: 

Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.7 

ÜZ 
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Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.4.11 

C 2.4.5.14 Ankerplatten für Hammerschrauben DIN 24539-2:1985-05 ÜHP 

C 2.4.5.15 Bügelschrauben DIN 3570:1968-10 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.4.11 

ÜZ 

C 2.4.5.16 Augenschrauben DIN 444:1983-04 

in Verbindung mit 

DIN EN 22340:1992-10 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.4.11 

ÜZ 

C 2.4.5.17 Spannschlösser aus Stahlrohr oder 

Rundstahl 

DIN 1478:2005-09 ÜZ 

C 2.4.5.18 Spannschlossmuttern geschmiedet 

(offene Form) 

DIN 1480:2005-09 ÜZ 

C 2.4.5.19 Anschweißenden für Spannschlösser DIN 34828:2005-09 ÜZ 

C 2.4.5.20 Sechskantspannschlossmuttern DIN 1479:2005-09 ÜZ 

C 2.4.5.21 Feuerverzinkte Garnituren aus 

hochfesten Sechskantschrauben mit 

großen Schlüsselweiten der Größen  

M 39 bis M 72 

DASt-Richtlinie 021 (2013-09) 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.4.11, 

DIN EN 1090-2:2011-10 und 

DIN EN ISO 10684:2011-09 

ÜZ 

C 2.4.5.22 Senkschrauben mit Innensechskant der 

Festigkeitsklassen 8.8 und 10.9 

DIN EN ISO 10642:2004-06 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.4.11 

ÜZ 

C 2.4.5.23 Gewindestangen DIN 976-1:2002-12  

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.4.11 

ÜZ 

C 2.4.6 Korrosionsschutzstoffe und korrosionsgeschützte Bauprodukte (ohne mechanische 

Verbindungsmittel) 

C 2.4.6.1 Bauteile aus Stahl und Stahlguss mit 

thermisch gespritzten Schichten aus Zink 

und Aluminium und ihren Legierungen 

DIN EN ISO 2063:2005-05 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.4.12 

ÜHP 

C 2.4.6.2 Feuerverzinkte tragende Bauteile aus 

Stahl und Stahlguss (Stückverzinken) 

DASt-Richtlinie 022 (2009-08)  

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.4.13 

ÜZ 
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C 2.5 Dämmstoffe für den Wärme- und Schallschutz 

C 2.5.1 Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum 

für die Wärmedämmung 

DIN 18159-2:1978-06 

Zusätzlich gilt: 

ETB-Richtlinie zur Begrenzung der 

Formaldehydemission in die Raumluft 

bei Verwendung von Harnstoff-

Formaldehydharz-Ortschaum (1985-04) 

und 

DIN 4102-1:1998-05 

DIN EN ISO 11925-2:2011-02  

in Verbindung mit Anlage C 3.7 unter 

Beachtung von A 2.2.1.2, Tabelle 1.2.1 

ÜZ 

C 2.6 Türen und Tore 

C 2.6.1 Mineralfaserplatten als Einlagen für 

Feuerschutztüren 

DIN 18089-1:1984-01 ÜZ 

C 2.6.2 Fahrschacht-Dreh- und -Falttüren für 

Aufzüge in Fahrschächten mit Wänden 

der Feuerwiderstandsklasse F 90 

DIN 18090:1997-01 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.6.1 

ÜZ, 

gilt auch für 

Nichtserien- 

fertigung 

C 2.6.3 Horizontal- und Vertikal-Schiebetüren für 

Aufzüge in Fahrschächten mit 

feuerbeständigen Wänden 

DIN 18091:1993-07 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.6.1 

ÜZ, 

gilt auch für 

Nichtserien- 

fertigung 

C 2.6.4 Vertikal-Schiebetüren für 

Kleingüteraufzüge in Fahrschächten mit 

Wänden der Feuerwiderstandsklasse 

F 90  

DIN 18092:1992-04 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.6.1 

ÜZ, 

gilt auch für 

Nichtserien- 

fertigung 

C 2.6.5 Einsteckschlösser für Feuerschutz- und 

Rauchschutztüren 

DIN 18250:2003-10 ÜZ 

C 2.6.6 Türschließmittel mit kontrolliertem 

Schließablauf - Obentürschließer mit 

Kurbeltrieb und Spiralfeder 

DIN 18263-1:2015-04 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.6.2 

ÜZ 

C 2.6.7 Türschließmittel mit kontrolliertem 

Schließablauf - Drehflügelantriebe mit 

Selbstschließfunktion 

DIN 18263-4:2015-04 ÜZ 

C 2.6.8 Federband und Konstruktionsband für 

Feuerschutztüren 

DIN 18272:1987-08 ÜZ 

C 2.6.9 Türdrückergarnituren für 

Feuerschutztüren und Rauchschutztüren 

DIN 18273:1997-12 ÜZ 

C 2.6.10 Automatische Schiebetüren in 

Rettungswegen 

Richtlinie über automatische 

Schiebetüren in Rettungswegen  

- AutSchR - (1997-12) 

ÜHP 

C 2.6.11 Elektrische Verriegelungssysteme für 

Türen in Rettungswegen 

Richtlinie über elektrische 

Verriegelungssysteme von Türen in 

Rettungswegen  

- EltVTR - (1997-12) 

ÜHP 
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C 2.6.12 Innentüren an die Anforderungen 

hinsichtlich des Schallschutzes gestellt 

werden, ausgenommen Feuer- und 

Rauchschutzabschlüsse 

Anlage C 2.6.3 ÜHP 

C 2.6.13 Automatische Türsysteme DIN 18650-1, -2:2005-12 

Zusätzlich gilt: 

lfd. Nr. C 2.6.10 

ÜHP 

C 2.7 Lager 

C 2.7.1 Gleitpaarung Stahl/Stahl 

bei Führungslagern und 

Festhaltekonstruktionen 

DIN 4141-13:2010-07 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.7.1 

ÜZ 

C 2.8 Sonderkonstruktionen 

C 2.8.1 Rollladenkästen mit Anforderungen an 

den Wärme- und Schallschutz 

Richtlinie über Rollladenkästen (RokR): 

2016-07 

ÜHP 

C 2.8.2 PVC-beschichtete Polyestergewebe DIN 18204-1:2007-05 ÜZ 

C 2.8.3 Textile Flächengebilde (Planen) für 

Hallen und Zelte 

DIN 18204-1:2007-05 ÜHP 

C 2.8.4 Kunststoffgitterroste nach DIN 24537-3 Anlage C 2.8.1 - 

C 2.9 Bauprodukte für Dächer und Bedachungen, Wände und Wandbekleidungen sowie Decken und 

Deckenbekleidungen und nichttragende innere Trennwände 

C 2.9.1 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-

Planbauplatten, die nicht in den 

Geltungsbereich der EN 12602 fallen 

DIN 4166:1997-10 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.1.5 

ÜH 

C 2.9.2 Hohlwandplatten aus Leichtbeton DIN 18148:2000-10 

mit Ausnahme der Bestimmungen für die 

Fremdüberwachung 

Zusätzlich gilt:  

Anlagen C 2.1.5, C 2.1.6 und C 2.9.1 

ÜH 

C 2.9.3 Unbewehrte Wandbauplatten aus 

Leichtbeton 

DIN 18162:2000-10 

mit Ausnahme der Bestimmungen für die 

Fremdüberwachung 

Zusätzlich gilt: 

Anlagen C 2.1.6 und C 2.9.2 

ÜH 

C 2.9.4 Betonwerksteinplatten für hinterlüftete 

Außenwandbekleidungen 

DIN 18516-5:2013-09 ÜHP 

C 2.9.5 Werksmäßig im Nassverfahren 

hergestellte Mineralplatten 

DIN 18177:2012-11 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.9.3 

ÜH 

C 2.10 Bauprodukte für die Bauwerksabdichtung und Dachabdichtung 

C 2.10.1 Nackte Bitumenbahnen DIN 52129:2014-11 

Zusätzlich gilt: 

DIN 52144:2014-11 

ÜH 

C 2.10.2 Normalentflammbare Elastomer-

Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen 

in Beton 

DIN 7865-1, -2:2015-02 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.10.1 und 

ÜH 
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DIN 4102-1:1998-05  

DIN EN ISO 11925-2:2011-02  

in Verbindung mit Anlage C 3.7 unter 

Beachtung von A 2.2.1.2, Tabelle 1.2.1 

C 2.10.3 Normalentflammbare Fugenbänder aus 

thermoplastischen Kunststoffen zur 

Abdichtung von Fugen in Ortbeton 

DIN 18541-1, -2:2014-11 

mit Ausnahme der Bestimmungen für die 

Fremdüberwachung 

Zusätzlich gilt: 

DIN 4102-1:1998-05  

DIN EN ISO 11925-2:2011-02 

in Verbindung mit Anlage C 3.7 unter 

Beachtung von A 2.2.1.2, Tabelle 1.2.1 

ÜH 

C 2.10.4 Normalentflammbare Klebemassen und 

Deckaufstrichmittel für 

Bauwerksabdichtungen 

DIN 18195-2:2009-04, Tabelle 1 

Zusätzlich gilt: 

DIN 4102-1:1998-05 

DIN EN ISO 11925-2:2011-02 

in Verbindung mit Anlage C 3.7 unter 

Beachtung von A 2.2.1.2, Tabelle 1.2.1 

ÜH 

C 2.10.5 Asphaltmastix und Gussasphalt für 

Bauwerksabdichtungen 

DIN 18195-2:2009-04, Tabelle 3 ÜH 

C 2.10.6 Kalottengeriffelte Metallbänder für 

Bauwerksabdichtungen 

DIN 18195-2:2009-04, Tabelle 5 ÜH 

C 2.11  Bauprodukte aus Glas 

C 2.11.1 Vorgefertigte absturzsichernde 

Verglasung1 

DIN 18008-4:2013-07 mit Ausnahme 

Anhang A, Anhang D (bei 

versuchstechnisch ermittelter 

Tragfähigkeit) und Anhang E 

ÜH 

C 2.11.2 Vorgefertigte begehbare Verglasung DIN 18008-5:2013-07,  

mit Ausnahme Anhang A 

ÜH 

C 2.12  Bauprodukte der Grundstücksentwässerung 

C 2.12.1 Rohre, Formstücke und Dichtmittel für Leitungen und Kanäle 

C 2.12.1.1 Kalt verarbeitbare plastische Dichtstoffe 

für Abwasserkanäle und -leitungen aus 

Beton 

DIN 4062:1978-09 ÜZ 

C 2.12.1.2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 

weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 

(PVC-U) zum Ableiten von Abwasser 

innerhalb von Gebäuden 

DIN EN 1329-1:2014-07 

in Verbindung mit 

DIN CEN/TS 1329-2:2012-09 

Zusätzlich gilt: 

DIN 4102-1:1998-05 und 

DIN 4102-4:1994-03,  

DIN EN ISO 11925-2:2011-02  

in Verbindung mit Anlage C 3.7 unter 

Beachtung von A 2.2.1.2, Tabelle 1.2.1 

ÜZ 

C 2.12.1.3 Rohre, Formstücke und Rohrleitungen 

aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 

(PVC-U) für erdverlegte drucklose 

Abwasserkanäle und -leitungen und für 

DIN EN 1401-1:2009-07 

in Verbindung mit 

DIN CEN/TS 1401-2:2012-09 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.12.2 

ÜZ 
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Anlagen zum Lagern und Abfüllen von 

Jauche, Gülle und Silagesickersäften 

C 2.12.1.4 Rohre und Formstücke aus Polyethylen 

hoher Dichte (PE-HD) für 

heißwasserbeständige 

Abwasserleitungen (HT) innerhalb von 

Gebäuden 

DIN EN 1519-1:2000-01 

in Verbindung mit 

DIN CEN/TS 1519-2:2012-05 

Zusätzlich gilt: 

DIN 4102-1:1998-05 und 

DIN 4102-4:1994-03,  

DIN EN ISO 11925-2:2011-02  

in Verbindung mit Anlage C 3.7 unter 

Beachtung von A 2.2.1.2, Tabelle 1.2.1 

ÜZ 

C 2.12.1.5 Rohre und Formstücke aus Polyethylen 

hoher Dichte (PE) für Abwasserkanäle 

und -leitungen 

DIN EN 12666-1:2011-11 

in Verbindung mit 

DIN CEN/TS 12666-2:2012-11 

ÜZ 

C 2.12.1.6 Schächte und Zubehörteile aus 

weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 

(PVC-U), Polypropylen (PP) und 

Polyethylen (PE) für erdverlegte 

drucklose Abwasserkanäle 

und -leitungen 

DIN EN 13598-1:2011-02 

in Verbindung mit 

DIN CEN/TS 13598-3:2012-07 

ÜZ 

C 2.12.1.7 Einsteig- und Kontrollschächte aus 

weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 

(PVC-U), Polypropylen (PP) und 

Polyethylen (PE) für erdverlegte 

drucklose Abwasserkanäle 

und -leitungen 

DIN EN 13598-2:2010-05 

in Verbindung mit 

DIN CEN/TS 13598-3:2012-07 

ÜZ 

C 2.12.1.8 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 

chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) 

zum Ableiten von Abwasser innerhalb 

von Gebäuden 

DIN EN 1566-1:1999-12 

in Verbindung mit 

DIN CEN/TS 1566-2:2012-09 

Zusätzlich gilt: 

DIN 4102-1:1998-05 und 

DIN 4102-4:1994-03, 

DIN EN ISO 11925-2:2011-02 

in Verbindung mit Anlage C 3.7 unter 

Beachtung von A 2.2.1.2, Tabelle 1.2.1 

ÜZ 

C 2.12.1.9 Rohre und Formstücke aus 

glasfaserverstärktem Polyesterharz 

(UP-GFK) für erdverlegte 

Abwasserkanäle und -leitungen und für 

Anlagen zum Lagern und Abfüllen von 

Jauche, Gülle und Silagesickersäften 

DIN EN 14364:2013-05 

in Verbindung mit  

DIN CEN/TS 14632:2012-05 

ÜZ 

C 2.12.1.10 Einsteig- und Kontrollschächte aus 

glasfaserverstärkten duroplastischen 

Kunststoffen (GFK) auf der Basis von 

Polyesterharz (UP) 

DIN EN 15383:2014-02 

in Verbindung mit 

DIN CEN/TS 14632:2012-05 

ÜZ 

C 2.12.1.11 Faserzementrohre, -formstücke für 

Hausentwässerungssysteme 

DIN EN 12763:2000-10 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.1.5 

ÜZ 

C 2.12.1.12 Faserzement-Rohre und -Formstücke für 

Abwasserkanäle 

DIN EN 588-1:1996-11 

Zusätzlich gilt: 

ÜZ 
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DIN 19850-1:1996-11 und 

Anlagen C 2.1.5 und C 2.12.3 

C 2.12.1.13 Faserzementschächte für erdverlegte 

Abwasserkanäle und -leitungen 

DIN 19850-3:1990-11 

Zusätzlich gilt:  

Anlage C 2.1.6 

ÜZ 

C 2.12.1.14 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 

Polypropylen (PP) zum Ableiten von 

Abwasser innerhalb von Gebäuden 

DIN EN 1451-1:1999-03 

in Verbindung mit 

DIN CEN/TS 1451-2:2012-05 

Zusätzlich gilt: 

DIN 4102-1:1998-05 und 

DIN 4102-4:1994-03, 

DIN EN ISO 11925-2:2011-02 

in Verbindung mit Anlage C 3.7 unter 

Beachtung von A 2.2.1.2, Tabelle 1.2.1 

ÜZ 

C 2.12.1.15 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 

Acrylnitril-Butadienstyrol (ABS) zum 

Ableiten von Abwasser innerhalb von 

Gebäuden1 

DIN EN 1455-1:1999-12 

in Verbindung mit 

DIN CEN/TS 1455-2:2012-09 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.12.1 und 

DIN 4102-1:1998-05 und 

DIN 4102-4:1994-03,  

DIN EN ISO 11925-2:2011-02 

in Verbindung mit Anlage C 3.7 unter 

Beachtung von A 2.2.1.2, Tabelle 1.2.1 

ÜZ 

C 2.12.1.16 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 

Styrol-Copolymer-Blends (SAN+PVC) 

zum Ableiten von Abwasser innerhalb 

von Gebäuden 

DIN EN 1565-1:1999-12 

in Verbindung mit 

DIN CEN/TS 1565-2:2012-09 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.12.1 und 

DIN 4102-1:1998-05 und 

DIN 4102-4:1994-03, 

DIN EN ISO 11925-2:2011-02 

in Verbindung mit Anlage C 3.7 unter 

Beachtung von A 2.2.1.2, Tabelle 1.2.1 

ÜZ 

C 2.12.1.17 Kunststoff-Rohrleitungssysteme mit 

Rohren mit profilierter Wandung und 

glatten Rohroberflächen aus 

weichmacherfreiem Polyvinylchlorid 

(PVC-U) zum Ableiten von Abwasser 

innerhalb von Gebäuden 

DIN EN 1453-1:2000-03 

in Verbindung mit  

DIN 19531-10:1999-12 

Zusätzlich gilt: 

DIN 4102-1:1998-05, 

DIN EN ISO 11925-2:2011-02 

in Verbindung mit Anlage C 3.7 unter 

Beachtung von A 2.2.1.2, Tabelle 1.2.1 

ÜZ 

C 2.12.1.18 Abwasserrohre und Formstücke aus 

Polypropylen für erdverlegte 

Abwasserkanäle und -leitungen 

DIN EN 1852-1:2009-07 

in Verbindung mit 

DIN SPEC 1020:2009-08 

ÜZ 

C 2.12.1.19 Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus 

Polypropylen mit mineralischen Additiven 

(PP-MD) zum Ableiten von Abwasser 

außerhalb von Gebäuden 

DIN EN 14758-1:2012-05 

in Verbindung mit 

DIN CEN/TS 14758-2:2007-10 

Zusätzlich gilt:  

Anlage C 2.12.4 

ÜZ 
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C 2.12.1.20 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für 

drucklose erdverlegte Abwasserkanäle 

und -leitungen mit profilierter Wandung 

aus Polyvinylchlorid (PVC-U), 

Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) 

- Rohre und Formstücke mit glatter 

Innen- und Außenfläche, Rohrtyp A - 

DIN EN 13476-2:2007-08 

in Verbindung mit  

DIN CEN/TS 13476-4:2013-07 

ÜZ 

C 2.12.1.21 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für 

drucklose erdverlegte Abwasserkanäle 

und -leitungen mit profilierter Wandung 

aus Polyvinylchlorid (PVC-U), 

Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) 

- Rohre und Formstücke mit glatter 

Innen- und profilierter Außenfläche,  

Rohrtyp B -  

DIN EN 13476-3:2009-04 

in Verbindung mit  

DIN CEN/TS 13476-4:2013-07 

ÜZ 

C 2.12.1.22 Rohre und Formstücke aus 

Polyesterharzformstoff für erdverlegte 

Abwasserkanäle und -leitungen 

DIN EN 14636-1:2010-04 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.12.5 

ÜZ 

C 2.12.1.23 Einsteig- und Kontrollschächte aus 

Polyesterharzformstoff für erdverlegte 

Abwasserkanäle und -leitungen 

DIN EN 14636-2:2010-04 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.12.5 

ÜZ 

C 2.12.1.24 Halbzeuge für das Close-Fit-Lining zur 

Renovierung von erdverlegten 

Entwässerungsnetzen 

(Freispiegelleitungen)  

DIN EN ISO 11296-3:2011-07 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.12.6 

ÜZ 

C 2.12.1.25 Halbzeuge für das vor Ort härtende 

Schlauch-Lining zur Renovierung von 

erdverlegten Entwässerungsnetzen 

(Freispiegelleitungen) 

DIN EN ISO 11296-4:2011-07 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.12.6 

ÜZ 

C 2.12.1.26 Halbzeuge für das Wickelrohr-Lining zur 

Renovierung von erdverlegten 

Entwässerungsnetzen 

(Freispiegelleitungen) 

DIN EN ISO 11296-7:2013-05 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.12.6 

ÜZ 

C 2.12.1.27 Halbzeuge für das Lining mit fest 

verankerten Kunststoffauskleidungen zur 

Renovierung von erdverlegten 

Entwässerungsnetzen 

(Freispiegelleitungen) 

DIN EN 16506:2014-12 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.12.6 

ÜZ 

C 2.12.2 Sanitärausstattungsgegenstände und Absperreinrichtungen 

C 2.12.2.1 Ablaufgarnituren für 

Sanitärausstattungsgegenstände 

DIN EN 274-1, -2, -3:2002-05  

mit Ausnahme der Bestimmungen für die 

Fremdüberwachung 

ÜHP 

C 2.12.2.2 Urinalanschlussstücke DIN 1380:2001-05 ÜHP 
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C 2.12.2.3 Klosettanschlussstücke DIN 1389:2001-05 ÜHP 

C 2.12.2.4 Geruchsverschlüsse für besondere 

Verwendungszwecke 

DIN 19541:2004-12 

mit Ausnahme der Bestimmungen für die 

Fremdüberwachung 

ÜHP 

C 2.12.2.5 Abläufe für Gebäude DIN EN 1253-1:2003-09 

Zusätzlich gilt: 

DIN EN 1253-4:2000-02 

ÜHP 

C 2.12.2.6 Abläufe mit Leichtflüssigkeitssperren DIN EN 1253-5:2004-03 

in Verbindung mit 

DIN EN 1253-3:1999-06 

mit Ausnahme der Bestimmungen für die 

Fremdüberwachung 

Zusätzlich gilt: 

DIN 4102-1:1998-05 und 

DIN 4102-4:1994-03, 

DIN EN ISO 11925-2:2011-02 

in Verbindung mit Anlage C 3.7 unter 

Beachtung von A 2.2.1.2, Tabelle 1.2.1 

ÜHP 

C 2.13 Technische Gebäudeausrüstung 

C 2.13.1 Wärmepumpen4, elektr. DIN V 4701-10:2003-08 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.13.1 

ÜHP 

C 2.13.2 Thermische Solaranlagen, vorgefertigte 

Anlagen und Teilanlagen4 

DIN V 4701-10:2003-08 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.13.2 

ÜHP 

C 2.13.3 Solarkollektoren4 DIN V 4701-10:2003-08 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.13.3 

ÜHP 

C 2.13.4 Solarspeicher4 DIN V 4701-10:2003-08 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.13.4 

ÜHP 

C 2.13.5 Trinkwasserspeicher4, direkt/indirekt 

(elektr./Gas) beheizte und Pufferspeicher 

DIN V 4701-10:2003-08 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.13.5 

ÜHP 

C 2.13.6 Lüftungsgeräte nach DIN 4719 Anlage C 2.6.4 - 

C 2.14  Feuerungsanlagen 

C 2.14.1 Feuerstätten und Feuerungseinrichtungen 

C 2.14.1.1 Ölheizeinsätze mit 

Verdampfungsbrennern 

DIN 4731:1989-07 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.14.1 

ÜHP 

C 2.14.1.2 Ölherde mit Verdampfungsbrennern DIN 4732:1990-01 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.14.1 

ÜHP 
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C 2.14.1.3 Öl-Speicher-Wasserheizer mit 

Verdampfungsbrennern 

DIN 4733:1990-01 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.14.1 

ÜHP 

C 2.14.1.4 Speicher-Kohle-Wasserheizer DIN 18889:1956-11 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.14.1 

ÜHP 

C 2.14.1.5 Raumluftunabhängige Feuerstätten nach 

DIN 18897 

Anlage C 2.6.4  - 

C 2.14.1.6 Öl- und gasbefeuerte Feuerstätten4 

4 bis max. 400 kW 

DIN V 4701-10:2003-08 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.14.2 

ÜHP 

C 2.14.1.7 Öl- und gasbefeuerte Feuerstätten4 

< 4 kW und > 400 kW 

DIN V 4701-10:2003-08 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.14.3 

ÜHP 

C 2.14.1.8 Heizkessel mit motorischem Antrieb für 

feste Brennstoffe4 

DIN V 4701-10:2003-08 ÜHP 

C 2.14.1.9 Heizkessel ohne motorischen Antrieb für 

feste Brennstoffe 

DIN EN 303-5:2012-10 

und für die energetischen Kennwerte 

DIN V 4701-10:2003-084 

ÜHP 

C 2.14.2 Abgasanlagen 

C 2.14.2.1 Nebenluftvorrichtungen für 

Hausschornsteine ohne motorischen 

Antrieb 

DIN 4795:1991-04 ÜHP 

C 2.14.2.2 Elastomere Dichtungen für 

Abgasanlagen 

DIN EN 14241-1:2013-11 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.14.4, 

DIN 4102-1:1998-05,  

DIN EN ISO 11925-2:2011-02 

in Verbindung mit Anlage C 3.7 unter 

Beachtung von A 2.2.1.2, Tabelle 1.2.1 

ÜZ 
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C 2.16 Gerüstbauteile 

C 2.16.1 Baustützen aus Stahl mit 

Ausziehvorrichtung mit rechnerisch 

ermittelter Tragfähigkeit 

DIN EN 1065:1998-12 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.16.1 

ÜZ 

C 2.16.2 Systemunabhängige Stahlrohre für die 

Verwendung in Trag- und 

Arbeitsgerüsten 

DIN EN 39:2001-11 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.16.2 

ÜHP 

C 2.16.3 Leichte Gerüstspindeln DIN 4425:1990-11 

mit Ausnahme der Bestimmungen für die 

Fremdüberwachung 

Zusätzlich gilt: 

Anlagen C 2.16.2 und C 2.16.3 

ÜHP 

C 2.16.4 Kupplungen DIN EN 74-1:2005-12 

Zusätzlich gilt: 

Anlagen C 2.16.2 und C 2.16.4 

ÜZ 

C 2.16.5 Geschweißte kreisförmige Rohre aus 

unlegierten Stählen zur Verwendung bei 

Traggerüsten 

DIN 1626:1984-10 

Zusätzlich gilt: 

Anlagen C 2.4.2, C 2.4.3, C 2.16.2 und 

C 2.16.5 

ÜHP 

C 2.16.6 Gerüstbretter und -bohlen aus Holz zur 

Verwendung in Schutzgerüsten 

DIN 4420-1:2004-03 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.16.2 

ÜH 

C 2.16.7 Vorgefertigte Gerüstbauteile aus Stahl, 

Aluminium und Holz 

DIN EN 12812:2008-12 

Zusätzlich gilt: 

Anlagen C 2.16.2 und C 2.16.6 

ÜH 

C 2.16.8 Warmgewalzte nahtlose Stahlrohre aus 

unlegierten Stählen für die Verwendung 

bei Traggerüsten 

DIN 1629:1984-10 

Zusätzlich gilt: 

Anlagen C 2.4.2, C 2.4.3, C 2.16.2 und 

C 2.16.7 

ÜHP 

C 2.16.9 Erzeugnisse aus Stahlguss zur 

Verwendung bei Traggerüsten 

DIN EN 10293:2015-04 

Zusätzlich gilt: 

Anlagen C 2.4.2, C 2.16.2 und C 2.16.8 

ÜHP 

C 2.16.10 Industriell gefertigte Schalungsträger aus 

Holz 

DIN EN 13377:2002-11 

in Verbindung mit 

DIN 20000-2:2013-12 

ÜZ 

C 2.16.11 Fußplatten und Zentrierbolzen DIN EN 74-3:2007-07 und 

DIN EN 74-3/Berichtigung 1:2007-10 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.16.2 

ÜH 
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C 2.16.12 Spezialkupplungen DIN EN 74-2:2009-01 

Zusätzlich gilt: 

Anlagen C 2.16.2, C 2.16.9 und 

C 2.16.10 

ÜZ 

C 2.16.13 Baustützen aus Aluminium mit 

Ausziehvorrichtung 

DIN EN 16031:2012-09 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.16.10 

ÜZ 

C 2.16.14 Tragwerke aus Vollholz aus Nadelholz 

mit Nagelplattenverbindungen 

DIN 1052:2008-12 und 

DIN 1052/Berichtigung 1:2010-05 

ÜZ, 

gilt auch für 

Nichtserien- 

fertigung 

C 2.16.15 Vorgefertigte Gerüstbauteile aus Stahl, 

Aluminium und Holz, mit Ausnahme von 

Grundbauteilen, Durchstiegstafeln und 

Belägen von Konsolen 

DIN EN 12811-1:2004-03 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 2.16.11 

ÜZ 

C 2.16.16 Gussstücke aus unlegiertem und 

niedriglegiertem Gusseisen mit 

Kugelgraphit zur Verwendung bei 

Traggerüsten 

DIN EN 1563:2003-02 

Zusätzlich gilt: 

Anlagen C 2.4.2, C 2.16.2 und C 2.16.12 

ÜHP 

C 2.16.17 Tempergussstücke zur Verwendung bei 

Traggerüsten 

DIN EN 1562:2006-08 

mit Ausnahme der Bestimmungen des  

Anhangs ZA 

Zusätzlich gilt: 

Anlagen C 2.4.2, C 2.16.2 und C 2.16.13 

ÜHP 
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Abweichend von Abschnitt 6 wird die Mischzeit auf 4 min begrenzt. 

 

 

Anlage C 2.1.5 

 

Tabelle:  Verwendung von Zement nach EN 197-1:20111 

 

Die Norm DIN 1164-1:1994-10 wurde durch die Europäische Norm EN 197-1:20111 sowie die Norm 

DIN 1164-10:2013-03 ersetzt. Soweit in den technischen Regeln der Verwaltungsvorschrift Technische 

Baubestimmungen Bezug auf DIN 1164 (frühere Ausgaben) genommen wird, sind Zemente nach EN 197-1:20111 

nach folgender Tabelle verwendbar. Verwendungsbeschränkungen in den technischen Regeln bleiben unberührt. 

 

Lfd. 

Nr. 
Technische Regel Verwendbare Zemente (Zementart) nach EN 197-1:20111 

1 2 3 4 

1 DIN EN 447 1996-07 CEM I 

2 DIN EN 588-1 1996-11 Entsprechend den Verwendungsregeln für die 

Expositionsklasse XF 1 in DIN 1045-2:2008-08 

3 DIN 4166 1997-10 Alle 

4 DIN 18148 2000-10 Alle 

5 DIN 18162 2000-10 

6 DIN EN 12763 2000-10 Wie lfd. Nr. 2 

 
1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 197-1:2011-11 

 

 

Tabelle A:  Zuordnung der Betoneigenschaften nach DIN 1045:1988-07 zu Beton nach DIN EN 206-12 

 

Lfd. Nr. Abschnitt DIN 1045:1988-07 

DIN EN 206-1 bzw. 

DIN 1045-2 

Expositionsklasse bzw. 

Abschnitt 

1 2 3 4 

1 6.5.5.1 Unbewehrter Beton X0 

2 6.5.1, 6.5.5.1 Innenbauteil XC1 

3 6.5.1, 6.5.5.1 Außenbauteil XC4/XF1 

4 6.5.7.2 Wasserundurchlässiger Beton DIN 1045-2, 5.5.3 

5 6.5.7.3 Beton mit hohem Frostwiderstand XC4/XF1 

6 6.5.7.4 Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand XF4 

7 6.5.7.4 Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand, sehr 

starker Frost-, Tausalzangriff 

XF4 

8 6.5.7.5 Beton mit hohem Widerstand gegen schwachen 

chemischen Angriff 

XA1 

9 6.5.7.5 Beton mit hohem Widerstand gegen starken 

chemischen Angriff 

XA2 

10 6.5.7.5 Beton mit hohem Widerstand gegen sehr starken 

chemischen Angriff 

XA2 

11 6.5.7.6 Beton mit hohem Verschleißwiderstand XM1 

12 6.5.7.7 Beton für hohe Gebrauchstemperaturen bis 250°C DIN 1045-2, 5.3.6 

13 6.5.7.8 Beton für Unterwasserschüttung (Unterwasserbeton) DIN 1045-2, 5.3.4 

 
2 Hartz, U.: Neues Normenwerk im Betonbau, veröffentlicht in den DIBt Mitteilungen Nr. 1/2001, S. 2 
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Übliche Eigenschaften 

 

Merkmal geprüftes Produkt Charakter des Prüfumfanges 

  reduziert normal verschärft 

  L    P   Pr L    P   Pr L    P   Pr 

Maße alle 1 x 3 x 1 2 x 3 x 1 4 x 3 x 1 

Scherversuch alle 1 x 3 x 1 2 x 3 x 1 4 x 3 x 1 

Härteprüfung alle 1 x 3 x 3 2 x 3 x 3 4 x 3 x 3 

Kopfschlagzähigkeit alle 1 x 3 x 1 2 x 3 x 1 4 x 3 x 1 

 

Besondere Eigenschaften 

 

Merkmal Charakter des Prüfumfangs verschärft 

 L P Pr 

Schichtdicke 1 x 3 x 3 

Zugversuch 1 x 3 x 1 

Kerbschlagarbeit 1 x 3 x 1 

L = Los 

P = Probe 

Pr = Prüfung 

 

 

Anlage C 2.4.11 

 

Prüfungsumfang und -art bei Schrauben und Muttern im Rahmen der Fremdüberwachung 

 

Zeitpunkt Prüfungsart Prüfungsumfang 

Erstprüfung verschärfte Prüfung übliche und besondere Eigenschaften 

Fremdüberwachung im 1. Jahr normale Prüfung übliche Eigenschaften 

Fremdüberwachung ab 2. Jahr reduzierte Prüfung  übliche Eigenschaften 

 

Im Rahmen der Fremdüberwachung werden im Abstand von 6 Monaten Proben so entnommen, dass 

wechselweise alle Produktarten geprüft werden. 

 

Übliche Eigenschaften 

 

Merkmal geprüftes Produkt Charakter des Prüfumfanges 

  reduziert normal verschärft 

  L    P   Pr L    P   Pr L    P   Pr 

Maße alle Produkte 1 x 3 x 1 2 x 3 x 1 4 x 3 x 1 

Schrägzugversuch oder 

Zugversuch an der 

Ganzschraube 

Schrauben 8.8 und 10.9 1 x 3 x 1 2 x 3 x 1 4 x 3 x 1 

Zugversuch an der 

abgedrehten Probe 
Schrauben 4.6 und 5.6 1 x 3 x 1 2 x 3 x 1 4 x 3 x 1 

Prüfkraftversuch alle Muttern 1 x 3 x 1 2 x 3 x 1 4 x 3 x 1 

Anziehversuch Garnituren 8.8 und 10.9 1 x 6 x 1 2 x 12 x 1 4 x 12 x 1 

Härte HV 30 alle Produkte 1 x 1 x 3 2 x 2 x 3 4 x 2 x 3 

Härte HV 0,3 Schrauben 8.8 und 10.9 1 x 1 x 3 2 x 2 x 3 4 x 2 x 3 

Schliff (Randzustand) Schrauben 10.9 1 x 1 x 3 2 x 2 x 3 4 x 2 x 3 

Schichtdicke alle Produkte 1 x 1 x 3 2 x 2 x 3 4 x 2 x 3 
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4. die Türen, falls mehrere nebeneinander angeordnet werden, durch feuerbeständige Bauteile getrennt und an 

diesen befestigt sein. 

 

 

Anlage C 2.6.2 

 

Türschließer nach DIN 18263-1:2015-04 dürfen nur als Ersatzteile verwendet werden. Sie sind nur für Feuer- 

und/oder Rauchschutzabschlüsse geeignet, sofern diese einflügelige Drehflügeltüren sind. 

 

 

Anlage C 2.6.3 

 

1 Allgemeines 

 

Folgendes gilt für Innentüren, an die Anforderungen hinsichtlich des Schallschutzes gestellt werden. Innentüren 

bestehen jeweils aus Blatt und Zarge.  

 

Innentüren müssen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen bestehen. 

 

2 Bewertetes Schalldämm-Maß 

 

Sollen je nach Verwendungszweck schalldämmende Eigenschaften ausgewiesen werden, so ist das bewertete 

Schalldämm-Maß Rw nach DIN EN ISO 10140-1:2012-05, DIN EN ISO 10140-2, -4 und -5:2010-12 und 

DIN EN ISO 717-1:2013-06 zu bestimmen.  

 

Prüfberichte nach DIN EN 20140-3:1995-05 und DIN EN ISO 140-3:2005-03 in Verbindung mit 

DIN EN ISO 717-1:1997-01, DIN EN ISO 717-1:2006-11 bzw. DIN EN ISO 717-1:2013-06, die vor dem Inkraft-

treten dieser Ausgabe der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen erstellt wurden, dürfen weiterhin 

verwendet werden. 

 

3 Wesentliche Merkmale für das Ü-Zeichen 

 

Im Ü-Zeichen einer Innentür, die den Anforderungen nach Abschnitt 2 entspricht, ist das bewertete Schalldämm-

Maß Rw anzugeben sowie die Kombinationen von Blättern mit Zargen, für welche dieses gilt. 

 

 

Anlage C 2.6.4 

 

Es ist ein Verwendbarkeitsnachweis gemäß § 20 Abs. 1 HBO erforderlich. 

 

 

Anlage C 2.7.1 

 

Für Führungslager und Festhaltekonstruktionen gilt DIN EN 1337-8:2008-01. Für die Gleitpaarung Stahl/Stahl bei 

Führungslagern und Festhaltekonstruktionen kann der entsprechende Abschnitt von DIN 4141-13:2010-07 

angewendet werden. 

 

 

Anlage C 2.8.1 

 

Begehbare Kunststoffgitterroste nach DIN 24537-3:2007-08 bedürfen als Verwendbarkeitsnachweis einer 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, sofern die Fallhöhe mehr als 0,5 m beträgt oder die Stützweiten der 

Roste mehr als 0,5 m betragen.  
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Anlage C 2.12.3 

 

Zu DIN 588-1:1996-11 

 

Zu Abschnitt 4.1  Allgemeine Werkstoffzusammensetzung 

 

Die technische Regel gilt nur für die unter Typ NT (asbestfreie Technologie) aufgeführten Produkte. 

 

 

Anlage C 2.12.4 

 

Für mehrschichtige Abwasserrohre und Formstücke mit mineralischem Füllstoffanteil ist der Nachweis der 

Verwendbarkeit durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen erforderlich. 

 

Anlage C 2.12.5 

 

Es dürfen nur natürliche mineralische Zuschläge und Füllstoffe gemäß DIN EN 12620:2008-07 zugegeben werden. 

Die Verwendung anderer natürlicher mineralischer Zuschläge und Füllstoffe bedarf der allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassung. 

 

 

Anlage C 2.12.6 

 

Für die abschließende Feststellung der Verwendbarkeit der aus Halbzeugen auf der Baustelle hergestellten 

Bauprodukte zur Renovierung von erdverlegten Entwässerungsnetzen ist eine allgemeine bauaufsichtliche 

Zulassung erforderlich. 

 

 

Anlage C 2.13.1 

 

Anstelle der in DIN V 4701-10:2003-08, Anhang C, Abschnitt C.1.4.2, Tabelle C.1-4d und Abschnitt C.3.4.2, 

Tabelle C.3-4c genannten Werte sind produktbezogene Kennwerte, die im Rahmen des detaillierten 

Rechenverfahrens Anwendung finden, zu verwenden und im Ü-Zeichen anzugeben. 

 

Hierbei ist Folgendes zu beachten: 

 

1 Unter den in DIN V 4701-10:2003-08 aufgeführten Randbedingungen sind die in den oben genannten 

Tabellen aufgeführten Werte für die Aufwandszahlen der Wärmeerzeugung zu unterbieten. 

 

2 Die günstigeren produktbezogenen Kennwerte muss der Hersteller im Rahmen einer Erstprüfung durch eine 

bauaufsichtlich anerkannte Prüfstelle nachweisen. Grundlage des Nachweises ist die Ermittlung der Leistungszahl 

unter den Randbedingungen der DIN V 4701-10:2003-08 hinsichtlich Quellen- und Heizkreistemperatur 

entsprechend den Ausführungen der Normenreihe DIN EN 14511 und dem vom Hersteller angegebenen 

Einsatzbereich. 

 

3 Im Ü-Zeichen ist die Leistungszahl einschließlich der der Messung zugrunde liegenden Temperaturdifferenz 

am Verflüssiger zahlenmäßig so anzugeben, dass eine produkt- und einsatzspezifische Berechnung der 

Aufwandszahl unter Nutzung der DIN V 4701-10:2003-08 durch Dritte möglich ist. 

 

4 Zusätzlich sind im Ü-Zeichen die für die Ermittlung der produktbezogenen Kennwerte zugrunde gelegten 

Prüfnormen anzugeben. 

 

 

Anlage C 2.13.2 

 

1 Anstelle der in DIN V 4701-10:2003-08, Tabelle 5.1-10 bzw. Anhang C, Abschnitt C.1.4.1, Tabelle C.1-4a und 

Abschnitt C.3.4.1, Tabelle C.3-4a genannten Werte sind produktbezogene Kennwerte, die im Rahmen des 

detaillierten Rechenverfahrens Anwendung finden, zu verwenden und im Ü-Zeichen anzugeben. 
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eine Erstprüfung für mindestens ein Gerüstbauteil dieser Produktgruppe durch eine anerkannte Stelle durchgeführt 

wurde, darf der Hersteller die Erstprüfung selbst durchführen. 

Geschweißte Gerüstbauteile aus Stahl oder Aluminium dürfen nur durch solche Betriebe hergestellt werden, die 

über ein Schweißzertifikat nach DIN EN 1090-1:2010-07 für den Anwendungsbereich verfügen, das mindestens für 

die Ausführungsklasse EXC 2 gilt. 

____________ 
1 Veröffentlicht in den DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, S. 61ff. Zu beziehen beim DIBt.  

 

 

Anlage C 2.16.12 

 

Die technischen Regeln gelten für die Gusswerkstoffe mit den Werkstoffnummern: EN-JS 1015, EN-JS 1030. 

 

 

Anlage C 2.16.13 

 

Die technischen Regeln gelten für die Gusswerkstoffe mit den Werkstoffnummern: EN-JM 1010, EN-JM 1020, 

EN-JM 1030, EN-JM 1050. 
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C 3.22 Beschichtungs- und 

Einhausungssysteme zur Sanierung 

Pentachlorphenol (PCP)-belasteter 

Holzbauteile 

Prüfplan für Beschichtungs- und 

Einhausungssysteme zur Sanierung 

Pentachlorphenol (PCP)-belasteter 

Holzbauteile (2006-01) 

ÜHP 

C 3.23 Nahtlose kreisförmige Rohre aus 

unlegiertem Stahl nach EN 10216-1 für 

die Verwendung bei Stahlschornsteinen 

DIN EN 10045-1:1991-04 ÜHP 

C 3.24 Geschweißte kreisförmige Rohre aus 

unlegiertem Stahl nach EN 10217-1 für 

die Verwendung bei Stahlschornsteinen 

DIN EN 10045-1:1991-04 ÜHP 

C 3.25 Stoffe zur Abdichtung erdberührter 

Bauteile gegen drückendes Wasser und 

im Übergang auf wasserundurchlässige 

Bauteile 

Prüfgrundsätze zur Erteilung von 

allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnissen für Übergänge von 

Bauwerksabdichtungen auf Bauteile aus 

Beton mit hohem 

Wassereindringwiderstand (PG-ÜBB) 

(2010-09) 

ÜHP 

C 3.26 Mineralische Dichtungsschlämmen für 

Bauwerksabdichtungen 

Prüfgrundsätze zur Erteilung von 

allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnissen für 

Bauwerksabdichtungen mit 

mineralischen Dichtungsschlämmen 

(PG-MDS) (2014-01) 

ÜHP 

C 3.27 Abdichtungen im Verbund mit Fliesen 

und Plattenbelägen 

- für Wände und Böden im 

Innenbereich oder im Außenbereich, 

wenn diese mit Gebäuden verbunden 

sind, gegen nichtdrückendes Wasser 

bei hoher Beanspruchung wie z.B. in 

Nassräumen im öffentlichen und 

gewerblichen Bereich 

- für Behälter und Becken im 

Innenbereich oder im Außenbereich, 

wenn diese mit Gebäuden verbunden 

sind, gegen Füllwasser wie z. B. bei 

Schwimmbecken 

Prüfgrundsätze zur Erteilung von 

allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnissen für Abdichtungen im 

Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen  

- Teil 1: Flüssig zu verarbeitende 

Abdichtungen (PG AIV-F) (2014-05), 

- Teil 2: Bahnenförmige Abdichtungen 

(PG AIV-B) (2014-05), 

- Teil 3: Plattenförmige Abdichtungen 

(PG AIV-P) (2012-08) 

ÜHP 

C 3.28 Bauwerksabdichtungen mit 

Flüssigkunststoffen 

Prüfgrundsätze zur Erteilung eines 

allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnisses für 

Bauwerksabdichtungen mit 

Flüssigkunststoffen (PG-FLK) (2010-06) 

ÜHP 

C 3.29 Dachabdichtungen mit 

Flüssigkunststoffen 

Prüfgrundsätze zur Erteilung von 

allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnissen für Dachabdichtungen 

mit Flüssigkunststoffen 

Anlage C 3.6 

ÜHP 
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C 3.30 Abdichtungen für Arbeitsfugen und 

Sollrissquerschnitte in Bauteilen aus 

Beton mit hohem 

Wassereindringwiderstand, die nicht den 

Produkten C 2.10.2 und C 2.10.3 in 

Abschnitt C 2 zugeordnet werden 

können 

Prüfgrundsätze zur Erteilung von 

allgemeinen bauaufsichtlichen 

Prüfzeugnissen für Fugenabdichtungen 

in Bauteilen aus Beton mit hohem 

Wassereindringwiderstand im 

erdberührten Bereich (PG-FBB Teil 1: 

Abdichtungen für Arbeitsfugen und 

Sollrissquerschnitte (2012-10)) 

ÜHP 















Teil 
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C 4.6 Bauarten für Abschottungen an Rohrleitungen 

aus (ggf. wärmeisolierten) thermoplastischen 

Kunststoffrohren,  

- deren Funktion auf der Anordnung einer 

Rohrummantelung/Streckenisolierung 

beruht,  

- bei denen keine dämmschichtbildenden 

Baustoffe eingesetzt werden und  

- an die nur Anforderungen an die 

Feuerwiderstandsdauer gestellt werden. 

Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. 

DIN 4102-11:1985-12 

in Verbindung mit Anlage C 4.5  

und Anlage C 4.1 

C 4.7 Bauarten zur Herstellung von 

Installationsschächten und -kanälen 

einschließlich der Abschlüsse ihrer 

Revisionsöffnungen, an die Anforderungen an 

die Feuerwiderstandsdauer und/oder den 

Schallschutz gestellt werden. 

Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. 

Je nach Bauart gilt: 

für die Feuerwiderstandsdauer: 

DIN 4102-11:1985-12 bzw. 

als Prüfverfahren für Installationsschachtwände 

von Installationsschächten auch  

DIN 4102-2:1977-09, außer den Abschnitten 

6.2.7 und 6.2.9, in Verbindung mit Anlage C 3.1  

des Abschnitts C 3 oder 

DIN EN 1363-1:2012-10, 

DIN EN 1363-2:1999-10, 

DIN EN 1364-1:1999-10 

in Verbindung mit Anlage C 3.1  

des Abschnitts C 3 

A 2.2.1.2 ist zusätzlich zu beachten 

für den Schallschutz: 

DIN EN ISO 10140-1:2014-09, 

DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12, 

DIN EN ISO 10140-5:2014-09, 

DIN EN ISO 717-1:2013-06 

C 4.8 Bauarten zur Herstellung von Bedachungen, an 

die Anforderungen hinsichtlich 

Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und 

strahlende Wärme gestellt werden. 

Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. 

DIN 4102-7:1998-07 

in Verbindung mit 

DIN SPEC 4102-23:2011-10 

Abschnitte 1, 2, 3, 4 und 7 oder 

DIN CEN/TS 1187:2012-03 

Prüfverfahren 1 in Verbindung mit  

DIN SPEC 4102-23:2011-10 

Abschnitte 1, 2, 3, 4 und 7 oder 

DIN CEN/TS 1187:2012-03 

Prüfverfahren 1 in Verbindung mit 

DIN CEN/TS 16459:2014-03 

Abschnitte 1, 2, 3, 4, 7 und Anhang A 

A 2.2.1.2 ist zusätzlich zu beachten 

C 4.9 Bauarten zur Herstellung von elektrischen 

Kabelanlagen, an die Anforderungen 

hinsichtlich des Funktionserhalts unter 

Brandeinwirkung gestellt werden. 

Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. 

DIN 4102-12:1998-11 

C 4.10 Bauarten zur Errichtung von 

Entrauchungsleitungen, an die Anforderungen 

an die Feuerwiderstandsdauer und/oder den 

Schallschutz gestellt werden. 

Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. 

Je nach Bauart gilt: 

für die Feuerwiderstandsdauer: 

DIN 4102-6:1977-09  

DIN V 18232-6:1997-10  

in Verbindung mit Anlage C 4.2 oder  
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DIN EN 1363-1:2012-10, 

DIN EN 1366-1:2014-12 

in Verbindung mit 

DIN EN 1366-8:2004-10 

in Verbindung mit Anlage C 4.3 

A 2.2.1.2 ist zusätzlich zu beachten  

für den Schallschutz: 

DIN 52210-6:2013-07 

C 4.11 Bauarten zur Errichtung von 

Entrauchungsleitungen, an die keine 

Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer 

und/oder den Schallschutz gestellt werden. 

Satz 2 aus lfd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. 

DIN V 18232-6:1997-10 

in Verbindung mit Anlage C 4.4 

C 4.12 Absturzsichernde Verglasung mit 

versuchstechnisch ermittelter Tragfähigkeit 

unter stoßartiger Einwirkung 

DIN 18008-4:2013-07 

Anhang A, Anhang D und Anhang E 

Zusätzlich gilt: 

Anlage C 3.5 des Abschnitts C 3 

C 4.13 Begehbare Verglasung mit versuchstechnisch 

ermittelter Tragfähigkeit unter stoßartiger 

Einwirkung und Resttragfähigkeit 

DIN 18008-5:2013-07 

Anhang A 
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Bauprodukte, die keines 
Verwendbarkeitsnachweises bedürfen 

 

D 1 Allgemeines 
D 2 Liste nach § 90 Abs. 4 HBO 
D 3 Technische Dokumentation nach § 90 Abs. 2 Nr. 6 HBO 
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Tabelle 4.1.2:  Bauaufsichtliche Anforderung und Zuordnung von Festlegungen von Klassen gemäß 

Eurocode DIN EN 1992-1-2:2010-12, DIN EN 1994-1-2:2010-12, DIN EN 1996-1-2/NA:2012-01 

Bauaufsichtliche Anforderung Klassen nach 
Eurocode** 

Festlegungen und Anwendungsregeln unter 
Verwendung bestimmter Baustoffe*** 

feuerhemmend R30 DIN EN 1992-1-2:2010-12, Abschnitt 5 
DIN EN 1994-1-2:2010-12, Abschnitt 4 
DIN EN 1996-1-2/NA2012-01, zu Anhang B  
und zusätzlich gilt DIN 4102-4:2016-05 

feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

R30 DIN EN 1992-1-2:2010-12, Abschnitt 5 
DIN EN 1994-1-2:2010-12, Abschnitt 4 
DIN EN 1996-1-2/NA:2012-01, zu Anhang B  
und zusätzlich gilt DIN 4102-4:2016-05 

hochfeuerhemmend  
(tragende Teile brennbar, 
Dämmstoffe nichtbrennbar* mit 
brandschutztechnisch wirksamer 
Bekleidung aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen) 

- - 

hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

R60 

DIN EN 1992-1-2:2010-12, Abschnitt 5 
DIN EN 1994-1-2:2010-12, Abschnitt 4 
DIN EN 1996-1-2/NA:2012-01, zu Anhang B  
und zusätzlich gilt DIN 4102-4:2016-05 

feuerbeständig (tragende und 
aussteifende Teile nichtbrennbar*) 

feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

R90 

DIN EN 1992-1-2:2010-12, Abschnitt 5 
DIN EN 1994-1-2:2010-12, Abschnitt 4 
DIN EN 1996-1-2/NA:2012-01, zu Anhang B  
und zusätzlich gilt DIN 4102-4:2016-05 

Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min R120 DIN EN 1992-1-2:2010-12, Abschnitt 5 
DIN EN 1994-1-2:2010-12, Abschnitt 4 
DIN EN 1996-1-2/NA:2012-01, zu Anhang B  
und zusätzlich gilt DIN 4102-4:2016-05 

* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.2.1. 

** Die Klasse nach Eurocode berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.3.1. 

*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.2.1 oder Tabelle 1.3.1. 
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4.2 Raumabschließende Bauteile 

Tabelle 4.2.1:  Bauaufsichtliche Anforderung zur Feuerwiderstandsfähigkeit an raumabschließende 

Wände und die Zuordnung von Festlegungen von Klassen gemäß Eurocode 

Bauaufsichtliche Anforderung Klassen nach 
Eurocode** 

Festlegungen und Anwendungsregeln unter 
Verwendung bestimmter Baustoffe*** 

feuerhemmend EI30 DIN EN 1992-1-2:2010-12, Abschnitt 5 
DIN EN 1996-1-2/NA:2012-01, zu Anhang B  
und zusätzlich gilt DIN 4102-4:2016-05 

feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI30 DIN EN 1992-1-2:2010-12, Abschnitt 5 
DIN EN 1996-1-2/NA:2012-01, zu Anhang B  
und zusätzlich gilt DIN 4102-4:2016-05 

hochfeuerhemmend  
(tragende Teile brennbar, 
Dämmstoffe nichtbrennbar* mit 
brandschutztechnisch wirksamer 
Bekleidung aus nichtbrennbaren* 
Baustoffen) 

- - 

hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI60 
DIN EN 1992-1-2:2010-12, Abschnitt 5 
DIN EN 1996-1-2/NA:2012-01, zu Anhang B  
und zusätzlich gilt DIN 4102-4:2016-05 

feuerbeständig (tragende und 
aussteifende Teile nichtbrennbar*) 

feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

EI90 
DIN EN 1992-1-2:2010-12, Abschnitt 5 
DIN EN 1996-1-2/NA2012-01, zu Anhang B  
und zusätzlich gilt DIN 4102-4:2016-05 

Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min EI120 DIN EN 1992-1-2:2010-12, Abschnitt 5 
DIN EN 1996-1-2/NA:2012-01, zu Anhang B  
und zusätzlich gilt DIN 4102-4:2016-05 

* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.2.1. 

** Die Klasse nach Eurocode berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.3.1. 

*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.2.1 oder Tabelle 1.3.1. 

 

  



Anhang 4   Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen   
 

 
191 

Tabelle 4.2.2: Bauaufsichtliche Anforderung zur Feuerwiderstandsfähigkeit an tragende und 

raumabschließende Decken und die Zuordnung von Festlegungen von Klassen gemäß Eurocode 

Bauaufsichtliche Anforderung Klassen nach 
Eurocode** 

Festlegungen und Anwendungsregeln unter 
Verwendung bestimmter Baustoffe*** 

feuerhemmend REI30 DIN EN 1992-1-2:2010-12, Abschnitt 5 
und zusätzlich gilt DIN 4102-4:2016-05 

feuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

REI30 DIN EN 1992-1-2:2010-12, Abschnitt 5 
und zusätzlich gilt DIN 4102-4:2016-05 

hochfeuerhemmend  
(tragende Teile brennbar, 
Dämmstoffe nichtbrennbar* mit 
brandschutztechnisch wirksamer 
Bekleidung) 

- - 

hochfeuerhemmend und in den 
wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

hochfeuerhemmend und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

REI60 
DIN EN 1992-1-2:2010-12, Abschnitt 5 
und zusätzlich gilt DIN 4102-4:2016-05 

feuerbeständig (tragende und 
aussteifende Teile nichtbrennbar*) 

feuerbeständig und aus 
nichtbrennbaren* Baustoffen 

REI90 
DIN EN 1992-1-2:2010-12, Abschnitt 5 
und zusätzlich gilt DIN 4102-4:2016-05 

Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Min REI120 DIN EN 1992-1-2:2010-12, Abschnitt 5 
und zusätzlich gilt DIN 4102-4:2016-05 

* Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.2.1. 

** Die Klasse nach Eurocode berücksichtigt das Brandverhalten der Baustoffe nicht. Es gilt Tabelle 1.3.1. 

*** Hinsichtlich der Anforderungen gilt Tabelle 1.2.1 oder Tabelle 1.3.1. 
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5 Abschlüsse, Feststellanlagen 

5.1 Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse 

5.1.1 Allgemeines 

Zum Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit von baulichen Anlagen bei Verwendung von Feuer- und 

Rauchschutzabschlüssen nach Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 HBO, kann die Zuordnung 

der Feuerwiderstandsklassen nach der Normenreihe DIN 4102 zu den Anforderungen nach A 2.1.6, 

A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.11, A 2.1.12 und A 2.1.13 dem Abschnitt 5.1.2 entnommen werden. 

 

Zum Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit von baulichen Anlagen bei Verwendung von Feuer- und 

Rauchschutzabschlüssen, für die harmonisierte technische Spezifikationen nach der Verordnung (EU) 

Nr. 305/2011 gemäß Amtsblatt der Europäischen Union C 209/03 vom 10. Juni 2016 und C 172/4 vom 

13. Mai 2016 vorliegen, kann die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen nach der Normenreihe 

DIN EN 13501 zu Anforderungen nach A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.11, A 2.1.12 und A 2.1.13 dem 

Abschnitt 5.1.3 entnommen werden. 
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5.1.2 Feuer- und Rauchschutzabschlüsse klassifiziert nach DIN 4102-5:1977-05 

Tabelle 5.1.2.1:  Bauaufsichtliche Anforderungen und Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen nach 

DIN 4102-5 für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, ausgenommen 

Förderanlagenabschlüsse 

Bauaufsichtliche 
Anforderungen 

Produkt Kurzbezeichnung 
nach DIN 4102-5 

dichtschließend1 

feuerhemmend 
selbstschließend 

dichtschließend 

Feuerschutzabschluss T 30 X 

feuerhemmend 
selbstschließend 
rauchdicht 

Feuerschutzabschluss mit 
Rauchschutzeigenschaft 

T 30-RS  

hochfeuerhemmend 
selbstschließend 
dichtschließend 

Feuerschutzabschluss T 60 X 

hochfeuerhemmend 
selbstschließend 
rauchdicht 

Feuerschutzabschluss mit 
Rauchschutzeigenschaft 

T 60-RS  

feuerbeständig 
selbstschließend 
dichtschließend 

Feuerschutzabschluss T 90 X 

feuerbeständig 
selbstschließend 

rauchdicht 

Feuerschutzabschluss mit 
Rauchschutzeigenschaft 

T 90-RS  

Feuerwiderstandsfähigkeit  
120 Minuten  
selbstschließend 

dichtschließend 

Feuerschutzabschluss T 120 X 

Feuerwiderstandsfähigkeit  
120 Minuten  
selbstschließend 
rauchdicht 

Feuerschutzabschluss mit 
Rauchschutzeigenschaft 

T 120-RS  

rauchdicht  
selbstschließend 

Rauchschutzabschluss RS  

1 Siehe Abschnitt 5.4. 
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5.1.3 Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse nach DIN EN 16034 und Verwendungs- und 

Ausführungsbestimmungen 

Tabelle 5.1.3.1: Zuordnung der Klassifizierungen nach DIN EN 13501-2:2010-02 für Feuer- und 

Rauchschutzabschlüsse nach DIN EN 16034 

Bauaufsichtliche 
Anforderungen 

Feuerschutzabschlüsse Rauchschutz-
abschlüsse 

ohne 
Rauchschutzeigenschaft 

mit 
Rauchschutzeigenschaft 

feuerhemmend,  
dichtschließend 
selbstschließend 

EI2 30-SaC.. 1   

hochfeuerhemmend, 
dichtschließend 
selbstschließend 

EI2 60-SaC.. 1   

feuerbeständig,  
dichtschließend 
selbstschließend 

EI2 90-SaC.. 1   

feuerhemmend,  
rauchdicht 

selbstschließend 

- EI2 30-S200C.. 1  

hochfeuerhemmend, 
rauchdicht 
selbstschließend 

 EI2 60-S200C.. 1  

feuerbeständig,  
rauchdicht 
selbstschließend 

 EI2 90-S200C.. 1  

rauchdicht und  
selbstschließend 

  S200C1 

dicht- und  
selbstschließend 

  SaC1 

1 Festlegungen zur Prüfzyklenanzahl für die Dauerfunktionsprüfungen: 

 C5 (200.000 Zyklen) für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (Drehflügelabschlüsse) 

 C2 (10.000 Zyklen) für sonstige Feuerschutz-/Rauchschutzabschlüsse (z. B. Klappen, Tore) 

 

 

Hinsichtlich des Brandverhaltens der Komponenten des Bauproduktes gilt Abschnitt 1.3. 

 

Für die Verwendung von Feuer- und Rauchschutzabschlüssen sowie Feuer- und Rauchschutzvor-

hängen gelten die folgenden bauaufsichtlichen Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen für 

Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse nach DIN EN 16034, die die Erfüllung der 

Bauwerksanforderungen bei der Verwendung dieser Produkte sicherstellen sollen. 

 

Mit Beginn der Koexistenzperiode gemäß der Veröffentlichung der vorgenannten Produktnorm im 

Europäischen Amtsblatt ist der Weg für die CE-Kennzeichnung von Feuer- und/oder 

Rauchschutzabschlüssen eröffnet. 
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Lfd. Nr. Eigenschaft Anforderung 

12 Optische Sicherheitseinrichtungen 
für die Schließbereichsüberwa-
chung 

Anforderungen an optische Sensoren: 
Diese Sensoren müssen bei Schwankungen der 
Versorgungsparameter so unempfindlich gegen Rauch sein, 
dass sie bei einem Erprobungstest gemäß DIN EN 54-12 bei 
keinem der Prüfbrände TF2 bis TF5 klassifiziert werden. 
Nachweis der Rauchunempfindlichkeit: 

a) Ermittlung des Ansprechschwellenwertes der opti-
schen Sensoren in Anlehnung an DIN EN 54-12 
(je Sensortyp vier Prüflinge) 

b) Die optischen Sensoren werden in Höhe der 
Vergleichsmessgeräte installiert. Die Entfernung zwi-
schen Sender und Empfänger bzw. 
Sender/Empfänger und Reflektor beträgt bei der 
Prüfung 10 m (kürzere Entfernungen als 10 m kön-
nen vereinbart werden). 

c) Ermittlung der Brandempfindlichkeit in Anlehnung an 
DIN EN 54-12 mit Nennspannung; nach einer 
Funktionsprobe (Ansprechen der optischen Sensoren 
bei lichtundurchlässigem Hindernis in der 
Lichtstrecke) dürfen die optischen Sensoren (je 
Sensortyp jeweils drei der unter a) genannten vier 
Prüflinge) bis zum Ende der jeweiligen Prüfbrände 
TF2 bis TF5 (m = 2 dB/m, bzw. y = 6) nicht 
ansprechen. 

d) Prüfung der Empfindlichkeit der optischen Sensoren 
bei Schwankungen der Versorgungsparameter in 
Anlehnung an DIN EN 54-12 (je Sensortyp jeweils 
einer der unter a) genannten vier Prüflinge) 

1 entspricht einem Wert zwischen Betriebsspannung und Entladeschlussspannung der Akkumulatoren; vom Hersteller der 

Steuerung festzulegen 

2 Ausführung mit maximalem Gewicht und maximaler Lauflänge 

3 Als Schließgeschwindigkeit ist der Mittelwert des im Anwendungsbereich vorgesehenen Schließgeschwindigkeits-

bereiches zu wählen. 

 

Hinsichtlich des Brandverhaltens der Komponenten des Bausatzes gilt Abschnitt 1.3. 

 

5.2.3.4 Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen 

5.2.3.4.1 Allgemeines 

Der Feuerschutzabschluss im Zuge bahngebundener Förderanlagen (im Folgenden 

Förderanlagenabschluss genannt) muss am Verwendungsort zusammengesetzt und eingebaut 

werden. Der Zusammenbau und Einbau des Förderanlagenabschlusses am Verwendungsort erfolgt 

i. d. R. durch fachkundiges Personal des Herstellers. 

 

Anderenfalls ist zu beachten, dass Förderanlagenabschlüsse nach dieser Europäischen Technischen 

Zulassung/Bewertung nur von Unternehmen zusammengesetzt und eingebaut werden dürfen, die 

ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet haben, die durch den Zulassungs-/Bewertungsinhaber 

geschult und unterrichtet wurden und die als Nachweis ihrer Fachkunde vom Zulassungs-

/Bewertungsinhaber darüber eine Bestätigung vorlegen können. 

 

5.2.3.4.2 Übereinstimmungsbestätigung für den Einbau des Förderanlagenabschlusses 

Der Unternehmer, der den Förderanlagenabschluss/die Förderanlagenabschlüsse eingebaut hat, muss 

für jedes Bauvorhaben eine Übereinstimmungsbestätigung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die 

von ihm eingebauten Förderanlagenabschlüsse den Bestimmungen der jeweils geltenden 

Einbauanleitung entsprechen (ein Muster für diese Bescheinigung s. www.dibt.de). Diese Erklärung ist 
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dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zuständige Bauaufsichtsbehörde 

auszuhändigen. 

 

5.2.3.4.3 Steuerung von Förderanlagenabschluss und Förderanlage im Schließbereich der 
Wandöffnung 

Durch geeignete Maßnahmen, die mit dem Hersteller der Feststellanlage abgestimmt sein müssen, ist 

dafür Sorge zu tragen, dass bei Ansprechen der Brandmelder der Fördervorgang unterbrochen wird 

und im Öffnungsbereich des Förderanlagenabschlusses befindliches Fördergut diesen Bereich verlässt. 

Beim Ansprechen der Auslösevorrichtung der Feststellanlage durch Feuer oder Rauch bzw. bei 

Kurzschluss oder Stromausfall muss das Schließen des Förderanlagenabschlusses solange verzögert 

werden, bis im Öffnungsbereich befindliches Fördergut die Wandöffnung ggf. mit einer unabhängigen 

Stromversorgung (Notstromanlage) durchfahren hat, bzw. durch eine Abräumvorrichtung, die für das 

Fördergut geeignet sein muss, aus dem Bereich entfernt worden ist. Anschließend muss der 

Schließvorgang selbstständig einsetzen und darf nicht unterbrochen werden. 

 

5.2.3.4.4 Abnahmeprüfung 

Nach dem betriebsfertigen Einbau des Förderanlagenabschlusses am Verwendungsort ist dessen 

einwandfreie Funktion im Zusammenwirken mit der Feststellanlage und der Förderanlage durch einen 

Sachverständigen3 zu prüfen (Abnahmeprüfung). Auf diese Abnahmeprüfung sind der Unternehmer, 

der den Förderanlagenabschluss einbaut (Errichter), und der Betreiber der Förderanlage vom Hersteller 

des Förderanlagenabschlusses hinzuweisen. 

 

Die Abnahmeprüfung ist vom Unternehmer, der den Förderanlagenabschluss eingebaut hat (Errichter), 

zu veranlassen. Hierauf ist der Unternehmer, der den Förderanlagenabschluss eingebaut hat 

(Errichter), vom Hersteller des Förderanlagenabschlusses hinzuweisen. Über die Abnahmeprüfung ist 

ein Abnahmeprotokoll anzufertigen. Eine Ausfertigung ist beim Betreiber aufzubewahren; eine zweite 

Ausfertigung ist an die Bauaufsichtsbehörde weiterzuleiten. 

 

5.2.3.4.5 Instandhaltung 

Wartungsanleitung 
Zu jedem Förderanlagenabschluss ist vom Hersteller eine Wartungsanleitung zu liefern. Aus der 

Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszuführen sind, damit sichergestellt ist, 

dass der eingebaute Förderanlagenabschluss auch nach längerer Nutzung seine Aufgabe erfüllt (z. B. 

Angaben über die Wartung von Verschleißteilen und Schließmitteln). 

 

Monatliche Überprüfung 

Der Förderanlagenabschluss muss ständig betriebsfähig gehalten werden. Er muss mindestens einmal 

monatlich vom Betreiber in eigener Verantwortung auf Betriebsbereitschaft überprüft werden. Diese 

monatliche Überprüfung muss von einer Fachkraft oder einer hierfür ausgebildeten Person durchgeführt 

werden. Die Ergebnisse sind in einem Prüfbuch zu vermerken. Der Hersteller des 

Förderanlagenabschlusses hat den Betreiber der Förderanlage schriftlich über diese Forderung zu 

unterrichten. 

 

 

 
_____________ 

3 Als Sachverständige kommen insbesondere Folgende in Betracht: 

 -  VdS Schadensverhütung GmbH, Amsterdamer Straße 174, 50735 Köln 

 - Jörg Richtermeier, Am Holderbrunnen 1, 74372 Sersheim 

 - Dietmar Schleicher, Banslebenring 25, 38170 Kneitlingen 
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6 Kabel- und Rohrabschottungen 

6.1 Allgemeines 

Zum Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit von baulichen Anlagen, die Kabel- und 

Rohrabschottungen enthalten, zu deren Errichtung Bauarten mit Anwendbarkeitsnachweisen gemäß § 

17 HBO angewendet werden, kann die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen nach der Normenreihe 

DIN 4102 zu den Anforderungen nach A 2.1.14 dem Abschnitt 6.2 entnommen werden. 

 

Zum Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit von baulichen Anlagen, die Kabel- und 

Rohrabschottungen enthalten, zu deren Errichtung Bauprodukte oder Bausätze nach harmonisierten 

technischen Spezifikationen nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gemäß Amtsblatt der 

Europäischen Union C 209/03 vom 10. Juni 2016 und C 172/4 vom 13. Mai 2016 verwendet werden, 

kann die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen nach der Normenreihe DIN EN 13501 zu den 

Anforderungen nach A 2.1.14 dem Abschnitt 6.3 entnommen werden.  

 

Für die Verwendung von Bauprodukten oder Bausätzen, für die harmonisierte technische 

Spezifikationen nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vorliegen, gelten die Anwendungsregeln des 

Abschnitts 6.3. 

 

6.2 Kabel- und Rohrabschottungen klassifiziert nach DIN 4102-9:1990-05 bzw. DIN 4102-11:1985-12 

Tabelle 6.2.1: Bauaufsichtliche Anforderung und Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen nach 

DIN 4102-9 bzw. DIN 4102-11 

Bauaufsichtliche Anforderung Feuerwiderstandsklasse 

Kabelabschottung 
(DIN 4102-9) 

Rohrabschottung 
(DIN 4102-11) 

feuerhemmend S30 R30 

hochfeuerhemmend S60 R60 

feuerbeständig S90 R90 

Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten S120 R120 

 

Der Nachweis des Feuerwiderstandes der Abschottung in der baulichen Anlage ist im Rahmen einer 

Bauartgenehmigung zu führen. 





http://www.dibt.de/
http://www.dibt.de/
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Kombiabschottungen dürfen nur von Unternehmen ausgeführt werden, die geschult und unterrichtet 

wurden und die als Nachweis über ihre Fachkunde darüber eine Bestätigung vorlegen können. 

 

7 Lüftungsanlagen 

7.1 Allgemeines 

Zum Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit von baulichen Anlagen bei Verwendung/Anwendung von 

Bauprodukten oder Bauteilen für Lüftungsanlagen mit Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 HBO 

oder für Bauarten gemäß § 17 HBO, kann die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen nach der 

Normenreihe DIN 4102 bzw. den Verwendbarkeitsnachweisen zu den Anforderungen nach A 2.1.15 

den Abschnitten 7.2 und 7.4 entnommen werden. 

 

Zum Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit von baulichen Anlagen bei Verwendung von 

Bauprodukten oder Bausätzen für Lüftungsanlagen, für die harmonisierte technische Spezifikationen 

nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vorliegen, kann die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen 

nach der Normenreihe DIN EN 13501 zu den Anforderungen nach A 2.1.15 den Abschnitten  7.3 und 

7.5 entnommen werden. 

 

Für die Verwendung von Bauprodukten oder Bausätzen, für die harmonisierte technische 

Spezifikationen nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gemäß Amtsblatt der Europäischen Union C 

209/03 vom 10. Juni 2016 und C 172/4 vom 13. Mai 2016 vorliegen, gelten die Anwendungsregeln der 

Abschnitte 7.3 und 7.5. 

 

7.2 Lüftungsleitungen klassifiziert nach DIN 4102-6:1977-09 und DIN V 4102-21:2002-08 

Tabelle 7.2.1: Bauaufsichtliche Anforderung und Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen nach 

DIN 4102-6 und DIN V 4102-21 

Bauaufsichtliche Anforderung Feuerwiderstandsklasse 

feuerhemmend L 30 

hochfeuerhemmend L 60 

feuerbeständig L 90 

Feuerwiderstandsfähigkeit 120 Minuten L 120 
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5 Auf Veranlassung des Eigentümers der Lüftungsanlage muss die Überprüfung der Funktion der 

Brandschutzklappe unter Berücksichtigung der Grundmaßnahmen zur Instandhaltung nach EN 13306 

in Verbindung mit DIN 31051 mindestens in halbjährlichem Abstand erfolgen. Ergeben zwei im Abstand 

von 6 Monaten aufeinanderfolgende Prüfungen keine Funktionsmängel, so braucht die 

Brandschutzklappe nur in jährlichem Abstand überprüft werden. 

 

8 Feuerungsanlagen 

8.1 Allgemeines 

Feuerungsanlagen (Feuerstätten und Abgasanlagen) müssen so aufgestellt und betrieben werden, 

dass sie aufgrund ihrer Beschaffenheit betriebs- und brandsicher sind und von ihnen sowie durch ihre 

Nutzung keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen ausgehen. 

 

Für die Anwendung von Bauprodukten oder Bauteilen, die zur Verwendung in Feuerungsanlagen 

geeignet sind und für die harmonisierte technische Spezifikationen nach der Verordnung 

(EU) Nr. 305/2011 vorliegen, sind die technischen Anforderungen A 2.1.16 und den nachfolgenden 

Regeln der Abschnitte 8.2 bis 8.4 zu entnehmen. 
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8.3.2 Neufassung des Abschnittes 5.2.1 Kennzeichnung von DIN V 18160-1:2006-01 

Die Kennzeichnung einer ausgeführten Abgasanlage muss je nach Anwendungsbereich mindestens 

aus folgenden Leistungskenngrößen bestehen: 

 

Beispiel: Abgasanlage DIN V 18160-1  T400  P1   W  1  O50 LA90 

Nummer der Norm 
    

  

     

   

Temperaturklasse 
   

    

Gasdichtheits-/ Druckklasse 
 

 

Kondensatbeständigkeitsklasse 
 

      

Korrosionswiderstandsklasse 
    

      

Rußbrandbeständigkeitsklasse 
mit Angabe eines Abstandes zu 
brennbaren Baustoffen 

     

      

Feuerwiderstandsklasse 
      

 
 

Jeder Zug der Abgasanlage muss gut sichtbar dauerhaft (z. B. Aluminium-Klebschild) mit einer 

vollständigen Anlagenkennzeichnung versehen werden. Mögliche Stellen für das Anbringen sind die 

Reinigungsverschlüsse (Türen) im Aufstellraum der Feuerstätte oder an der Stelle des Abgaseintritts in 

die Abgasanlage. 

 

Jede Leistungskenngröße muss mindestens der geforderten Klasse oder einer höheren Klasse nach 

folgender Reihenfolge entsprechen:  

 

T600 > T450 > T400 > T300 > T250 > T200 > T160 > T140 > T120 > T100 > T080; 

 

H > P > N; Wx > Dx; D3 > D2 > D1; W3 > W2 > W1; G > O. 

 

Temperaturklasse 

Die Temperaturklasse gibt an, bis zu welcher Nennbetriebstemperatur die ausgeführte Abgasanlage 

einsetzbar ist. 

 

Gasdichtheitsklassen/Druckklasse 

Die Gasdichtheitsklasse nach DIN EN 1443/Druckklasse gibt an, für welche Betriebsweise die 

Abgasanlage geeignet ist. 

 

Kondensatbeständigkeitsklasse 

W, für Abgasanlagen, die planmäßig feucht betrieben werden dürfen; 

D, für Abgasanlagen, die planmäßig unter Trocken-Bedingungen betrieben werden müssen. 
 

Korrosionswiderstandsklasse 

Die brennstoffabhängigen Korrosionswiderstandsklassen für Abgasanlagen sind DIN EN 1443 zu 

entnehmen. 
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Für die Bauart der Außenschale gilt Abschnitt 7.1, Absatz 2, sinngemäß. 

 

8.3.4 Neufassung des Abschnittes 7.2.4 und 8.1.1.4 Bauprodukte für die Dämmschale von 

DIN V 18160-1:2006-01 

Für Montageabgasanlagen dürfen Dämmstoffe nach DIN EN 14303 entsprechend den jeweiligen 

Anforderungen der vorgesehenen Abgasanlage verwendet werden. 

 

1. Dämmstoffe für Montage-Schornsteine 

Die Dämmstoffe für Schornsteine müssen einer Temperatureinwirkung durch Rußbrand widerstehen. 

Nach DIN EN 14303 ist die Rußbrandbeständigkeit nicht nachweisbar. 

 

Dämmschalen aus Dämmstoffen nach DIN EN 14303 müssen mindestens eine Dicke von 3 cm und 

mindestens einen Wärmedurchlasswiderstand von 0,4 m²K/W bei 300 °C aufweisen. 

 

Auf eine Dämmschale kann bei Innenschalen nach DIN EN 1856-1:2009-09 mit einer Wärmedämmung 

von mindestens 3 cm in Verbindung mit den in 7.2.3 benannten Außenschalen verzichtet werden. 

 

2. Dämmstoffe für Montage-Abgasleitungen 

Dämmstoffe nach DIN EN 14303 dürfen für Montage-Abgasleitungen verwendet werden. Die obere 

Anwendungsgrenztemperatur des Dämmstoffes muss größer oder gleich der benötigten 

Temperaturklasse der vorgesehenen Abgasanlage liegen. 

 

3. Dämmstoffe für Verbindungsstücke und einschalige metallische Abgasanlagen 

Dämmstoffe, die direkt auf den Oberflächen von metallischen Abgasanlagen oder Verbindungsstücken 

angeordnet sind, müssen nichtbrennbar sein. Die obere Anwendungsgrenztemperatur des 

Dämmstoffes muss größer oder gleich der benötigten Temperaturklasse der vorgesehenen 

Abgasanlage liegen. 

 

8.3.5 Brandverhalten von Abgasanlagen 

Die Bauteile von Abgasanlagen müssen nach der HBO hinsichtlich ihres Brandverhaltens mindestens 

normalentflammbar sein. 

 

Sofern Bauteile für Abgasanlagen in die Klasse A1 gemäß Entscheidung 96/602/EG der Kommission 

(geändert durch Entscheidungen 2000/605/EG und 2003/424/EG der Kommission) eingestuft sind oder 

wenn diese Bauteile nach DIN 4102-4:2016-05 klassifiziert sind, dürfen sie im Hinblick auf das 

Brandverhalten ohne zusätzlichen Nachweis entsprechend ihrer Klassifikation verwendet werden. 
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Tabelle 8.3: Bauprodukte oder Bausätze nach harmonisierten technischen Spezifikationen (hEN) 

  

lfd. Nr. Bauprodukte nach hEN Planung, Bemessung, Ausführung 

8.3.1 Innenrohre und Verbindungsstücke aus 
Metall für Abgasanlagen 
EN 1856-2:2009 
in Deutschland umgesetzt durch: 
DIN EN 1856-2:2009-09 

DIN V 18160-1:2006-01 und zusätzlich Beiblatt 1 von 
DIN V 18160-1:2006-01 und DIN V 18160-1 Beiblatt 1 
Berichtigung 1:2007-10 in Verbindung mit 8.3 

8.3.2 Betoninnenrohre für Abgasanlagen 
EN 1857:2010 
in Deutschland umgesetzt durch: 
DIN EN 1857:2010-08 

DIN V 18160-1:2006-01 
in Verbindung mit 8.3 

8.3.3 Betonformblöcke für Abgasanlagen 
EN 1858:2008+A1:2011 
in Deutschland umgesetzt durch: 
DIN EN 1858:2011-09 

DIN V 18160-1:2006-01 
in Verbindung mit 8.3 

8.3.4 Außenschalen aus Beton für Abgas-
anlagen 
EN 12446:2011 
in Deutschland umgesetzt durch: 
DIN EN 12446:2011-09 

DIN V 18160-1:2006-01 
in Verbindung mit 8.3 

8.3.5 Rußbrandbeständige Systemabgas-
anlagen mit Keramik-Innenrohren 
EN 13063-1:2005 und 
EN 13063-1/A1:2007 
in Deutschland umgesetzt durch: 
DIN EN 13063-1:2007-10 

DIN V 18160-1:2006-01 
in Verbindung mit 8.3 

8.3.6 Systemabgasanlagen mit  
Keramik-Innenrohren 
EN 13063-2:2005 und 
EN 13063-2/A1:2007  
in Deutschland umgesetzt durch: 
DIN EN 13063-2:2007-10 

DIN V 18160-1:2006-01  
in Verbindung mit 8.3 und 8.3.1/1 

8.3.7 Keramik-Außenschalen für  
Systemabgasanlagen 
EN 13069:2005  
in Deutschland umgesetzt durch: 
DIN EN 13069:2005-12 

DIN V 18160-1:2006-01 
in Verbindung mit 8.3 

8.3.8 Systemabgasanlagen mit Kunststoff-
Innenrohren 
EN 14471:2005  
in Deutschland umgesetzt durch: 
DIN EN 14471:2005-11 

DIN V 18160-1:2006-01 
in Verbindung mit 8.3 

8.3.9 Keramik-Formblöcke für Abgasanlagen 
EN 1806:2006  
in Deutschland umgesetzt durch: 
DIN EN 1806:2006-10 

DIN V 18160-1:2006-01 
in Verbindung mit 8.3 

8.3.10 Aufsätze für raumluftunabhängige 
Abgasanlagen von Gasgeräten des 
Typs C6 
EN 14989-1:2007  
in Deutschland umgesetzt durch: 
DIN EN 14989-1:2007-05 

DIN V 18160-1:2006-01 und zusätzlich  
Beiblatt 1 von DIN V 18160-1:2006-01 
in Verbindung mit 8.3 und 8.3.1/2 

8.3.11 Luft-Abgas-Systeme mit  
Keramik-Innenrohren 
EN 13063-3:2007  
in Deutschland umgesetzt durch: 
DIN EN 13063-3:2007-10 

DIN V 18160-1:2006-01  
in Verbindung mit 8.3 
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Normenreihe DIN EN 13501 zu den Anforderungen nach A 2.1.6, A 2.1.7, A 2.1.8, A 2.1.9 und A 2.1.12 

dem Abschnitt 4.3, Tabelle 4.3.1, entnommen werden. 

 

14 Spezielle Brandschutzprodukte 

14.1 Feuerschutzmittel 

14.1.1 Allgemeines 

Zum Nachweis des Brandverhaltens von baulichen Anlagen bei Verwendung von Feuerschutzmitteln 

nach Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 HBO kann die Zuordnung der Brandverhaltensklassen 

nach der Normenreihe DIN 4102-1 zu den Anforderungen nach A 2.1.2 dem Abschnitt 1.2 entnommen 

werden. 

 

Zum Nachweis des Brandverhaltens von baulichen Anlagen bei Verwendung von Feuerschutzmitteln, 

für die harmonisierte technische Spezifikationen nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gemäß 

Amtsblatt der Europäischen Union C 209/03 vom 10. Juni 2016 und C 179/4 vom 13. Mai 2016 

vorliegen, kann die Zuordnung der Brandverhaltensklassen nach der Normenreihe DIN EN 13501 zu 

den technischen Anforderungen nach A 2.1.2 dem Abschnitt 1.3 entnommen werden. 

 

14.1.2 Bauprodukte, die mit Feuerschutzmitteln nach harmonisierten Spezifikationen (ETA) ausgestattet 

werden 

Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen 

Feuerschutzmittel sind auf Bodenbelägen und/oder Untergründen, die durch Nässe und/oder 

UV-Bestrahlung beansprucht werden, nicht nachgewiesen. 

 

14.2 Reaktive Brandschutzbeschichtungen auf Stahlbauteilen 

14.2.1 Allgemeines 

Zum Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit von baulichen Anlagen bei Verwendung von Reaktiven 

Brandschutzbeschichtungen auf Stahlbauteilen nach Verwendbarkeitsnachweisen gemäß § 20 HBO 

kann die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen nach der Normenreihe DIN 4102-2:1977-09 zu den 

Anforderungen nach A 2.1.3 und A 2.1.4 den Abschnitten 4.1 und 4.2 entnommen werden. 

 

Zum Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit von baulichen Anlagen bei Verwendung von Reaktiven 

Brandschutzbeschichtungen auf Stahlbauteilen, für die harmonisierte technische Spezifikationen nach 

der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gemäß Amtsblatt der Europäischen Union C 209/03 vom 

10. Juni 2016 und C 179/4 vom 13. Mai 2016 vorliegen, kann die Zuordnung der 

Feuerwiderstandsklassen nach der Normenreihe DIN EN 13501 zu den Anforderungen nach A 2.1.3 

und A 2.1.4 dem Abschnitt 4.3 entnommen werden. 

 

14.2.2 Reaktive Brandschutzbeschichtungen auf Stahlbauteilen nach harmonisierten technischen 

Spezifikationen (ETA) 

Verwendungs- und Ausführungsbestimmungen 

Für die Verwendung eines Bauproduktes oder Bausatzes nach ETAG 018-1 und -2 / EAD für 

feuerwiderstandsfähige Bauteile gibt es keine abschließende technische Regel. 
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2 Messtechnische Ausrüstung des Versuchsstandes 

Für die Versuchsdurchführung sind der Prüfstand und das applizierte WDVS mit Thermoelementen 

(Typ K gemäß EN 60684, Ø 3 mm) gemäß Abbildung 2 auszurüsten. 
 

Abbildung 2 

Zudem ist eine Versuchserfassung mit Fotokamera und Videoaufzeichnung (HD-Standard) durchzu-

führen. 

Rückwand des Prüfstandes Eckwand des Prüfstandes 

 D1 bis D104 Mess-Stellen in Dämmstoffmitte (TE von der Rückseite des Prüfstands eingeführt) 
  X O1 bis O104 Mess-Stellen 20 mm vor der Oberfläche des applizierten WDVS 

 

  X O1 bis O104 Mess-Stellen 20 mm vor der Oberfläche des applizierten WDVS 
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3 Teile einer automatischen Brandmeldeanlage können als Auslösevorrichtung im Rahmen einer Feststellanlage  

dienen. 

4 Erfolgt das selbsttätige Schließen eines Feuerschutzabschlusses anders als mit mechanischer Energie,   

so ist mit dem DIBt die jeweilige Nachweisführung abzustimmen. 
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2.3 Auslösevorrichtung 

Auslösevorrichtung ist das Gerät einer Feststellanlage, das die von anderen Geräten dieser Feststell-

anlage (z. B. Brandmeldern) abgegebenen Signale verarbeitet und bei Erfüllung bestimmter Kriterien 

die angeschlossene Feststellvorrichtung auslöst3. 

 

2.4 Feststellvorrichtung 

Feststellvorrichtung ist das Gerät einer Feststellanlage, das die zum Schließen erforderliche Energie in 

gespeichertem Zustand hält und den Abschluss bei entsprechendem Signal der Auslösevorrichtung 

oder des Handauslösetasters (der Handauslöseeinrichtung) zum Schließen freigibt. 

 

2.5 Schließmittel 

Schließmittel ist das Zubehörteil eines Abschlusses, das bewegliche Abschlüsse mittels gespeicherter 

Energie4 selbsttätig schließt. 

 

2.6 Energieversorgung 

Energieversorgung ist das Gerät einer Feststellanlage, das der elektrischen Versorgung von 

Brandmeldern, Auslösevorrichtungen, Feststellvorrichtungen und ggf. Sicherheitseinrichtungen dient. 

 

2.7 Sicherheitseinrichtungen 

2.7.1 Sicherheitseinrichtungen für den Personenschutz an Abschlüssen 

Sicherheitseinrichtungen für den Personenschutz an Abschlüssen sind Geräte einer Feststellanlage 

(Schutzeinrichtungen, die die Anforderungen der geltenden Unfallverhütungsvorschriften erfüllen, z. B. 

Kontaktleisten nach DIN EN 12978), die im Fall eines Brandalarmes, einer Störung oder einer 

Handauslösung nicht abgeschaltet werden. Sie müssen Personen oder Gegenstände, die sich im 

Schließbereich des Abschlusses befinden, vor unzulässigen Krafteinwirkungen bewahren (z. B. durch 

Unterbrechung des Schließvorganges). 

 

2.7.2 Sicherheitseinrichtungen für die Schließbereichsüberwachung bei Feuerschutzabschlüssen im 

Zuge bahngebundener Förderanlagen 

Sicherheitseinrichtungen für die Schließbereichsüberwachung bei Feuerschutzabschlüssen im Zuge 

bahngebundener Förderanlagen sind Geräte einer Feststellanlage (geeignete Sensoren, z. B. 

Lichtschranken), die im Fall eines Brandalarmes, einer Störung oder einer Handauslösung nicht 

abgeschaltet werden. Sie müssen das Einleiten eines Schließvorganges verzögern oder den 

eingeleiteten Schließvorgang unterbrechen, wenn sich Gegenstände im Schließbereich des 

Abschlusses befinden. 

 

2.8 Brandmeldeanlage 

Brandmeldeanlage ist eine Gruppe von Bestandteilen nach DIN EN 54-x einschließlich einer 

Brandmelderzentrale, die bei Anordnung in einer festgelegten Konfiguration in der Lage ist, einen Brand 

zu erkennen, zu melden und Signale zur Einleitung entsprechender Aktionen abzugeben. 
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2.9 Störung der Sicherheitseinrichtungen 

Störung der Sicherheitseinrichtungen ist die Beeinträchtigung der funktionalen Sicherheit der 

Schutzfunktion oder der Ausfall der Sicherheitseinrichtung. 

 

2.10 Freigabe des Abschlusses 

Freigabe des Abschlusses ist die Aufhebung der Feststellung des Abschlusses, sodass das 

Schließmittel den Abschluss in Schließrichtung bewegen kann. 

 

Anmerkung: 

Die Dauer von der Branddetektion durch die zugehörigen Brandmelder oder dem Auftreten einer Störung oder der 

Betätigung des Handauslösetasters bis zur Freigabe des Abschlusses setzt sich wie folgt zusammen: 

Zeit von der Branddetektion durch die zugehörigen Brandmelder oder dem Auftreten einer Störung oder der 

Betätigung des Handauslösetasters bis zur Auslösung der Feststellvorrichtung (siehe Abschnitt 3.3.1, max. 10 s). 

+  

Zeit für die Überwindung der Remanenz in der Feststellvorrichtung bis zur Freigabe des Abschlusses (siehe 

Abschnitt 3.4.2, max. 3 s). 

 

2.11 Abkürzungen 

BM Brandmelder 

BMA Brandmeldeanlage 

FstA Feststellanlage 

FstV Feststellvorrichtung 

HAT Handauslösetaster 

PS Personenschutz 

SBÜ Schließbereichsüberwachung 

SE Sicherheitseinrichtungen 

 

3 Anforderungen an die Feststellanlage und deren Komponenten 

3.1 Feststellanlage 

3.1.1 Allgemeines 

(1) Jede Gerätekombination einer Feststellanlage muss die Anforderungen der Normen zur 

Umsetzung der Richtlinie 2006/95/EG (hier DIN EN 60950-1 oder DIN EN 60335-1) und der 

Richtlinie 2004/108/EG (hier DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3 und DIN EN 61000-3-2, 

DIN EN 61000-3-3) erfüllen. 

(2) Falls die brandschutz- und/oder sicherheitsrelevanten Funktionen der Feststellanlage, die im 

Brandfall nicht abgeschaltet werden, mittels Software gesteuert werden, muss diese die 

Anforderungen nach DIN EN 54-2, Abschnitt 13, sinngemäß erfüllen. 

(3) Für jedes Gerät der Feststellanlage muss der Antragsteller Angaben zu den zulässigen 

Umgebungsbedingungen (mindestens Lufttemperatur und relative Feuchte oder alternativ 

Klimaklasse nach DIN EN 60721-3-3) während des Betriebes vom jeweiligen Hersteller 





















http://www.dibt.de/
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Schließvorgang unterbrechen, wenn sich Gegenstände im Schließbereich des Abschlusses 

befinden. 

(2) Die Zuleitungen der Sicherheitseinrichtungen müssen auf Drahtbruch und Kurzschluss 

überwacht werden. Diese Störungen dürfen nicht dazu führen, dass die Auslösung der 

Feststellung behindert wird. 

(3) Werden zur Unterbrechung des Schließvorgangs optische Sensoren (z. B. Lichtschranken) 

verwendet, so müssen diese Sensoren bei Schwankungen der Versorgungsparameter so 

unempfindlich gegen Rauch sein, dass sie bei einem Erprobungstest gemäß DIN EN 54-12 bei 

keinem der Prüfbrände TF2 bis TF5 klassifiziert werden. 
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2.2.2.3 PCP 

Der analytische Nachweis für PCP erfolgt nach CEN/TR 14823. Die Anforderungen sind erfüllt, wenn 

der Gehalt an PCP 5 mg/kg nicht überschreitet. 

 

2.2.3 Anforderungen an den Gehalt und die Freisetzung weiterer Stoffe 

Je nach Produktgruppe kann der Gehalt oder die Freisetzung weiterer Stoffe gesundheitlich relevant sein und sich 

aus der chemischen Zusammensetzung der Produkte ableiten. In diesen Fällen ist auszuschließen, dass durch die 

Verwendung solcher Stoffe eine schädliche Wirkung auf die Gesundheit des Menschen entsteht. 
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1) Substanz CAS-Nr. NIK 
[µg/m³] 

Bemerkungen 

4-15* 1,4-Cyclohexandimethanol 105-08-8 1.600 Einzelstoffbetrachtung 

5 Aromatische Alkohole (Phenole) 

5-1 Phenol 108-95-2 10 Einzelstoffbetrachtung 

5-2* BHT (2,6-di-tert-butyl-4-methyl-
phenol) 

128-37-0 100 Übernahme EU-LCI-Wert 

5-3* Benzylalkohol 100-51-6 440 Übernahme EU-LCI-Wert 

6 Glykole, Glykolether, Glykolester 

6-1 Propylenglykol  

(1,2-Dihydroxypropan) 

57-55-6 2.500 Einzelstoffbetrachtung 

6-2 Ethylenglykol (Ethandiol) 107-21-1 260 AGW: 26.000 µg/m³ 

6-3* Ethylenglykolmonobutylether 111-76-2 1.100 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-4* Diethylenglykol 111-46-6 440 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-5* Diethylenglykolmonobutylether 112-34-5 670 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-6* 2-Phenoxyethanol 122-99-6 1.100 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-7 Ethylencarbonat 96-49-1 370 Read across von Ethylenglykol 

6-8 1-Methoxy-2-propanol 107-98-2 3.700 AGW: 370.000 µg/m³ 

6-9* 2,2,4-Trimethyl-1,3-
pentandiolmonoisobutyrat 

25265-77-4 600 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-10 Glykolsäurebutylester 
(Hydroxyessigsäurebutylester) 

7397-62-8 550 Read across von Ethylenglykol 

6-11* Butyldiglykolacetat (Ethanol, 2-(2-
butoxyethoxy)acetat, BDGA) 

124-17-4 850 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-12* Dipropylenglykolmonomethylether 34590-94-8 3.100 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-13 2-Methoxyethanol 109-86-4 3# EU-OEL: 3.110 µg/m³ 

6-14 2-Ethoxyethanol 110-80-5 8 EU-OEL: 8.000 µg/m³ 

6-15* 2-Propoxyethanol 2807-30-9 860 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-16* 2-Methylethoxyethanol 109-59-1 220 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-17* 2-Hexoxyethanol 112-25-4 1.400 Read across von 
Ethylenglykolmonobutylether 

6-18 1,2-Dimethoxyethan 110-71-4 4# Read across von 2-Methoxy-
ethanol 

6-19 1,2-Diethoxyethan 629-14-1 10 Read across von 2-Ethoxyethanol 

6-20 2-Methoxyethylacetat 110-49-6 5 AGW: 4.900 µg/m³ 

6-21 2-Ethoxyethylacetat 111-15-9 11 EU-OEL: 11.000 µg/m³ 

6-22 2-Butoxyethylacetat 112-07-2 1.300 AGW: 130.000 µg/m³ 

6-23 2-(2-Hexoxyethoxy)-ethanol 112-59-4 740 Read across von 
Diethylenglykolmonobutylether 

6-24* 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)-
ethan 

111-96-6 28 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-25* 2-Methoxy-1-propanol 1589-47-5 19 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-26* 2-Methoxy-1-propylacetat 70657-70-4 28 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-27 Propylenglykoldiacetat 623-84-7 5.300 Read across von Propylenglykol 

6-28* Dipropylenglykol 110-98-5 
25265-71-8 

670 Übernahme EU-LCI-Wert 



Anhang 8  Anforderungen an bauliche Anlagen ABG 
 

 

 

269 

1) Substanz CAS-Nr. NIK 
[µg/m³] 

Bemerkungen 

6-29 Dipropylenglykol-
monomethyletheracetat 

88917-22-0 3.900 Read across von 
Dipropylenglykolmonomethylether 

6-30 Dipropylenglykolmono-n-
propylether 

29911-27-1 740 Read across von 
Dipropylenglykolmonomethylether 

6-31 Dipropylenglykolmono-n-
butylether 

29911-28-2 
35884-42-5 

810 Read across von 
Dipropylenglykolmonomethylether 

6-32 Dipropylenglykolmono-t-butylether 132739-31-2 
(Gemisch) 

810 Read across von 
Dipropylenglykolmonomethylether 

6-33* 1,4-Butandiol 110-63-4 2.000 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-34 Tripropylenglykolmono-
methylether 

20324-33-8 
25498-49-1 

2.000 Einzelstoffbetrachtung 

6-35 Triethylenglykoldimethyether 112-49-2 7 Read across von 2-Methoxy-
ethanol 

6-36 1,2-Propylenglykoldimethylether 7778-85-0 25 Read across von 2-Methoxy-1-
propanol 

6-37* 2,2,4-Trimethylpentandiol-1,3-
diisobutyrat 

6846-50-0 450 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-38* Ethyldiglykol 111-90-0 350 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-39* Dipropylenglykoldimethylether 63019-84-1 
89399-28-0 
111109-77-4 

1.300 Übernahme EU-LCI-Wert 

6-40 Propylencarbonat 108-32-7 250 Einzelstoffbetrachtung 

6-41 Hexylenglykol 
(2-Methyl-2,4-pentandiol) 

107-41-5 490 MAK: 49.000 µg/m³ 

6-42 3-Methoxy-1-butanol 2517-43-3 500 Einzelstoffbetrachtung 

6-43 1,2-Propylenglykol-n-propylether 1569-01-3 
30136-13-1 

1.400 Einzelstoffbetrachtung 

6-44 1,2-Propylenglykol-n-butylether 5131-66-8 
29387-86-8 
15821-83-7 
63716-40-5 

1.600 Einzelstoffbetrachtung 

6-45 Diethylenglykolphenylether 104-68-7 1.450 Read across von 2-Phenoxy-
ethanol 

6-46 Neopentylglykol (2,2-
Dimethylpropan-1,3-diol) 

126-30-7 1.000 Einzelstoffbetrachtung 

7 Aldehyde 

7-1* Butanal 123-72-8 650 VVOC 
Übernahme EU-LCI-Wert 

7-2* Pentanal 110-62-3 800 Übernahme EU-LCI-Wert 

7-3* Hexanal 66-25-1 900 Übernahme EU-LCI-Wert 

7-4* Heptanal 111-71-7 900 Übernahme EU-LCI-Wert 

7-5* 2-Ethylhexanal 123-05-7 900 Übernahme EU-LCI-Wert 

7-6* Octanal 124-13-0 900 Übernahme EU-LCI-Wert 

7-7* Nonanal 124-19-6 900 Übernahme EU-LCI-Wert 

7-8* Decanal 112-31-2 900 Übernahme EU-LCI-Wert 

7-9 2-Butenal (Crotonaldehyd, cis-
trans-Gemisch) 

4170-30-3 
123-73-9 
15798-64-8 

1# Einzelstoffbetrachtung 
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1) Substanz CAS-Nr. NIK 
[µg/m³] 

Bemerkungen 

7-10 2-Pentenal 1576-87-0 
764-39-6 
31424-04-1 

12 Read across von 2-Butenal, aber 
keine EU-Mutagenitätseinstufung 

7-11 2-Hexenal 16635-54-4 
6728-26-3 
505-57-7 
1335-39-3 

14 Read across von 2-Pentenal 

7-12 2-Heptenal 2463-63-0 
18829-55-5 
29381-66-6 

16 Read across von 2-Pentenal 

7-13 2-Octenal 2363-89-5 
25447-69-2 
20664-46-4 
2548-87-0 

18 Read across von 2-Pentenal 

7-14 2-Nonenal 2463-53-8 
30551-15-6 
18829-56-6 
60784-31-8 

20 Read across von 2-Pentenal 

7-15 2-Decenal 3913-71-1 
2497-25-8 
3913-81-3 

22 Read across von 2-Pentenal 

7-16 2-Undecenal 2463-77-6 
53448-07-0 

24 Read across von 2-Pentenal 

7-17 Furfural 98-01-1 20 Einzelstoffbetrachtung 

7-18 Glutaraldehyd 111-30-8 2# AGW: 200 µg/m³ 

7-19 Benzaldehyd 100-52-7 90 WEEL (AIHA): 8.800 µg/m³ 

7-20* Acetaldehyd 75-07-0 1.200 VVOC 
Übernahme EU-LCI-Wert 

7-21 Propanal 123-38-6  VVOC 

7-22* Formaldehyd 50-00-0 100 Einzelstoffbetrachtung 

8 Ketone 

8-1* Ethylmethylketon 78-93-3 5.000 Übernahme EU-LCI-Wert 

8-2* 3-Methyl-2-butanon 563-80-4 7.000 Übernahme EU-LCI-Wert 

8-3 Methylisobutylketon 108-10-1 830 AGW: 83.000 µg/m³ 

8-4* Cyclopentanon 120-92-3 900 Übernahme EU-LCI-Wert 

8-5* Cyclohexanon 108-94-1 410 Übernahme EU-LCI-Wert 

8-6 2-Methylcyclopentanon 1120-72-5 1.000 Read across von Cyclopentanon 

8-7* 2-Methylcyclohexanon 583-60-8 2.300 Übernahme EU-LCI-Wert 

8-8* Acetophenon 98-86-2 490 Übernahme EU-LCI-Wert 

8-9 1-Hydroxyaceton  
(1-Hydroxy-2-propanon) 

116-09-6 2.400 Read across von Propylenglykol 

8-10* Aceton 67-64-1 1.200 VVOC 
AGW: 1.200.000 µg/m³ 

9 Säuren 

9-1 Essigsäure 64-19-7 1.250 Einzelstoffbetrachtung 

9-2* Propionsäure 79-09-4 310 Übernahme EU-LCI-Wert 

9-3 Isobuttersäure 79-31-2 370 Read across von Propionsäure 

9-4 Buttersäure 107-92-6 370 Read across von Propionsäure 

9-5 Pivalinsäure 75-98-9 420 Read across von Propionsäure 
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1) Substanz CAS-Nr. NIK 
[µg/m³] 

Bemerkungen 

9-6 n-Valeriansäure 109-52-4 420 Read across von Propionsäure 

9-7 n-Capronsäure 142-62-1 490 Read across von Propionsäure 

9-8 n-Heptansäure 111-14-8 550 Read across von Propionsäure 

9-9 n-Octansäure 124-07-2 600 Read across von Propionsäure 

9-10* 2-Ethylhexansäure 149-57-5 150 Read across von Propionsäure 

10 Ester und Lactone 

10-1 Methylacetat 79-20-9  VVOC 

10-2 Ethylacetat 141-78-6  VVOC 

10-3 Vinylacetat 108-05-4  VVOC 

10-4* Isopropylacetat 108-21-4 4.200 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-5* Propylacetat 109-60-4 4.200 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-6* 2-Methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 2.700 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-7 n-Butylformiat 592-84-7 2.000 Read across von Methylformiat 
(AGW: 120.000 µg/m³) 

10-8 Methylmethacrylat 80-62-6 2.100 AGW: 210.000 µg/m³ 

10-9 andere Methacrylate  2.100 Read across von 
Methylmethacrylat 

10-10* Isobutylacetat 110-19-0 4.800 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-11* 1-Butylacetat 123-86-4 4.800 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-12* 2-Ethylhexylacetat 103-09-3 350 Read across von 2-Ethyl-1-
hexanol 

10-13* Methylacrylat 96-33-3 180 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-14* Ethylacrylat 140-88-5 210 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-15* n-Butylacrylat 141-32-2 110 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-16* 2-Ethylhexylacrylat 103-11-7 380 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-17* andere Acrylate (Acrylsäureester)  110 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-18* Adipinsäuredimethylester 627-93-0 50 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-19* Fumarsäuredibutylester 105-75-9 50 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-20* Bernsteinsäuredimethylester 106-65-0 50 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-21* Glutarsäuredimethylester 1119-40-0 50 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-22* Hexandioldiacrylat 13048-33-4 10 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-23* Maleinsäuredibutylester 105-76-0 50 Übernahme EU-LCI-Wert 

10-24 Butyrolacton 96-48-0 2.700 Einzelstoffbetrachtung 

10-25 Glutarsäurediisobutylester 71195-64-7 100 Einzelstoffbetrachtung 

10-26 Bernsteinsäurediisobutylester 925-06-4 100 Einzelstoffbetrachtung 

11 Chlorierte Kohlenwasserstoffe 

 Derzeit nicht belegt.    

12 Andere 

12-1 1,4-Dioxan 123-91-1 73 AGW: 73.000 µg/m³ 

12-2* Caprolactam 105-60-2 300 Übernahme EU-LCI-Wert 

12-3 N-Methyl-2-pyrrolidon 872-50-4 400 EU-OEL: 40.000 µg/m³ 

12-4* Octamethylcyclotetrasiloxan (D4) 556-67-2 1.200 Übernahme EU-LCI-Wert 
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1) Substanz CAS-Nr. NIK 
[µg/m³] 

Bemerkungen 

12-5* Methenamin, 
Hexamethylentetramin 
(Formaldehydabspalter) 

100-97-0 30 Übernahme EU-LCI-Wert 

12-6 2-Butanonoxim 96-29-7 20 Einzelstoffbetrachtung 

12-7 Tributylphosphat 126-73-8  SVOC 

12-8 Triethylphosphat 78-40-0 75 Read across von Tributylphosphat 
(MAK: 11.000 µg/m³) 

12-9* 5-Chlor-2-methyl-4- 
isothiazolin-3-on (CIT) 

26172-55-4 1# Übernahme EU-LCI-Wert 

12-10* 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT) 2682-20-4 100 Übernahme EU-LCI-Wert 

12-11 Triethylamin 121-44-8 42 AGW: 4.200 µg/m³ 

12-12 Decamethylcyclopentasiloxan 
(D5) 

541-02-6 1.500 Read across von Octamethyl-
cyclotetrasiloxan 

12-13 Dodecamethylcyclohexasiloxan 
(D6) 

540-97-6 1.200 Read across von Octamethyl-
cyclotetrasiloxan 

12-14 Tetrahydrofuran 109-99-9 1.500 AGW: 150.000 µg/m³ 

12-15 Dimethylformamid 68-12-2 15 AGW: 15.000 µg/m³ 

12-16* Tetradecamethylcyclohepta-
siloxan (D7) 

107-50-6 1.200 Read across von Octamethyl-
cyclotetrasiloxan 

* Neuaufnahme/Änderungen 2015 

# Erst ab einer gemessenen Emission von 5 µg/m³ findet eine Bewertung im Rahmen des NIK-Werte-Konzepts statt. 

VVOC leichtflüchtige organische Verbindungen (englisch, very volatile organic compounds) 

SVOC schwerflüchtige organische Verbindungen (englisch, semivolatile organic compounds) 

1) Um die Kompatibilität zur Auswertungsmaske ADAM zu wahren, können vormals belegte laufende Nummern der NIK-
Liste bei Wegfall oder Umsortierung von Stoffen oder Stoffgruppen nicht mehr neu belegt werden. 

 

 

  













http://www.bam.de/de/fachthemen/ringversuche/
http://www.dguv.de/ifa/Fachinfos/Ringversuche/index.jsp
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Tabelle 1 enthält die Bauteile, die im Kontakt mit Boden, Grundwasser und/oder Niederschlag stehen 

und für die derzeit die Erfüllung der Anforderungen an den Umweltschutz nach HBO zu erbringen ist 

(umweltrelevante Bauteile). 

 

Tabelle 1: Umweltrelevante Bauteile (Bauteile mit Kontakt zu Boden, Grundwasser und/oder Niederschlag) 

Bauteile Anforderung 
s. Abschnitt 

Dach Dachbauteile aus Metall 4.1 

Dachbauteile aus Beton 4.2 

Dachbauteile aus Holz 4.3 

Abdichtungen 4.4 

Außenwand 
einschließlich Träger und 
Stützen  

Bauteile für Außenwände aus Metall 5.1 

Bauteile für Außenwände aus Beton 5.2 

Bauteile für Außenwände aus Holz 5.3 

Abdichtungen 5.4 

Brandschutzprodukte zum Aufhalten von Feuer im Brandfall 5.5 

Flächenbeläge Bauteile für Flächenbeläge aus Beton 6.1 

Bauteile für Flächenbeläge aus Holz 6.2 

Abwasserbehandelte Flächenbeläge 6.3 

Gründungen inkl. Pfähle Injektions- und Verpressmaterialien 7.2 

Bauteile aus Beton 7.3 

Abdichtungen 7.4 

Baugrubenabdichtung Injektions- und Verpressmittel aus Bindemittelsuspensionen 
oder Einpressmörtel 

8.2 

Injektions- und Verpressmittel auf Silikatbasis 8.3 

Körnige Schüttungen Schüttungen unter Verwendung von Abfällen 9.1 

Schaumglasschotter als Schüttung unter Gründungsplatten 9.2 

Filtermaterialien zur Behandlung von Niederschlagsabwasser, 
das versickert werden soll 

9.3 

Unterirdische Rohre und 
Behälter 

Unterirdische Behälter und Rohre aus Beton 10.1 

Kanalsanierungsmittel 10.2 

 

2 Anforderungen an den Gehalt an gefährlichen Stoffen 

Umweltrelevante Bauteile müssen folgende Anforderungen bezüglich ihres Gehaltes an gefährlichen 

Stoffen erfüllen: 

 

Geltende gesetzliche Verwendungsverbote und Beschränkungen für spezielle Stoffe sind einzuhalten 

(z. B. Chemikalienverbotsverordnung, REACH-Verordnung (EU) Nr. 1907/2006 Anhang XVII). 

 

Bei Verwendung von Altholz als Bestandteil von Bauteilen sind die Anforderungen der Altholz-

verordnung (AltHolzV) zu erfüllen und insbesondere die dort festgelegten stofflichen Grenzwerte 

einzuhalten. 

 

Es dürfen nur Biozide eingesetzt werden, die gemäß der Anforderungen der Biozid-Verordnung (EU) 

Nr. 528/2012 und den entsprechenden nationalen Umsetzungsregelungen je nach Einbauszenario in 

erdberührten und/oder in direkt mit Wasser in Kontakt kommenden Bauteilen verwendet werden dürfen. 



http://www.pops.int/


http://www.lawa.de/
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10.1.5 Betonzusatzmittel 

Betonzusatzmittel, die in unterirdischen Behältern und Rohren aus Beton in Kontakt mit Grundwasser 

eingesetzt werden, und für die es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannten 

Regeln der Technik gibt, sind für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 HBO, auch im Hinblick auf 

ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer, von Bedeutung. 

 

10.2 Kanalsanierungsmittel 

Für Kanalsanierungsmittel gibt es keine Technischen Baubestimmungen oder allgemein anerkannten 

Regeln der Technik, nach denen ihre Auswirkungen auf Boden und Gewässer bewertet werden können. 

Sie sind aber für die Erfüllung der Anforderungen nach § 3 HBO, auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen 

auf Boden und Gewässer, von Bedeutung.  
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Tabelle A-3: Anforderungswerte an die Eluatkonzentration und die Feststoffgehalte von rezyklierten 

Gesteinskörnungen 

 Parameter Dimension Obergrenze 

E
lu

a
tk

o
n

z
e

n
tr

a
ti

o
n

 

Arsen (As) µg/l 50 

Blei (Pb) µg/l 100 

Cadmium (Cd) µg/l 5 

Chrom, gesamt (Cr) µg/l 100 

Kupfer (Cu) µg/l 200 

Nickel (Ni) µg/l 100 

Quecksilber (Hg) µg/l 2 

Zink (Zn) µg/l 400 

Chlorid (Cl-) mg/l 150 

Sulfat (SO4
2-) mg/l 600 

Phenolindex µg/l 100 

pH-Wert - 7,0-12* 

Leitfähigkeit µS/cm 3000* 

F
e

s
t-

s
to

ff
-

g
e

h
a

lt
 Kohlenwasserstoffe mg/kg 1000** 

PAK16 mg/kg 25 

PCB6 mg/kg 1 
* Überschreitungen stellen kein Ausschlusskriterium dar, wenn der Betonanteil des untersuchten Materials mindestens 

60 Masse-% beträgt. 
** Überschreitungen, die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar. 
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Tabelle A-4: Anforderungswerte an die Eluatkonzentration und die Feststoffgehalte von industriell  

hergestellten Gesteinskörnungen 

 Parameter Dimen-
sion 

Stahl-
werks-
schlacke 
(SWS) 

Kesselasche 
(Kesselsand) 
aus Stein-
kohlekraft-
werken mit 
Mitverbren-
nung 

Schlacke 
aus der 
Kupferer-
zeugung 
(CUS/CUG) 

Gießerei
sand 
(Gieße-
reirest-
sand 
GRS) 

Gesteinsk
örnung 
aus 
gebroche-
nem 
Altglas 

E
lu

a
tk

o
n

z
e

n
tr

a
ti

o
n

  

Arsen (As) µg/l  40  60 60 

Blei (Pb) µg/l   100 200 200 

Cadmium (Cd) µg/l    10 6 

Chrom, gesamt (Cr) µg/l 100   150 60 

Kupfer (Cu) µg/l   100 300 100 

Nickel (Ni) µg/l    150 70 

Quecksilber (Hg) µg/l  1   2 

Vanadium µg/l 250     

Zink (Zn) µg/l   200 600 600 

Chlorid (Cl-) mg/l  50    

Sulfat (SO4
2-) mg/l  200    

Fluorid mg/l 5   1  

Phenolindex µg/l    100  

DOC µg/l    20000  

pH-Wert - 10-13 8-12 6,0-10 5,5-12 5,5-12 

Leitfähigkeit µS/cm 1500 1000 700 1000 2000 

F
e

s
ts

to
ff

g
e

h
a

lt
 

Arsen mg/kg 150 150 150 150 150 

Blei mg/kg 700 700 700 700 700 

Cadmium mg/kg 10 10 10 10 10 

Chrom, gesamt mg/kg 600 600 600 600 600 

Kupfer mg/kg 400 400 400 400 400 

Nickel mg/kg 500 500 500 500 500 

Thallium mg/kg 7 7 7 7 7 

Quecksilber mg/kg 5 5 5 5 5 

Zink mg/kg 1500 1500 1500 1500 1500 

Cyanide, gesamt mg/kg 10 10 10 10 10 

EOX mg/kg 10 10 10 10 10 

BTX mg/kg 1 1 1 1 1 

LHKW mg/kg 1 1 1 1 1 

Benzo(a)pyren mg/kg 3 3 3 3 3 

Kohlen-
wasserstoffe 

mg/kg 1000 1000 1000 1000 1000 

PAK16 mg/kg 20 20 20 20 20 

PCB6 mg/kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

TOC (Mas-
se)% 

5 5 5 5 5 
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Tabelle A-5: Anforderungswerte an die Feststoffgehalte von siliciumreichen Flugaschen für die  

Verwendung in Beton 

 Parameter Dimension Obergrenze 

F
e

s
ts

to
ff

g
e

h
a

lt
 

Arsen (As) mg/kg 150 

Blei (Pb) mg/kg 700 

Cadmium (Cd) mg/kg 10 

Chrom, gesamt (Cr) mg/kg 600 

Kupfer (Cu) mg/kg 400 

Nickel (Ni) mg/kg 500 

Quecksilber mg/kg 5 

Thallium (Tl) mg/kg 7 

Vanadium (V) mg/kg 1500 

Zink (Zn) mg/kg 1500 

PAK16 mg/kg 30 

PCB6 mg/kg 0,5 

PCDD/PCDF ng/kg TE 100 

Glühverlust (Masse-)% 5 

 

Tabelle A-6: Anforderungen an die Stofffreisetzung im Eluat von Festbeton unter Verwendung von 

siliciumreichen Flugaschen oder industriell hergestellten Gesteinskörnungen 

Parameter Dimension Obergrenze 

Antimon (Sb) mg/m² 5,5 

Arsen (As) mg/m² 11 

Barium (Ba) mg/m² 375 

Blei (Pb) mg/m² 7,7 

Cadmium (Cd) mg/m² 0,56 

Chrom VI (Cr) mg/m² 6,6 

Chrom, gesamt (Cr) mg/m² 7,7 

Kobalt (Co) mg/m² 8,8 

Kupfer (Cu) mg/m² 15,4 

Molybdän (Mo) mg/m² 38,6 

Nickel (Ni) mg/m² 15,4 

Quecksilber (Hg) mg/m² 0,22 

Thallium (Tl) mg/m² 0,88 

Vanadium (V) mg/m² 4,4* 

Zink (Zn) mg/m² 63,9 

Chlorid (Cl-) mg/m² 275515 

Fluorid (F-) mg/m² 826 

Sulfat (SO4
2-) mg/m² 264495 

*  derzeit ausgesetzt 
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Tabelle A-7: Anforderungen an die Stofffreisetzung im Eluat von Festbeton, der unter Verwendung von 

Sulfathüttenzement oder Calciumaluminatsulfatzement hergestellt wird 

Parameter Dimension Obergrenze 

Antimon (Sb) mg/m² 5,5 

Arsen (As) mg/m² 11 

Barium (Ba) mg/m² 375 

Blei (Pb) mg/m² 7,7 

Cadmium (Cd) mg/m² 0,56 

Chrom VI (Cr) mg/m² 6,6 

Chrom, gesamt (Cr) mg/m² 7,7 

Kobalt (Co) mg/m² 8,8 

Kupfer (Cu) mg/m² 15,4 

Molybdän (Mo) mg/m² 38,6 

Nickel (Ni) mg/m² 15,4 

Quecksilber (Hg) mg/m² 0,22 

Thallium (Tl) mg/m² 0,88 

Vanadium (V) mg/m² 4,4* 

Zink (Zn) mg/m² 63,9 

Chlorid (Cl-) mg/m² 275515 

Fluorid (F-) mg/m² 826 

Sulfat (SO4
2-) mg/m² 264495 

*  derzeit ausgesetzt 

 

Tabelle A-8: Anforderungswerte an die Eluatkonzentrationen und die Feststoffgehalte von Glasmehl, für 

die Herstellung von Schaumglasschotter für Schüttungen 

 Parameter Dimension Obergrenze 

E
lu

a
tk

o
n

z
e

n
tr

a
ti

o
n

 

Arsen (As) µg/l 20 

Blei (Pb) µg/l 80 

Cadmium (Cd) µg/l 3 

Chrom, gesamt (Cr) µg/l 25 

Kupfer (Cu) µg/l 60 

Nickel (Ni) µg/l 20 

Quecksilber (Hg) µg/l 1 

Zink (Zn) µg/l 200 

F
e

s
ts

to
ff

g
e

h
a

lt
 

Arsen (As) mg/kg 45 

Blei (Pb) mg/kg 210 

Cadmium (Cd) mg/kg 3 

Chrom, gesamt (Cr) mg/kg 180 

Kupfer (Cu) mg/kg 120 

Nickel (Ni) mg/kg 150 

Quecksilber (Hg) mg/kg 1,5 

Zink (Zn) mg/kg 450 
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Bauaufsichtliche 
Anforderung 

Klasse nach 
DIN EN 13501-1: 
2010-01 

Bestimmungen für die Verwendung 

WDVS: 
schwerentflammbar 

C 

- 
Dämmstoff:  
schwerentflammbar 

C 

 

Bauaufsichtliche 
Anforderung 

Klasse nach 
DIN EN 13501-1: 
2010-01 

Bestimmungen für die Verwendung 

WDVS: 
normalentflammbar 

E 

- 
Dämmstoff:  
normalentflammbar 

E 
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4 Fahrspuren  

Geradlinig geführte Zu- oder Durchfahrten können außerhalb der Übergangs-

bereiche (Abschnitte 2 und 13) als Fahrspuren ausgebildet werden. Die beiden 

befestigten Streifen müssen voneinander einen Abstand von 0,80 m haben und 

mindestens je 1,10 m breit sein.  

5 Neigungen in Zu- oder Durchfahrten  

Zu- oder Durchfahrten dürfen längs geneigt sein. Jede Änderung der Fahrbahn-

neigung ist in Durchfahrten sowie innerhalb eines Abstandes von 8 m vor und 

hinter Durchfahrten unzulässig. Im übrigen sind die Übergänge mit einem 

Radius von mindestens 15 m auszurunden.  

6 Stufen und Schwellen  

Stufen und Schwellen im Zuge von Zu- oder Durchfahrten dürfen nicht höher 

als 8 cm sein. Eine Folge von Stufen oder Schwellen im Abstand von weniger 

als 10 m ist unzulässig. Im Bereich von Übergängen nach Nr. 5 dürfen keine 

Stufen sein.  

7 Sperrvorrichtungen  

Sperrvorrichtungen (Sperrbalken, Ketten, Sperrpfosten) sind in Zu- oder Durch-

fahrten zulässig, wenn sie von der Feuerwehr geöffnet werden können.  

8 Aufstellflächen auf dem Grundstück 

Aufstellflächen müssen mindestens 3,50 m breit und so angeordnet sein, daß 

alle zum Anleitern bestimmten Stellen von Hubrettungsfahrzeugen erreicht 

werden können.  

9 Aufstellflächen entlang von Außenwänden  

Für Aufstellflächen entlang von Außenwänden muß zusätzlich zur Mindestbreite 

von 3,50 m auf der gebäudeabgewandten Seite ein mindestens 2 m breiter 

hindernisfreier Geländestreifen vorhanden sein. Die Aufstellflächen müssen mit 

ihrer der anzuleiternden Außenwand zugekehrten Seite einen Abstand von 

mindestens 3 m zur Außenwand haben. Der Abstand darf höchstens 9 m und 

bei Brüstungshöhen von mehr als 18 m höchstens 6 m betragen. Die Aufstell-

fläche muß mindestens 8 m über die letzte Anleiterstelle hinausreichen.  

 
Bild 2 
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10 Aufstellflächen rechtwinklig zu Außenwänden  

Für rechtwinklig oder annähernd im rechten Winkel auf die anzuleiternde 

Außenwand zugeführte Aufstellflächen muß zusätzlich zur Mindestbreite von 

3,50 m beidseitig ein mindestens 1,25 m breiter hindernisfreier Geländestreifen 

vorhanden sein; die Geländestreifen müssen mindestens 11 m lang sein. Die 

Aufstellflächen dürfen keinen größeren Abstand als 1 m zur Außenwand haben. 

Die Entfernung zwischen der Außenseite der Aufstellflächen und der 

entferntesten seitlichen Begrenzung der zum Anleitern bestimmten Stellen darf 

9 m und bei Brüstungshöhe von mehr als 18 m 6 m nicht überschreiten.  
 

Bild 3  
 

11 Freihalten des Anleiterbereiches  

Zwischen der anzuleiternden Außenwand und den Aufstellflächen dürfen sich 

keine den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erschwerenden Hindernisse wie 

bauliche Anlagen oder Bäume befinden.  

12 Neigung von Aufstellflächen  

Aufstellflächen dürfen nicht mehr als 5 v.H. geneigt sein.  

13 Bewegungsflächen  

Bewegungsflächen müssen für jedes Fahrzeug mindestens 7 x 12 m groß sein. 

Zufahrten sind keine Bewegungsflächen. Vor und hinter Bewegungsflächen an 

weiterführenden Zufahrten sind mindestens 4 m lange Übergangsbereiche 

anzuordnen.  
 

Bild 4  
 

14 Zu- oder Durchgänge  

Zu- oder Durchgänge für die Feuerwehr sind geradlinig und mindestens 1,25 m 

breit auszubilden. Für Türöffnungen und andere geringfügige Einengungen in 

diesen Zu-oder Durchgängen genügt eine lichte Breite von 1 m.  
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zu 9 und 10:  
 

Auch hier wurde die Breite von Aufstellfläche und Geländestreifen von DIN 14090 

übernommen.  
 
 

zu 13:  
 

Bewegungsflächen können sowohl auf dem Grundstück als auch auf der öffentlichen 

Verkehrsfläche vorgesehen werden. Die erforderlichen Maße für Bewegungsflächen 

sind aus der Richtlinie - Fassung April 1979 - übernommen.  
 
 

zu 14:  

Die Regelung der Breite von Zugängen, die von der Feuerwehr genutzt werden, 

wurde neu aufgenommen und entspricht den bisherigen Forderungen der MBO3.  
  

                                                      
3 MBO siehe HBO 
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1 Geltungsbereich 

 

Diese Richtlinie gilt für Gebäude, deren tragende, aussteifende oder raumabschließende Teile 

aus Holz oder Holzwerkstoffen bestehen, die nach bauaufsichtlichen Vorschriften 

- hochfeuerhemmend sein müssen, 

- allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen 

haben müssen und 

- deren Dämmstoffe nur aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen dürfen  

(§ 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 MBO)2. 

Die Richtlinie gilt für Holzbauweisen, die einen gewissen Grad der Vorfertigung haben wie 

Holztafel-, Holzrahmen- und Fachwerkbauweise; sie gilt nicht für Holz-Massivbauweisen wie 

Brettstapel- und Blockbauweise, ausgenommen Brettstapeldecken. 

 

2 Allgemeines 

 

Die Richtlinie stellt brandschutztechnische Anforderungen, die sich insbesondere beziehen auf 

- die Baustoffe, 

- die Brandschutzbekleidung, 

- die konstruktive Ausbildung der Wand- und Deckenbauteile, Stützen und Träger 

einschließlich ihrer Anschlüsse, 

- die Öffnungen für Türen, Fenster und sonstige Einbauten und  

- die Installationsführungen. 

Durch diese Anforderungen sollen 

- ein Brennen der tragenden und aussteifenden Holzkonstruktionen, 

- die Einleitung von Feuer und Rauch in die Wand- und Deckenbauteile über Fugen, 

Installationen oder Einbauten sowie eine Brandausbreitung innerhalb dieser Bauteile und 

- die Übertragung von Feuer und Rauch über Anschlussfugen von raumabschließenden 

Bauteilen in angrenzende Nutzungseinheiten oder Räume 

 verhindert werden. 

 

Die Richtlinie regelt außerdem die Überwachung der Herstellung und der Ausführung der 

Bauteile. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 MBO November 2002 siehe § 29 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 HBO 
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Hochfeuerhemmende Wände, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, und hochfeuer-

hemmende Wände notwendiger Treppenräume mit einer Brandschutzbekleidung müssen auf 

der Grundlage der Ergebnisse aus Feuerwiderstandsprüfungen als REI-M 60 bzw. EI-M 60 

nach DIN EN 13501-2 klassifiziert sein. 

 

3.3.2 Wände und Wandscheiben 

Hochfeuerhemmende Wände und Wandscheiben sind mit allseitiger Brandschutzbekleidung 

nach Abschnitt 3.2 herzustellen. Sie sind mit umlaufenden Rahmenhölzern und einer form-

schlüssig verlegten, hohlraumfüllenden Dämmung aus Dämmstoffen nach Abschnitt 3.1.2 

auszuführen. 

 

3.3.3 Decken 

Hochfeuerhemmende Decken sind an ihrer Unterseite mit einer Brandschutzbekleidung nach 

Abschnitt 3.2 herzustellen. Decken in Holzrahmen- oder Holztafelbauweise sind umlaufend mit 

Holzprofilen (sog. Verblockung, s. Bild 1) auszuführen, die zwischen die Deckenbalken oder 

die Rippen einzubauen sind. 

Zwischen den Deckenbalken oder -rippen muss ein Dämmstoff nach Abschnitt 3.1.2 flanken-

formschlüssig verlegt werden. 

Der Fußbodenaufbau (schwimmender Estrich oder schwimmender Fußboden, Trockenestrich-

elemente) muss einschließlich seiner Anschlussfugenausbildung die Anforderungen an die 

Brandschutzbekleidung nach Abschnitt 3.2 entsprechend erfüllen. Dies gilt als erfüllt bei 

Verwendung eines auf mindestens 20 mm dicken, nichtbrennbaren Dämmstoffen verlegten, 

mindestens 30 mm dicken schwimmenden Estrich aus nichtbrennbaren Baustoffen oder 

mehrlagigen Trockenestrichelementen aus insgesamt mindestens 25 mm dicken, nichtbrenn-

baren Gipskarton- oder Gipsfaserplatten, wenn umlaufend Randstreifen aus nichtbrennbaren 

Baustoffen verwendet werden. 

 

3.3.4 Stützen und Träger 

Hochfeuerhemmende Stützen und Träger sind mit allseitiger Brandschutzbekleidung nach 

Abschnitt 3.2 herzustellen. 

 

3.4 Anschlüsse von Stützen, Trägern, Wand- und Deckenbauteilen 

 

3.4.1 Allgemeines 

Im Anschlussbereich sind die Brandschutzbekleidungen der Bauteile nach Abschnitt 3.3 mit 

Fugenversatz, Stufenfalz oder Nut- und Federverbindungen so auszubilden, dass keine 

durchgängigen Fugen entstehen (s. Bild 3). Außerdem sind die Anschlüsse so auszuführen, 

dass die Brandschutzbekleidung bei durch Brandeinwirkung entstehenden Verformungen 

nicht aufreißt. Dazu sind die Bauteile nach Abschnitt 3.3 im Anschlussbereich in Abständen 

von höchstens 500 mm mit Schrauben zu verbinden, die einen Schaftdurchmesser von 
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mindestens 12 mm haben und eine Einschraubtiefe von mindestens 70 mm aufweisen 

müssen. Alternativ können Schrauben oder Gewindestangen mit einem Mindestdurchmesser 

von 8 mm eingesetzt werden, wenn der Abstand der Verbindungsmittel nicht mehr als 500 mm 

beträgt und die erforderliche Verbindungskraft von mindestens 0,85 kN/lfm (unter Normal-

temperatur) nachgewiesen ist. Fugen sind mit nichtbrennbaren Baustoffen zu verschließen    

(z. B. Verspachtelung oder Deckleisten). 

Die Anschlüsse von Wänden und Decken mit einer geringeren Feuerwiderstandsfähigkeit als 

hochfeuerhemmend an Bauteile nach Abschnitt 3.3 müssen so erfolgen, dass die 

Brandschutzbekleidung dieser Bauteile nicht unterbrochen wird (s. Bilder 4 und 6). 

 

3.4.2 Anschlüsse von Wänden an Wände 

Die Anschlüsse sind so auszubilden, dass die jeweiligen Stiele in den Wänden miteinander 

verschraubt werden können, ggf. sind zusätzliche Stiele einzubauen. Die Stiele der Wand-

konstruktionen sind in Abständen von höchstens 500 mm kraftschlüssig miteinander zu 

verschrauben (s. Bild 5). 

Abweichend von Abschnitt 3.4.1 kann anstelle eines Fugenversatzes der Brandschutz-

bekleidung in der Fuge ein mindestens 20 mm dicker Streifen aus Dämmstoffen nach 

Abschnitt 3.1.2 komprimiert eingebaut werden (s. Bild 5). 

 

3.4.3 Anschlüsse von Wänden und Stützen an Decken 

Bei Anschlüssen von Wänden an Decken sind die Deckenbalken und die Verblockung mit den 

umlaufenden Rahmenhölzern der Wände in Abständen von höchstens 500 mm zu 

verschrauben (s. Bild 1). Dieser Abstand gilt auch für den Anschluss von Decken an vertikal 

durchlaufende Wände (Spannrichtung der Deckenbalken parallel zum Rahmenholz der 

Wandkonstruktion) (s. Bild 2). In den vertikalen Fugen zwischen den Wand- und Decken-

bauteilen muss ein mindestens 20 mm dicker Streifen aus Dämmstoffen nach Abschnitt 3.1.2 

komprimiert eingebaut werden. 

 

3.5 Öffnungen für Türen, Fenster und sonstige Einbauten 

 

Werden in hochfeuerhemmenden Bauteilen Öffnungen für Einbauten wie Fenster, Türen, 

Verteiler und Lampenkästen hergestellt, ist die Brandschutzbekleidung in den Öffnungs-

leibungen mit Fugenversatz, Stufenfalz oder Nut- und Federverbindungen auszuführen  

(s. Bild 7). 

Werden an den Verschluss der Öffnungen brandschutztechnische Anforderungen gestellt wie 

an Feuerschutzabschlüsse, Brandschutzverglasungen, Rohr- oder Kabelabschottungen und 

Brandschutzklappen, muss ein entsprechender bauaufsichtlicher Verwendbarkeits- bzw. 

Anwendbarkeitsnachweis vorliegen, der den Einbau dieser Abschlüsse in hochfeuer-

hemmende Bauteile nach Abschnitt 3.3 regelt. 
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4 Installationen 

 

4.1 Allgemeines 

 

Installationen (Leitungs- und Lüftungsanlagen) dürfen nicht in hochfeuerhemmenden Bau-

teilen geführt werden. Sie sind vor Wänden bzw. unterhalb von Decken (s. Bild 8) oder in 

Schächten und Kanälen zu führen. 

Für Öffnungen in hochfeuerhemmenden Wänden und Decken zur Durchführung von 

Schächten, Kanälen und von Installationen gilt Abschnitt 3.5 entsprechend. 

 

4.2 Elektrische Leitungen5 

 

Abweichend von Abschnitt 4.1 Satz 1 dürfen einzelne Leitungen oder einzelne Hüllrohre aus 

nichtbrennbaren Baustoffen mit bis zu drei Leitungen, die zur Versorgung des angrenzenden 

Raumes innerhalb derselben Nutzungseinheit dienen, innerhalb von Wänden und Decken 

geführt werden. Bei Durchführung der Leitungen durch die Brandschutzbekleidung sind die 

verbleibenden Hohlräume in der Brandschutzbekleidung mit nichtbrennbaren Baustoffen zu 

verspachteln. 

Abweichend von Abschnitt 4.1 Satz 1 dürfen einzelne Hohlwanddosen zum Einbau von 

Steckdosen, Schaltern und Verteilern eingebaut werden, wenn der Abstand zum nächsten 

Holzständer bzw. zur nächsten Holzrippe mindestens 150 mm beträgt. Gegenüberliegende 

Hohlwanddosen müssen gefachversetzt eingebaut werden (s. Bild 9). Sie müssen innerhalb 

des Wandhohlraumes vollständig von Dämmstoffen nach Abschnitt 3.1.2 umhüllt werden, 

wobei der hohlraumfüllende Dämmstoff im Bereich der Hohlwanddosen auf eine Mindest-

dicke von 30 mm gestaucht werden darf. 

Die Sätze 1 bis 5 gelten für Treppenraumwände nur für Leitungen, die ausschließlich der 

Versorgung des Treppenraums dienen; sie gelten nicht für hochfeuerhemmende Stützen und 

Träger nach Abschnitt 3.3.4 und Wände, die anstelle von Brandwänden zulässig sind. 

 

5 Verwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweis für die Bauteile nach Abschnitt 3.3 

 

5.1 Verwendbarkeitsnachweis 

 

Für die Bauteile nach Abschnitt 3.3 ist nach Maßgabe der Bauregelliste A Teil 25a als 

bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis (§ 17 Abs. 3 MBO5b) ein allgemeines 

bauaufsichtliches Prüfzeugnis erforderlich, das sich auf die Brandschutzbekleidung, die 

                                                      
5 Lichtwellenleiter-Kabel und elektrische Kabel gelten als elektrische Leitungen (vgl. Nr. 2.1 der MLAR 2000). 
5a H-VV TB 
5b § 17 Abs. 3 MBO November 2002 siehe §§ 17 und 18 ff HBO 
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Feuerwiderstandsfähigkeit einschließlich der Elementfugen und auf die brandschutz-

technischen Anforderungen dieser Richtlinie bezieht. 

 

5.2 Übereinstimmungsnachweis 

 

Für die Herstellung der Bauteile nach Abschnitt 3.3 ist als Übereinstimmungsnachweis ein 

Übereinstimmungszertifikat (§ 24 MBO5c) erforderlich. 

 

6 Bauausführung 

 

Bauarbeiten nach dieser Richtlinie dürfen nur durch Unternehmen ausgeführt werden, die für 

diese Arbeiten geeignet sind (§ 55 MBO5d). 

Die Bauaufsichtsbehörde/der Prüfsachverständige/Prüfingenieur6 für Standsicherheit hat im 

Rahmen der Überwachung der Bauausführung nach § 81 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MBO7 zusätzlich 

die ordnungsgemäße Bauausführung nach dieser Richtlinie zu überwachen und zu 

bescheinigen. 

 

Anhang 

 

Prinzipdarstellungen Bilder 1 bis 9. 

 

                                                      
5c § 24 MBO November 2002 siehe § 26 HBO 
5d § 55 MBO November 2002 siehe § 58 HBO 

6 nach Landesrecht siehe § 68 Abs. 3 HBO 

7 § 81 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MBO November 2002 siehe § 83 HBO 
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3.1.2 Leitungsanlagen dürfen in tragende, aussteifende oder raumabschließende Bauteile 

sowie in Bauteile von Installationsschächten und -kanälen nur so weit eingreifen, dass die 

erforderliche Feuerwiderstandsfähigkeit erhalten bleibt. 

 

 

3.1.3 In Sicherheitstreppenräumen gemäß § 33 Abs. 2 Satz 3 MBO6 und in Räumen zwischen 

Sicherheitstreppenräumen und Ausgängen ins Freie sind nur Leitungsanlagen zulässig, die 

ausschließlich der unmittelbaren Versorgung dieser Räume oder der Brandbekämpfung 

dienen. 

 

 

3.2  Elektrische Leitungsanlagen 

3.2.1 1Elektrische Leitungen müssen 

a) einzeln oder nebeneinander angeordnet voll eingeputzt, 

b) in Schlitzen von massiven Bauteilen, die mit mindestens 15 mm dickem mineralischem 

Putz auf nichtbrennbarem Putzträger oder mit mindestens 15 mm dicken Platten aus 

mineralischen Baustoffen verschlossen werden, 

c)  innerhalb von mindestens feuerhemmenden Wänden in Leichtbauweise, jedoch nur 

Leitungen, die ausschließlich der Versorgung der in und an der Wand befindlichen 

elektrischen Betriebsmitteln dienen, 

d) in Installationsschächten und -kanälen nach Abschnitt 3.5, 

e) über Unterdecken nach Abschnitt 3.5, 

f)  in Unterflurkanälen nach Abschnitt 3.5 oder 

g) in Systemböden (siehe hierzu die Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen 

an Systemböden) verlegt werden. 

 
2Sie dürfen offen verlegt werden, wenn sie 

a) nichtbrennbar sind (z. B. Leitungen nach DIN EN 60702-1(VDE 0284 Teil 1):2002-11), 

b) ausschließlich der Versorgung der Räume und Flure nach Abschnitt 3.1.1 dienen oder 

c)  Leitungen mit verbessertem Brandverhalten in notwendigen Fluren von Gebäuden der 

Gebäudeklassen 1 bis 3, deren Nutzungseinheiten eine Fläche von jeweils 200 m2 nicht 

überschreiten und die keine Sonderbauten sind. 

 
3Außerdem dürfen in notwendigen Fluren einzelne kurze Stichleitungen offen verlegt werden. 

Werden für die offene Verlegung nach Satz 2 Elektro-Installationskanäle oder -rohre (siehe 

DIN EN 50085-1(VDE 0604 Teil 1):2014-05) verwendet, so müssen diese aus nichtbrennbaren 

Baustoffen bestehen. 

 

 

3.2.2 Messeinrichtungen und Verteiler sind abzutrennen gegenüber 

a) notwendigen Treppenräumen und Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und 

Ausgängen ins Freie durch mindestens feuerhemmende Bauteile aus nichtbrennbaren 

Baustoffen; Öffnungen in diesen Bauteilen sind durch mindestens feuerhemmende 

Abschlüsse aus nichtbrennbaren Baustoffen mit umlaufender Dichtung zu verschließen; 

                                                      
6 § 33 Abs. 2 Satz 3 MBO siehe § 36 Abs. 2 Satz 3 HBO 
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b) notwendigen Fluren durch Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen mit geschlossenen 

Oberflächen; Öffnungen in diesen Bauteilen sind mit Abschlüssen aus nichtbrennbaren 

Baustoffen mit geschlossenen Oberflächen zu verschließen. 

 

 

3.3 Rohrleitungsanlagen für nichtbrennbare Medien 

3.3.1 Die Rohrleitungsanlagen einschließlich der Dämmstoffe aus nichtbrennbaren 

Baustoffen - auch mit brennbaren Dichtungs- und Verbindungsmitteln und mit brennbaren 

Rohrbeschichtungen bis 0,5 mm Dicke - dürfen offen verlegt werden. 

 

 

3.3.2 Die Rohrleitungsanlagen aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Dämmstoffen 

müssen 

a) in Schlitzen von massiven Wänden, die mit mindestens 15 mm dickem mineralischem 

Putz auf nichtbrennbarem Putzträger oder mit mindestens 15 mm dicken Platten aus 

mineralischen Baustoffen verschlossen werden, 

b) in Installationsschächten und -kanälen nach Abschnitt 3.5, 

c) über Unterdecken nach Abschnitt 3.5, 

d) in Unterflurkanälen nach Abschnitt 3.5 oder 

e) in Systemböden  

verlegt werden. 

 

 

3.4 Rohrleitungsanlagen für brennbare oder brandfördernde Medien 

3.4.1 1Die Rohrleitungsanlagen müssen einschließlich ihrer Dämmstoffe aus nichtbrennbaren 

Baustoffen bestehen.  
2Dies gilt nicht  

a) für deren Dichtungs- und Verbindungsmittel, 

b) für Rohrbeschichtungen bis 0,5 mm Dicke, 

c) für Rohrbeschichtungen bis 2 mm Dicke bei Rohrleitungsanlagen, die nach Abschnitt 3.4.2 

Satz 1 verlegt sind. 

 

 

3.4.2 1Die Rohrleitungsanlagen müssen  

a) einzeln mit mindestens 15 mm Putzüberdeckung voll eingeputzt oder 

b) in Installationsschächten oder -kanälen nach Abschnitt 3.5.1 i. V. m. 3.5.5 

verlegt werden.  
2Sie dürfen in notwendigen Fluren auch offen verlegt werden. 3Dichtungen von 

Rohrverbindungen müssen wärmebeständig sein. 

 

 

3.4.3 1Gaszähler sind in notwendigen Treppenräumen und in Räumen zwischen notwendigen 

Treppenräumen und Ausgängen ins Freie nicht zulässig. 2Gaszähler müssen in notwendigen 

Fluren 

a) thermisch erhöht belastbar sein, 

b) durch eine thermisch auslösende Absperreinrichtung geschützt sein oder 











Anhang 16  Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) 
 

 
359 

1000°C oder mehrlagig aus insgesamt mindestens 25 mm dicken Platten aus 

nichtbrennbaren mineralischen Baustoffen vollständig umschlossen sind. 
3Die von diesen Rohrleitungen abzweigenden Leitungen dürfen offen verlegt werden, sofern 

sie nur innerhalb eines Geschosses geführt werden. 

 

 

 

5  Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen im Brandfall 

5.1   Grundlegende Anforderungen 

5.1.1 1Die elektrischen Leitungsanlagen für bauordnungsrechtlich vorgeschriebene 

sicherheitstechnische Anlagen müssen so beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, 

dass die sicherheitstechnischen Anlagen im Brandball ausreichend lang funktionsfähig bleiben 

(Funktionserhalt). 
2Dieser Funktionserhalt muss bei möglicher Wechselwirkung mit anderen Anlagen oder deren 

Teilen gewährleistet bleiben. 

 

 

5.1.2 1An die Verteiler der elektrischen Leitungsanlagen für bauordnungsrechtlich 

vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen dürfen auch andere betriebsnotwendige 

sicherheitstechnische Anlagen angeschlossen werden. 
2Dabei ist sicherzustellen, dass die bauaufsichtlich vorgeschriebenen sicherheitstechnischen 

Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 

 

 

5.2  Funktionserhalt 

5.2.1 Der Funktionserhalt der Leitungen ist gewährleistet, wenn die Leitungen 

a) die Prüfanforderungen der DIN 4102 -12:1998-11 (Funktionserhaltsklasse E30 bis E90) 

erfüllen oder hierzu gleichwertig klassifiziert sind oder 

b) auf Rohdecken unterhalb des Fußbodenestrichs mit einer Dicke von mindestens 30 mm 

oder  

c) im Erdreich  

verlegt werden. 

 

 

5.2.2 Verteiler für elektrische Leitungsanlagen mit Funktionserhalt nach Abschnitt 5.3 müssen 

a) in eigenen, für andere Zwecke nicht genutzten Räumen untergebracht werden, die 

gegenüber anderen Räumen durch Wände, Decken und Türen mit einer 

Feuerwiderstandsfähigkeit entsprechend der notwendigen Dauer des Funktionserhalts 

und - mit Ausnahme der Türen - aus nichtbrennbaren Baustoffen abgetrennt sind,  

b) durch Gehäuse abgetrennt werden, für die durch einen bauaufsichtlichen 

Verwendbarkeitsnachweis die Funktion der elektrotechnischen Einbauten des Verteilers 

im Brandfall für die notwendige Dauer des Funktionserhalts nachgewiesen ist oder 

c)  mit Bauteilen (einschließlich ihrer Abschlüsse) umgeben werden, die eine 

Feuerwiderstandsfähigkeit entsprechend der notwendigen Dauer des Funktionserhalts 

haben und - mit Ausnahme der Abschlüsse - aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, 

wobei sichergestellt werden muss, dass die Funktion der elektrotechnischen Einbauten 

des Verteilers im Brandfall für die Dauer des Funktionserhalts gewährleistet ist; der 

Nachweis des Funktionserhalts der elektrotechnischen Einbauten ist zu dokumentieren. 
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5.3  Dauer des Funktionserhalts 

5.3.1 Die Dauer des Funktionserhalts der Leitungsanlagen muss mindestens 90 Minuten 

betragen bei 

a) automatischen Feuerlöschanlagen und Wasserdruckerhöhungsanlagen zur 

Löschwasserversorgung, 

b  maschinellen Rauchabzugsanlagen und Rauchschutz-Druckanlagen für notwendige 

Treppenräume in Hochhäusern sowie für Sonderbauten, für die solche Anlagen im 

Einzelfall verlangt werden; abweichend hiervon genügt für Leitungsanlagen, die innerhalb 

dieser Treppenräume verlegt sind, eine Dauer von 30 Minuten, 

c)  Bettenaufzügen in Krankenhäusern und anderen baulichen Anlagen mit entsprechender 

Zweckbestimmung und Feuerwehraufzügen; ausgenommen sind Leitungsanlagen, die 

sich innerhalb der Fahrschächte oder der Triebwerksräume befinden. 

 

 

5.3.2 Die Dauer des Funktionserhalts der Leitungsanlagen muss mindestens 30 Minuten 

betragen bei 

a) Sicherheitsbeleuchtungsanlagen; ausgenommen sind Leitungsanlagen, die der 

Stromversorgung der Sicherheitsbeleuchtung nur innerhalb eines Brandabschnittes in 

einem Geschoss oder nur innerhalb eines Treppenraumes dienen; die Grundfläche je 

Brandabschnitt darf höchstens 1.600 m² betragen, 

b) Personenaufzügen mit Brandfallsteuerung; ausgenommen sind Leitungsanlagen, die sich 

innerhalb der Fahrschächte oder der Triebwerksräume befinden, 

c)  Brandmeldeanlagen einschließlich der zugehörigen Übertragungsanlagen; 

ausgenommen sind Leitungsanlagen in Räumen, die durch automatische Brandmelder 

überwacht werden, sowie Leitungsanlagen in Räumen ohne automatische Brandmelder, 

wenn bei Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung durch Brandeinwirkung in diesen 

Räumen alle an diese Leitungsanlage angeschlossenen Brandmelder funktionsfähig 

bleiben, 

d) Anlagen zur Alarmierung und Erteilung von Anweisungen an Besucher und Beschäftigte, 

sofern diese Anlagen im Brandfall wirksam sein müssen; ausgenommen sind 

Leitungsanlagen, die der Stromversorgung der Anlagen nur innerhalb eines 

Brandabschnittes in einem Geschoss oder nur innerhalb eines Treppenraumes dienen; 

die Grundfläche je Brandabschnitt darf höchstens 1.600 m² betragen, 

e) natürlichen Rauchabzugsanlagen (Rauchableitung durch thermischen Auftrieb); 

ausgenommen sind Anlagen, die bei einer Störung der Stromversorgung selbsttätig 

öffnen, sowie Leitungsanlagen in Räumen, die durch automatische Brandmelder 

überwacht werden und das Ansprechen eines Brandmelders durch Rauch bewirkt, dass 

die Anlage selbsttätig öffnet, 

f)  maschinellen Rauchabzugsanlagen und Rauchschutz-Druckanlagen in anderen Fällen 

  als nach Abschnitt 5.3.1. 
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3 Anforderungen an Systemböden in notwendigen Treppenräumen, in Räumen 

zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie sowie in 

notwendigen Fluren 

 

3.1 Allgemeine Anforderungen 

1Soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist, müssen alle Teile aus nichtbrennbaren 

Baustoffen bestehen. 2Bauordnungsrechtliche Anforderungen an Bodenbeläge bleiben 

unberührt. 3Die Anschlussfugen müssen mit nichtbrennbaren Baustoffen verschlossen 

sein. 4Die Tragschicht nach Abschnitt 2.2 sowie die Tragplatten nach Abschnitt 2.3 dürfen 

keine Öffnungen haben. 

 

3.2 Hohlböden 

1Hohlböden müssen einen Estrich in einer Mindestdicke von 30 mm haben; verlorene 

Schalungen dürfen aus normalentflammbaren Baustoffen bestehen. 

2Revisions- und Nachbelegungsöffnungen sind in der erforderlichen Zahl und Größe 

zulässig; sie müssen dichtschließende Verschlüsse aus nichtbrennbaren Baustoffen 

haben. 

 

3.3 Doppelböden 

1Die Tragplatten müssen dicht verlegt (mindestens stumpf gestoßen) sein. 

2Umleimer und Auflagerplättchen dürfen aus brennbaren Baustoffen in einer maximalen 

Dicke von 0,6 mm (Umleimer) bzw. 3 mm (Auflagerplättchen) bestehen. 

3Doppelböden mit einem Hohlraum von mehr als 200 mm lichter Höhe müssen als 

tragende und raumabschließende Bauteile bei Brandbeanspruchung von unten 

feuerhemmend sein.  

 

 

4 Anforderungen an Systemböden in anderen Räumen 

 

4.1 1Bei Doppelböden mit einem Hohlraum von mehr als 500 mm lichter Höhe in anderen 

Räumen als nach Nr. 3 muss die Tragkonstruktion (Tragplatte einschließlich Ständer) bei 

Brandbeanspruchung von unten feuerhemmend sein. 

2Das Versagenskriterium bei der Bauteilprüfung bezieht sich nur auf die Tragfähigkeit. 

 

4.2 1Systemböden, deren Hohlräume auch der Raumlüftung dienen und die unter mehreren 

Räumen durchlaufen, müssen in den Hohlräumen oder im Bereich des Luftaustritts 

Brandmelder mit der Kenngröße "Rauch" haben. 
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2Die Melder müssen sicherstellen, dass im Brandfall die Lüftungsanlage abgeschaltet 

wird. 

 

5 Wände auf Systemböden 
 

5.1 1Brandwände und Wände, die nach § 30 Abs. 3 Satz 2 MBO
2
 anstelle von Brandwänden 

zulässig sind, Wände notwendiger Treppenräume und Wände von Räumen zwischen 

notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie sowie Trennwände nach § 29 Abs. 

2 Nr. 1 MBO
3
 dürfen von Systemböden aus nicht hochgeführt werden. 2Dies gilt auch für 

Wände notwendiger Flure, die Nutzungseinheiten trennen. 

 

5.2 1Sonstige raumabschließende Wände, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit 

vorgeschrieben ist, dürfen von Systemböden aus hochgeführt werden, wenn diese Wände 

zusammen mit den Systemböden auf die für die Wand erforderliche 

Feuerwiderstandsklasse geprüft sind. 2Die Prüfung bezieht sich auf die 

raumabschließende Wirkung. 

 

 

5.3 Wände notwendiger Flure innerhalb von Nutzungseinheiten dürfen hochgeführt werden 

von 

- Hohlböden, 

- Doppelböden mit einem lichten Hohlraum von bis zu 200 mm, wenn der Doppelboden 

bei Brandbeanspruchung von unten mindestens feuerhemmend
4
 ist. 

 

 

 

 

 

                                                      
2 § 30 Abs. 3 Satz 2 MBO siehe § 33 Abs. 3 Satz 2 und 3 HBO 
3 § 29 Abs. 2 Nr. 1 MBO siehe § 32 Abs. 2 Nr. 1 HBO 
4 Sofern ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für die Wand den Anschluss an ein feuerbeständiges 

Bauteil verlangt, stellt dies regelmäßig keine wesentliche Abweichung dar. 
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§ 2 Begriffsbestimmung 

 

Betriebsräume für elektrische Anlagen (elektrische Betriebsräume) sind Räume, die ausschließlich zur 

Unterbringung von Einrichtungen im Sinne des § 1 dienen. 

 

 

§ 3 Allgemeine Anforderungen 

 

1Innerhalb von Gebäuden müssen elektrische Anlagen nach § 1 in jeweils eigenen elektrischen 

Betriebsräumen untergebracht sein. 2Ein elektrischer Betriebsraum ist nicht erforderlich für die in § 1 

Nr. 1 genannten elektrischen Anlagen in 

1. freistehenden Gebäuden und 

2. in durch Brandwände abgetrennten Gebäudeteilen, 

wenn diese nur die in § 1 Nr. 1 aufgezählten elektrischen Anlagen enthalten. 

 

 

§ 4 Anforderungen an elektrische Betriebsräume 

 

(1) 1Elektrische Betriebsräume müssen so angeordnet sein, dass sie im Gefahrenfall von allgemein 

zugänglichen Räumen oder vom Freien leicht und sicher erreichbar sind und durch nach außen 

aufschlagende Türen jederzeit ungehindert verlassen werden können; sie dürfen von notwendigen 

Treppenräumen nicht unmittelbar zugänglich sein. 2Der Rettungsweg innerhalb elektrischer 

Betriebsräume bis zu einem Ausgang darf nicht länger als 35 m sein. 

 

(2) 1Elektrische Betriebsräume müssen so groß sein, dass die elektrischen Anlagen ordnungsgemäß 

errichtet und betrieben werden können; sie müssen eine lichte Höhe von mindestens 2 m haben. 2Über 

Bedienungs- und Wartungsgängen muss eine Durchgangshöhe von mindestens 1,80 m vorhanden 

sein. 

 

(3) Elektrische Betriebsräume müssen den betrieblichen Anforderungen entsprechend wirksam be- und 

entlüftet werden. 

  

(4) 1In elektrischen Betriebsräumen dürfen Leitungen und Einrichtungen, die nicht zum Betrieb der 

jeweiligen elektrischen Anlagen erforderlich sind, nicht vorhanden sein. 2Satz 1 gilt nicht für die zur 

Sicherheitsstromversorgung aus der Batterieanlage erforderlichen Installationen in elektrischen 

Betriebsräumen nach § 1 Nr. 3. 
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§ 5 Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebsräume für Transformatoren und  

  Schaltanlagen mit Nennspannungen über 1 kV 

 

(1) 1 Raumabschließende Bauteile elektrischer Betriebsräume für Transformatoren und Schaltanlagen 

mit Nennspannungen über 1 kV, ausgenommen Außenwände, sind feuerbeständig auszuführen. 2Der 

erforderliche Raumabschluss zu anderen Räumen darf durch einen Druckstoß aufgrund eines 

Kurzschlusslichtbogens nicht gefährdet werden. 

(2) 1Türen müssen mindestens feuerhemmend, selbstschließend und rauchdicht sein sowie im 

Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; soweit sie ins Freie führen, genügen 

selbstschließende Türen aus nichtbrennbaren Baustoffen. 2An den Türen muss außen ein Hochspan-

nungswarnschild angebracht sein. 

 

(3) 1Bei elektrischen Betriebsräumen für Transformatoren mit Mineralöl oder einer synthetischen 

Flüssigkeit mit einem Brennpunkt < 300 °C als Kühlmittel muss mindestens ein Ausgang unmittelbar ins 

Freie oder über einen Vorraum ins Freie führen. 2Der Vorraum darf auch mit dem Schaltraum, jedoch 

nicht mit anderen Räumen in Verbindung stehen. 

 

(4) 1Elektrische Betriebsräume nach Abs. 3 Satz 1 dürfen sich nicht in Geschossen befinden, deren 

Fußboden mehr als 4 m unter der festgelegten Geländeoberfläche liegt. 2Sie dürfen auch nicht in 

Geschossen über dem Erdgeschoss liegen. 

 

(5) 1Elektrische Betriebsräume müssen unmittelbar oder über eigene Lüftungsleitungen wirksam aus 

dem Freien be- und in das Freie entlüftet werden. 2Lüftungsleitungen, die durch andere Räume führen, 

sind feuerbeständig herzustellen. 3Öffnungen von Lüftungsleitungen zum Freien müssen Schutzgitter 

haben. 

 

(6) Fußböden müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht für Fußbodenbeläge. 

 

(7) 1Unter Transformatoren muss auslaufende Isolier- und Kühlflüssigkeit sicher aufgefangen werden 

können. 2Für höchstens drei Transformatoren mit jeweils bis zu 1 000 I Isolierflüssigkeit in einem 

elektrischen Betriebsraum genügt es, wenn die Wände in der erforderlichen Höhe sowie der Fußboden 

undurchlässig ausgebildet sind; an den Türen müssen entsprechend hohe und undurchlässige 

Schwellen vorhanden sein. 

 

 

§ 6 Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebsräume für ortsfeste Stromerzeu- 

 gungsaggregate 

 

(1) 1Raumabschließende Bauteile von elektrischen Betriebsräumen für ortsfeste Strom-

erzeugungsaggregate zur Versorgung bauordnungsrechtlich vorgeschriebener sicherheitstechnischer 
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Anlagen und Einrichtungen, ausgenommen Außenwände, müssen in einer dem erforderlichen 

Funktionserhalt der zu versorgenden Anlagen entsprechenden Feuerwiderstandsfähigkeit ausgeführt 

sein. 2§ 5 Abs. 5 Satz 1 und 3 und Abs. 6 gelten sinngemäß; für Lüftungsleitungen, die durch andere 

Räume führen, gilt Satz 1 entsprechend. 3Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Türen muss derjenigen der 

raumabschließenden Bauteile entsprechen; die Türen müssen selbstschließend sein.  

 

(2) Elektrische Betriebsräume nach Abs. 1 Satz 1 müssen frostfrei sein oder beheizt werden können. 

 

 

§ 7 Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume 

 

(1) Raumabschließende Bauteile von elektrischen Betriebsräumen für zentrale Batterieanlagen zur 

Versorgung bauordnungsrechtlich vorgeschriebener sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen, 

ausgenommen Außenwände, müssen in einer dem erforderlichen Funktionserhalt der zu versorgenden 

Anlagen entsprechenden Feuerwiderstandsfähigkeit ausgeführt sein. 2§ 5 Abs. 5 Satz 1 und 3 und § 6 

Abs. 2 gelten sinngemäß; für Lüftungsleitungen, die durch andere Räume führen, gilt Satz 1 

entsprechend. 3Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Türen muss derjenigen der raumabschließenden 

Bauteile entsprechen; die Türen müssen selbstschließend sein. 4An den Türen muss ein Schild 

"Batterieraum" angebracht sein. 

 

(2) Fußböden von elektrischen Betriebsräumen nach Abs. 1 Satz 1, in denen geschlossene Zellen 

aufgestellt werden, müssen an allen Stellen für elektrostatische Ladungen einheitlich und ausreichend 

ableitfähig sein. 

 

 

§ 8 Zusätzliche Bauvorlagen 

 

Die Bauvorlagen müssen Angaben über die Lage der elektrischen Betriebsräume und die Art der  

elektrischen Anlagen enthalten. 
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6 Einrichtungen zur Luftaufbereitung und Lüftungszentralen 

6.1 Lufterhitzer 

6.2 Filtermedien, Kontaktbefeuchter und Tropfenabscheider 

6.3 Wärmerückgewinnungsanlagen 

6.4 Lüftungszentralen für Ventilatoren und Luftaufbereitungseinrichtungen 

6.4.1 Grundlegende Anforderung 

6.4.2 Bauteile, Fußböden und Öffnungen der Lüftungszentralen  

6.4.3 Ausgänge von Lüftungszentralen 

6.4.4 Lüftungsleitungen in Lüftungszentralen 

7 Lüftungsanlagen für besondere Nutzungen   

7.1 Lüftungsanlagen zur Be- und Entlüftung von Wohnungen bzw. abgeschlossenen 
Nutzungseinheiten max. 200 m² 

7.2 Lüftungsanlagen mit Ventilatoren für die Lüftung von Bädern und Toilettenräumen 

7.3 Lüftung von nichtgewerblichen Küchen 

8  Abluftleitungen von gewerblichen oder vergleichbaren Küchen, ausgenommen Kaltküchen 

8.1 Baustoffe und Feuerwiderstandsfähigkeit der Abluftleitungen 

8.2 Ventilatoren 

8.3 Fettdichtheit der Abluftleitungen 

8.4 Vermeidung von Verschmutzungen; Reinigungsöffnungen 

9 Gemeinsame Abführung von Küchenabluft und Abgas aus Feuerstätten 

9.1 Grundlegende Anforderungen 

9.2 Küchenabluft und Abgas aus Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe 

9.3 Küchenabluft und Abgas aus Kochgeräten für feste Brennstoffe 

10 Anforderungen an Lüftungsanlagen in Sonderbauten 

Schematische Darstellungen 

 

 

1 Geltungsbereich 
 
Diese Richtlinie gilt für den Brandschutz von Lüftungsanlagen, an die Anforderungen nach § 41 MBO2 
gestellt werden.  
Sie gilt nicht für mit Luft arbeitende Transportanlagen (z. B. Späneabsaugung, Rohrpostanlagen). 
 
Die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise für Bauprodukte oder Anwendbarkeitsnachweise für 
Bauarten, die zur Errichtung von Lüftungsanlagen verwendet werden, richten sich nach den Regelungen 
des §§ 17 ff MBO3 i. V. m. den Bauregellisten4 in der jeweils geltenden Fassung. Die Zuordnung 
gleichwertiger europäischer Klassifizierungen zu den nationalen Anforderungen an die Feuerwider-
standsfähigkeit ist in den Bauregellisten bestimmt. 
 
 
2 Begriffe 
 
Lüftungsanlagen i. S. dieser Richtlinie sind auch Klimaanlagen, raumlufttechnische Anlagen und 
Warmluftheizungen. 
 

                                                      
2 § 41 MBO siehe § 44 HBO 
3 §§ 17 ff MBO siehe §§ 17 und 18 ff HBO 
4 H-VV TB 
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Lüftungsanlagen bestehen aus Lüftungsleitungen und allen zu ihrer Funktion erforderlichen Bauteilen 
und Einrichtungen. 
 
Lüftungsleitungen bestehen aus allen von Luft durchströmten Bauteilen, wie Lüftungsrohren, 
-formstücken, -schächten und -kanälen, Schalldämpfern, Ventilatoren, Luftaufbereitungseinrichtungen, 
Brandschutzklappen und anderen Absperrvorrichtungen gegen die Übertragung von Feuer und Rauch 
und Absperrvorrichtungen gegen Rauchübertragung (Rauchschutzklappen) sowie aus ihren 
Verbindungen, Befestigungen, Dämmschichten, brandschutztechnischen Ummantelungen, 
Dampfsperren, Folien, Beschichtungen und Bekleidungen. 
 
 
3 Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen 

3.1 Grundlegende Anforderungen 
 
Gemäß § 41 Abs. 2 der Musterbauordnung müssen Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und 
Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Brennbare Baustoffe sind zulässig, wenn ein 
Beitrag der Lüftungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu befürchten ist.  
 
Bei der Kombination von Baustoffen ist auf die Verbundwirkung gemäß den Hinweisen in den 
Verwendbarkeitsnachweisen zu achten.  
 
 
3.2 Verwendung brennbarer Baustoffe 

3.2.1 Lüftungsleitungen 
 
Die Verwendung schwerentflammbarer Baustoffe ist zulässig für 
 
1. Lüftungsleitungen, die nicht durch Bauteile hindurchgeführt werden, für die eine 

Feuerwiderstandsfähigkeit aus Gründen des Raumabschlusses vorgeschrieben ist, 

2. Lüftungsleitungen mit Brandschutzklappen am Durchtritt durch Bauteile, für die eine Feuerwider-
standsfähigkeit aus Gründen des Raumabschlusses vorgeschrieben ist; die Brandschutzklappen 
müssen mindestens feuerhemmend sein; die höheren Anforderungen an die 
Feuerwiderstandsfähigkeit aufgrund der Abschnitte 4 bis 6 bleiben unberührt oder 

3. Lüftungsleitungen, die mindestens feuerhemmend sind (schwerentflammbare Baustoffe jedoch nur 
für die innere Schale) sowie für Lüftungsleitungen, die in einem mindestens feuerhemmenden 
Schacht verlegt sind; die höheren Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit aufgrund der 
Abschnitte 4 bis 6 bleiben unberührt. 

Abweichend von Satz 1 Nr. 1 und 2 sind brennbare Baustoffe nicht zulässig für Lüftungsleitungen 
 
1. in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen den notwendigen Treppenräumen und den 

Ausgängen ins Freie, in notwendigen Fluren, es sei denn, diese Leitungen sind mindestens 
feuerhemmend oder 

2. über Unterdecken, die tragende Bauteile brandschutztechnisch schützen müssen.  
 
Abweichend von Satz 1 Nr. 1 bis 3 sind brennbare Baustoffe nicht zulässig für Lüftungsleitungen, in 
denen 
 
1. Luft mit Temperaturen von mehr als 85 °C gefördert wird oder 
2. sich im besonderen Maße brennbare Stoffe ablagern können (z. B. Abluftleitungen für gewerbliche 

Küchen, Raumlüftungsanlagen in holzverarbeitenden Betrieben). 
 
 
3.2.2 Beschichtungen und Bekleidungen sowie Dämmschichten 
 
Für Dämmschichten, Dampfsperren, Folien, Beschichtungen und Bekleidungen für Lüftungsleitungen 
gilt Abschnitt 3.2.1 sinngemäß. Anstelle schwerentflammbarer Baustoffe dürfen für Dampfsperren, 
Folien und Beschichtungen mit einer Dicke von nicht mehr als 0,5 mm Baustoffe verwendet werden, die 
im eingebauten Zustand normalentflammbar sind.  
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Die Nennauslösetemperatur der thermischen Auslöseeinrichtung der Brandschutzklappen darf maximal 
72 °C betragen; in Zuluftleitungen in Warmluftheizungsanlagen maximal 95 °C. 
 
Brandschutzklappen mit mechanischem Absperrelement und motorischem Antrieb, die auch 
bedarfsgemäß und unabhängig von der Schutzfunktion geöffnet oder geschlossen werden sollen, 
dürfen in Lüftungsleitungen von Lüftungsanlagen einschließlich Warmluftheizungsanlagen nur 
verwendet werden, wenn die Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit für mindestens 10.000 Betätigungen 
nachgewiesen wurde. 
 
Brandschutzklappen mit mechanischem Absperrelement dürfen in Lüftungsleitungen von 
Lüftungsanlagen einschließlich Warmluftheizungsanlagen nur mit einer Achslage des mechanischen 
Absperrelements verwendet werden, die durch die Feuerwiderstandsprüfung nach EN 1366-2 
nachgewiesen wurde. 
 
Brandschutzklappen dürfen zusätzlich zur thermischen Auslösung mit Auslöseeinrichtungen 
angesteuert werden, die auf Rauch ansprechen (Rauchauslöseeinrichtungen), wenn für diese 
Rauchauslöseeinrichtungen die Verwendbarkeit nachgewiesen ist. Die Rauchauslöseeinrichtungen 
müssen für den Anschluss an die jeweilige Brandschutzklappe geeignet und in Lüftungsleitungen 
installiert sein. 
 
Für die Verwendung der Brandschutzklappen sind die vom Hersteller oder seinem Vertreter 
angefertigten, detaillierten Produktspezifikationen zu beachten (Montage- und Betriebsanleitung). Dazu 
gehören auch die vom Hersteller oder seinem Vertreter in der Betriebsanleitung für die Inbetriebnahme, 
Inspektion, Wartung, Instandsetzung sowie Überprüfung der Funktion der Brandschutzklappe 
gemachten notwendigen Angaben. 
 
 
5 Anforderungen an die Installation von Lüftungsleitungen 

5.1 Auswahl und Anordnung der Bauteile 

5.1.1 Lüftungsleitungen mit erhöhter Brand-, Explosions- oder Verschmutzungsgefahr sowie 
mit chemischer Kontamination 

 
Lüftungsleitungen, in denen sich in besonderem Maße brennbare Stoffe ablagern können (z. B. 
Abluftleitungen von Dunstabzugshauben) oder die der Lüftung von Räumen mit erhöhter Brand- oder 
Explosionsgefahr dienen, dürfen untereinander und mit anderen Lüftungsleitungen nicht verbunden 
sein, es sei denn, die Übertragung von Feuer und Rauch ist durch geeignete Brandschutzklappen 
verhindert. 
 

Abluftleitungen, über die bestimmungsgemäß mit chemischen Bestandteilen kontaminierte Luft 
abgeführt werden soll, sind in der höchsten vorgeschriebenen Feuerwiderstandsfähigkeit der von ihnen 
durchdrungenen raumabschließenden Bauteile auszuführen (siehe Bild 4).  
Andernfalls sind Brandschutzklappen, deren Brauchbarkeit auch für eine derartige Belastung 
nachgewiesen ist, in diesen Bauteilen mindestens der entsprechenden Feuerwiderstandsklasse 
vorzusehen. 
 
Darüber hinaus bestehen gegen eine Verwendung von Brandschutzklappen in Laborabzügen keine 
Bedenken, wenn in der Abluft die AGW-Werte (Arbeitsplatzgrenzwerte TRGS 900) eingehalten werden 
und für die verwendeten Stoffe seitens der Brandschutzklappenhersteller keine 
Verwendungsausschlüsse gemacht sind. 
 
 
5.1.2 Mündungen von Außenluft- und Fortluftleitungen 
 
Außenluft- und Fortluftöffnungen (Mündungen) von Lüftungsleitungen, aus denen Brandgase ins Freie 
gelangen können, müssen so angeordnet oder ausgebildet sein, dass durch sie Feuer oder Rauch nicht 
in andere Geschosse, Brandabschnitte, Nutzungseinheiten, notwendige Treppenräume, Räumen 
zwischen den notwendigen Treppenräumen und den Ausgängen ins Freie oder notwendige Flure 
übertragen werden können. Dies gilt durch Einhaltung einer der folgenden Anforderungen als erfüllt:  
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1. Mündungen müssen von Fenstern, anderen Außenwandöffnungen und von Außenwänden mit 
brennbaren Baustoffen und entsprechenden Verkleidungen mindestens 2,5 m entfernt sein; dies 
gilt nicht für die Holzlattung hinterlüfteter Fassaden. 
Ein Abstand zu Fenstern und anderen ähnlichen Öffnungen in Wänden ist nicht erforderlich, wenn 
diese Öffnungen gegenüber der Mündung durch 1,5 m auskragende, feuerwiderstandsfähige 
(entsprechend den Decken) und öffnungslose Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen geschützt 
sind.  
Die Mündungen von Lüftungsleitungen über Dach müssen Bauteile aus brennbaren Baustoffen 
mindestens 1 m überragen oder von diesen - waagerecht gemessen - 1,5 m entfernt sein. Diese 
Abstände sind nicht erforderlich, wenn diese Baustoffe von den Außenflächen der 
Lüftungsleitungen bis zu einem Abstand von mindestens 1,5 m gegen Brandgefahr geschützt sind 
(z. B. durch eine mindestens 5 cm dicke Bekiesung oder durch mindestens 3 cm dicke, fugendicht 
verlegte Betonplatten). 

2. Die Mündungen von Lüftungsleitungen sind durch Brandschutzklappen gesichert. 
 
 
5.1.3 Zuluftanlagen 
 
Über Zuluftanlagen darf kein Rauch in das Gebäude übertragen werden.  
Die Übertragung von Rauch über die Außenluft ist durch Brandschutzklappen mit 
Rauchauslöseeinrichtungen oder durch Rauchschutzklappen zu verhindern.  
Auf die Anordnung der Klappen kann verzichtet werden, wenn das Ansaugen von Rauch aufgrund der 
Lage der Außenluftöffnung ausgeschlossen werden kann.  
 
 
5.1.4 Umluftanlagen 
 
Bei Lüftungsanlagen mit Umluft muss die Zuluft gegen Eintritt von Rauch aus der Abluft durch 
Brandschutzklappen mit Rauchauslöseeinrichtungen oder durch Rauchschutzklappen geschützt sein.  
 
Die Rauchauslöseeinrichtungen hierzu können in der Umluftleitung oder in der Abluftleitung angeordnet 
sein. Sie können jedoch auch in der Zuluftleitung nach Zusammenführung von Außenluft und Umluft 
angeordnet sein, wenn hierdurch gleichzeitig die Außenluftansaugung gegen Raucheintritt gesichert 
werden soll.  
 
Die Anordnung der Rauchauslöseeinrichtungen darf deren Wirksamkeit durch Verdünnungseffekte nicht 
beeinträchtigen. 
 
Bei Ansprechen der Rauchauslöseeinrichtungen müssen die Ventilatoren abgeschaltet werden, soweit 
der Weiterbetrieb nicht der Rauchausbreitung entgegenwirkt. 
 
 
5.1.5 Lüftungsleitungen und andere Installationen 
 
Im luftführenden Querschnitt von Lüftungsleitungen dürfen nur Einrichtungen von Lüftungsanlagen und 
zugehörigen Leitungen vorhanden sein. Diese Leitungen dürfen keine brennbaren oder toxischen Stoffe  
(z. B. Brennstoffe, organische Wärmeträger oder Flüssigkeiten für hydraulische Systeme) und keine 
Stoffe mit Temperaturen von mehr als 110 °C führen; zulässig sind jedoch Leitungen, die Lufterhitzern 
von außen Wärmeträger mit höheren Temperaturen auf dem kürzesten Wege zuführen. 
 
In Schächten und Kanälen der Feuerwiderstandsklasse L 30/60/90 gemäß DIN 4102-4:1994-03, 
Abschnitte 8.5.1 bis 8.5.6, oder europäisch hierzu gleichwertigen Klassifizierungen dürfen neben den 
Lüftungsleitungen auch Leitungen für Wasser, Abwasser und Wasserdampf bis 110 °C sowie für 
Druckluft verlegt werden, wenn sie einschließlich eventuell vorhandener Dämmschichten aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Zwischen Schacht und Lüftungszentrale ist keine 
brandschutztechnische Abtrennung notwendig (siehe Bild 1.2, Anordnung 2).  
 
Darüber hinaus sind in Schächten und Kanälen, deren Wände der Feuerwiderstandsklasse F 30/60/90 
oder europäisch hierzu gleichwertigen Klassifizierungen (Feuerwiderstandsfähigkeit gemäß Abschnitt 
4.1) entsprechen und deren Öffnungen in diesen Wänden dichte Verschlüsse (z. B. mit umlaufendem 
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5.2.2 Leitungsabschnitte, die feuerwiderstandsfähig sein müssen  
 
Feuerwiderstandsfähige Leitungsabschnitte müssen an Bauteilen mit entsprechender 
Feuerwiderstandsfähigkeit befestigt sein. 
 
 
5.2.3 Leitungen im Freien 
 
Leitungsabschnitte im Freien, die von Brandgasen durchströmt werden können, müssen 
 
1. feuerwiderstandsfähig sein gemäß Abschnitt 4.1 Satz 2 zweiter Halbsatz oder 

2. aus Leitungsbauteilen aus Stahlblech bestehen, wenn ein Abstand von mindestens 40 cm zu 
Bauteilen aus brennbaren Baustoffen eingehalten ist; der Abstand braucht nur 20 cm zu betragen, 
wenn die brennbaren Baustoffe durch eine mindestens 2 cm dicke Schicht aus mineralischen, 
nichtbrennbaren Baustoffen gegen Entflammen geschützt sind. 

 
Abweichend davon dürfen auf Flachdächern Leitungsabschnitte, die im Brandfall von Brandgasen 
durchströmt werden, aus schwerentflammbaren Baustoffen ausgeführt werden, wenn 
 
1. sie gegen Herabfallen, auch im Hinblick auf den Brandfall, gesichert sind, 

2. der Abstand von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen mindestens 1,5 m beträgt, sofern nicht diese 
Baustoffe bis zu diesem Abstand gegen Entflammen geschützt sind und 

3. die Dachoberfläche aus brennbaren Baustoffen unterhalb des Leitungsabschnittes in einer Breite 
von jeweils 1,5 m - bezogen auf die Außenkante - gegen Entflammen geschützt ist (z. B. durch 
eine mindestens 5 cm dicke Bekiesung oder durch mindestens 3 cm dicke, fugendicht verlegte 
Betonplatten). 

 
 
5.2.4 Lüftungsleitungen oberhalb von Unterdecken 
 
Werden Lüftungsleitungen oberhalb von Unterdecken, für die als selbstständiges Bauteil eine 
Feuerwiderstandsfähigkeit gefordert wird, verlegt, so sind diese Lüftungsleitungen so zu befestigen, 
dass sie auch im Brandfall nicht herabfallen können (siehe DIN 4102-4:1994-03, Abschnitt 8.5.7.5). 
 
 
5.2.5 Brandschutz im Dachraum 
 
Führen Lüftungsleitungen durch einen Dachraum, müssen bei der Durchdringung einer Decke, die 
feuerwiderstandsfähig sein muss, zwischen oberstem Geschoss und Dachraum  
 
1. Brandschutzklappen eingesetzt werden (siehe Bild 2.1),  

2. die Teile der Lüftungsanlage im Dachraum mit einer feuerwiderstandsfähigen Umkleidung (bei 
Leitungen, die ins Freie führen, bis über die Dachhaut) versehen werden oder 

3. die Lüftungsleitungen selbst feuerwiderstandsfähig ausgebildet sein. 
 
 
6 Einrichtungen zur Luftaufbereitung und Lüftungszentralen 

6.1 Lufterhitzer 
 
Bei Lufterhitzern, deren Heizflächentemperaturen mehr als 160 °C erreichen können, muss ein 
Sicherheitstemperaturbegrenzer im Abstand von 50 cm bis 100 cm in Strömungsrichtung hinter dem 
Lufterhitzer in die Lüftungsleitung eingebaut werden, der den Lufterhitzer bei Erreichen einer 
Lufttemperatur von 110 °C selbsttätig abschaltet.  
 
Bei direkt befeuerten Lufterhitzern muss zusätzlich ein Strömungswächter vorhanden sein, der beim 
Nachlassen oder Ausbleiben des Luftstroms die Beheizung selbsttätig abschaltet, es sei denn, dass die 
Anordnung des Sicherheitstemperaturbegrenzers auch in diesen Fällen die rechtzeitige Abschaltung 
der Beheizung gewährleistet.  
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6.2 Filtermedien, Kontaktbefeuchter und Tropfenabscheider 
 
Bei Filtermedien, Kontaktbefeuchtern und Tropfenabscheidern aus brennbaren Baustoffen muss durch 
ein im Luftstrom nachgeschaltetes engmaschiges Gitter oder durch eine geeignete nachgeschaltete 
Luftaufbereitungseinrichtung aus nichtbrennbaren Baustoffen sichergestellt sein, dass brennende Teile 
nicht vom Luftstrom mitgeführt werden können. 
 
 
6.3 Wärmerückgewinnungsanlagen 
 
Bei Wärmerückgewinnungsanlagen ist die Brandübertragung zwischen Abluft und Zuluft durch 
installationstechnische Maßnahmen (z.  B. getrennter Wärmeaustausch über Wärmeträger bei Zu- und 
Abluftleitungen, Schutz der Zuluftleitung durch Brandschutzklappen mit Rauchauslöseeinrichtungen 
oder durch Rauchschutzklappen) oder andere geeignete Vorkehrungen auszuschließen. 
 
 
6.4 Lüftungszentralen für Ventilatoren und Luftaufbereitungseinrichtungen 

6.4.1 Grundlegende Anforderung 
 
Innerhalb von Gebäuden müssen Ventilatoren und Luftaufbereitungseinrichtungen in besonderen 
Räumen (Lüftungszentralen) aufgestellt werden, wenn an die Ventilatoren oder 
Luftaufbereitungseinrichtungen in Strömungsrichtung anschließende Leitungen in mehrere Geschosse 
(nicht in Gebäuden der Gebäudeklasse 3) oder Brandabschnitte führen.  
 
Diese Räume können selbst luftdurchströmt sein (Kammerbauweise). Die Lüftungszentralen dürfen 
nicht anderweitig genutzt werden. 
 
 
6.4.2 Bauteile, Fußböden und Öffnungen der Lüftungszentralen  
 
Tragende, aussteifende und raumabschließende Bauteile zu anderen Räumen müssen der höchsten 
notwendigen Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken und Wände entsprechen, durch die 
Lüftungsleitungen von der Lüftungszentrale aus hindurchgeführt werden; dabei bleiben Kellerdecken 
unberücksichtigt. 
 
Andere Wände und Decken sowie Fußböden müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen oder 
durch mindestens 2 cm dicke Schichten aus mineralischen, nichtbrennbaren Baustoffen gegen 
Entflammen geschützt sein.  
 
Öffnungen in den Wänden zu anderen Räumen müssen durch mindestens feuerhemmende dicht- und 
selbstschließende Abschlüsse geschützt sein; die Abschlüsse zu notwendigen Treppenräumen müssen 
zusätzlich rauchdicht sein. 
 
Lüftungszentralen dürfen keine Öffnungen zu Aufenthaltsräumen haben.  
 
 
6.4.3 Ausgänge von Lüftungszentralen 
 
Von jeder Stelle der Lüftungszentrale muss in höchstens 35 m Entfernung ein Ausgang zu einem Flur 
in der Bauart notwendiger Flure, zu Treppenräumen in der Bauart notwendiger Treppenräume oder 
unmittelbar ins Freie erreichbar sein.  
 
 
6.4.4 Lüftungsleitungen in Lüftungszentralen 
 
Lüftungsleitungen in Lüftungszentralen müssen  
 
1. aus Stahlblech (nicht mit brennbaren Dämmschichten) hergestellt sein, 
2. der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken und Wände der Lüftungszentrale zu anderen Räumen 

entsprechen oder 
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Abluftleitungen von Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3:2009-09 die folgenden Bestimmungen 
eingehalten werden: 
 
Die Absperrvorrichtungen sind zur Verhinderung einer Brandübertragung innerhalb von Geschossen 
nicht zulässig (z. B. bei der Überbrückung von Flur- oder Trennwänden).  
 
Der Querschnitt der Absperrvorrichtungen (Anschlussquerschnitt) darf maximal 350 cm² betragen. 
Für die zugehörigen Lüftungsleitungen müssen die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sein (siehe 
Bilder 6.2 und 6.3): 
 
1. Vertikale feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitungen (Hauptleitungen) müssen aus nichtbrennbaren 

Baustoffen bestehen und eine Feuerwiderstandsklasse haben, die der Feuerwiderstandsfähigkeit 
der durchdrungenen Decken entspricht (L 30/60/90 oder F 30/60/90 oder europäisch hierzu 
gleichwertige Klassifizierungen). 

2. Schächte für Lüftungsleitungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine 
Feuerwiderstandsklasse haben, die der Feuerwiderstandsfähigkeit der durchdrungenen Decken 
entspricht (L 30/60/90 oder F 30/60/90 oder europäisch hierzu gleichwertige Klassifizierungen). 

3. Hauptleitungen im Innern von feuerwiderstandsfähigen Schächten sowie gegebenenfalls 
außerhalb der Schächte liegende Anschlussleitungen zwischen Absperrvorrichtung und 
luftführender Hauptleitung müssen aus Stahlblech bestehen. Die Anschlussleitungen zwischen 
Schachtwandung und außerhalb des Schachtes angeordneten Absperrvorrichtungen dürfen 
jeweils nicht länger als 6 m sein; die Anschlussleitungen dürfen keine Bauteile mit geforderter 
Feuerwiderstandsfähigkeit überbrücken. Anschlussleitungen innerhalb von Schächten müssen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

 
Luftführende Hauptleitungen dürfen einen maximalen Querschnitt von 1000 cm2 nicht überschreiten. 
Sie dürfen  
 
1. als feuerwiderstandsfähige Lüftungsleitungen oder als feuerwiderstandsfähiger Schacht 

ausgebildet werden; innerhalb dieser luftführenden Hauptleitung dürfen keine Installationen verlegt 
sein und die Absperrvorrichtungen müssen im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen (siehe Bild 6.3.1), 

2.  in einem feuerwiderstandsfähigen Schacht bis 1000 cm2 Querschnitt verlegt werden; die 
Absperrvorrichtung muss im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; weitere 
Installationen im Schacht sind unzulässig (siehe Bild 6.3.2); oder 

3.  in einem feuerwiderstandsfähigen Schacht größer 1000 cm2 Querschnitt verlegt werden, wenn der 
Restquerschnitt zwischen Schacht und luftführender Hauptleitung mit einem mindestens 100 mm 
dicken Mörtelverguss in der Ebene der jeweiligen Geschossdecke vollständig verschlossen ist; 
weitere Installationen sind nur aus nichtbrennbaren Baustoffen für nichtbrennbare Medien zulässig 
(siehe Bild 6.3.3); die Notwendigkeit brandschutztechnischer Maßnahmen für diese weiteren 
Installationen bleibt unberührt. 

 
Auch in Zuluftleitungen dürfen die Absperrvorrichtungen für Entlüftungsanlagen nach DIN 18017-3: 
2009-09 verwendet werden, wenn diese Leitungen nur der unmittelbaren Belüftung der entlüfteten 
Bäder und Toilettenräume dienen. Die Absperrvorrichtungen müssen hierfür geeignet sein. 
 
 
7.3 Lüftung von nichtgewerblichen Küchen 
 
Die Be- und Entlüftung von Küchen kann erfolgen über Anlagen gemäß 
 
1. Abschnitt 7.1 oder 
2. Abschnitt 7.2, die im Übrigen nur Bäder und Toilettenräume entlüften. 
 
Der Anschluss von Dunstabzugsanlagen oder Dunstabzugshauben ist nur an eigene Abluftleitungen, 
die die Regelungen der Abschnitte 8 und 9 erfüllen, zulässig. 
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Abweichend von Abschnitt 8.1 Satz 2 dürfen Abluftleitungen aus Stahlblech von Dunstabzugshauben 
in Wohnungsküchen gemeinsam in einem feuerwiderstandsfähigen Schacht (Feuerwiderstands-
fähigkeit gemäß Abschnitt 4.1) verlegt sein; die Schächte dürfen keine anderen Leitungen enthalten. 
 
 
8 Abluftleitungen von gewerblichen oder vergleichbaren Küchen, ausgenommen 

Kaltküchen 

8.1 Baustoffe und Feuerwiderstandsfähigkeit der Abluftleitungen 
 
Abluftleitungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Sie müssen vom Austritt aus der 
Küche an mindestens die Feuerwiderstandsklasse L 90 oder eine europäisch hierzu gleichwertige 
Klassifizierung aufweisen, sofern die Ausbreitung von Feuer und Rauch nicht auf andere Weise, z. B. 
durch Absperrvorrichtungen, für die ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis für diesen Zweck 
vorliegt, verhindert wird. 
 
Für Leitungsabschnitte im Freien gilt Abschnitt 5.2.3 sinngemäß. 
 
 
8.2 Ventilatoren 
 
Ventilatoren müssen so ausgeführt und eingebaut sein, dass sie leicht zugänglich sind und leicht 
kontrolliert und gereinigt werden können. Sie müssen von der Küche aus abgeschaltet werden können. 
Die Antriebsmotoren müssen sich außerhalb des Abluftstromes befinden. 
 
 
8.3 Fettdichtheit der Abluftleitungen 
 
Durch die Wandungen der Abluftleitungen darf weder Fett noch Kondensat austreten können. 
Lüftungsleitungen aus Blech mit gelöteten, geschweißten oder mittels dauerelastischem und gegen 
chemische und mechanische Beanspruchung unempfindlichem Dichtungsmaterial hergestellten 
Verbindungsstellen können als fettdicht angesehen werden. 
 
 
8.4 Vermeidung von Verschmutzungen; Reinigungsöffnungen 
 
Innerhalb einer Küche kann die Abluft mehrerer Abzugseinrichtungen zusammen- und über eine 
Lüftungsleitung aus der Küche abgeführt werden.   
 
In oder unmittelbar hinter Abzugseinrichtungen, wie Hauben oder Lüftungsdecken, sind geeignete 
Fettfilter oder andere geeignete Fettabscheideeinrichtungen anzuordnen. Filter und Abscheider müssen 
einschließlich ihrer Befestigungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Filter müssen leicht ein- 
und ausgebaut werden können. Die innere Oberfläche der Abluftleitungen muss leicht zu reinigen sein. 
Leitungen mit profilierten Wandungen, wie flexible Rohre, und Leitungen aus porösen oder saugfähigen 
Baustoffen sind unzulässig. 
 
Die Abluftleitungen müssen an jeder Richtungsänderung, vor und hinter den Absperrvorrichtungen und 
in ausreichender Anzahl in gerade geführten Leitungsabschnitten Reinigungsöffnungen haben.  
 
Im Bereich der Fettfilter und anderer Fettabscheideeinrichtungen sind Reinigungsöffnungen 
erforderlich, sofern nicht eine Reinigung dieses Leitungsbereiches von der Abzugseinrichtung aus 
möglich oder durch technische Maßnahmen eine ausreichende Reinigung sichergestellt ist.  
 
Die Abmessung der Reinigungsöffnungen muss mindestens dem lichten Querschnitt der Abluftleitung 
entsprechen; es genügt jedoch ein lichter Querschnitt von 3600 cm². 
 
Die Abluftleitungen müssen an geeigneter Stelle Einrichtungen zum Auffangen und Ablassen von 
Kondensat und Reinigungsmittel haben. 
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Schematische Darstellungen  
 
1 Durchführung von Lüftungsleitungen durch raumabschließende Bauteile 
1.1 Durchführung vertikaler Lüftungsleitungen durch raumabschließende Decken, an die 

Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden 

 

 
Bild 1.1:  Schottlösung 
 
Brandschutzklappen an den Durchdringungsstellen der feuerwiderstandsfähigen Decken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Zuluft- /Abluftöffnung  

Ventilator  

Brandschutzklappe  

Lüftungszentrale, kann auch in anderen 

Geschossen angeordnet sein;  

Leitungen siehe Abschnitt 6.4.4 
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Bild 1.3: Lüftungsanlagen mit getrennten Haupt- und getrennten Außenluft- oder  
  Fortluftleitungen ohne Absperrvorrichtungen 

 
 

 
1) Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder Wände 

gegeben sein. 

 
 
Bild 1.4:  Lüftungsanlagen mit getrennten Hauptleitungen und gemeinsamer Außenluft- oder  

Fortluftleitung mit Rauchschutz 
 
 

 
 
1) Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder 

Wände gegeben sein. 
 
 

V 

V 

V 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Zuluft- /Abluftöffnung  

Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit1) 

Ventilator  

 

Lüftungszentrale, kann auch in anderen 

Geschossen angeordnet sein; Leitungen  

siehe Abschnitt 6.4.4 

V 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Brandschutzklappen mit 

Rauchauslöseeinrichtungen 

oder Rauchschutzklappen 

Zuluft- /Abluftöffnung  

Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit1) 

Ventilator  

Lüftungszentrale, kann auch in anderen 

Geschossen angeordnet sein; Leitungen  

siehe Abschnitt 6.4.4 
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1.2 Durchführung horizontaler Lüftungsleitungen durch raumabschließende Wände, an die  
Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden 

 
 
Die in den Bildern 1.1 bis 1.4 dargestellten Lösungen gelten für Lüftungsanlagen, ausgenommen 
Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3:2009-09, mit horizontal geführten Leitungen, die 
feuerwiderstandsfähige raumabschließende Wände durchdringen, entsprechend.  

 
Die Bilder 1.1 bis 1.4 sind in diesen Fällen als Horizontalschnitte durch das Gebäude anzuwenden. 
Die Regelungen der Leitungsdurchführung durch feuerwiderstandsfähige Wände notwendiger Flure 
sind in den Bildern 3.1 und 3.2 enthalten. 
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2  Brandschutz im Dachraum 
 
Führen Lüftungsleitungen durch einen Dachraum, müssen bei der Durchdringung einer Decke, die 
feuerwiderstandsfähig sein muss, zwischen oberstem Geschoss und Dachraum  

1. Absperrvorrichtungen eingesetzt werden (siehe Bild 2.1),  
2. die Teile der Lüftungsanlage im Dachraum mit einer feuerwiderstandsfähigen Umkleidung  (bei 

Leitungen, die ins Freie führen, bis über die Dachhaut) versehen werden oder 
3. die Lüftungsleitungen selbst feuerwiderstandsfähig ausgebildet sein. 

 
 
Bild 2.1:  Schottlösung 
 
 

 
 
Bild 2.2:  Schachtlösung 
 
 

 
 
 

V

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Zuluft- /Abluftöffnung  

Ventilator  

Brandschutzklappe  

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Ventilator  

feuerwiderstandsfähige Umkleidung 

Zuluft- / Abluftöffnung 

V 

V 
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3  Leitungsführung durch raumabschließende Wände notwendiger Flure, an die 
Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden 

 
 
 
Bild 3.1:  notwendiger Flur unbelüftet 
 

   

 
1) Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder Wände 

gegeben sein. 

 
 

e f 

f 

e 

f e 

e e 

e 

e 

 

  

 

notwendiger Flur f 

von f brandschutztechnisch getrennte Bereiche    e 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Zuluft- /Abluftöffnung  

Brandschutzklappe  

Decke mit entsprechender Feuerwiderstandsfähigkeit bei Beanspruchung von oben und 
unten; die Decke schließt die Leitung vollständig gegen das Innere des Brandabschnittes 
bzw. Rettungsweges ab 

Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit; in Fluren mit feuerhemmenden Wänden siehe bei 

Stahlblechleitungen Abschnitt 4 der Richtlinie1) 
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Bild 3.2:  notwendiger Flur belüftet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Leitungen muss auch in den Durchdringungen der Decken oder Wände 
gegeben sein. 

 
 
 

 

 

   

e 

h 

e 

e 

g 

f 

f 

f 

e 

e 

e 

h 
e g 

f 

h 

g e 
f j 

notwendiger Flur f 

von f und untereinander brandschutztechnisch getrennte Bereiche e,g,h, j 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Zuluft- /Abluftöffnung  

Brandschutzklappe  

Unterdecke mit Feuerwiderstandsfähigkeit bei Beanspruchung von oben und unten; 
die Unterdecke schließt die Leitung vollständig gegen das Innere des 
Brandabschnittes bzw. Rettungsweges ab 
 

Brandschutzklappe zum Einbau in feuerwiderstandsfähige Unterdecken 

Leitung mit Feuerwiderstandsfähigkeit; in Fluren mit feuerhemmenden Wänden siehe bei  

Stahlblechleitungen Abschnitt 4 der Richtlinie1) 
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5  Begrenzung der Krafteinleitung durch Lüftungsleitungen in Bauteile des Gebäudes im 
Brandfall durch Winkel und Verziehungen (siehe auch Abschnitt 5.2.1.1) 

 
 
 
Bild 5.1:  Begrenzung der Krafteinleitung mit Leitungsverziehung 

 
   
 
a Kantenlänge des Lüftungskanals oder Durchmesser der Lüftungsleitung 
* Es gilt die entfernteste Verbindungsstelle zwischen Bogen und Leitung. 
 
 
 
Beispielhafte Darstellung von Winkel und Verziehungen, die in den Lüftungsleitungen auftretende 
Längenänderungen durch Leitungsverformungen z. B. durch Ausknickungen aufnehmen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 5.2:  Begrenzung der Krafteinleitung mit Bogen  
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6  Lüftungsanlagen für besondere Nutzungen   
 
Bild 6.1:  Lüftungsanlagen zur Be- und Entlüftung von Wohnungen bzw. abgeschlossene 

Nutzungseinheiten max. 200 m² 
 
 

 
 
 
Bild 6.2:  Beispiel für Schottlösung für Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3:2009-09 

maximaler Anschlussquerschnitt der Absperrvorrichtungen: 350 cm2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

luftführende 
Hauptleitung 
aus nichtbrenn- 
baren Baustoffen 

Querschnitt der Absperr- 
vorrichtung (Anschluss- 

querschnitt) max. 350 cm ²         

Geschossdecke 

Leitung ohne Feuerwiderstandsfähigkeit 

Zuluft- /Abluftöffnung  

Ventilator 

Brandschutzklappe  

Lüftungszentrale, kann auch in anderen  

Geschossen angeordnet sein; 

Leitungen siehe Abschnitt 6.4.4 

Rauchsperre (keine Kaltrauch- 

sperre Liste C) 
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3.7 Arbeitsgang 

 Der Arbeitsgang umfasst Gebrauchen, Verbrauchen, Bearbeiten, Abfüllen oder Umfüllen, sofern 

diese Tätigkeiten nicht Bestandteil des Produktionsganges sind. 

 Die für den Fortgang der Arbeit im Arbeitsgang erforderliche Menge an Stoffen ist in der Regel 

eingehalten, wenn sie den Bedarf eines Arbeitstages nicht überschreitet. 

 

3.8 Lager 

 Ein Lager ist ein Gebäude, ein Bereich oder ein Raum in einem Gebäude oder ein Bereich im 

Freien, das/der dazu bestimmt ist, Stoffe sowie Stoffe in Verpackungen, in ortsbeweglichen 

Gefäßen und in ortsfesten oder ortsbeweglichen Behältern zum Lagern aufzunehmen. 

 

3.9 Lagerabschnitt 

 Ein Lagerabschnitt ist der Teil eines Lagers, der 

 - in Gebäuden von anderen Räumen durch Wände und Decken, 

 - im Freien durch entsprechende Abstände oder durch Wände  

 getrennt ist. 

 

3.10 Lagermenge 

 Die Lagermenge ist die Menge aller wassergefährdenden Stoffe zuzüglich aller zur 

Brandbelastung beitragenden Stoffe in einem Lagerabschnitt. 

 

3.11 Lagerguthöhe 

 Die Lagerguthöhe ist der Abstand zwischen dem Fußboden und der Oberkante der obersten 

Lagerguteinheit. 

 

3.12 Löschwasser-Rückhalteanlagen 

 Löschwasser-Rückhalteanlagen sind Anlagen, die dazu bestimmt und geeignet sind, das bei 

einem Brand anfallende verunreinigte Löschwasser bis zu einer Entsorgung aufzunehmen. 

 

 Als Löschwasser-Rückhalteanlagen gelten offene oder geschlossene Becken, Gruben oder 

Behälter sowie sonst anders genutzte Räume und Flächen sowie Einrichtungen (wie Teile von 

Grundstücksentwässerungsanlagen), sofern diese geeignet sind, verunreinigtes Löschwasser 

aufzunehmen, wie Auffangräume nach TRbF. 

 

3.13  Sicherheitskategorien 

 Sicherheitskategorien sind Klassierungsstufen, die sich aus der Art der Feuerwehr, den 

Anforderungen an die Brandmeldung und der Ausstattung mit einer automatischen 

Feuerlöschanlage ergeben. Sie werden wie folgt unterschieden: 

 Sicherheitskategorie K 1: 

 - öffentliche Feuerwehr 

 - keine besondere Anforderung an die Brandmeldung 

 

 Sicherheitskategorie K 2: 

 - öffentliche Feuerwehr 

 - besondere Anforderung an die Brandmeldung 

 

 Sicherheitskategorie K 3: 

 - Werkfeuerwehr 

 - besondere Anforderung an die Brandmeldung 

 

 Sicherheitskategorie K 4: 

 - öffentliche Feuerwehr oder Werkfeuerwehr und 

 - automatische Feuerlöschanlage einschließlich automatischer Brandmeldung 
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3.14 Werkfeuerwehr 

 Werkfeuerwehr im Sinne dieser Richtlinie ist eine anerkannte Werkfeuerwehr, die jederzeit 

spätestens 5 Minuten nach der Alarmierung in mindestens Gruppenstärke die Brandstelle 

erreicht. 

 

4 Allgemeine Anforderungen 

 

4.1 Grundanforderungen 

4.1.1 Bei Lagerabschnitten mit einer zulässigen Lagermenge von nicht mehr als 200 t von Stoffen der 

Wassergefährdungsklasse WGK 1 ist eine Rückhaltung von Löschwasser nicht erforderlich, wenn 

die übrigen Anforderungen dieser Richtlinie eingehalten werden. 

 

 Satz 1 gilt auch für Lagerabschnitte, in denen neben Stoffen der Wassergefährdungsklasse WGK 

1 auch Stoffe der Wassergefährdungsklasse WGK 2 mit einem Anteil von nicht mehr als 5% 

gelagert werden. Für die Feststellung der zulässigen Gesamtlagermenge ist dann Abschnitt 2.1, 

zweiter Absatz, sinngemäß anzuwenden. 

 

4.1.2 Lager im Freien mit einer Größe von mehr als 1600 m2 sollen eine Feuerwehr-Umfahrt haben. 

 

4.1.3 Offene Löschwasser-Rückhalteanlagen müssen für die Einsatzkräfte der Feuerwehr erreichbar 

sein. 

 

4.2 Löschwasser-Rückhalteanlagen 

4.2.1 Zur Aufnahme des verunreinigten Löschwassers ist eine ausreichend bemessene Löschwasser-

Rückhalteanlage anzuordnen.6 

 

4.2.2 Soweit mehreren Lagerabschnitten eine gemeinsame Löschwasser-Rückhaltung zugeordnet 

wird, richtet sich deren Volumen nach dem größten sich aus den Berechnungen für die einzelnen 

Lagerabschnitte ergebenden Rückhaltevolumen. 

 Sofern Auffangräume für Stoffe aufgrund von Rechtsvorschriften (nach VbF oder VAWS) als 

Löschwasser-Rückhalteanlagen mitbenutzt werden können, so müssen deren erforderliche 

Volumina zu dem Löschwasser-Rückhaltevolumen hinzugerechnet werden. 

 

4.2.3 Löschwasser-Rückhalteanlagen sind so anzuordnen oder einzurichten, daß eine Überfüllung 

rechtzeitig erkannt werden kann. 

 

4.2.4 Boden und Wände von Löschwasser-Rückhalteanlagen müssen bis zum Zeitpunkt der 

Entsorgung ausreichend dicht sein. Dieses gilt als erfüllt z.B. bei der Verwendung von Stahl oder 

von wasserundurchlässigem Beton nach DIN 1045 mit einer Dicke von 20 cm. 

 

4.2.5 Es ist dafür Sorge zu tragen, daß verunreinigtes Löschwasser, welches abgeleitet wird, nicht zur 

Brandausbreitung beitragen kann. 

 

4.2.6 Wird die Verbindung eines Lagerabschnitts zu einer Löschwasser-Rückhalteanlage außerhalb 

des Gebäudes offen hergestellt, so dürfen die Löschmaßnahmen der Feuerwehr dadurch nicht 

beeinträchtigt werden. 

 

 

                                                      
6  Hinweis: 

Auf die Empfehlungen des Deutschen Ausschusses für brennbare Flüssigkeiten (DAbF) "Sicherheitstechnische 

Anforderungen an ortsfeste Löschwasser-Rückhalte-Einrichtungen in Lägern für brennbare Flüssigkeiten" 

(veröffentlicht im Bundesarbeitsblatt) wird hingewiesen. 
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4.3 Lagern von Stoffen unterschiedlicher Wassergefährdungsklassen 

 Beim Lagern von Stoffen unterschiedlicher Wassergefährdungsklassen bestimmt sich die 

zulässige Lagermenge, die zulässige Fläche des Lagerabschnitts sowie das Volumen der 

erforderlichen Löschwasser-Rückhalteanlage nach der jeweils höchsten Wassergefährdungs-

klasse der Stoffe. Ein Anteil 

 - von weniger als 1 % von Stoffen der Wassergefährdungsklasse WGK 3 in Lagern für Stoffe 

der Wassergefährdungsklasse WGK 2 und 

 - von weniger als 5 % von Stoffen der Wassergefährdungsklasse WGK 2 in Lagern für Stoffe 

der Wassergefährdungsklasse WGK 1 

 bleibt hierbei unberücksichtigt; Abschnitt 2.1 (Geltungsbereich) bleibt unberührt. 

 

5 Lagern von Stoffen in Verpackungen, in ortsbeweglichen Gefäßen und ortsbeweglichen 

Behältern mit Fassungsvermögen bis 3000 l und als Schüttgüter in Gebäuden 

 

5.1 Allgemeine Anforderungen 

5.1.1 In mehrgeschossigen Gebäuden ist in der Sicherheitskategorie K 1, mit Ausnahme des 

Erdgeschosses, ein Lagern wassergefährdender Stoffe nicht zulässig. 

 

5.1.2 Lager der Sicherheitskategorien K 2 und K 3 sind mit automatischen Brandmeldeanlagen 

auszurüsten.  

 

5.2 Wände und Decken 

 Die Lagerabschnitte sind gegenüber anderen Lagerabschnitten, anderen Räumen oder 

Gebäuden durch feuerbeständige Wände und Decken aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-A) 

abzutrennen; bei Lagerabschnitten mit einer Fläche von mehr als 1600 m² erfolgt diese 

Abtrennung durch feuerbeständige Decken aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-A) und durch 

Brandwände. 

 

5.3 Lagern, Lagermenge, Lagerabschnitt und Löschwasser-Rückhalteanlagen 

5.3.1 Beim Lagern von Stoffen 

 - in Blocklagern mit Lagerguthöhen bis zu 4 m, 

 - in Blocklagern mit Lagerguthöhen bis zu 5 m bei Vorhandensein einer automatischen 

Feuerlöschanlage, 

 - in Regallagern mit Lagerguthöhen bis zu 5 m, 

 - in Block- und Regallagern mit Lagerguthöhen bis zu 6 m, wenn jede Lagerguteinheit von 

mindestens einer Seite für den Löschangriff der Feuerwehr zugänglich ist und eine 

Lagerguttiefe von 1,5 m je Lagerguteinheit nicht überschritten wird, 

 - in Regallagern mit Lagerguthöhen bis zu 40 m bei Vorhandensein einer automatischen 

Feuerlöschanlage 

 bestimmen sich für erdgeschossig angeordnete, eingeschossige Lagerabschnitte die zulässige 

Lagermenge und die zulässige Fläche des Lagerabschnitts nach Tabelle 1. 

 

5.3.2 Für nicht erdgeschossig angeordnete oder für mehrgeschossige Lagerabschnitte ergibt sich in 

den Sicherheitskategorien K 2, K 3 und K 4 die zulässige Lagermenge und die zulässige Fläche 

des Lagerabschnitts durch Multiplikation der Werte der Tabelle 1 mit folgenden 

Abminderungsfaktoren: 

 -  in Gebäuden mit zwei Geschossen: 0,7 

 -  in Gebäuden mit drei Geschossen: 0,6 

 -  in Gebäuden mit mehr als drei Geschossen: 0,5 
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5.3.3 Beim Lagern von brennbaren Flüssigkeiten, die der VbF unterliegen, bestimmen sich die 

zulässige Lagermenge und die zulässige Lagerfläche des Lagerabschnitts nach den Regelungen 

der VbF und den TRbF. Die Bemessung der erforderlichen Löschwasser-Rückhalteanlagen für 

diese Lager bestimmt sich nach Tabelle 2. 

 

5.3.4 Die Bemessung der erforderlichen Löschwasser-Rückhalteanlagen für Lagerguthöhen bis 12 m 

bestimmt sich nach Tabelle 2, für Lagerguthöhen über 12 m nach Tabelle 3. 

 

5.3.5 Die Richtlinie berücksichtigt für das Lagern von Stoffen, außer in den Fällen des Abschnitts 7.2, 

nicht die Anordnung von nichtautomatischen Feuerlöschanlagen. Inwieweit die Anordnung 

derartiger Anlagen bei der Beurteilung der zulässigen Lagerguthöhe, der zulässigen Lagerfläche, 

der zulässigen Lagermenge und des erforderlichen Volumens der Löschwasser-Rückhalteanlage 

begünstigend berücksichtigt werden kann, muß die Genehmigungsbehörde mit der zuständigen 

Brandschutzdienststelle im Einzelfall entscheiden. 

 

5.3.6 Wird bei der Lagerung brennbarer Flüssigkeiten Schaum als Löschmittel erforderlich, kann 

Abschnitt 7.2.2 sinngemäß angewendet werden. 

 

Tabelle 1 Zulässige Lagermenge und zulässige Fläche von Lagerabschnitten 

 

1 2 3 4 

Sicherheitskategorie Zulässige Lagermenge sowie zulässige Fläche des Lagerabschnitts bei 

Lagerdichten von 0,7 bis 1,2 t/m
2 

 WGK 1 

in t bzw. m
2 

WGK 2 

in t bzw. m
2
 

WGK 3 

in t bzw. m
2
 

K 1 200 50 50 

K 2 800 400 200 

K 3 1200 800 600 

K 3 

(2 Staffeln) 

1600 1000 800 

K 3 (Zug) 2000 1200 1000 

K 4 4000 3000 2400 

Bei einer Lagerdichte unter 0,7 t/m
2
 sind die angegebenen Werte für die Fläche mit dem Faktor 1,3 

zu multiplizieren; bei einer Lagerdichte von mehr als 1,2 t/m
2
 sind die angegebenen Werte für die 

Fläche mit dem Faktor 0,5 zu multiplizieren. 
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6.2 Wände, Abstände, Umfahrten 

6.2.1 Die Lagerabschnitte sind gegenüber anderen Lagerabschnitten, Gebäuden oder 

Nachbargrenzen durch feuerbeständige Wände aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-A) oder 

durch ausreichend große Abstände nach Abschnitt 6.2.3. abzutrennen. 

 

6.2.2 Die Wände nach Abschnitt 6.2.1 müssen die zulässige Lagerhöhe um mindestens 1 m und die 

zulässige Lagertiefe an der offenen Seite um mindestens 0,5 m überschreiten. 

 

6.2.3 Sind Lagerabschnitte nicht durch Wände nach den Abschnitten 6.2.1 und 6.2.2 abgetrennt, so 

betragen die nach Abschnitt 6.2.1 erforderlichen Mindestabstände: 

 - 5 m zwischen Lagerabschnitten mit brennbaren oder nichtbrennbaren Stoffen in 

nichtbrennbaren Behältern mit einer Größe von mindestens 200 l und bei einer maximalen 

Lagerhöhe von 4 m, 

 - 5 m bei Vorhandensein einer automatischen Brandmeldeanlage und einer Werkfeuerwehr, 

 - 5 m bei Vorhandensein einer automatischen Feuerlöschanlage, 

 - 10 m in allen anderen Fällen. 

 Größere Mindestabstände, die sich aus anderen Rechtsvorschriften oder technischen Regeln 
(z.B. TRbF 110 bzw. TRbF 210) ergeben, bleiben unberührt. 

 

7 Lagern von Stoffen in ortsfesten Behältern sowie in ortsbeweglichen Behältern mit 

Fassungsvermögen von mehr als 3000 l 

 

7.1 Lagern von nichtbrennbaren Flüssigkeiten und von festen brennbaren Stoffen 

7.1.1 Für nichtbrennbare Flüssigkeiten in brennbaren Behältern ist für die Flüssigkeit kein zusätzliches 

Volumen für die Löschwasser-Rückhaltung erforderlich, wenn ein Auffangraum für die Flüssigkeit 

vorhanden ist. 

 

7.1.2 Für brennbare pastöse Stoffe, die unter erhöhter Temperatur gelagert werden (z.B. Paraffin), und 

für feste brennbare Stoffe (z.B. organische Stäube) ist im Einzelfall zu entscheiden, ob bzw. 

welches Volumen zur Löschwasser-Rückhaltung erforderlich ist. 

 

7.2 Lagern von brennbaren Flüssigkeiten 

7.2.1 Einrichtungen zur Löschwasser-Rückhaltung sind nicht erforderlich 

 - für Behälter, die vollständig im Erdreich eingebettet sind, 

 - für doppelwandige Behälter aus Stahl mit einem Rauminhalt bis 100 m², die mit einem 

zugelassenen Leckanzeigegerät ausgerüstet sind. 

 

7.2.2 Sofern Auffangräume für brennbare Flüssigkeiten erforderlich sind (nach VbF, VAWS, 

Prüfbescheid) und diese auch als Löschwasser-Rückhalteanlagen mitbenutzt werden sollen, muß 

neben dem Fassungsvermögen der Auffangräume für Produktaustritt ein ausreichender 

zusätzlicher Freiraum zur Aufnahme des Löschwassers sowie des Löschschaums gegeben sein. 

 

 Dieser zusätzliche Freiraum gilt als ausreichend, wenn 

 - bei Verwendung von Schwerschaum nach DIN 14 493 Teil 2 die Höhe eines Auffangraumes 

den Wert um 30 cm übersteigt, wie er nach TRbF 110 Nr. 7.4 und TRbF 210 Nr. 3.5 zu 

bemessen ist, oder 

 - über eine Beschränkung des Füllungsgrades im Behälter oder über eine Messung und 

Begrenzung des Füllungsgrades mit Alarmauslösung sichergestellt wird, daß ein 

ausreichender Freiraum - wie vor - bereitgehalten wird, oder 

 - rechnerisch nachgewiesen wird, daß das Fassungsvermögen ausreicht. Hierzu dient die in 

Abschnitt 7.2.3 angegebene Formel, in die die Bewertungsfaktoren eingehen. 
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7.2.3 Der rechnerische Nachweis des erforderlichen Gesamt-Fassungsvermögens VG von 

Auffangräumen unter Berücksichtigung der Übernahme der Funktion von Löschwasser-

Rückhalteanlagen berechnet sich nach der Gleichung: 

 

  VG = VP + WL + WB + VSch - P - E 

 

 Darin bedeuten: 

 

 VG = Gesamt-Fassungsvermögen, 

 VP = Fassungsvermögen für die brennbaren Flüssigkeiten in m
3
 gemäß TRbF 110 Nr. 7.4 und 

TRbF 210 Nr. 3.5, 

 WL = Wassermenge aus dem Löschmittel in m
3
 (Schaum nach DIN 14493 Teil 2), multipliziert 

mit den Bewertungsfaktoren FG, FL und FF  (s. Abschn. 7.2.4), 

 WR = Wassermenge in m
3
 von der Berieselung (Kühlung) (nach DIN 14495), soweit es mit 

dem Löschwasser WL vermischt wird, multipliziert mit den Bewertungsfaktoren FG, FL 

und FF  (s. Abschn. 7.2.4), 

 VSch = Löschschaumvolumen in m
3
 bei einem angenommenen 50 %igen Zerfall des Schaums 

nach DIN 14493 Teil 2, 

 P =  in benachbarte Auffangräume oder in andere Behälter abgeführte brennbare 

Flüssigkeiten in m
3
, 

 E =  in andere Löschwasser-Rückhalteanlagen abgeleitetes Löschwasser bzw. Wasser aus 

dem Löschschaum oder getrennt vom Lagergut abgeleitetes, nicht verunreinigtes 

Löschwasser in m
3
 (z.B. über eine Einrichtung nach TRbF 110 Nr. 7.59). 
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7.2.4 Die Bewertungsfaktoren FG, FL und FF nach Abschnitt 7.2.3 bestimmen sich wie folgt: 

 

Bewertungsfaktor FG für die Größe der Auffangräume 

Fläche in m
2 Bewertungsfaktor 

G1 = bis 100 FG1 = 0,8 

G2 = über 100 bis 1000 FG2 = 0,9 

G3 = über 1000 bis 2000 FG3 = 1,0 

G4 = über 2000 bis 5000 FG4 = 1,05 

G5 = über 5000 FG5 = 1,1 

Die Fläche G ist die größte freie Fläche des Auffangraums (Fläche 
des Auffangraums abzüglich der Fläche bzw. der in ihm 
aufgestellten Behälter). 

Bei der Unterteilung eines Auffangraums durch Zwischen-wälle oder 

Wände gelten die Faktoren FG entsprechend den Teilflächen 
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Bewertungsfaktor FL für Löschart/Feuerlöschanlagen 

Löschart/Feuerlöschanlage Bewertungsfaktor 

L1 = mobile Brandbekämpfung FL1 = 1,1 

L2 = mobile Brandbekämpfung mit 

automatischer Brandmeldung 

FL2 = 1,05 

L3 = halbstationäre nichtautomati-

sche Feuerlöschanlage 

FL3 = 1,05 

L4 = stationäre nichtautomatische 

Feuerlöschanlage 

FL4 = 1,0 

L5 = halbstationäre nichtautomati-

sche Feuerlöschanlage mit 

automatischer Brandmeldung 

FL5 = 0,95 

L6 = stationäre nichtautomatische 

Feuerlöschanlage mit Brand-

meldung 

FL6 = 0,9 

L7 = stationäre automatische 

Feuerlöschanlage ein-

schließlich automatischer 

Brandmeldung 

FL7 = 0,8 

 

 

Bewertungsfaktor FF für Brandbekämpfung durch die Feuerwehr 

Brandbekämpfung durch die 

Feuerwehr 

Bewertungsfaktor 

F1 = öffentliche Feuerwehr FF1 = 1,1 

F2 = Werkfeuerwehr FF2 = 1,0 

 

 

7.2.5 Wenn im Brandfall Lagergut aus dem Lagerbehälter z.B. in andere Behälter abgeführt werden 

kann, kann das Volumen der gelagerten brennbaren Flüssigkeiten um das Volumen P, das 

während der Dauer des Brandes bzw. der Brandbekämpfung abgeführt werden kann, geringer 

angesetzt werden. Hierfür ist ein Nachweis zu führen. Die Verringerung des erforderlichen 

Fassungsvermögens für die brennbaren Flüssigkeiten schafft Raum für das zurückzuhaltende 

Löschwasser. 

 

 In der Regel ist mit einer Brandbekämpfungszeit von 30 Minuten zu rechnen. Bei einem Nachweis 

im Einzelfall kann auch eine Abbrandrate berücksichtigt werden. 
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7.2.6 Durch Ableiten von Löschwasservolumen E in andere Löschwasser-Rückhalteanlagen oder 

Ableiten von nichtverunreinigtem Löschwasservolumen E über dafür geeignete Anlagen kann 

weiterer Freiraum bereitgestellt werden. 

 

 Es kann nur das Volumen E des abgeleiteten Löschwassers angesetzt werden, das während der 

Dauer des Brandes bzw. der Brandbekämpfung abgeführt wird. Hierfür ist ein Nachweis zu 

führen. In der Regel ist mit einer Brandbekämpfungszeit von 30 Minuten zu rechnen. 

 

7.2.7 Bei Unterteilung der Auffangräume durch Trennwände dürfen diese in Anlehnung an TRbF 110 

Nr. 7.56 in der Höhe nicht mehr als 75 % der Höhe der Außenwälle betragen. Die Trennwände 

müssen mindestens so hoch sein wie die erforderliche Schaumschichtdicke. Die Tankwälle sind 

im Volumenbereich VG - VSch flüssigkeitsdicht und im Volumenbereich VSch schaumdicht auszu-

führen. 

 

8 Allgemeine Betriebsanforderungen 

 

8.1 An den Zugängen zu den Lagerabschnitten ist je ein Schild nach DIN 4066 mit der Aufschrift 

"Löschwasser-Rückhaltung" anzubringen. 

 

8.2 Auf Verlangen sind den Brandschutzdienststellen Feuerwehrpläne mit Hinweis auf die Lösch-

wasser-Rückhalteanlagen auszuhändigen. 

 

9 Zusätzliche Bauvorlagen 

 

 Zusätzlich zu den sonst erforderlichen Bauvorlagen müssen nachfolgende besonderen Angaben 

gemacht werden: 

 - Größe der Fläche des Lagerabschnitts und Lagermenge, 

 - Art der Feuerwehr, 

 - Art der Feuerlöschanlage, 

 - Art der Branderkennung und Brandmeldung, 

 - Maß und Bemessung der Abstände, 

 - Anordnung, Berechnung und Ausbildung der Löschwasser-Rückhalteanlagen. 
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5.2 Das Lager ist durch mindestens 10 m breite, nicht überdachte Freiflächen oder durch feuerbeständige Wände 

aus nichtbrennbaren Baustoffen in Brandabschnitte von höchstens 2000 m2 zu unterteilen. Die Wände sind 

 

- bei Brandabschnitten ohne Dächer mindestens 1 m über die zulässige Lagerguthöhe, 

 

- bei Brandabschnitten mit Dächern nach Abschnitt 5.1 aus nicht brennbaren Baustoffen bis unter die 

Dachhaut, 

 

- bei Brandabschnitten mit Dächern nach Abschnitt 5.1 aus brennbaren Baustoffen mindestens 1 m über Dach 

 

 zu führen. 

 

5.3 Jeder Brandabschnitt ist durch mindestens 5 m breite Freiflächen oder durch feuerbeständige Wände aus 

nichtbrennbaren Baustoffen in Lagerabschnitte von höchstens 400 m2 zu unterteilen. Die Wände sind 

mindestens 0,5 m über die zulässige Lagerguthöhe zu führen. 

 

5.4 Brand- und Lagerabschnitte dürfen folgende Lagertiefen nicht überschreiten: 

 

- 40 m, wenn zwei sich gegenüberliegende Seiten für die Brandbekämpfung frei zugänglich sind, 

 

- 20 m, wenn nur eine Seite für die Brandbekämpfung zugänglich ist. 

 

5.5 Lager im Freien müssen von den Grundstücksgrenzen einen Abstand von mindestens 10 m einhalten oder 

gegenüber Grundstücksgrenzen feuerbeständige Wände aus nichtbrennbaren Baustoffen ohne Öffnungen 

bis mindestens 1 m über der zulässigen Lagerguthöhe haben. 

 

6. Lagerguthöhe 

 

 Die Lagerguthöhe darf bei Schüttung 5 m, bei Blocklagerung 4 m nicht überschreiten. 

 

 Die zulässigen Lagerguthöhen sind deutlich sichtbar auszuschildern. 

 

7. Tragbare Feuerlöscher 

 

 Zu Bekämpfung von Entstehungsbränden müssen geeignete Feuerlöscher in ausreichender Zahl vorhanden 

sein. 

 

8. Löschwasserversorgung 

 

 Für die Brandbekämpfung muß eine Löschwassermenge von mindestens 192 m3 und eine Förderleistung von 

mindestens 1600 l/min zur Verfügung stehen. Die für den Brandschutz zuständige Dienststelle kann eine 

größere Löschwassermenge und eine größere Förderleistung verlangen, wenn dies erforderlich ist. 

 

 

9. Betriebliche Maßnahmen 

 

9.1 Auf dem Grundstück muß ein Fernmeldehauptanschluss vorhanden sein. 

 

9.2 Im Einvernehmen mit der für den Brandschutz zuständigen Dienststelle sind Feuerwehrpläne anzufertigen 

und der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. 
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 (2) 1Beherbergungsräume sind Räume, die dem Wohnen oder Schlafen von Gästen 

dienen. 2Eine Folge unmittelbar zusammenhängender Beherbergungsräume (Suite) gilt als ein 

Beherbergungsraum. 

 

 (3) Gasträume sind Räume, die für den Aufenthalt von Gästen, jedoch nicht zum Wohnen 

oder Schlafen bestimmt sind, wie Speiseräume und Tagungsräume. 

 

 

§ 3 

Rettungswege 

 

 (1) 1Für jeden Beherbergungsraum müssen mindestens zwei voneinander unabhängige 

Rettungswege vorhanden sein; sie dürfen jedoch innerhalb eines Geschosses über denselben 

notwendigen Flur führen. 2Der erste Rettungsweg muss für Beherbergungsräume, die nicht zu 

ebener Erde liegen, über eine notwendige Treppe führen, der zweite Rettungsweg über eine 

weitere notwendige Treppe oder eine Außentreppe. 3In Beherbergungsstätten mit insgesamt 

nicht mehr als 60 Gastbetten genügt als zweiter Rettungsweg eine mit Rettungsgeräten der 

Feuerwehr erreichbare Stelle des Beherbergungsraumes; dies gilt nicht, wenn in einem 

Geschoss mehr als 30 Gastbetten vorhanden sind. 

 

 (2) 1An Abzweigungen notwendiger Flure, an den Zugängen zu notwendigen Treppen-

räumen und an den Ausgängen ins Freie ist durch Sicherheitszeichen auf die Ausgänge 

hinzuweisen. 2Die Sicherheitszeichen müssen beleuchtet sein. 

 

 

§ 4 

Tragende Wände, Stützen, Decken 

 

 (1) 1Tragende Wände, Stützen und Decken müssen feuerbeständig sein. 2Dies gilt nicht 

für oberste Geschosse von Dachräumen, wenn sich dort keine Beherbergungsräume 

befinden. 

 

 (2) Tragende Wände, Stützen und Decken brauchen nur feuerhemmend zu sein  

1. in Gebäuden mit nicht mehr als zwei oberirdischen Geschossen, 

2. in obersten Geschossen von Dachräumen mit Beherbergungsräumen. 

 

 

§ 5 

Trennwände 

 

 (1) 1Trennwände müssen feuerbeständig sein 

1. zwischen Räumen einer Beherbergungsstätte und Räumen, die nicht zu der 

Beherbergungsstätte gehören, sowie 

2. zwischen Beherbergungsräumen und  

a) Gasträumen,  

b) Küchen. 
2Soweit in Beherbergungsstätten die tragenden Wände, Stützen und Decken nur feuer-

hemmend zu sein brauchen, genügen feuerhemmende Trennwände. 
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 (2) Trennwände zwischen Beherbergungsräumen sowie zwischen Beherbergungsräumen 

und sonstigen Räumen müssen feuerhemmend sein. 

 

 (3) 1In Trennwänden nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und nach Absatz 2 sind Öffnungen unzu-

lässig. 2Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 1 Satz 1 Nr.1 müssen feuerhemmende Feuer-

schutzabschlüsse haben, die auch die Anforderungen an Rauchschutzabschlüsse erfüllen. 

 

 

§ 6 

Notwendige Flure 

 

 (1) § 39 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 HBO ist nicht anzuwenden. 

 

 (2) 1In notwendigen Fluren müssen Bekleidungen, Unterdecken und Dämmstoffe aus 

nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 2Bodenbeläge müssen aus mindestens schwerent-

flammbaren Baustoffen bestehen. 

 

 (3) In notwendige Fluren mit nur einer Fluchtrichtung (Stichfluren) darf die Entfernung 

zwischen Türen von Beherbergungsräumen und notwendigen Treppenräumen oder Aus-

gängen ins Freie nicht länger als 15 m sein. 

 

 (4) Stufen in notwendigen Fluren müssen beleuchtet sein. 

 

 

§ 7  

Türen 

 

 (1) Feuerhemmende Feuerschutzabschlüsse, die auch die Anforderungen an Rauch-

schutzabschlüsse erfüllen, müssen vorhanden sein in Öffnungen 

1. von notwendigen Treppenräumen zu anderen Räumen, ausgenommen zu notwendigen 

Fluren, und 

2. von notwendigen Fluren in Kellergeschossen zu Räumen, die von Gästen nicht benutzt 

werden. 

 

 (2) Rauchschutzabschlüsse müssen vorhanden sein in Öffnungen  

1. von notwendigen Treppenräumen zu notwendigen Fluren, 
2. von notwendigen Fluren zu Beherbergungsräumen und 

3. von notwendigen Fluren zu Gasträumen, wenn an den Fluren in demselben Rauchabschnitt 

Öffnungen zu Beherbergungsräumen liegen. 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 22  Hessische Beherbergungsstättenrichtlinie (H-BeR) 
 

 
412 

§ 8 

Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung 

 

 (1) Beherbergungsstätten müssen 

1. in notwendigen Fluren und in notwendigen Treppenräumen,  

2. in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie,  

3. für Sicherheitszeichen, die auf Ausgänge hinweisen, und 

4. für Stufen in notwendigen Fluren 

eine Sicherheitsbeleuchtung haben. 

 

 (2) Beherbergungsstätten müssen eine Sicherheitsstromversorgung haben, die bei 

Ausfall der allgemeinen Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen und 

Einrichtungen übernimmt, insbesondere 

1. der Sicherheitsbeleuchtung, 

2. der Alarmierungseinrichtungen und 

3. der Brandmeldeanlage. 

 

 

§ 9 

Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanlagen,  

Brandfallsteuerung von Aufzügen 

 

 (1) 1Beherbergungsstätten müssen Alarmierungseinrichtungen haben, durch die im 

Gefahrenfall die Betriebsangehörigen und Gäste gewarnt werden können. 2Bei 

Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten müssen sich die Alarmierungseinrichtungen 

bei Auftreten von Rauch in den notwendigen Fluren auch selbsttätig auslösen. 3In 

Beherbergungsräumen nach § 11 muss die Auslösung des Alarms optisch und akustisch 

erkennbar sein. 

 

 (2) 1Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten müssen Brandmeldeanlagen mit 

automatischen Brandmeldern, die auf die Kenngröße Rauch in den notwendigen Fluren 

ansprechen, sowie mit nichtautomatischen Brandmeldern (Handfeuermelder) zur 

unmittelbaren Alarmierung der dafür zuständigen Stelle haben. 2Die automatischen 

Brandmeldeanlagen müssen in einer Betriebsart ausgeführt sein, bei der mit technischen 

Maßnahmen Falschalarme vermieden werden. 3Brandmeldungen sind unmittelbar und 

automatisch zur zuständigen Feuerwehralarmierungsstelle zu übertragen. 

 

 (3) 1Aufzüge von Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten sind mit einer 

Brandfallsteuerung auszustatten, die durch die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst 

wird. 2Die Brandfallsteuerung hat sicherzustellen, dass die Aufzüge das nicht vom Rauch 

betroffene Eingangsgeschoss, ansonsten das in Fahrtrichtung davor liegende Geschoss, 

anfahren und dort mit geöffneten Türen außer Betrieb gehen. 
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§ 31  Weitergehende Anforderungen 

§ 32  entfällt Übergangsvorschriften 

§ 33  entfällt Ordnungswidrigkeiten 

§ 34  entfällt Inkrafttreten 

 

§ 1 

Anwendungsbereich 

 

Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für jede Verkaufsstätte, deren Verkaufsräume und 

Ladenstraßen einschließlich ihrer Bauteile eine Fläche von insgesamt mehr als 2 000 m² haben. 

 

 

§ 2 

Begriffe 

 

(1) Verkaufsstätten sind Gebäude oder Gebäudeteile, die 

1. ganz oder teilweise dem Verkauf von Waren dienen, 

2. mindestens einen Verkaufsraum haben und 

3. keine Messebauten sind. 

 

Zu einer Verkaufsstätte gehören alle Räume, die unmittelbar oder mittelbar, insbesondere durch 

Aufzüge oder Ladenstraßen, miteinander in Verbindung stehen; als Verbindung gilt nicht die Verbindung 

durch Treppenräume notwendiger Treppen sowie durch Leitungen, Schächte und Kanäle 

haustechnischer Anlagen. 

 

(2) Erdgeschossige Verkaufsstätten sind Gebäude mit nicht mehr als einem Geschoß, dessen 

Fußboden an keiner Stelle mehr als 1 m unter der Geländeoberfläche liegt; dabei bleiben 

Treppenraumerweiterungen sowie Geschosse außer Betracht, die ausschließlich der Unterbringung 

haustechnischer Anlagen und Feuerungsanlagen dienen. 

 

(3) Verkaufsräume sind Räume, in denen Waren zum Verkauf oder sonstige Leistungen angeboten 

werden oder die dem Kundenverkehr dienen, ausgenommen Treppenräume notwendiger Treppen, 

Treppenraumerweiterungen sowie Garagen. Ladenstraßen gelten nicht als Verkaufsräume. 

 

(4) Ladenstraßen sind überdachte oder überdeckte Flächen, an denen Verkaufsräume liegen und die 

dem Kundenverkehr dienen. 

 

(5) Treppenraumerweiterungen sind Räume, die Treppenräume mit Ausgängen ins Freie verbinden. 

 

 

§ 3 

Tragende Wände, Pfeiler und Stützen 

 

Tragende Wände, Pfeiler und Stützen müssen feuerbeständig, bei erdgeschossigen Verkaufsstätten 

ohne Sprinkleranlagen mindestens feuerhemmend sein. Dies gilt nicht für erdgeschossige 

Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen. 
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§ 4 

Außenwände 

 

Außenwände müssen bestehen aus 

 

1. nichtbrennbaren Baustoffen, soweit sie nicht feuerbeständig sind, bei Verkaufsstätten ohne 

Sprinkleranlagen, 

2. mindestens schwerentflammbaren Baustoffen, soweit sie nicht feuerbeständig sind, bei 

Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen, 

3. mindestens schwerentflammbaren Baustoffen, soweit sie nicht mindestens feuerhemmend sind, 

bei erdgeschossigen Verkaufsstätten. 

 

 

§ 5 

Trennwände 

 

(1) Trennwände zwischen einer Verkaufsstätte und Räumen, die nicht zur Verkaufsstätte gehören, 

müssen feuerbeständig sein und dürfen keine Öffnungen haben. 

 

(2) In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen sind Lagerräume mit einer Fläche von mehr als jeweils 

100 m² sowie Werkräume mit erhöhter Brandgefahr, wie Schreinereien, Maler- oder Dekorations-

werkstätten, von anderen Räumen durch feuerbeständige Wände zu trennen. Diese Werk- und 

Lagerräume müssen durch feuerbeständige Trennwände so unterteilt werden, dass Abschnitte von 

nicht mehr als 500 m² entstehen. Öffnungen in den Trennwänden müssen mindestens feuerhemmende 

und selbstschließende Abschlüsse haben. 

 

 

§ 6 

Brandabschnitte 

 

(1) Verkaufsstätten sind durch Brandwände in Brandabschnitte zu unterteilen. Die Fläche der 

Brandabschnitte darf je Geschoß betragen in 

1. erdgeschossigen Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen nicht mehr als 10 000 m², 

2. sonstigen Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen nicht mehr als 5 000 m², 

3. erdgeschossigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen nicht mehr als 3 000 m², 

4. sonstigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen nicht mehr als 1 500 m², wenn sich die 

Verkaufsstätten über nicht mehr als drei Geschosse erstrecken und die Gesamtfläche aller 

Geschosse innerhalb eines Brandabschnitts nicht mehr als 3 000 m2 beträgt. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 können Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen auch durch Ladenstraßen 

in Brandabschnitte unterteilt werden, wenn 

1. die Ladenstraßen bis zu ihrem oberen Abschluss in voller Höhe zusammenhängend mindestens 

10 m breit sind; in diesen Ladenstraßen sind Einbauten oder Einrichtungen innerhalb dieser Breite 

unzulässig, ausgenommen sind Fahrtreppen und Aufzüge sowie Einrichtungen der technischen 

Gebäudeausrüstung, die der Ladenstraße dienen; § 13 Abs. 5 bleibt unberührt; 

2. die Ladenstraßen Öffnungen für den Wärmeabzug oder Wärmeabzugsgeräte an der obersten 

Stelle haben, die Öffnungen oder Geräte mindestens 1 m breit und möglichst durchlaufend und 

mittig angeordnet sind, wobei § 16 Absatz 7 und 9 sinngemäß anzuwenden ist; 
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3. das Tragwerk der Dächer der Ladenstraßen aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht und die 

Bedachung der Ladenstraße die Anforderungen nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 erfüllt. 

 

(3)  In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen brauchen Brandwände abweichend von Absatz 1 im 

Kreuzungsbereich mit Ladenstraßen nicht hergestellt zu werden, wenn 

1. die Ladenstraßen bis zu ihrem oberen Abschluss in voller Höhe eine zusammenhängende Breite 
über eine zusammenhängende Länge von jeweils mindestens 10 m beiderseits der Brandwände 
haben und 

2. die Anforderungen nach Absatz 2 Nr. 1 Halbsatz 2, Nrn. 2 und 3 in diesem Bereich erfüllt sind. 
 

(4) Öffnungen in den Brandwänden nach Absatz 1 sind zulässig, wenn sie selbstschließende und 

feuerbeständige Abschlüsse haben. Die Abschlüsse müssen Feststellanlagen haben, die bei 

Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen bewirken. 

 

(5) Brandwände sind mindestens 30 cm über Dach zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer 

beiderseits 50 cm auskragenden feuerbeständigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen 

abzuschließen; darüber dürfen brennbare Teile des Dachs nicht hinweggeführt werden. 

 

(6) § 33 HBO Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bleibt unberührt. 

 

 

§ 7 

Decken 

 

(1) Decken müssen feuerbeständig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Decken über 

Geschossen, deren Fußboden an keiner Stelle mehr als 1 m unter der Geländeoberfläche liegt, 

brauchen nur 

1. feuerhemmend zu sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen zu bestehen in erdgeschossigen 

Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen, 

2. aus nichtbrennbaren Baustoffen zu bestehen in erdgeschossigen Verkaufsstätten mit 

Sprinkleranlagen. 

 

Für die Beurteilung der Feuerwiderstandsfähigkeit bleiben abgehängte Unterdecken außer Betracht. 

 

(2) Unterdecken einschließlich ihrer Aufhängungen müssen in Verkaufsräumen, Treppenräumen, 

Treppenraumerweiterungen, notwendigen Fluren und in Ladenstraßen aus nichtbrennbaren Baustoffen 

bestehen. In Verkaufsräumen mit Sprinkleranlagen dürfen Unterdecken aus brennbaren Baustoffen 

bestehen, wenn auch der Deckenhohlraum durch die Sprinkleranlagen geschützt ist. 

 

(3) In Decken sind Öffnungen unzulässig. Dies gilt nicht für Öffnungen zwischen Verkaufsräumen, 

zwischen Verkaufsräumen und Ladenstraßen sowie zwischen Ladenstraßen 

1. in Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen, 

2. in Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen, soweit die Öffnungen für nicht notwendige Treppen 

erforderlich sind. 
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§ 8 

Dächer 

 

(1) Das Tragwerk von Dächern, die den oberen Abschluss von Räumen der Verkaufsstätten bilden 

oder die von diesen Räumen nicht durch feuerbeständige Bauteile getrennt sind, muss 

1. aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen in Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen, ausgenommen 

in erdgeschossigen Verkaufsstätten, 

2. mindestens feuerhemmend sein in erdgeschossigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen, 

3. feuerbeständig sein in sonstigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen. 

 

 

(2) Bedachungen müssen  

1. gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähig sein und 

2. bei Dächern, die den oberen Abschluss von Räumen der Verkaufsstätten bilden oder die von 
diesen Räumen nicht durch feuerbeständige Bauteile getrennt sind, aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen mit Ausnahme der Dachhaut und der Dampfsperre. 

 

(3) Lichtdurchlässige Bedachungen über Verkaufsräumen und Ladenstraßen dürfen abweichend von 

Absatz 2 Nr. 1 

1. schwerentflammbar sein bei Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen, 

2. nichtbrennbar sein bei Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen. 

 

Sie dürfen im Brandfall nicht brennend abtropfen. 

 

 

§ 9 

Bekleidungen, Dämmstoffe 

 

(1) Außenwandbekleidungen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen müssen 

bestehen aus 

1. mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bei Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen und bei 

erdgeschossigen Verkaufsstätten, 

2. nichtbrennbaren Baustoffen bei sonstigen Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen. 

 

(2) Deckenbekleidungen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen müssen aus nicht-

brennbaren Baustoffen bestehen. 

 

(3) Wandbekleidungen einschließlich der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen müssen in Treppen-

räumen, Treppenraumerweiterungen, notwendigen Fluren und in Ladenstraßen aus nichtbrennbaren 

Baustoffen bestehen. 

 

 

§ 10 

Rettungswege in Verkaufsstätten 

 

(1) Für jeden Verkaufsraum, Aufenthaltsraum und für jede Ladenstraße müssen in demselben 

Geschoß mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege zu Ausgängen ins Freie oder zu 

Treppenräumen notwendiger Treppen vorhanden sein. Anstelle eines dieser Rettungswege darf ein 

Rettungsweg über Außentreppen ohne Treppenräume, Rettungsbalkone, Terrassen und begehbare 
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Dächer auf das Grundstück führen, wenn hinsichtlich des Brandschutzes keine Bedenken bestehen; 

dieser Rettungsweg gilt als Ausgang ins Freie.  

 

(2) Von jeder Stelle 

1. eines Verkaufsraums in höchstens 25 m Entfernung, 

2. eines sonstigen Raums oder einer Ladenstraße in höchstens 35 m Entfernung 

muss mindestens ein Ausgang ins Freie oder ein Treppenraum notwendiger Treppen erreichbar sein 

(erster Rettungsweg).  

 

(3) Der erste Rettungsweg darf, soweit er über eine Ladenstraße führt, auf der Ladenstraße eine 

zusätzliche Länge von höchstens 35 m haben, wenn  

1. der nach Absatz 1 erforderliche zweite Rettungsweg für Verkaufsräume nicht über diese 

Ladenstraße führt oder 

2. der Verkaufsraum eine Fläche von insgesamt nicht mehr als 100 m2 und eine Raumtiefe von 

höchstens 10 m hat, großflächige Sichtbeziehungen zur Ladenstraße bestehen und die Ladenstraße in 

diesem Bereich über zwei entgegengesetzte Fluchtrichtungen ins Freie verfügt. 

 

(4) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen oder in erdgeschossigen Verkaufsstätten darf der 

Rettungsweg nach den Absätzen 2 und 3 innerhalb von Brandabschnitten eine zusätzliche Länge von 

höchstens 35 m haben, soweit er über einen notwendigen Flur für Kunden mit einem unmittelbaren 

Ausgang ins Freie oder in einen Treppenraum notwendiger Treppen führt. 

 

(5) Von jeder Stelle eines Verkaufsraums muss ein Hauptgang oder eine Ladenstraße in höchstens 

10 m Entfernung erreichbar sein. 

 

(6) In Rettungswegen ist nur eine Folge von mindestens drei Stufen zulässig. Die Stufen müssen eine 

Stufenbeleuchtung haben. 

 

(7) An Kreuzungen der Ladenstraßen und der Hauptgänge sowie an Türen im Zuge von 

Rettungswegen ist deutlich und dauerhaft auf die Ausgänge durch Sicherheitszeichen hinzuweisen. Die 

Sicherheitszeichen müssen beleuchtet sein. 

 

(8) Die Entfernungen nach den Absätzen 2 bis 5 sind in der Luftlinie, jedoch nicht durch Bauteile zu 

messen. Die Länge der Lauflinie darf in Verkaufsräumen 35 m nicht überschreiten. 
 

 

§ 11 

Treppen 

 

(1) Notwendige Treppen müssen feuerbeständig sein, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und 

an den Unterseiten geschlossen sein. Dies gilt nicht für notwendige Treppen nach § 10 Abs. 1 Satz 2, 

wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen. 

 

(2) Notwendige Treppen für Kunden müssen mindestens 2 m breit sein und dürfen eine Breite von 

2,50 m nicht überschreiten. Für notwendige Treppen für Kunden genügt eine Breite von mindestens 

1,25 m, wenn die Treppen für Verkaufsräume bestimmt sind, deren Fläche insgesamt nicht mehr als 

500 m² beträgt. 
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(3) Notwendige Treppen brauchen nicht in Treppenräumen notwendiger Treppen zu liegen und die 

Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht zu erfüllen in Verkaufsräumen, die 

1. eine Fläche von nicht mehr als 100 m² haben oder 

2. eine Fläche von mehr als 100 m², aber nicht mehr als 500 m² haben, wenn diese Treppen im Zuge 

nur eines der zwei erforderlichen Rettungswege liegen. 

 

Notwendige Treppen mit gewendelten Läufen sind in Verkaufsräumen unzulässig. Dies gilt nicht für 

notwendige Treppen nach Satz 1. 

 

(4) Treppen für Kunden müssen auf beiden Seiten Handläufe ohne freie Enden haben. Die Handläufe 

müssen fest und griffsicher sein und sind über Treppenabsätze fortzuführen. 

 

 

§ 12 

Treppenräume, Treppenraumerweiterungen 

 

(1) Innenliegende Treppenräume notwendiger Treppen sind in Verkaufsstätten zulässig. 

 

(2) Die Wände von Treppenräumen notwendiger Treppen müssen in der Bauart von Brandwänden 

hergestellt sein. Bodenbeläge müssen in Treppenräumen notwendiger Treppen aus nichtbrennbaren 

Baustoffen bestehen.  

 

(3) Treppenraumerweiterungen müssen 

 

1. die Anforderungen an Treppenräume erfüllen, 

 

2. feuerbeständige Decken aus nichtbrennbaren Baustoffen haben und 

 

3. mindestens so breit sein wie die notwendigen Treppen, mit denen sie in Verbindung stehen. 

 

Sie dürfen nicht länger als 35 m sein und keine Öffnungen zu anderen Räumen haben. 

 

 

§ 13 

Ladenstraßen, Flure, Hauptgänge 

 

(1) Ladenstraßen müssen mindestens 5 m breit sein. 

 

(2) Wände und Decken notwendiger Flure für Kunden müssen 

1. feuerbeständig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen in Verkaufsstätten ohne 

 Sprinkleranlagen, 

2. mindestens feuerhemmend sein und in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen 

 bestehen in Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen. 

 

Bodenbeläge in notwendigen Fluren für Kunden müssen mindestens schwerentflammbar sein.  

 

(3) Notwendige Flure für Kunden müssen mindestens 2 m breit sein. Für notwendige Flure für Kunden 

genügt eine Breite von 1,50 m, wenn die Flure für Verkaufsräume bestimmt sind, deren Fläche 

insgesamt nicht mehr als 500 m² beträgt. 
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(4) Hauptgänge müssen mindestens 2 m breit sein. Sie müssen auf möglichst kurzem Weg zu 

Ausgängen ins Freie, zu Treppenräumen notwendiger Treppen, zu notwendigen Fluren für Kunden oder 

zu Ladenstraßen führen. Verkaufsstände an Hauptgängen müssen unverrückbar sein. 

 

(5) Ladenstraßen, notwendige Flure für Kunden und Hauptgänge dürfen innerhalb der nach den 

Absätzen 1, 3 und 4 erforderlichen Breiten nicht durch Einbauten oder Einrichtungen eingeengt sein. 

 

 

§ 14 

Ausgänge 

 

(1) Jeder Verkaufsraum, Aufenthaltsraum und jede Ladenstraße müssen mindestens zwei Ausgänge 

haben, die zum Freien oder zu Treppenräumen notwendiger Treppen führen. Für Verkaufs- und 

Aufenthaltsräume, die eine Fläche von nicht mehr als 100 m² haben, genügt ein Ausgang.  

(2) Ausgänge aus Verkaufsräumen müssen mindestens 2 m breit sein; für Ausgänge aus Verkaufs-

räumen, die eine Fläche von nicht mehr als 500 m² haben, genügt eine Breite von 1 m. Ein Ausgang, 

der in einen Flur führt, darf nicht breiter sein als der Flur. 

 

(3) Die Ausgänge aus einem Geschoß einer Verkaufsstätte ins Freie oder in Treppenräume 

notwendiger Treppen müssen eine Breite von mindestens 30 cm je 100 m² 

1. der Flächen der Verkaufsräume und 

2. der Hälfte der Flächen der Ladenstraßen, mindestens jedoch der Flächen der Ladenstraßen 
bezogen auf die Mindestbreite nach § 13 Abs. 1 

 

haben. Ausgänge aus den Geschossen einer Verkaufsstätte müssen mindestens 2 m breit sein. Ein 

Ausgang, der in einen Treppenraum führt, darf nicht breiter sein als die notwendige Treppe. 

 

(4) Ausgänge aus Treppenräumen notwendiger Treppen ins Freie oder in Treppenraumerweiterungen 

müssen mindestens so breit sein wie die notwendigen Treppen. 

 

 

§ 15 

Türen in Rettungswegen 

 

(1) In Verkaufsstätten ohne Sprinkleranlagen müssen Türen von Treppenräumen notwendiger 

Treppen und von notwendigen Fluren für Kunden mindestens feuerhemmend, rauchdicht und 

selbstschließend sein, ausgenommen Türen, die ins Freie führen. 

 

(2) In Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen müssen Türen von Treppenräumen notwendiger Treppen 

und von notwendigen Fluren für Kunden rauchdicht und selbstschließend sein, ausgenommen Türen, 

die ins Freie führen. 

 

(3) Türen nach den Absätzen 1 und 2 sowie Türen, die ins Freie führen, dürfen nur in Fluchtrichtung 

aufschlagen und keine Schwellen haben. Sie müssen während der Betriebszeit von innen leicht in voller 

Breite zu öffnen sein. Elektrische Verriegelungen von Türen in Rettungswegen sind nur zulässig, wenn 

die Türen im Gefahrenfall jederzeit geöffnet werden können. 

 

(4) Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen offengehalten werden, wenn sie Feststellanlagen 

haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen der Türen bewirken; sie müssen auch von 

Hand geschlossen werden können. 
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(5) Drehtüren und Schiebetüren sind in Rettungswegen unzulässig; dies gilt nicht für automatische 

Dreh- und Schiebetüren, die die Rettungswege im Gefahrenfall nicht beeinträchtigen. Pendeltüren 

müssen in Rettungswegen Schließvorrichtungen haben, die ein Durchpendeln der Türen verhindern. 

 

(6) Rollläden, Scherengitter oder ähnliche Abschlüsse von Türöffnungen, Toröffnungen oder 

Durchfahrten im Zug von Rettungswegen müssen so beschaffen sein, dass sie von Unbefugten nicht 

geschlossen werden können. 

 

 

§ 16 

Rauchableitung 

 

(1) In Verkaufsstätten müssen Verkaufsräume und sonstige Aufenthaltsräume mit jeweils mehr als 

50 m² Grundfläche, Lagerräume mit mehr als 200 m² Grundfläche, Ladenstraßen sowie notwendige 

Treppenräume zur Unterstützung der Brandbekämpfung entraucht werden können.  

 

(2) Die Anforderung des Absatzes 1 ist insbesondere erfüllt bei 

1. Verkaufsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen bis 200 m² Grundfläche, wenn diese Räume 

Fenster nach § 50 Abs. 2 Satz 2 HBO haben, 

2. Verkaufsräumen, sonstigen Aufenthaltsräumen und Lagerräumen mit nicht mehr als 1 000 m² 

Grundfläche, wenn diese Räume entweder an der obersten Stelle Öffnungen zur Rauchableitung 

mit einem freien Querschnitt von insgesamt 1 v. H. der Grundfläche oder im oberen Drittel der 

Außenwände angeordnete Öffnungen, Türen oder Fenster mit einem freien Querschnitt von 

insgesamt 2 v. H. der Grundfläche haben und Zuluftflächen in insgesamt gleicher Größe, jedoch 

mit nicht mehr als 12 m² freiem Querschnitt, vorhanden sind, die im unteren Raumdrittel 

angeordnet werden sollen,  

3. Verkaufsräumen, sonstigen Aufenthaltsräumen und Lagerräumen mit mehr als 1 000 m² 

Grundfläche, wenn diese Räume Rauchabzugsanlagen haben, bei denen je höchstens 400 m² der 

Grundfläche mindestens ein Rauchabzugsgerät mit mindestens 1,5 m² aerodynamisch wirksamer 

Fläche im oberen Raumdrittel angeordnet wird, je höchstens 1 600 m² Grundfläche mindestens 

eine Auslösegruppe für die Rauchabzugsgeräte gebildet wird und Zuluftflächen im unteren 

Raumdrittel von insgesamt mindestens 12 m² freiem Querschnitt vorhanden sind,  

4. Ladenstraßen mit nur auf einer Ebene liegenden Verkehrsflächen, wenn diese Ladenstraßen 

Rauchabzugsanlagen haben, bei denen je höchstens 20 m Länge der Ladenstraße mindestens ein 

Rauchabzugsgerät mit mindestens 1,5 m² aerodynamisch wirksamer Fläche im oberen Raumdrittel 

angeordnet wird, je 80 m Länge der Ladenstraße mindestens eine Auslösegruppe für die 

Rauchabzugsgeräte gebildet wird und Zuluftflächen im unteren Raumdrittel von insgesamt 

mindestens 12 m² freiem Querschnitt vorhanden sind; bei sonstigen Ladenstraßen, wenn die 

Ladenstraßen Rauchabzugsanlagen haben, bei denen die Größe und Anordnung der 

Rauchabzugsgeräte und der notwendigen Zuluftflächen hinsichtlich des Schutzziels des 

Absatzes 1 ausreichend bemessen sind. 

 

(3) Die Anforderung des Absatzes 1 ist insbesondere auch erfüllt, wenn in den Fällen des Absatzes 2 

Nrn. 1 bis 3 und 4 Halbsatz 1 maschinelle Rauchabzugsanlagen vorhanden sind, bei denen je 

höchstens 400 m² der Grundfläche der Räume mindestens ein Rauchabzugsgerät oder eine 

Absaugstelle mit einem Luftvolumenstrom von 10 000 m³/h im oberen Raumdrittel angeordnet wird. Bei 

Räumen mit mehr als 1 600 m² Grundfläche genügt 

1. zu dem Luftvolumenstrom von 40 000 m³/h für die Grundfläche von 1 600 m² ein zusätzlicher 

Luftvolumenstrom von 5 000 m³/h je angefangene weitere 400 m² Grundfläche; der sich ergebende 
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(10) Maschinelle Rauchabzugsanlagen sind für eine Betriebszeit von 30 Minuten bei einer 

Rauchgastemperatur von 600°C auszulegen. Die Auslegung kann mit einer Rauchgastemperatur von 

300°C erfolgen, wenn der Luftvolumenstrom des Raums mindestens 40 000 m³/h beträgt. Die 

Zuluftzuführung muss durch automatische Ansteuerung und spätestens gleichzeitig mit Inbetriebnahme 

der Anlage erfolgen. Maschinelle Lüftungsanlagen können als maschinelle Rauchabzugsanlagen 

betrieben werden, wenn sie die an diese gestellten Anforderungen erfüllen. 

 

 

§ 17 

Beheizung 

 

Feuerstätten dürfen in Verkaufsräumen, Ladenstraßen, Lagerräumen und Werkräumen zur Beheizung 

nicht aufgestellt werden. 

 

 

§ 18 

Sicherheitsbeleuchtung 

 
(1) In Verkaufsstätten muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die so beschaffen ist, dass 

sich Besucher und Betriebsangehörige auch bei vollständigem Versagen der allgemeinen Beleuchtung 

bis zu öffentlichen Verkehrsflächen hin gut zurechtfinden können. 

 

(2) Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein 

1. in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und 

Ausgängen ins Freie und in notwendigen Fluren, 

2. in Verkaufsräumen und allen übrigen Räumen für Besucher sowie Toilettenräumen mit mehr als 

50 m² Grundfläche,  

3. in Räumen für Beschäftigte mit mehr als 20 m² Grundfläche, ausgenommen Büroräume, 

4. in elektrischen Betriebsräumen und Räumen für haustechnische Anlagen, 

5. für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Rettungswegen, 

6. für Stufenbeleuchtungen. 

 

 

§ 19 

Blitzschutzanlagen 

 

Gebäude mit Verkaufsstätten müssen Blitzschutzanlagen haben. 

 

 

§ 20 

Feuerlöscheinrichtungen, Brandmeldeanlagen und Alarmierungseinrichtungen,  

Brandfallsteuerung der Aufzüge 

 

(1) Verkaufsstätten müssen Sprinkleranlagen haben. Dies gilt nicht für 

1. erdgeschossige Verkaufsstätten nach § 6 Abs. 1 Nr. 3, 

2. sonstige Verkaufsstätten nach § 6 Abs. 1 Nr. 4. 

Geschosse einer Verkaufsstätte nach Satz 2 Nr. 2 müssen Sprinkleranlagen haben, wenn sie mit ihrem 

Fußboden im Mittel mehr als 3 m unter der Geländeoberfläche liegen und Verkaufsräume mit einer 

Fläche von mehr als 500 m² haben. 
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(2) In Verkaufsstätten müssen vorhanden sein: 

1. geeignete Feuerlöscher und Wandhydranten für die Feuerwehr (Typ F) in ausreichender Zahl, 
gut sichtbar und leicht zugänglich; im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle kann auf 
Wandhydranten verzichtet oder können anstelle von Wandhydranten trockene 
Löschwasserleitungen zugelassen werden; 

2. Brandmeldeanlagen mit automatischen und nichtautomatischen Brandmeldern; auf automatische 
Brandmelder kann verzichtet werden, wenn in diesen Räumen während der Betriebszeit ständig 
entsprechend eingewiesene Betriebsangehörige in ausreichender Anzahl anwesend sind; die 
Brandmeldungen müssen von der Brandmelderzentrale unmittelbar und automatisch zur 
Leitstelle der Feuerwehr weitergeleitet werden, automatische Brandmeldeanlagen müssen durch 
technische Maßnahmen gegen Falschalarme gesichert sein und 

3. Alarmierungseinrichtungen, durch die alle Betriebsangehörigen alarmiert und Anweisungen an 
sie und an die Kunden gegeben werden können. 

 

(3) In Verkaufsstätten müssen die Aufzüge mit einer Brandfallsteuerung ausgestattet sein, die durch 

die Brandmeldeanlage ausgelöst wird. Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die Aufzüge ein 

Geschoss mit Ausgängen ins Freie oder das diesem nächstgelegene, nicht von der Brandmeldung 

betroffene Geschoss unmittelbar anfahren und dort mit geöffneten Türen außer Betrieb gehen. 

 

 

§ 21 

Sicherheitsstromversorgungsanlagen 

 

Verkaufsstätten müssen eine Sicherheitsstromversorgungsanlage haben, die bei Ausfall der 

allgemeinen Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen 

übernimmt, insbesondere der 

1. Sicherheitsbeleuchtung, 

2. Beleuchtung der Stufen und Hinweise auf Ausgänge, 

3. Sprinkleranlagen, 

4. Rauchabzugsanlagen, 

5. Schließeinrichtungen für Feuerschutzabschlüsse (z. B. Rolltore), 

6. Brandmeldeanlagen, 

7. Alarmierungseinrichtungen. 

 

 

§ 22 

Lage der Verkaufsräume 

 

Verkaufsräume, ausgenommen Gaststätten, dürfen mit ihrem Fußboden nicht mehr als 22 m über der 

Geländeoberfläche liegen. Verkaufsräume dürfen mit ihrem Fußboden im Mittel nicht mehr als 5 m unter 

der Geländeoberfläche liegen. 

 

 

§ 23 

Räume für Abfälle 

 

Verkaufsstätten müssen für Abfälle besondere Räume haben, die mindestens den Abfall von zwei 

Tagen aufnehmen können. Die Räume müssen feuerbeständige Wände und Decken sowie mindestens 

feuerhemmende und selbstschließende Türen haben. 
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§ 24 

Gefahrenverhütung 

 

(1) Das Rauchen und das Verwenden von offenem Feuer ist in Verkaufsräumen und Ladenstraßen 

verboten. Dies gilt nicht für Bereiche, in denen Getränke oder Speisen verabreicht oder Besprechungen 

abgehalten werden. Auf das Verbot ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen. 

 

(2) In Treppenräumen notwendiger Treppen, in Treppenraumerweiterungen und in notwendigen 

Fluren dürfen keine Dekorationen vorhanden sein. In diesen Räumen sowie auf Ladenstraßen und 

Hauptgängen innerhalb der nach § 13 Abs. 1 und 4 erforderlichen Breiten dürfen keine Gegenstände 

abgestellt sein.  

 

 

§ 25 

Rettungswege auf dem Grundstück, Flächen für die Feuerwehr 

 

(1) Kunden und Betriebsangehörige müssen aus der Verkaufsstätte unmittelbar oder über Flächen auf 

dem Grundstück auf öffentliche Verkehrsflächen gelangen können. 

 

(2) Die erforderlichen Zufahrten, Durchfahrten und Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr 

müssen vorhanden sein. 

 

(3) Die als Rettungswege dienenden Flächen auf dem Grundstück sowie die Flächen für die 

Feuerwehr nach Absatz 2 müssen ständig freigehalten werden. Hierauf ist dauerhaft und leicht 

erkennbar hinzuweisen. 

 

 

§ 26 

Verantwortliche Personen 

 

(1) Während der Betriebszeit einer Verkaufsstätte muss der Betreiber oder ein von ihm bestimmter 

Vertreter ständig anwesend sein.  

 

(2) Der Betreiber einer Verkaufsstätte hat 

1. einen Brandschutzbeauftragten und 

2. für Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume eine Fläche von insgesamt mehr als 15 000 m² haben, 
Selbsthilfekräfte für den Brandschutz 

 

zu bestellen. Die Namen dieser Personen und jeder Wechsel sind der Brandschutzdienstelle auf 

Verlangen mitzuteilen. Der Betreiber hat für die Ausbildung dieser Personen im Einvernehmen mit der 

für den Brandschutz zuständigen Dienststelle zu sorgen. 

 

(3) Der Brandschutzbeauftragte hat für die Einhaltung des § 13 Abs. 5, der §§ 24, 25 Abs. 3, des § 26 

Abs. 5 und des § 27 zu sorgen. 

(4) Die erforderliche Anzahl der Selbsthilfekräfte für den Brandschutz ist von der Bauaufsichtsbehörde 

im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle festzulegen. 

 

(5) Selbsthilfekräfte für den Brandschutz müssen in erforderlicher Anzahl während der Betriebszeit der 

Verkaufsstätte anwesend sein. 
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§ 27 

Brandschutzordnung, Räumungskonzept 

 

(1) Der Betreiber einer Verkaufsstätte hat im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle eine 

Brandschutzordnung aufzustellen. Darin sind  

1. die Aufgaben der oder des Brandschutzbeauftragten und der Selbsthilfekräfte für den 
Brandschutz sowie  

2. die erforderlichen Maßnahmen, die im Gefahrenfall für eine schnelle und geordnete Räumung der 
gesamten Verkaufsstätte oder einzelner Bereiche unter besonderer Berücksichtigung von 
Menschen mit Behinderung erforderlich sind, 

 

festzulegen. Die Maßnahmen nach Satz 2 Nr. 2 sind bei Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume eine 

Fläche von mehr als 5 000 m2 haben, gesondert in einem Räumungskonzept darzustellen. 

 

(2) Die Betriebsangehörigen sind bei Beginn des Arbeitsverhältnisses und danach mindestens einmal 

jährlich zu belehren über 

1. die Lage und die Bedienung der Feuerlöschgeräte, Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen 
und 

2. die Brandschutzordnung, insbesondere über das Verhalten bei einem Brand oder einer sonstigen 
Gefahrenlage in Verbindung mit dem Räumungskonzept. 

 

(3) Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle sind Feuerwehrpläne anzufertigen und der 

örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. 

 

 

§ 28 

Barrierefreie Stellplätze  

 

Mindestens drei v. H. der notwendigen Stellplätze, mindestens jedoch zwei Stellplätze, müssen 

barrierefrei sein. Auf diese Stellplätze ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen. 

 

 

§ 29 

Zusätzliche Bauvorlagen 

 

Die Bauvorlagen müssen zusätzliche Angaben enthalten über 

1. eine Berechnung der Flächen der Verkaufsräume und der Brandabschnitte, 

2. eine Berechnung der erforderlichen Breiten der Ausgänge aus den Geschossen ins Freie oder in 
Treppenräume notwendiger Treppen, 

3. die Sprinkleranlagen, die sonstigen Feuerlöscheinrichtungen und die Feuerlöschgeräte, 

4. die Brandmeldeanlagen, 

5. die Alarmierungseinrichtungen, 

6. die Sicherheitsbeleuchtung und die Sicherheitsstromversorgung,  

7. die Rauchabzugsvorrichtungen und Rauchabzugsanlagen, 

8. die Rettungswege auf dem Grundstück und die Flächen für die Feuerwehr. 
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Abschnitt 3 

Besucherplätze und Einrichtungen für Besucher 

 

§ 10 Bestuhlung, Gänge und Stufengänge 

§ 11 Abschrankungen und Schutzvorrichtungen 

§ 12 Toilettenräume 

§ 13 Barrierefreie Stellplätze 

 

Abschnitt 4 

Technische Anlagen und Einrichtungen, besondere Räume 

 

§ 14 Sicherheitsstromversorgungsanlagen, elektrische Anlagen und Blitzschutzanlagen 

§ 15 Sicherheitsbeleuchtung 

§ 16 Rauchableitung 

§ 17 Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen 

§ 18 Stände und Arbeitsgalerien für Licht-, Ton-, Bild- und Regieanlagen 

§ 19 Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen 

§ 20 Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brandmelder- und Alarmzentrale, Brandfallsteuerung 

der Aufzüge 

§ 21 Werkstätten, Magazine und Lagerräume 

 

 

Teil 3 

Besondere Bauvorschriften 

 

Abschnitt 1 

Großbühnen 

 

§ 22 Bühnenhaus 

§ 23 Schutzvorhang 

§ 24 Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen 

§ 25 Platz für die Brandsicherheitswache 

 

 

Abschnitt 2 

Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen 

 

§ 26 Räume für Lautsprecherzentrale, Polizei, Feuerwehr, Sanitäts- und Rettungsdienst 

§ 27 Abschrankung und Blockbildung in Sportstadien mit mehr als 10 000 Besucherplätzen 

§ 28 Wellenbrecher 

§ 29 Abschrankung von Stehplätzen vor Szenenflächen 

§ 30 Einfriedungen und Eingänge 

 

 

Teil 4 

Betriebsvorschriften 

 

Abschnitt 1 

Rettungswege, Besucherplätze 

 

§ 31 Rettungswege, Flächen für die Feuerwehr 

§ 32 Besucherplätze nach dem Bestuhlungs- und Rettungswegeplan 
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Abschnitt 2 

Brandverhütung 

 

§ 33 Vorhänge, Sitze, Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen 

§ 34 Aufbewahrung von Ausstattungen, Requisiten, Ausschmückungen und brennbarem Material 

§ 35 Rauchen, Verwendung von offenem Feuer und pyrotechnischen Gegenständen 

 

 

Abschnitt 3 

Betrieb technischer Einrichtungen 

 

§ 36 Bedienung und Wartung der technischen Einrichtungen 

§ 37 Laseranlagen 

 

 

Abschnitt 4 

Verantwortliche Personen, besondere Betriebsvorschriften 

 

§ 38 Pflichten der Betreiber, Veranstalter und Beauftragten 

§ 39 Verantwortliche für Veranstaltungstechnik 

§ 40 Aufgaben und Pflichten der Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik, technische Probe 

§ 41 Brandsicherheitswache, Sanitäts- und Rettungsdienst 

§ 42 Brandschutzordnung, Räumungskonzept, Feuerwehrpläne 

§ 43 Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst 

 

 

Teil 5 

Zusätzliche Bauvorlagen 

 

§ 44 Zusätzliche Bauvorlagen, Bestuhlungs- und Rettungswegeplan 

§ 45 - entfällt -  

 

 

Teil 6 

Bestehende Versammlungsstätten 

 

§ 46 - entfällt - 

 

 

Teil 7 

Schlussvorschriften 

 

§ 47 - entfällt - 

§ 48  - entfällt - 
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Teil 1 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 

Anwendungsbereich, Anzahl der Besucher 

 

(1) 1Die Vorschriften dieser Richtlinie gelten für den Bau und Betrieb von 

 

1. Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die einzeln mehr als 200 Besucher fassen. 2Sie 

gelten auch für Versammlungsstätten mit mehreren Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 

200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege haben; 

 

2. Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen, deren Besucherbereich mehr als 1 000 

Besucher fasst und ganz oder teilweise aus baulichen Anlagen besteht; 

 

3. Sportstadien, die mehr als 5 000 Besucher fassen. 

 

(2) 1Soweit sich aus den Bauvorlagen nichts anderes ergibt, ist die Anzahl der Besucher im Sinne der 

Richtlinie wie folgt zu ermitteln: 

 

1. für Sitzplätze an Tischen:  ein Besucher je m² Grundfläche des Versamm-

lungsraumes, 

 

2. für Sitzplätze in Reihen:  zwei Besucher je m² Grundfläche des Versamm-

lungsraumes, 

 

3. für Stehplätze auf Stufenreihen:  zwei Besucher je laufendem Meter Stufenreihe, 

 

4. bei Ausstellungsräumen: ein Besucher je m² Grundfläche des Versamm-

lungsraumes; 
 

für sonstige Stehplätze sind mindestens zwei Besucher je m2 Grundfläche anzusetzen.2Für Besucher 

nicht zugängliche Flächen werden in die Berechnung nicht einbezogen. 3Für Versammlungsstätten im 

Freien und für Sportstadien gelten Satz 1 Nr. 1 bis 3, Halbsatz 2 und Satz 2 entsprechend. 

 

(3) Die Vorschriften dieser Richtlinie gelten nicht für 

 

1. Räume, die dem Gottesdienst gewidmet sind, 

 

2. Unterrichtsräume in allgemein- und berufsbildenden Schulen, 

 

3. Ausstellungsräume in Museen, 

 

4. Fliegende Bauten. 

 

(4) 1Soweit in dieser Richtlinie nichts Abweichendes geregelt ist, sind auf tragende und aussteifende 

sowie auf raumabschließende Bauteile die Anforderungen der HBO an diese Bauteile in Gebäuden der 

Gebäudeklasse 5 anzuwenden. 2Die Erleichterungen des § 33 Abs. 3 Satz 2, § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 2, 

§ 39 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4, § 43 Abs. 1 Nr. 1 und 3 sowie des § 44 Abs. 5 Nr. 1 

und 3 HBO sind nicht anzuwenden. 
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     § 2  

Begriffe 

 

(1) Versammlungsstätten sind bauliche Anlagen oder Teile baulicher Anlagen, die für die gleichzeitige 

Anwesenheit vieler Menschen bei Veranstaltungen, insbesondere erzieherischer, wirtschaftlicher, 

geselliger, kultureller, künstlerischer, politischer, sportlicher oder unterhaltender Art, bestimmt sind 

sowie Schank- und Speisewirtschaften. 

 

(2) Erdgeschossige Versammlungsstätten sind Gebäude mit nur einem Geschoss ohne Ränge oder 

Emporen, dessen Fußboden an keiner Stelle mehr als 1 m unter der Geländeoberfläche liegt; dabei 

bleiben Geschosse außer Betracht, die ausschließlich der Unterbringung technischer Anlagen und 

Einrichtungen dienen. 

 

(3) 1Versammlungsräume sind Räume für Veranstaltungen oder für den Verzehr von Speisen und 

Getränken. 2Hierzu gehören auch Aulen und Foyers, Vortrags- und Hörsäle sowie Studios. 

 

(4) Szenenflächen sind Flächen für künstlerische und andere Darbietungen; für Darbietungen 

bestimmte Flächen unter 20 m² gelten nicht als Szenenflächen. 

 

(5) In Versammlungsstätten mit einem Bühnenhaus ist 

 

1. das Zuschauerhaus der Gebäudeteil, der die Versammlungsräume und die mit ihnen in baulichem 
Zusammenhang stehenden Räume umfasst, 

 

2. das Bühnenhaus der Gebäudeteil, der die Bühnen und die mit ihnen in baulichem Zusammenhang 

stehenden Räume umfasst, 

 

3. die Bühnenöffnung die Öffnung in der Trennwand zwischen der Hauptbühne und dem 

Versammlungsraum, 

 

4. die Bühne der hinter der Bühnenöffnung liegende Raum mit Szenenflächen; zur Bühne zählen die 

Hauptbühne sowie die Hinter- und Seitenbühnen einschließlich der jeweils zugehörigen Ober- und 

Unterbühnen, 

 

5. eine Großbühne eine Bühne 

 

 a) mit einer Szenenfläche hinter der Bühnenöffnung von mehr als 200 m², 

 

 b) mit einer Oberbühne mit einer lichten Höhe von mehr als 2,5 m über der Bühnenöffnung oder 

 

 c) mit einer Unterbühne, 

 

6. die Unterbühne der begehbare Teil des Bühnenraumes unter dem Bühnenboden, der zur 

Unterbringung einer Untermaschinerie geeignet ist, 

 

7. die Oberbühne der Teil des Bühnenraumes über der Bühnenöffnung, der zur Unterbringung einer 

Obermaschinerie geeignet ist.  

 

(6) Mehrzweckhallen sind überdachte Versammlungsstätten für verschiedene Veranstaltungsarten. 

 

(7) Studios sind Produktionsstätten für Film, Fernsehen und Hörfunk und mit Besucherplätzen. 
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(8) Foyers sind Empfangs- und Pausenräume für Besucher. 

 

(9) 1Ausstattungen sind Bestandteile von Bühnen- oder Szenenbildern. 2Hierzu gehören insbesondere 

Wand-, Fußboden- und Deckenelemente, Bildwände, Treppen und sonstige Bühnenbildteile. 

 

(10) 1Requisiten sind bewegliche Einrichtungsgegenstände von Bühnen- oder Szenenbildern. 2Hierzu 

gehören insbesondere Möbel, Leuchten, Bilder und Geschirr. 

 

(11) 1Ausschmückungen sind vorübergehend eingebrachte Dekorationsgegenstände. 2Zu den Aus-

schmückungen gehören insbesondere Drapierungen, Girlanden, Fahnen und künstlicher Pflanzen-

schmuck. 

 

(12) Sportstadien sind Versammlungsstätten mit Tribünen für Besucher und mit nicht überdachten 

Sportflächen. 

 

(13) Tribünen sind bauliche Anlagen mit ansteigenden Steh- oder Sitzplatzreihen (Stufenreihen) für 

Besucher. 

 

(14) Innenbereich ist die von Tribünen umgebene Fläche für Darbietungen. 

 

 

Teil 2 

Allgemeine Bauvorschriften 

 

Abschnitt 1 

Bauteile und Baustoffe 

 

§ 3 

Bauteile 

 

(1) 1Tragende und aussteifende Bauteile, wie Wände, Pfeiler, Stützen und Decken, müssen 

feuerbeständig, in erdgeschossigen Versammlungsstätten feuerhemmend sein. 2Satz 1 gilt nicht für 

erdgeschossige Versammlungsstätten mit automatischen Feuerlöschanlagen. 

 

(2) Außenwände mehrgeschossiger Versammlungsstätten müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 

bestehen.  

 

(3) 1Trennwände sind erforderlich zum Abschluss von Versammlungsräumen und Bühnen. 2Diese 
Trennwände müssen feuerbeständig, in erdgeschossigen Versammlungsstätten mindestens feuer-

hemmend sein. 3In der Trennwand zwischen der Bühne und dem Versammlungsraum ist eine 

Bühnenöffnung zulässig.  
 

(4) Werkstätten, Magazine und Lagerräume sowie Räume unter Tribünen und Podien müssen 

feuerbeständige Trennwände und Decken haben.  

 

(5) 1Der Fußboden von Szenenflächen muss fugendicht sein. 2Betriebsbedingte Öffnungen sind 

zulässig. 3Die Unterkonstruktion, mit Ausnahme der Lagerhölzer, muss aus nichtbrennbaren Baustoffen 

bestehen. 4Räume unter dem Fußboden, die nicht zu einer Unterbühne gehören, müssen 

feuerbeständige Wände und Decken haben. 
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(6) Die Unterkonstruktion der Fußböden von Tribünen und Podien, die veränderbare Einbauten in 

Versammlungsräumen sind, muss aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht für Podien 

mit insgesamt nicht mehr als 20 m² Fläche. 
 

(7) Veränderbare Einbauten sind so auszubilden, dass sie in ihrer Standsicherheit nicht durch dynami-

sche Schwingungen gefährdet werden können. 

 

 

§ 4 

Dächer 

 

(1) 1Tragwerke von Dächern, die den oberen Abschluss von Räumen der Versammlungsstätte bilden 

oder die von diesen Räumen nicht durch feuerbeständige Bauteile getrennt sind, müssen feuerhem-

mend sein. 2Tragwerke von Dächern über Tribünen und Szenenflächen im Freien müssen mindestens 

feuerhemmend sein oder aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 3Satz 1 gilt nicht für Versamm-

lungsstätten mit automatischen Feuerlöschanlagen. 

 

(2) 1Bedachungen, ausgenommen Dachhaut und Dampfsperre, müssen bei Dächern, die den oberen 

Abschluss von Räumen der Versammlungsstätte bilden oder die von diesen Räumen nicht durch 

feuerbeständige Bauteile getrennt sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt werden. 2Dies gilt 

nicht für Bedachungen über Versammlungsräumen mit nicht mehr als 1 000 m² Grundfläche. 
 

(3) 1Lichtdurchlässige Bedachungen über Versammlungsräumen müssen aus nichtbrennbaren 

Baustoffen bestehen. 2Bei Versammlungsräumen mit automatischen Feuerlöschanlagen genügen 

schwerentflammbare Baustoffe, die nicht brennend abtropfen können.  

 

 

§ 5 

Dämmstoffe, Unterdecken, Bekleidungen und Bodenbeläge 

 

(1) Dämmstoffe müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

 

(2) 1Bekleidungen an Wänden in Versammlungsräumen müssen aus mindestens schwerentflammbaren 

Baustoffen bestehen. 2In Versammlungsräumen mit nicht mehr als 1 000 m² Grundfläche genügen 

geschlossene nicht hinterlüftete Holzbekleidungen. 

 

(3) 1Unterdecken und Bekleidungen an Decken in Versammlungsräumen müssen aus nichtbrennbaren 

Baustoffen bestehen. 2In Versammlungsräumen mit nicht mehr als 1 000 m² Grundfläche genügen 

Bekleidungen aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen oder geschlossene nicht hinterlüftete 

Holzbekleidungen. 

 

(4) In Foyers, durch die Rettungswege aus anderen Versammlungsräumen führen, in notwendigen 

Treppenräumen, Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie sowie 

notwendigen Fluren müssen Unterdecken und Bekleidungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.  

 

(5) Unterdecken und Bekleidungen, die mindestens schwerentflammbar sein müssen, dürfen nicht bren-

nend abtropfen. 

 

(6) 1Unterkonstruktionen, Halterungen und Befestigungen von Unterdecken und Bekleidungen nach den 

Absätzen 2 bis 4 müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht für 

Versammlungsräume mit nicht mehr als 100 m² Grundfläche. 2In den Hohlräumen hinter Unterdecken 

und Bekleidungen aus brennbaren Baustoffen dürfen Kabel und Leitungen nur in Installationsschächten 

oder Installationskanälen aus nichtbrennbaren Baustoffen verlegt werden. 
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(7) 1In notwendigen Treppenräumen, Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen 

ins Freie müssen Bodenbeläge nichtbrennbar sein. 2In notwendigen Fluren sowie in Foyers, durch die 

Rettungswege aus anderen Versammlungsräumen führen, müssen Bodenbeläge mindestens 

schwerentflammbar sein. 

 

 

Abschnitt 2 

Rettungswege 

 

§ 6  

Führung der Rettungswege 

 

(1) 1Rettungswege müssen ins Freie zu öffentlichen Verkehrsflächen führen. 2Zu den Rettungswegen 

von Versammlungsstätten gehören insbesondere die frei zu haltenden Gänge und Stufengänge, die 

Ausgänge aus Versammlungsräumen, die notwendigen Flure und notwendigen Treppen, die Ausgänge 

ins Freie, die als Rettungsweg dienenden Balkone, Dachterrassen und Außentreppen sowie die 

Rettungswege im Freien auf dem Grundstück. 

 

(2) 1Versammlungsstätten müssen in jedem Geschoss mit Aufenthaltsräumen mindestens zwei 

voneinander unabhängige bauliche Rettungswege haben; dies gilt für Tribünen entsprechend. 2Die 

Führung beider Rettungswege innerhalb eines Geschosses durch einen gemeinsamen notwendigen 

Flur ist zulässig. 3Rettungswege dürfen über Balkone, Dachterrassen und Außentreppen auf das 

Grundstück führen, wenn sie im Brandfall sicher begehbar sind. 

 

(3) 1Rettungswege dürfen über Gänge und Treppen durch Foyers oder Hallen zu Ausgängen ins Freie 

geführt werden, soweit mindestens ein weiterer von dem Foyer oder der Halle unabhängiger baulicher 

Rettungsweg vorhanden ist. 2Foyers oder Hallen dürfen nicht als Raum zwischen notwendigen 

Treppenräumen und Ausgängen ins Freie im Sinn des § 38 Abs. 3 Satz 2 HBO dienen. 

 

(4) Versammlungsstätten müssen für Geschosse mit jeweils mehr als 800 Besucherplätzen nur diesen 

Geschossen zugeordnete Rettungswege haben. 

 

(5) Versammlungsräume und sonstige Aufenthaltsräume, die für mehr als 100 Besucher bestimmt sind 

oder mehr als 100 m² Grundfläche haben, müssen jeweils mindestens zwei möglichst weit auseinander 

und entgegengesetzt liegende Ausgänge ins Freie oder zu Rettungswegen haben. 2Die nach § 7 Abs. 

4 Satz 1 ermittelte Breite ist möglichst gleichmäßig auf die Ausgänge zu verteilen; die Mindestbreiten 

nach § 7 Abs. 4 Satz 3 und 4 bleiben unberührt. 

 

(6) Ausgänge und sonstige Rettungswege müssen durch Sicherheitszeichen dauerhaft und gut sichtbar 

gekennzeichnet sein. 

 

 

§ 7  

Bemessung der Rettungswege 

 

(1) 1Die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum 

darf nicht länger als 30 m sein. 2Bei mehr als 5 m lichter Höhe ist je 2,5 m zusätzlicher lichter Höhe über 

der für Besucher zugänglichen Ebene für diesen Bereich eine Verlängerung der Entfernung um 5 m 

zulässig. 3Die Entfernung von 60 m bis zum nächsten Ausgang darf nicht überschritten werden. 4Die 

Sätze 1 bis 3 gelten für Tribünen außerhalb von Versammlungsräumen sinngemäß. 
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(2) 1Die Entfernung von jeder Stelle einer Bühne bis zum nächsten Ausgang darf nicht länger als 30 m 
sein. 2Gänge zwischen den Wänden der Bühne und dem Rundhorizont oder den Dekorationen müssen 
eine lichte Breite von 1,20 m haben; in Großbühnen müssen diese Gänge vorhanden sein. 
 

(3) Die Entfernung von jeder Stelle eines notwendigen Flures oder eines Foyers bis zum Ausgang ins 

Freie oder zu einem notwendigen Treppenraum darf nicht länger als 30 m sein. 

 

(4) 1Die Breite der Rettungswege ist nach der größtmöglichen Personenzahl zu bemessen. 2Dabei muss 

die lichte Breite eines jeden Teils von Rettungswegen für die darauf angewiesenen Personen 

mindestens betragen bei 

 

1. Versammlungsstätten im Freien sowie Sportstadien 1,20 m je 600 Personen, 

 

2. anderen Versammlungsstätten 1,20 m je 200 Personen. 

 

Zwischenwerte sind zulässig. 3Die lichte Mindestbreite eines jeden Teils von Rettungswegen muss 

1,20 m betragen. 4Bei Rettungswegen von Versammlungsräumen mit nicht mehr als 200 

Besucherplätzen und bei Rettungswegen im Bühnenhaus genügt eine lichte Breite von 0,90 m. 5Für 

Rettungswege von Arbeitsgalerien genügt eine Breite von 0,80 m.  

 

(5) 1Ausstellungshallen müssen durch Gänge so unterteilt sein, dass die Tiefe der zur Aufstellung von 

Ausstellungsständen bestimmten Grundflächen (Ausstellungsflächen) nicht mehr als 30 m beträgt. 2Die 

Entfernung von jeder Stelle auf einer Ausstellungsfläche bis zu einem Gang darf nicht mehr als 20 m 

betragen; sie wird auf die nach Absatz 1 bemessene Entfernung nicht angerechnet. 3Die Gänge müssen 

auf möglichst geradem Weg zu entgegengesetzt liegenden Ausgängen führen. 4Die lichte Breite der 

Gänge und der zugehörigen Ausgänge muss mindestens 3 m betragen. 

 

(6) Die Entfernungen werden in der Lauflinie gemessen. 

 

 

§ 8 

Treppen 

 

(1) Die Führung der jeweils anderen Geschossen zugeordneten notwendigen Treppen in einem 

gemeinsamen notwendigen Treppenraum (Schachteltreppen) ist zulässig. 

 

(2) 1Notwendige Treppen müssen feuerbeständig sein. 2Für notwendige Treppen in notwendigen 

Treppenräumen oder als Außentreppen genügen nichtbrennbare Baustoffe. 3Für notwendige Treppen 

von Tribünen und Podien als veränderbare Einbauten genügen Bauteile aus nichtbrennbaren 

Baustoffen und Stufen aus Holz. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für notwendige Treppen von 

Ausstellungsständen. 

 

(3) Die lichte Breite notwendiger Treppen darf nicht mehr als 2,40 m betragen. 

 

(4) 1Notwendige Treppen und dem allgemeinen Besucherverkehr dienende Treppen müssen auf beiden 

Seiten feste und griffsichere Handläufe ohne freie Enden haben. 2Die Handläufe sind über 

Treppenabsätze fortzuführen.  

 

(5) Notwendige Treppen und dem allgemeinen Besucherverkehr dienende Treppen müssen 

geschlossene Trittstufen haben; dies gilt nicht für Außentreppen. 

 

(6) Wendeltreppen sind als notwendige Treppen für Besucher unzulässig. 
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§ 9 

Türen und Tore 

 

(1) Türen und Tore in raumabschließenden Innenwänden, die feuerbeständig sein müssen, sowie in 

inneren Brandwänden, müssen mindestens feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend sein. 

 

(2) Türen und Tore in raumabschließenden Innenwänden, die feuerhemmend sein müssen, müssen 

mindestens rauchdicht und selbstschließend sein. 

 

(3) 1Türen in Rettungswegen müssen in Fluchtrichtung aufschlagen und dürfen keine Schwellen haben. 
2Während des Aufenthaltes von Personen in der Versammlungsstätte, müssen die Türen der jeweiligen 

Rettungswege jederzeit von innen leicht und in voller Breite geöffnet werden können. 

 

(4) 1Schiebetüren sind im Zuge von Rettungswegen unzulässig, dies gilt nicht für automatische 

Schiebetüren, die die Rettungswege nicht beeinträchtigen. 2Pendeltüren müssen in Rettungswegen 

Vorrichtungen haben, die ein Durchpendeln der Türen verhindern. 

 

(5) Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen offengehalten werden, wenn sie Einrichtungen 

haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen der Türen bewirken; sie müssen auch von 

Hand geschlossen werden können. 

 

(6) Mechanische Vorrichtungen zur Vereinzelung oder Zählung von Besuchern, wie Drehtüren oder  

-kreuze, sind in Rettungswegen unzulässig; dies gilt nicht für mechanische Vorrichtungen, die im 

Gefahrenfall von innen leicht und in voller Breite geöffnet werden können. 

 

 

Abschnitt 3 

Besucherplätze und Einrichtungen für Besucher 

 

§ 10 

Bestuhlung, Gänge und Stufengänge 

 

(1) 1In Reihen angeordnete Sitzplätze müssen unverrückbar befestigt sein; werden nur vorübergehend 

Stühle aufgestellt, so sind sie in den einzelnen Reihen fest miteinander zu verbinden. 2Satz 1 gilt nicht 

für Gaststätten und Kantinen sowie für abgegrenzte Bereiche von Versammlungsräumen mit nicht mehr 

als 20 Sitzplätzen und ohne Stufen, wie Logen.  

 

(2) Die Sitzplatzbereiche der Tribünen von Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen 

müssen unverrückbar befestigte Einzelsitze haben. 

 

(3) 1Sitzplätze müssen mindestens 0,50 m breit sein. 2Zwischen den Sitzplatzreihen muss eine lichte 

Durchgangsbreite von mindestens 0,40 m vorhanden sein. 

 

(4) 1Sitzplätze müssen in Blöcken von höchstens 30 Sitzplatzreihen angeordnet sein. 2Hinter und 

zwischen den Blöcken müssen Gänge mit einer Mindestbreite von 1,20 m vorhanden sein. 3Die Gänge 

müssen auf möglichst kurzem Weg zum Ausgang führen. 

 

(5) 1Seitlich eines Ganges dürfen höchstens zehn Sitzplätze, bei Versammlungsstätten im Freien und 

Sportstadien höchstens 20 Sitzplätze angeordnet sein. 2Zwischen zwei Seitengängen dürfen 20 

Sitzplätze, bei Versammlungsstätten im Freien und Sportstadien höchstens 40 Sitzplätze angeordnet 

sein. 3In Versammlungsräumen dürfen zwischen zwei Seitengängen höchstens 50 Sitzplätze 

angeordnet sein, wenn auf jeder Seite des Versammlungsraumes für jeweils vier Sitzreihen eine Tür mit 

einer lichten Breite von 1,20 m angeordnet ist.  
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(6) 1Von jedem Tischplatz darf der Weg zu einem Gang nicht länger als 10 m sein. 2Der Abstand von 

Tisch zu Tisch soll 1,50 m nicht unterschreiten. 

 

(7) 1In Versammlungsräumen mit Reihenbestuhlung müssen  

 

1. von bis zu 5 000 vorhandenen Besucherplätzen mindestens 1 v. H. und 

 

2. von darüber hinaus vorhandenen Besucherplätzen mindestens 0,5 v. H.,  

 

mindestens jedoch zwei Plätze als Flächen für Rollstuhlbenutzer freigehalten werden. 2Die Plätze und 

die Wege zu ihnen sind durch Hinweisschilder gut sichtbar zu kennzeichnen. 3Für Versammlungsstätten 

im Freien und Sportstadien gelten Satz 1 und 2 entsprechend. 

 

(8) 1Stufen in Gängen (Stufengänge) müssen eine Steigung von mindestens 0,10 m und höchstens 

0,19 m und einen Auftritt von mindestens 0,26 m haben. 2Der Fußboden des Durchganges zwischen 

Sitzplatzreihen und der Fußboden von Stehplatzreihen muss mit dem anschließenden Auftritt des 

Stufenganges auf einer Höhe liegen. 3Stufengänge in Mehrzweckhallen mit mehr als 5 000 

Besucherplätzen und in Sportstadien müssen sich durch farbliche Kennzeichnung von den 

umgebenden Flächen deutlich abheben. 

 

 

§ 11 

Abschrankungen und Schutzvorrichtungen 

 

(1) 1Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an tiefer liegende Flächen 

angrenzen, sind mit Abschrankungen zu umwehren, soweit sie nicht durch Stufengänge oder Rampen 

mit der tiefer liegenden Fläche verbunden sind. 2Satz 1 ist nicht anzuwenden: 

 

1. für die den Besuchern zugewandten Seiten von Bühnen und Szenenflächen,  

 

2. vor Stufenreihen, wenn die Stufenreihe nicht mehr als 0,50 m über dem Fußboden der davor 

liegenden Stufenreihe oder des Versammlungsraumes liegt oder 

 

3. vor Stufenreihen, wenn die Rückenlehnen der Sitzplätze der davor liegenden Stufenreihe den 

Fußboden der hinteren Stufenreihe um mindestens 0,65 m überragen. 

 

(2) 1Abschrankungen, wie Umwehrungen, Geländer, Wellenbrecher, Zäune, Absperrgitter oder 

Glaswände, müssen mindestens 1,10 m hoch sein. 2Umwehrungen und Geländer von Flächen, auf 

denen mit der Anwesenheit von Kleinkindern zu rechnen ist, sind so zu gestalten, dass ein Überklettern 

erschwert wird; der Abstand von Umwehrungs- und Geländerteilen darf in einer Richtung nicht mehr als 

0,12 m betragen. 

 

(3) 1Vor Sitzplatzreihen genügen Umwehrungen von 0,90 m Höhe; bei mindestens 0,20 m 

Brüstungsbreite der Umwehrung genügen 0,80 m; bei mindestens 0,50 m Brüstungsbreite genügen 

0,70 m. 2Liegt die Stufenreihe nicht mehr als 1 m über dem Fußboden der davor liegenden Stufenreihe 

oder des Versammlungsraumes, genügen vor Sitzplatzreihen 0,65 m. 

 

(4) Abschrankungen in den für Besucher zugänglichen Bereichen müssen so bemessen sein, dass sie 

dem Druck einer Personengruppe standhalten. 

 

(5) Die Fußböden und Stufen von Tribünen, Podien, Bühnen oder Szenenflächen dürfen keine 

Öffnungen haben, durch die Personen abstürzen können. 

 



Anhang 24  Hessische Versammlungsstättenrichtlinie (H-VStättR) 
 

 
441 

(6) 1Spielfelder, Manegen, Fahrbahnen für den Rennsport und Reitbahnen müssen durch 

Abschrankungen, Netze oder andere Vorrichtungen so gesichert sein, dass Besucher durch die 

Darbietung oder den Betrieb des Spielfeldes, der Manege oder der Bahn nicht gefährdet werden. 2Für 

Darbietungen und für den Betrieb technischer Einrichtungen im Luftraum über den Besucherplätzen gilt 

Satz 1 entsprechend. 

 

(7) Werden Besucherplätze im Innenbereich von Fahrbahnen angeordnet, so muss der Innenbereich 

ohne Betreten der Fahrbahnen erreicht werden können. 

 

 

§ 12  

Toilettenräume 

 

(1) 1Versammlungsstätten müssen getrennte Toilettenräume für Damen und Herren haben. 2Toiletten 

sollen in jedem Geschoss mit Besucherplätzen angeordnet werden. 3Es sollen mindestens vorhanden 

sein für: 

 

Besucherplätze Damentoiletten Herrentoiletten 

 Toilettenbecken Toilettenbecken Urinalbecken 

    

bis 100 3 1 2 

über 100  je weitere 100 1,2 0,4 0,8 

über 1 000 je weitere 100 0,9 0,3 0,6 

über 20 000 je weitere 100 0,6 0,2 0,4 

 
4Die ermittelten Zahlen sind auf ganze Zahlen aufzurunden. 5Soweit die Aufteilung der Toilettenräume 

nach Satz 2 nach der Art der Veranstaltung nicht zweckmäßig ist, kann für die Dauer der Veranstaltung 

eine andere Aufteilung erfolgen, wenn die Toilettenräume entsprechend gekennzeichnet werden. 6Auf 

dem Gelände der Versammlungsstätte oder in der Nähe vorhandene Toiletten können angerechnet 

werden, wenn sie für die Besucher der Versammlungsstätte zugänglich sind. 

 

(2) 1Mindestens eine je 12 der nach Absatz 1 erforderlichen Toiletten muss barrierefrei sein. 2Absatz 1 

Satz 2 gilt entsprechend. 

 

(3) Jeder Toilettenraum muss einen Vorraum mit Waschbecken haben.  

 

 

§ 13  

Barrierefreie Stellplätze 

 
1Die Zahl der notwendigen barrierefreien Stellplätze muss mindestens der Hälfte der Zahl der nach § 10 

Abs. 7 erforderlichen Besucherplätze entsprechen. 2Auf diese Stellplätze ist dauerhaft und leicht 

erkennbar hinzuweisen.  
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Abschnitt 4 

Technische Anlagen und Einrichtungen, besondere Räume 

 

§ 14 

Sicherheitsstromversorgungsanlagen, elektrische Anlagen und Blitzschutzanlagen 

 

(1) Versammlungsstätten müssen eine Sicherheitsstromversorgungsanlage haben, die bei Ausfall der 

Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen übernimmt, 

insbesondere der 

 

1. Sicherheitsbeleuchtung, 

 

2. automatischen Feuerlöschanlagen und Druckerhöhungsanlagen für die Löschwasserversorgung, 

 

3. Rauchabzugsanlagen, 

 

4. Brandmeldeanlagen, 

 

5. Alarmierungsanlagen. 

 

(2) In Versammlungsstätten für verschiedene Veranstaltungsarten, wie Mehrzweckhallen, Theater und 

Studios, sind für die vorübergehende Verlegung beweglicher Kabel und Leitungen bauliche 

Vorkehrungen, wie Installationsschächte und -kanäle oder Abschottungen, zu treffen, die die 

Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern und die sichere Begehbarkeit, insbesondere der 

Rettungswege, gewährleisten. 

 

(3) Elektrische Schaltanlagen dürfen für Besucher nicht zugänglich sein. 

 

(4) Versammlungsstätten müssen Blitzschutzanlagen haben, die auch die sicherheitstechnischen 

Einrichtungen schützen (äußerer und innerer Blitzschutz). 

 

 

§ 15 

Sicherheitsbeleuchtung 

 

(1) In Versammlungsstätten muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die so beschaffen ist, 

dass Arbeitsvorgänge auf Bühnen und Szenenflächen sicher abgeschlossen werden können und sich 

Besucher, Mitwirkende und Betriebsangehörige auch bei vollständigem Versagen der allgemeinen 

Beleuchtung bis zu öffentlichen Verkehrsflächen hin gut zurechtfinden können. 

 

(2) Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein 

 

1. in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und 

Ausgängen ins Freie und in notwendigen Fluren, 

 

2. in Versammlungsräumen sowie in allen übrigen Räumen für Besucher (z. B. Foyers, Garderoben, 

Toiletten),  

 

3. für Bühnen und Szenenflächen, 

 

4. in den Räumen für Mitwirkende und Beschäftigte mit mehr als 20 m² Grundfläche, ausgenommen 

Büroräume, 
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5. in elektrischen Betriebsräumen, in Räumen für haustechnische Anlagen sowie in Scheinwerfer- und 

Bildwerferräumen, 

 

6. in Versammlungsstätten im Freien und Sportstadien, die während der Dunkelheit benutzt werden, 

 

7. für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Rettungswegen, 

 

8. für Stufenbeleuchtungen. 

 

(3) 1In betriebsmäßig verdunkelten Versammlungsräumen, auf Bühnen und Szenenflächen muss eine 

Sicherheitsbeleuchtung in Bereitschaftsschaltung vorhanden sein. 2Die Ausgänge, Gänge und Stufen 

im Versammlungsraum müssen auch bei Verdunklung unabhängig von der übrigen Sicherheitsbe-

leuchtung erkennbar sein. 3Bei Gängen in Versammlungsräumen mit auswechselbarer Bestuhlung 

sowie bei Sportstadien mit Sicherheitsbeleuchtung ist eine Stufenbeleuchtung nicht erforderlich. 

 

 

§ 16 

Rauchableitung 

 

(1) Versammlungsräume und sonstige Aufenthaltsräume mit jeweils mehr als 50 m2 Grundfläche sowie 

Magazine, Lagerräume und Szenenflächen mit jeweils mehr als 200 m² Grundfläche, Bühnen und 

notwendige Treppenräume müssen zur Unterstützung der Brandbekämpfung entraucht werden können.  

 

(2) Die Anforderung des Absatzes 1 ist insbesondere erfüllt bei  

 

1. Versammlungsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen bis 200 m² Grundfläche, wenn diese 

Räume Fenster nach § 50 Abs. 2 HBO haben, 

 

2. Versammlungsräumen, sonstigen Aufenthaltsräumen, Magazinen und Lagerräumen mit nicht mehr 

als 1 000 m² Grundfläche, wenn diese Räume entweder an der obersten Stelle Öffnungen zur 

Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von insgesamt 1 v. H. der Grundfläche oder im oberen 

Drittel der Außenwände angeordnete Öffnungen, Türen oder Fenster mit einem freien Querschnitt 

von insgesamt 2 v. H. der Grundfläche haben und Zuluftflächen in insgesamt gleicher Größe, jedoch 

mit nicht mehr als 12 m² freiem Querschnitt, vorhanden sind, die im unteren Raumdrittel angeordnet 

werden sollen, 

 

3. Versammlungsräumen, sonstigen Aufenthaltsräumen, Magazinen und Lagerräumen mit mehr als 

1 000 m² Grundfläche, wenn diese Räume Rauchabzugsanlagen haben, bei denen je höchstens 

400 m² der Grundfläche mindestens ein Rauchabzugsgerät mit mindestens 1,5 m² aerodynamisch 

wirksamer Fläche im oberen Raumdrittel angeordnet wird, je höchstens 1 600 m² Grundfläche min-

destens eine Auslösegruppe für die Rauchabzugsgeräte gebildet wird und Zuluftflächen im unteren 

Raumdrittel von insgesamt mindestens 12 m² freiem Querschnitt vorhanden sind, 

 

4. Bühnen gemäß § 2 Abs. 5 sowie Szenenflächen, wenn an der obersten Stelle des Bühnenraumes 

oder des Raumes oberhalb der Szenenfläche Öffnungen zur Rauchableitung mit einem freien 

Querschnitt von insgesamt mindestens 5 v. H., bei den Szenenflächen von insgesamt mindestens 

3 v. H. ihrer Grundfläche angeordnet werden. Zuluftflächen müssen in insgesamt gleicher Größe im 

unteren Raumdrittel der Bühnen oder der Räume mit Szenenflächen vorhanden sein; bei Büh-

nenräumen mit Schutzvorhang müssen die Zuluftflächen so angeordnet sein, dass sie auch bei 

geschlossenem Schutzvorhang im Bühnenbereich wirksam sind. 

 

(3) 1Die Anforderung des Absatzes 1 ist insbesondere auch erfüllt, wenn in den Fällen des Absatzes 2 

Nrn. 1 bis 3 maschinelle Rauchabzugsanlagen vorhanden sind, bei denen je höchsten 400 m² der 
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Grundfläche der Räume mindestens ein Rauchabzugsgerät oder eine Absaugstelle mit einem 

Luftvolumenstrom von 10 000 m³/h im oberen Raumdrittel angeordnet wird. 2Bei Räumen mit mehr als 

1 600 m² Grundfläche genügt 

 

1. zu dem Luftvolumenstrom von 40 000 m³/h für die Grundfläche von 1 600 m² ein zusätzlicher 

Luftvolumenstrom von 5 000 m³/h je angefangene weitere 400 m² Grundfläche; der sich ergebende 

Gesamtvolumenstrom je Raum ist gleichmäßig auf die nach Satz 1 anzuordnenden Absaugstellen 

oder Rauchabzugsgeräte zu verteilen, oder 

 

2. ein Luftvolumenstrom von mindestens 40 000 m³/h je Raum, wenn sichergestellt ist, dass dieser 

Luftvolumenstrom im Bereich der Brandstelle auf einer Grundfläche von höchstens 1 600 m² von 

den nach Satz 1 anzuordnenden Absaugstellen oder Rauchabzugsgeräten gleichmäßig gefördert 

werden kann. 

 
3Die Zuluftflächen müssen im unteren Raumdrittel in solcher Größe und so angeordnet werden, dass 

eine maximale Strömungsgeschwindigkeit von 3 m/s nicht überschritten wird. 4Anstelle der Öffnungen 

zur Rauchableitung nach Absatz 2 Nr. 4 können maschinelle Rauchabzugsanlagen verwendet werden, 

wenn sie bezüglich des Schutzziels nach Absatzes 1 ausreichend bemessen sind. 

 

(4) Die Anforderung des Absatzes 1 ist auch erfüllt bei Versammlungsräumen, sonstigen 

Aufenthaltsräumen, Magazinen und Lagerräumen nach Absatz 2 Nrn. 1 bis 3 mit Sprinkleranlagen, 

wenn in diesen Räumen vorhandene Lüftungsanlagen automatisch bei Auslösen der 

Brandmeldeanlage, soweit diese nach § 20 Abs. 1 erforderlich ist, im Übrigen bei Auslösen der 

Sprinkleranlage so betrieben werden, dass sie nur entlüften und die ermittelten Luftvolumenströme nach 

Absatz 3 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 einschließlich Zuluft erreicht werden, soweit es die Zweckbestimmung 

der Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung zulässt; in Leitungen zum Zweck der Entlüftung 

dürfen Absperrvorrichtungen nur thermische Auslöser haben. 

 

(5) Die Anforderung des Absatzes 1 ist erfüllt bei 

 

1. notwendigen Treppenräumen mit Fenstern gemäß § 38 Abs. 8 Satz 2 Nr. 1 HBO, wenn diese 

Treppenräume an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt 

von mindestens 1,0 m² haben, 

 

2. notwendigen Treppenräumen gemäß § 38 Abs. 8 Satz 2 Nr. 2 HBO, wenn diese Treppenräume 

Rauchabzugsgeräte mit insgesamt mindestens 1,0 m² aerodynamisch wirksamer Fläche haben, die 

im oder unmittelbar unter dem oberen Treppenraumabschluss angeordnet werden. 

 

(6) Anstelle von Öffnungen zur Rauchableitung nach Absatz 2 Nrn. 2 und 4 und Absatz 5 Nr. 1 sowie 

Rauchabzugsgeräten nach Absatz 5 Nr. 2 ist die Rauchableitung über Schächte mit 

strömungstechnisch äquivalenten Querschnitten zulässig, wenn die Wände der Schächte 

raumabschließend und so feuerwiderstandsfähig wie die durchdrungenen Bauteile, mindestens jedoch 

feuerhemmend sowie aus nichtbrennbaren Baustoffen sind. 

 

(7) 1Türen oder Fenster nach Absatz 2 Nr. 2, mit Abschlüssen versehene Öffnungen zur Rauchableitung 

nach Absatz 2 Nrn. 2 und 4 und Absatz 5 Nr. 1 und Rauchabzugsgeräte nach Absatz 5 Nr. 2 müssen 

Vorrichtungen zum Öffnen haben, die von jederzeit zugänglichen Stellen aus leicht von Hand bedient 

werden können; sie können auch an einer jederzeit zugänglichen Stelle zusammengeführt werden. 2In 

notwendigen Treppenräumen müssen die Vorrichtungen von jedem Geschoss aus bedient werden 

können. 3Geschlossene Öffnungen, die als Zuluftflächen dienen, müssen leicht geöffnet werden 

können. 
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§ 19 

Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen 

 

(1) 1Versammlungsräume, Bühnen, Foyers, Werkstätten, Magazine, Lagerräume und notwendige Flure 

sind mit geeigneten Feuerlöschern in ausreichender Zahl auszustatten. 2Die Feuerlöscher sind gut 

sichtbar und leicht zugänglich anzubringen. 

 

(2) In Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt mehr als 1 000 m² Grundfläche 

müssen Wandhydranten für die Feuerwehr (Typ F) in ausreichender Zahl gut sichtbar und leicht 

zugänglich an geeigneten Stellen angebracht sein; im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle 

kann auf Wandhydranten verzichtet oder können anstelle von Wandhydranten trockene 

Löschwasserleitungen zugelassen werden. 

 

(3) Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt mehr als 3 600 m² Grundfläche 

müssen eine automatische Feuerlöschanlage haben; dies gilt nicht für Versammlungsstätten, deren 

Versammlungsräume jeweils nicht mehr als 400 m² Grundfläche haben. 

 

(4) Versammlungsräume, bei denen eine Fußbodenebene höher als 22 m über der Geländeoberfläche 

liegt, sind nur in Gebäuden mit automatischer Feuerlöschanlage zulässig. 

 

(5) 1Versammlungsräume in Kellergeschossen müssen eine automatische Feuerlöschanlage haben. 
2Dies gilt nicht für Versammlungsräume mit nicht mehr als 200 m², deren Fußboden an keiner Stelle 

mehr als 5 m unter der Geländeoberfläche liegt. 

 

(6) In Versammlungsräumen müssen offene Küchen oder ähnliche Einrichtungen mit einer Grundfläche 

von mehr als 30 m² eine dafür geeignete automatische Feuerlöschanlage haben. 

 

(7) Die Wirkung automatischer Feuerlöschanlagen darf durch überdeckte oder mehrgeschossige 

Ausstellungs- oder Dienstleistungsstände nicht beeinträchtigt werden. 

 

(8) Automatische Feuerlöschanlagen müssen an eine Brandmelderzentrale angeschlossen sein. 

 

 

§ 20 

Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Brandmelder- und Alarmzentrale, 

 Brandfallsteuerung der Aufzüge 

 

(1) Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt mehr als 1 000 m² Grundfläche 

müssen Brandmeldeanlagen mit automatischen und nichtautomatischen Brandmeldern haben. 

 

(2) Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt mehr als 1 000 m² Grundfläche 

müssen Alarmierungs- und Lautsprecheranlagen haben, mit denen im Gefahrenfall Besucher, Mit-

wirkende und Betriebsangehörige alarmiert und Anweisungen erteilt werden können.  

 

(3) Versammlungsstätten mit Foyers oder Hallen, durch die Rettungswege aus anderen 

Versammlungsräumen führen, müssen Brandmeldeanlagen nach Absatz 1 und Alarmierungs- und 

Lautsprecheranlagen nach Absatz 2 haben. 

 

(4) In Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt mehr als 1 000 m² Grundfläche 

müssen zusätzlich zu den örtlichen Bedienungsvorrichtungen zentrale Bedienungsvorrichtungen für 

Rauchabzugs-, Feuerlösch-, Brandmelde-, Alarmierungs- und Lautsprecheranlagen in einem für die 

Feuerwehr leicht zugänglichen Raum (Brandmelder- und Alarmzentrale) zusammengefasst werden. 
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(5) 1In Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen von insgesamt mehr als 1 000 m² Grundfläche 

müssen die Aufzüge mit einer Brandfallsteuerung ausgestattet sein, die durch die automatische 

Brandmeldeanlage ausgelöst wird. 2Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die Aufzüge ein 

Geschoss mit Ausgang ins Freie oder das diesem nächstgelegene, nicht von der Brandmeldung 

betroffene Geschoss unmittelbar anfahren und dort mit geöffneten Türen außer Betrieb gehen. 

 

(6) 1Automatische Brandmeldeanlagen müssen durch technische Maßnahmen gegen Falschalarme 

gesichert sein. 2Brandmeldungen müssen von der Brandmelderzentrale unmittelbar und automatisch 

zur Leitstelle der Feuerwehr weitergeleitet werden. 

 

 

§ 21 

Werkstätten, Magazine und Lagerräume 

 

(1) Für feuergefährliche Arbeiten, wie Schweiß-, Löt- oder Klebearbeiten, müssen dafür geeignete 

Werkstätten vorhanden sein. 

 

(2) Für das Aufbewahren von Dekorationen, Requisiten und anderem brennbaren Material müssen 

eigene Lagerräume (Magazine) vorhanden sein. 

 

(3) Für die Sammlung von Abfällen und Wertstoffen müssen dafür geeignete Behälter im Freien oder 

besondere Lagerräume vorhanden sein. 

 

(4) Werkstätten, Magazine und Lagerräume dürfen mit notwendigen Treppenräumen nicht in 

unmittelbarer Verbindung stehen. 

 

 

Teil 3 

Besondere Bauvorschriften 

 

Abschnitt 1 

Großbühnen 

 

§ 22 

Bühnenhaus 

 

(1) In Versammlungsstätten mit Großbühnen sind alle für den Bühnenbetrieb notwendigen Räume und 

Einrichtungen in einem eigenen, von dem Zuschauerhaus getrennten Bühnenhaus unterzubringen. 

 

(2) 1Die Trennwand zwischen Bühnen- und Zuschauerhaus muss feuerbeständig und in der Bauart einer 

Brandwand hergestellt sein. 2Türen in dieser Trennwand müssen feuerbeständig und selbstschließend 

sein. 

 

 

§ 23 

Schutzvorhang 

 

(1) 1Die Bühnenöffnung von Großbühnen muss gegen den Versammlungsraum durch einen Vorhang 

aus nichtbrennbarem Material dicht geschlossen werden können (Schutzvorhang). 2Der Schutzvorhang 

muss durch sein Eigengewicht schließen können. 3Die Schließzeit darf 30 Sekunden nicht 

überschreiten. 4Der Schutzvorhang muss einem Druck von 450 Pa nach beiden Richtungen 

standhalten. 5Eine höchstens 1 m breite, zur Hauptbühne sich öffnende, selbsttätig schließende Tür im 

Schutzvorhang ist zulässig.  
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(2) 1Der Schutzvorhang muss so angeordnet sein, dass er im geschlossenen Zustand an allen Seiten 

an feuerbeständige Bauteile anschließt. 2Der Bühnenboden darf unter dem Schutzvorhang durchgeführt 

werden. 3Das untere Profil dieses Schutzvorhangs muss ausreichend steif sein oder mit Stahldornen in 

entsprechende stahlbewehrte Aussparungen im Bühnenboden eingreifen. 

 

(3) 1Die Vorrichtung zum Schließen des Schutzvorhangs muss mindestens an zwei Stellen von Hand 

ausgelöst werden können. 2Beim Schließen muss auf der Bühne ein Warnsignal zu hören sein. 

 

 

§ 24 

Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen 

 

(1) Großbühnen müssen eine automatische Sprühwasserlöschanlage haben, die auch den 

Schutzvorhang beaufschlagt. 

 

(2) Die Sprühwasserlöschanlage muss zusätzlich mindestens von zwei Stellen aus von Hand in Betrieb 

gesetzt werden können. 

 

(3) In Großbühnen müssen neben den Ausgängen zu den Rettungswegen in Höhe der Arbeitsgalerien 

und des Schnürbodens Wandhydranten vorhanden sein. 

 

(4) Großbühnen und Räume mit besonderen Brandgefahren müssen eine Brandmeldeanlage mit 

automatischen und nichtautomatischen Brandmeldern haben. 

 

(5) Die Auslösung eines Alarmes muss optisch und akustisch am Platz der Brandsicherheitswache 

erkennbar sein. 

 

 

§ 25 

Platz für die Brandsicherheitswache 

 

(1) 1Auf jeder Seite der Bühnenöffnung muss für die Brandsicherheitswache ein besonderer Platz mit 

einer Grundfläche von mindestens 1 m mal 1 m und einer Höhe von mindestens 2,20 m vorhanden sein. 
2Die Brandsicherheitswache muss die Fläche, die bespielt wird, überblicken und betreten können. 

 

(2) 1Am Platz der Brandsicherheitswache müssen die Vorrichtung zum Schließen des Schutzvorhangs 

und die Auslösevorrichtungen der Rauchabzugs- und Sprühwasserlöschanlagen der Bühne sowie ein 

nichtautomatischer Brandmelder leicht erreichbar angebracht und durch Hinweisschilder ge-

kennzeichnet sein. 2Die Auslösevorrichtungen müssen beleuchtet sein. 3Diese Beleuchtung muss an 

die Sicherheitsstromversorgung angeschlossen sein. 4Die Vorrichtungen sind gegen unbeabsichtigtes 

Auslösen zu sichern. 

 

 

Abschnitt 2 

Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen 

 

§ 26 

Räume für Lautsprecherzentrale, Polizei, Feuerwehr, Sanitäts- und Rettungsdienst 

 

(1) 1Mehrzweckhallen und Sportstadien müssen einen Raum für eine Lautsprecherzentrale haben, von 

dem aus die Besucherbereiche und der Innenbereich überblickt und Polizei, Feuerwehr und 

Rettungsdienste benachrichtigt werden können. 2Die Lautsprecheranlage muss eine Vorrangschaltung 

für die Einsatzleitung der Polizei haben. 
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(2) 1In Mehrzweckhallen und Sportstadien sind ausreichend große Räume für die Polizei und die 

Feuerwehr anzuordnen. 2Der Raum für die Einsatzleitung der Polizei muss eine räumliche Verbindung 

mit der Lautsprecherzentrale haben und mit Anschlüssen für eine Videoanlage zur Überwachung der 

Besucherbereiche ausgestattet sein. 

 

(3) Wird die Funkkommunikation der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr innerhalb der 

Versammlungsstätte durch die bauliche Anlage gestört, ist die Versammlungsstätte mit technischen 

Anlagen zur Unterstützung des Funkverkehrs auszustatten. 

 

(4) In Mehrzweckhallen und Sportstadien muss mindestens ein ausreichend großer Raum für den 

Sanitäts- und Rettungsdienst vorhanden sein. 

 

 

§ 27 

Abschrankung und Blockbildung in Sportstadien mit mehr als 10 000 Besucherplätzen 

 

(1) 1Die Besucherplätze müssen vom Innenbereich durch mindestens 2,20 m hohe Abschrankungen 

abgetrennt sein. 2In diesen Abschrankungen sind den Stufengängen zugeordnete, mindestens 1,80 m 

breite Tore anzuordnen, die sich im Gefahrenfall leicht zum Innenbereich hin öffnen lassen. 3Die Tore 

dürfen nur vom Innenbereich oder von zentralen Stellen aus zu öffnen sein und müssen in geöffnetem 

Zustand durch selbsteinrastende Feststeller gesichert werden. 4Der Übergang in den Innenbereich 

muss niveaugleich sein. 

 

(2) Stehplätze müssen in Blöcken für höchstens 2 500 Besucher angeordnet werden, die durch 

mindestens 2,20 m hohe Abschrankungen mit eigenen Zugängen abgetrennt sind. 

 

(3) Die Anforderungen nach den Absätzen 1 oder 2 gelten nicht, soweit in dem mit den für öffentliche 

Sicherheit oder Ordnung zuständigen Behörden, insbesondere der Polizei, der Feuerwehr und der 

Rettungsdienste, abgestimmten Sicherheitskonzept nachgewiesen wird, dass abweichende 

Abschrankungen oder Blockbildungen unbedenklich sind. 

 

 

§ 28 
Wellenbrecher 

 
1Werden mehr als fünf Stufen von Stehplatzreihen hintereinander angeordnet, so ist vor der vordersten 

Stufe eine durchgehende Schranke von 1,10 m Höhe anzuordnen. 2Nach jeweils fünf weiteren Stufen 

sind Schranken gleicher Höhe (Wellenbrecher) anzubringen, die einzeln mindestens 3 m und höchstens 

5,50 m lang sind. 3Die seitlichen Abstände zwischen den Wellenbrechern dürfen nicht mehr als 5 m 

betragen. 4Die Abstände sind nach höchstens fünf Stehplatzreihen durch versetzt angeordnete 

Wellenbrecher zu überdecken, die auf beiden Seiten mindestens 0,25 m länger sein müssen als die 

seitlichen Abstände zwischen den Wellenbrechern. 5Die Wellenbrecher sind im Bereich der 

Stufenvorderkante anzuordnen. 

 

 

§ 29 

Abschrankung von Stehplätzen vor Szenenflächen 

 

(1) Werden vor Szenenflächen Stehplätze für Besucher angeordnet, so sind die Besucherplätze von 

der Szenenfläche durch eine Abschrankung so abzutrennen, dass zwischen der Szenenfläche und der 

Abschrankung ein Gang von mindestens 2 m Breite für den Ordnungsdienst und Rettungskräfte 

vorhanden ist. 
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(2) 1Werden vor Szenenflächen mehr als 5 000 Stehplätze für Besucher angeordnet, so sind durch 

mindestens zwei weitere Abschrankungen vor der Szenenfläche nur von den Seiten zugängliche 

Stehplatzbereiche zu bilden. 2Die Abschrankungen müssen voneinander an den Seiten einen Abstand 

von jeweils mindestens 5 m und über die Breite der Szenenfläche einen Abstand von mindestens 10 m 

haben.  

 

 

§ 30 
Einfriedungen und Eingänge 

 

(1) Stadionanlagen müssen eine mindestens 2,20 m hohe Einfriedung haben, die das Überklettern 

erschwert. 

 

(2) 1Vor den Eingängen sind Geländer so anzuordnen, dass Besucher nur einzeln und hintereinander 

Einlass finden. 2Es sind Einrichtungen für Zugangskontrollen sowie für die Durchsuchung von Personen 

und Sachen vorzusehen. 3Für die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten sind von 

den Besuchereingängen getrennte Eingänge anzuordnen. 

 

(3) 1Für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge müssen besondere Zufahrten, Aufstell- und 

Bewegungsflächen vorhanden sein. 2Von den Zufahrten und Aufstellflächen aus müssen die Eingänge 

der Versammlungsstätten unmittelbar erreichbar sein. 3Für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge muss eine 

Zufahrt zum Innenbereich vorhanden sein. 4Die Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen müssen 

gekennzeichnet sein. 

 

 

Teil 4 

Betriebsvorschriften2 

 

Abschnitt 1 

Rettungswege, Besucherplätze 

 

§ 31 

Rettungswege, Flächen für die Feuerwehr 

 

(1) 1Rettungswege auf dem Grundstück sowie Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für 

Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten müssen ständig frei gehalten werden. 
2Darauf ist dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen. 

 

(2) Rettungswege in der Versammlungsstätte müssen ständig frei gehalten werden. 

 

(3) Während des Betriebes müssen alle Türen von Rettungswegen unverschlossen sein.  

 

 

§ 32 

Besucherplätze nach dem Bestuhlungs- und Rettungswegeplan 

 

(1) Die Zahl der im Bestuhlungs- und Rettungswegeplan genehmigten Besucherplätze darf nicht 

überschritten und die genehmigte Anordnung der Besucherplätze darf nicht geändert werden. 

 

(2) Eine Ausfertigung des für die jeweilige Nutzung genehmigten Planes ist in der Nähe des 

Haupteinganges eines jeden Versammlungsraumes gut sichtbar anzubringen. 

                                                      
2 Hinweis: notwendige Betriebsvorschriften sind in der Baugenehmigung festzusetzen. 
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(3) Ist nach der Art der Veranstaltung die Abschrankung der Stehflächen vor Szenenflächen erforderlich, 

sind Abschrankungen nach § 29 auch in Versammlungsstätten mit nicht mehr als 5 000 Stehplätzen 

einzurichten. 

 

 

Abschnitt 2 

Brandverhütung 

 

§ 33 

Vorhänge, Sitze, Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen 

 

(1) Vorhänge von Bühnen und Szenenflächen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material 

bestehen. 

 

(2) 1Sitze von Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen müssen aus mindestens 

schwerentflammbarem Material bestehen. 2Die Unterkonstruktion muss aus nichtbrennbarem Material 

bestehen. 

 

(3) 1Ausstattungen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material bestehen. 2Bei Bühnen 

oder Szenenflächen mit automatischen Feuerlöschanlagen genügen Ausstattungen aus 

normalentflammbarem Material.  

 

(4) Requisiten müssen aus mindestens normalentflammbarem Material bestehen. 

 

(5) 1Ausschmückungen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material bestehen. 
2Ausschmückungen in notwendigen Fluren und notwendigen Treppenräumen müssen aus 

nichtbrennbarem Material bestehen. 

 

(6) 1Ausschmückungen müssen unmittelbar an Wänden, Decken oder Ausstattungen angebracht 

werden. 2Frei im Raum hängende Ausschmückungen sind zulässig, wenn sie einen Abstand von min-

destens 2,50 m zum Fußboden haben. 3Ausschmückungen aus natürlichem Pflanzenschmuck dürfen 

sich nur so lange sie frisch sind in den Räumen befinden. 

 

(7) Der Raum unter dem Schutzvorhang ist von Ausstattungen, Requisiten oder Ausschmückungen so 

freizuhalten, dass die Funktion des Schutzvorhangs nicht beeinträchtigt wird. 

 

(8) Brennbares Material muss von Zündquellen, wie Scheinwerfern oder Heizstrahlern, so weit entfernt 

sein, dass das Material durch diese nicht entzündet werden kann. 

 

 

§ 34 

Aufbewahrung von Ausstattungen, Requisiten, Ausschmückungen und brennbarem Material 

 

(1) Ausstattungen, Requisiten und Ausschmückungen dürfen nur außerhalb der Bühnen und der 

Szenenflächen aufbewahrt werden; dies gilt nicht für den Tagesbedarf. 

 

(2) Auf den Bühnenerweiterungen dürfen Szenenaufbauten der laufenden Spielzeit bereitgestellt 

werden, wenn die Bühnenerweiterungen durch dichtschließende Abschlüsse aus nichtbrennbaren 

Baustoffen gegen die Hauptbühne abgetrennt sind. 

 

(3) An den Zügen von Bühnen oder Szenenflächen dürfen nur Ausstattungsteile für einen Tagesbedarf 

hängen. 
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(4) Pyrotechnische Gegenstände, brennbare Flüssigkeiten und anderes brennbares Material, 

insbesondere Packmaterial, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Magazinen aufbewahrt werden. 

 

 

§ 35 

Rauchen, Verwendung von offenem Feuer und pyrotechnischen Gegenständen 

 

(1) 1Auf Bühnen und Szenenflächen, in Werkstätten und Magazinen ist das Rauchen verboten. 2Das 

Rauchverbot gilt nicht für Darsteller und Mitwirkende auf Bühnen- und Szenenflächen während der 

Proben und Veranstaltungen, soweit das Rauchen in der Art der Veranstaltungen begründet ist. 

 

(2) 1In Versammlungsräumen, auf Bühnen- und Szenenflächen und in Sportstadien ist das Verwenden 

von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen, pyrotechnischen Gegenständen und anderen 

explosionsgefährlichen Stoffen verboten. 2§ 17 Abs. 1 bleibt unberührt. 3Das Verwendungsverbot gilt 

nicht, soweit das Verwenden von offenem Feuer, brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sowie 

pyrotechnischen Gegenständen in der Art der Veranstaltung begründet ist und der Veranstalter die 

erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Einzelfall mit der Feuerwehr abgestimmt hat. 4Die 

Verwendung pyrotechnischer Gegenstände muss durch eine nach Sprengstoffrecht geeignete Person 

überwacht werden. 

 

(3) Die Verwendung von Kerzen und ähnlichen Lichtquellen als Tischdekoration sowie die Verwendung 

von offenem Feuer in dafür vorgesehenen Kücheneinrichtungen zur Zubereitung von Speisen ist 

zulässig.  

 

(4) Auf die Verbote der Absätze 1 und 2 ist dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen.  

 

 

Abschnitt 3 

Betrieb technischer Einrichtungen 

 

§ 36 

Bedienung und Wartung der technischen Einrichtungen 

 

(1) 1Der Schutzvorhang muss täglich vor der ersten Vorstellung oder Probe durch Aufziehen und 

Herablassen auf seine Betriebsbereitschaft geprüft werden. 2Der Schutzvorhang ist nach jeder Vor-

stellung herabzulassen und zu allen arbeitsfreien Zeiten geschlossen zu halten. 

 

(2) Die Automatik der Sprühwasserlöschanlage kann während der Dauer der Anwesenheit der 

Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik abgeschaltet werden. 

 

(3) Die automatische Brandmeldeanlage kann abgeschaltet werden, soweit dies in der Art der 

Veranstaltung begründet ist und der Veranstalter die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im 

Einzelfall mit der Feuerwehr abgestimmt hat. 

 

(4) Während des Aufenthaltes von Personen in Räumen, für die eine Sicherheitsbeleuchtung 

vorgeschrieben ist, muss diese in Betrieb sein, soweit die Räume nicht ausreichend durch Tageslicht 

erhellt sind. 
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§ 37 

Laseranlagen 

 

Auf den Betrieb von Laseranlagen in den für Besucher zugänglichen Bereichen sind die 

arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften entsprechend anzuwenden.  

 

 

Abschnitt 4 

Verantwortliche Personen, besondere Betriebsvorschriften 

 

§ 38 

Pflichten der Betreiber, Veranstalter und Beauftragten 

 

(1) Der Betreiber ist für die Sicherheit der Veranstaltung und die Einhaltung der Vorschriften 

verantwortlich. 

 

(2) Während des Betriebes von Versammlungsstätten muss der Betreiber oder ein von ihm beauftragter 

Veranstaltungsleiter ständig anwesend sein.  

 

(3) Der Betreiber muss die Zusammenarbeit von Ordnungsdienst, Brandsicherheitswache und 

Sanitätswache mit der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst gewährleisten. 

 

(4) Der Betreiber ist zur Einstellung des Betriebes verpflichtet, wenn für die Sicherheit der 

Versammlungsstätte notwendige Anlagen, Einrichtungen oder Vorrichtungen nicht betriebsfähig sind 

oder wenn Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden können. 

 

(5) 1Der Betreiber kann die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 durch schriftliche Vereinbarung 

auf den Veranstalter übertragen, wenn dieser oder dessen beauftragter Veranstaltungsleiter mit der 

Versammlungsstätte und deren Einrichtungen vertraut ist. 2Die Verantwortung des Betreibers bleibt 

unberührt. 

 

 

§ 39 

Verantwortliche für Veranstaltungstechnik 

 

(1) 1Verantwortliche für Veranstaltungstechnik sind  

 

1. die Geprüften Meister für Veranstaltungstechnik  

 

2. technische Fachkräfte mit bestandenem fachrichtungsspezifischen Teil der Prüfung nach § 3 Abs. 1 

Nr. 2 in Verbindung mit den §§ 5, 6 oder 7 der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten 

Abschluss "Geprüfter Meister für Veranstaltungstechnik/Geprüfte Meisterin für Veran-

staltungstechnik" in den Fachrichtungen Bühne/Studio, Beleuchtung, Halle in der jeweiligen 

Fachrichtung,  

 

3. Hochschulabsolventen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss der Fachrichtung Theater- 

oder Veranstaltungstechnik mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung im technischen Betrieb von 

Bühnen, Studios oder Mehrzweckhallen in der jeweiligen Fachrichtung, denen die obere 

Bauaufsichtsbehörde im Regierungspräsidium Darmstadt ein Befähigungszeugnis nach Anlage 1 

ausgestellt hat, 

 

4. technische Bühnen- und Studiofachkräfte mit Befähigungszeugnis. 
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2Auf Antrag stellt das Regierungspräsidium Darmstadt auch den Personen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 ein 

Befähigungszeugnis nach Anlage 1 aus. 3Die in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland 

ausgestellten Befähigungszeugnisse werden anerkannt. 

 

(2) Gleichwertige Ausbildungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben und durch einen 

Ausbildungsnachweis belegt werden, sind entsprechend den europäischen Richtlinien zur Anerkennung 

von Berufsqualifikationen den in Absatz 1 genannten Ausbildungen gleichgestellt. 

 

 

§ 40 

Aufgaben und Pflichten der Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik, technische Probe 

 

(1) Die Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik müssen mit den bühnen-, studio- und 

beleuchtungstechnischen und sonstigen technischen Einrichtungen der Versammlungsstätte vertraut 

sein und deren Sicherheit und Funktionsfähigkeit, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes, 

während des Betriebs gewährleisten. 

 

(2) Auf- oder Abbau bühnen-, studio- und beleuchtungstechnischer Einrichtungen von Großbühnen oder 

Szenenflächen mit mehr als 200 m² Grundfläche oder in Mehrzweckhallen mit mehr als 5 000 

Besucherplätzen, wesentliche Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an diesen Einrichtungen und 

technische Proben müssen von einem Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik geleitet und 

beaufsichtigt werden. 

 

(3) Bei Generalproben, Veranstaltungen, Sendungen oder Aufzeichnungen von Veranstaltungen auf 

Großbühnen oder Szenenflächen mit mehr als 200 m² Grundfläche oder in Mehrzweckhallen mit mehr 

als 5 000 Besucherplätzen müssen mindestens ein für die bühnen- oder studiotechnischen 

Einrichtungen sowie ein für die beleuchtungstechnischen Einrichtungen Verantwortlicher für Ver-

anstaltungstechnik anwesend sein. 

 

(4) 1Bei Szenenflächen mit mehr als 50 m² und nicht mehr als 200 m² Grundfläche oder in 

Mehrzweckhallen mit nicht mehr als 5 000 Besucherplätzen müssen die Aufgaben nach den Absätzen 

1 bis 3 zumindest von einer Fachkraft für Veranstaltungstechnik mit mindestens drei Jahren 

Berufserfahrung wahrgenommen werden. 2Die Aufgaben können auch von erfahrenen 

Bühnenhandwerkern oder Beleuchtern wahrgenommen werden, die diese Aufgaben nach den bis zum 

In-Kraft-Treten dieser Richtlinie geltenden Vorschriften wahrnehmen durften und in den letzten drei 

Jahren ausgeübt haben. 

 

(5) 1Die Anwesenheit nach Absatz 3 ist nicht erforderlich, wenn  

 

1. die Sicherheit und Funktionsfähigkeit der bühnen-, studio- und beleuchtungstechnischen sowie der 

sonstigen technischen Einrichtungen der Versammlungsstätte vom Verantwortlichen für 

Veranstaltungstechnik überprüft wurden,  

 

2. diese Einrichtungen während der Veranstaltung nicht bewegt oder sonst verändert werden,  

 

3. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine Gefahren ausgehen können und  

 

4. die Aufsicht durch eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik geführt wird, die mit den technischen 

Einrichtungen vertraut ist. 
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2Im Fall des Absatzes 4 können die Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 3 von einer aufsichtführenden 

Person wahrgenommen werden, wenn  

 

1. von Auf- und Abbau sowie dem Betrieb der bühnen-, studio- und beleuchtungstechnischer 

Einrichtungen keine Gefahren ausgehen können, 

 

2. von Art oder Ablauf der Veranstaltung keine Gefahren ausgehen können und 

 

3. die Aufsicht führende Person mit den technischen Einrichtungen vertraut ist. 

 

(6) 1Bei Großbühnen sowie bei Szenenflächen mit mehr als 200 m² Grundfläche und bei 

Gastspielveranstaltungen mit eigenem Szenenaufbau in Versammlungsräumen muss vor der ersten 

Veranstaltung eine nichtöffentliche technische Probe mit vollem Szenenaufbau und voller Beleuchtung 

stattfinden. 2Diese technische Probe ist der Bauaufsichtsbehörde mindestens 24 Stunden vorher 

anzuzeigen. 3Beabsichtigte wesentliche Änderungen des Szenenaufbaues nach der technischen Probe 

sind der zuständigen Bauaufsichtsbehörde rechtzeitig anzuzeigen. 4Die Bauaufsichtsbehörde kann auf 

die technische Probe verzichten, wenn dies nach der Art der Veranstaltung oder nach dem Umfang des 

Szenenaufbaues unbedenklich ist. 

 

 

§ 41 

Brandsicherheitswache, Sanitäts- und Rettungsdienst 

 

(1) Bei Veranstaltungen mit erhöhten Brandgefahren hat der Betreiber eine Brandsicherheitswache 

einzurichten. 

 

(2) 1Bei jeder Veranstaltung auf Großbühnen sowie Szenenflächen mit mehr als 200 m² Grundfläche 

muss eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr anwesend sein. 2Den Anweisungen der 

Brandsicherheitswache ist zu folgen. 3Eine Brandsicherheitswache der Feuerwehr ist nicht erforderlich, 

wenn die Brandschutzdienststelle dem Betreiber bestätigt, dass er über eine ausreichende Zahl 

ausgebildeter Kräfte verfügt, die die Aufgaben der Brandsicherheitswache wahrnehmen. 

 

(3) Veranstaltungen mit voraussichtlich mehr als 5 000 Besuchern sind der für den Sanitäts- und 

Rettungsdienst zuständigen Behörde rechtzeitig anzuzeigen. 

 

 

§ 42 

Brandschutzordnung, Räumungskonzept, Feuerwehrpläne 

 

(1) 1Der Betreiber oder ein von ihm Beauftragter hat im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle 

eine Brandschutzordnung und gegebenenfalls ein Räumungskonzept aufzustellen. 2Darin sind   

 

1. die Erforderlichkeit und die Aufgaben eines Brandschutzbeauftragten und der Kräfte für den 

Brandschutz sowie  

 

2. die Maßnahmen, die im Gefahrenfall für eine schnelle und geordnete Räumung der gesamten 

Versammlungsstätte oder einzelner Bereiche unter besonderer Berücksichtigung von Menschen mit 

Behinderung erforderlich sind, 

 

festzulegen. 3Die Maßnahmen nach Satz 2 Nr. 2 sind bei Versammlungsstätten, die für mehr als 1 000 

Besucher bestimmt sind, gesondert in einem Räumungskonzept darzustellen, sofern diese Maßnahmen 

nicht bereits Bestandteil des Sicherheitskonzepts nach § 43 sind. 
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(2) 1Das Betriebspersonal ist bei Beginn des Arbeitsverhältnisses und danach mindestens einmal 

jährlich zu unterweisen über 

 

1. die Lage und die Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen und -anlagen, Rauchabzugsanlagen, 

Brandmelde- und Alarmierungsanlagen und der Brandmelder- und Alarmzentrale, 

 

2. die Brandschutzordnung, insbesondere über das Verhalten bei einem Brand oder bei einer 

sonstigen Gefahrenlage, gegebenenfalls in Verbindung mit dem Räumungskonzept und 

 

3. die Betriebsvorschriften. 

 
2Den Brandschutzdienststellen ist Gelegenheit zu geben, an der Unterweisung teilzunehmen. 3Über die 

Unterweisung ist eine Niederschrift zu fertigen, die der Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen 

ist. 

 

(3) Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle sind Feuerwehrpläne anzufertigen und der örtli-

chen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. 

 

 

§ 43  

Sicherheitskonzept, Ordnungsdienst 

 

(1) Erfordert es die Art der Veranstaltung, hat der Betreiber ein Sicherheitskonzept aufzustellen und 

einen Ordnungsdienst einzurichten. 

 

(2) 1Für Versammlungsstätten mit mehr als 5 000 Besucherplätzen hat der Betreiber im Einvernehmen 

mit den für Sicherheit oder Ordnung zuständigen Behörden, insbesondere der Polizei, der Feuerwehr 

und der Rettungsdienste, ein Sicherheitskonzept aufzustellen. 2Im Sicherheitskonzept sind die 

Mindestzahl der Kräfte des Ordnungsdienstes gestaffelt nach Besucherzahlen und Gefährdungsgraden 

sowie die betrieblichen Sicherheitsmaßnahmen und die allgemeinen und besonderen 

Sicherheitsdurchsagen festzulegen. 

 

(3) Der nach dem Sicherheitskonzept erforderliche Ordnungsdienst muss unter der Leitung eines vom 

Betreiber oder Veranstalter bestellten Ordnungsdienstleiters stehen.  

 

(4) 1Der Ordnungsdienstleiter und die Ordnungsdienstkräfte sind für die betrieblichen 

Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich. 2Sie sind insbesondere für die Kontrolle an den Ein- und 

Ausgängen und den Zugängen zu den Besucherblöcken, die Beachtung der maximal zulässigen 

Besucherzahl und der Anordnung der Besucherplätze, die Beachtung der Verbote des § 35, die 

Sicherheitsdurchsagen sowie für die geordnete Evakuierung im Gefahrenfall verantwortlich. 

 

 

Teil 5 

Zusätzliche Bauvorlagen 

 

§ 44 

Zusätzliche Bauvorlagen, Bestuhlungs- und Rettungswegeplan 

 

(1) Mit den Bauvorlagen ist ein Brandschutzkonzept vorzulegen, in dem insbesondere die maximal 

zulässige Zahl der Besucher, die Anordnung und Bemessung der Rettungswege und die zur Erfüllung 

der brandschutztechnischen Anforderungen erforderlichen baulichen, technischen und betrieblichen 

Maßnahmen dargestellt sind. 2Ist eine höhere Anzahl von Besuchern je m2 Grundfläche des 

Versammlungsraumes als nach § 1 Abs. 2 Satz 1 vorgesehen, sind die schnelle und sichere 
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Erreichbarkeit der Ausgänge ins Freie und die Möglichkeit zur Durchführung wirksamer Lösch- und 

Rettungsmaßnahmen gesondert darzustellen. 

  

(2) Für die nach dieser Richtlinie erforderlichen technischen Einrichtungen sind besondere Pläne, 

Beschreibungen und Nachweise vorzulegen. 

 

(3) Mit den bautechnischen Nachweisen sind Standsicherheitsnachweise für dynamische Belastungen 

vorzulegen. 

 

(4) Der Verlauf der Rettungswege im Freien, die Zufahrten und die Aufstell- und Bewegungsflächen für 

die Einsatz- und Rettungsfahrzeuge sind in einem besonderen Außenanlagenplan darzustellen. 

 

(5) 1Die Anordnung der Sitz- und Stehplätze, einschließlich der Plätze für Rollstuhlbenutzer, der Büh-

nen-, Szenen- oder Spielflächen sowie der Verlauf der Rettungswege sind in einem Bestuhlungs- und 

Rettungswegeplan im Maßstab von mindestens 1 : 200 darzustellen. 2Sind verschiedene Anordnungen 

vorgesehen, so ist für jede ein besonderer Plan vorzulegen. 

 

 

§ 45 

Gastspielprüfbuch 

 

- entfällt - 

 

 

Teil 6 

Bestehende Versammlungsstätten 

 

§ 46 

Anwendung der Vorschriften auf bestehende Versammlungsstätten 

 

- entfällt - 

 

 

 

Schlussvorschriften 

 

 

§ 47 

Ordnungswidrigkeiten 

 

- entfällt - 

 

 

§ 48 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

 

- entfällt - 
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3.4 Breite der Rettungswege, Sicherheitszeichen 
 

1Die nutzbare Breite der Ausgänge von Unterrichtsräumen und sonstigen 
Aufenthaltsräumen sowie der notwendigen Flure und notwendigen Treppen muss 
mindestens 1,20 m je 200 darauf angewiesener Benutzer betragen. 2Staffelungen sind 
nur in Schritten von 0,60 m zulässig. 3Es muss jedoch mindestens folgende nutzbare 
Breite vorhanden sein bei 

 
a) Ausgängen von Unterrichtsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen 0,90 m 
 
b) notwendigen Fluren 1,50 m 
 
c) notwendigen Treppen 1,20 m. 

 
4Die erforderliche nutzbare Breite der notwendigen Flure und notwendigen Treppen darf 

durch offenstehende Türen, Einbauten
j
 oder Einrichtungenj nicht eingeengt werden. 

5Ausgänge zu notwendigen Fluren dürfen nicht breiter sein als der notwendige Flur. 6Aus-
gänge zu notwendigen Treppenräumen dürfen nicht breiter sein als die notwendige 
Treppe. 7Ausgänge aus notwendigen Treppenräumen müssen mindestens so breit sein 
wie die notwendige Treppe. 8An den Ausgängen zu notwendigen Treppenräumen oder 
ins Freie müssen Sicherheitszeichen angebracht sein. 

 
4 Treppen, Geländer und Umwehrungen 
 

1Die nutzbare Breite notwendiger Treppen darf 2,40 m nicht überschreiten. 2Treppen 
müssen Tritt- und Setzstufen haben. 3Notwendige Treppen dürfen keine gewendelten 
Läufe haben. 4Geländer und Umwehrungen müssen mindestens 1,1 m hoch sein. 

 
5 Türen 
 

1Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen nur offengehalten werden, wenn sie 
Feststellanlagen haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen der Türen 
bewirken; sie müssen auch von Hand geschlossen werden können. 2Türen im Zuge von 
Rettungswegen, ausgenommen Türen von Unterrichtsräumen, müssen in Fluchtrichtung 
des ersten Rettungsweges aufschlagen. 3Sie müssen von innen leicht in voller Breite zu 
öffnen sein. 

 
6 Rauchableitung 
 

1Hallen müssen zur Unterstützung der Brandbekämpfung entraucht werden können. 2Dies 
gilt als erfüllt, wenn sie entweder an der höchsten Stelle Rauchableitungsöffnungen mit 
einer freien Öffnungsfläche von insgesamt 1 Prozent der Grundfläche oder im oberen 
Drittel der Außenwände Fenster oder Türen mit einer freien Öffnungsfläche von 
insgesamt 2 Prozent der Grundfläche haben. 

 
7 Blitzschutzanlagen 
 

Schulen müssen Blitzschutzanlagen haben. 
 
                                                      
j Es bestehen keine Bedenken, Stahlblechschränke, die überwiegend aus nicht brennbaren Baustoffen 

bestehen, in Rettungswegen zuzulassen. Dies gilt auch für das Aufstellen von Getränkeautomaten und 
Kopiergeräten u. ä., wenn in unmittelbarer Nähe an geeigneter Stelle vernetzte Rauchwarnmelder angebracht 
werden. Die erforderliche nutzbare Breite der Rettungswege darf jedoch nicht eingeengt werden. 
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8 Sicherheitsbeleuchtung 
 

Eine Sicherheitsbeleuchtung muss in Hallen, durch die Rettungswege führen, in not-
wendigen Fluren und notwendigen Treppenräumen sowie in fensterlosen Aufenthalts-
räumen vorhanden sein. 

 
9 Alarmierungsanlagen 
 

1Schulen müssen Alarmierungsanlagen haben, durch die im Gefahrenfall die Räumung 
der Schule oder einzelner Schulgebäude eingeleitet werden kann (Hausalarmierung). 
2Das Alarmsignal muss sich vom Pausensignal unterscheiden und in jedem Raum der 
Schule gehört werden können. 3Das Alarmsignal muss mindestens an einer während der 
Betriebszeit der Schule ständig besetzten oder an einer jederzeit zugänglichen Stelle 
innerhalb der Schule (Alarmierungsstelle) ausgelöst werden können. 4An den 
Alarmierungsstellen müssen sich Telefone befinden, mit denen jederzeit Feuerwehr und 

Rettungsdienst
k
 unmittelbar alarmiert werden können. 

 
10 Sicherheitsstromversorgung 
 

Sicherheitsbeleuchtung, Alarmierungsanlagen und elektrisch betriebene Einrichtungen 
zur Rauchableitung müssen an eine Sicherheitsstromversorgungsanlage angeschlossen 
sein. 

 
11 Feuerwehrplan, Brandschutzordnung 
 

Der Betreiber der Schule muss im Einvernehmen mit der für den Brandschutz zuständigen 
Dienststelle Feuerwehrpläne und eine Brandschutzordnung anfertigen und der örtlichen 
Feuerwehr zur Verfügung stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
k und die Polizei 
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3.2.3 1Raumabschließend mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile müssen sein 

 

1. Geschossdecken, 

2. Wände von notwendigen Treppenräumen und deren Vorräumen, 

3. Wände der Fahrschächte von Feuerwehraufzügen und deren Vorräumen. 

 
2Auf Satz 1 Nr. 2 und 3 ist § 38 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 HBO entsprechend 

anzuwenden. 

 

3.2.4 1Raumabschließend feuerbeständig müssen sein 

 

1. Brandwände, 

2. Wände von Installationsschächten, 

3. Wände von Fahrschächten und deren Vorräumen, 

4. Trennwände von Räumen mit erhöhter Brandgefahr, 

5. Trennwände zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten Räumen im Keller,  

6. Wände und Brüstungen offener Gänge. 
 

2Die Anforderungen des § 33 Abs. 3 Satz 1 HBO an Brandwände bleiben unberührt. 

 

3.2.5 1Raumabschließend feuerhemmend müssen sein 

 

1. Trennwände zwischen Nutzungseinheiten,  

2. Trennwände zwischen Nutzungseinheiten und anders genutzten Räumen, 

3. Wände notwendiger Flure, 

4. durchgehende Systemböden, 

5. durchgehende Unterdecken. 

 
2Systemböden oder Unterdecken dürfen unter oder über Wänden nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 

durchgehen. 3Durchgehende Systemböden oder Unterdecken müssen mit den Wänden nach 

Satz 1 Nr. 1 bis 3 auf die für die Wand erforderliche Feuerwiderstandsfähigkeit geprüft sein. 
4Die Prüfung bezieht sich auf die raumabschließende Wirkung. 

 

 

3.3 Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen  

 

3.3.1 Abschlüsse von Öffnungen 

 

 1Abschlüsse von Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen müssen rauchdicht und 

selbstschließend sein und der Feuerwiderstandsfähigkeit dieser Bauteile entsprechen. 
2Feuerhemmmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse genügen für Öffnungen 

in Wänden zwischen 

 

1. notwendigen Treppenräumen und Vorräumen oder notwendigen Fluren, 

2. Vorräumen und notwendigen Fluren, 

3. notwendigen Fluren und Nutzungseinheiten,  

4. offenen Gängen und Nutzungseinheiten, 

5. Installationsschächten für Elektroleitungen und anderen Räumen. 
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3Rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse genügen für Öffnungen in den Wänden 

zwischen 

 

1. außenliegenden Sicherheitstreppenräumen und offenen Gängen, 

2. innenliegenden Sicherheitstreppenräumen und Vorräumen, 

3. offenen Gängen und notwendigen Fluren. 

 
4In Fahrschächten genügen Fahrschachttüren, die den Anforderungen des § 42 Abs. 3 Satz 2 

HBO. 

 

3.3.2 Öffnungen in Systemböden und Unterdecken 

 

3.3.2.1 1Revisionsöffnungen in Systemböden müssen so angeordnet sein, dass eine 

Brandbekämpfung möglich ist und Brandmelder leicht zugänglich sind. 2In durchgehenden 

Systemböden sind andere Öffnungen nur zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung 

erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind. 

 

3.3.2.2 1Für die Abschlüsse von Öffnungen in durchgehenden Systemböden genügen 

dichtschließende Verschlüsse aus nichtbrennbaren Baustoffen. 2Für Abschlüsse von 

Installationsöffnungen in Systemböden mit einer Größe von nicht mehr als 0,1 m² genügen 

Verschlüsse aus schwerentflammbaren Baustoffen. 

 

3.3.2.3 Für durchgehende Unterdecken gilt Nummer 3.3.2.1 entsprechend. 

 

3.4 Außenwände 
 

1Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender Außenwände müssen in allen 

ihren Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 2Dies gilt nicht für 

 

1. Fensterprofile,  

2. Dämmstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen, 

3. Dichtstoffe zur Abdichtung der Fugen zwischen Verglasungen und Traggerippen,  

4.   Kleinteile ohne tragende Funktion, die nicht zur Brandausbreitung beitragen. 

 
3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Außenwandbekleidungen, Balkonbekleidungen und 

Umwehrungen. 

  

3.5 Dächer 

 
 1Die Bauteile der Dächer müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 2Die Dachhaut 

darf aus brennbaren Baustoffen bestehen, wenn sie mit einer mindestens 5 cm dicken Schicht 

aus mineralischen Baustoffen oder Bauprodukten dauerhaft bedeckt ist. 3Nummer 3.4 Satz 2 

gilt entsprechend. 

  

3.6 Bodenbeläge, Bekleidungen, Putze, Einbauten 

 
1Bodenbeläge, Bekleidungen, Putze und Einbauten müssen nichtbrennbar sein in 

 

1. notwendigen Treppenräumen,  

2. Vorräumen von notwendigen Treppenräumen, 

3. Vorräumen von Feuerwehraufzugsschächten, 

4. Räumen zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie. 
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2Bodenbeläge in notwendigen Fluren müssen schwerentflammbar sein. 

  

3.7 Estriche, Dämmschichten, Sperrschichten, Dehnungsfugen 

 

3.7.1 1Estriche, Dämmschichten und Sperrschichten müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen 

bestehen. 2Sperrschichten aus brennbaren Baustoffen sind zulässig, wenn sie durch 

nichtbrennbare Baustoffe oder Bauprodukte gegen Entflammen geschützt sind. 

 

3.7.2 Dehnungsfugen dürfen mit Ausnahme der Abdeckung nur mit nichtbrennbaren Baustoffen 

ausgefüllt sein. 

 

4 Rettungswege 

 

4.1 Führung von Rettungswegen 

 

4.1.1 1Für Nutzungseinheiten und für Geschosse ohne Aufenthaltsräume müssen in jedem 

Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige bauliche Rettungswege ins Freie 

vorhanden sein, die zu öffentlichen Verkehrsflächen führen. 2Beide Rettungswege dürfen 

innerhalb des Geschosses über denselben notwendigen Flur führen. 3Die Rettungswege aus 

den oberirdischen Geschossen und den Kellergeschossen sind getrennt ins Freie zu führen.  

 

4.1.2 1Die lichte Breite eines jeden Teils von Rettungswegen muss mindestens 1,20 m betragen. 
2Die lichte Breite der Türen aus Nutzungseinheiten auf notwendige Flure muss mindestens 

0,90 m betragen.  

 

4.1.3 Rettungswege müssen durch Sicherheitszeichen dauerhaft und gut sichtbar gekennzeichnet 

sein. 

 

4.2 Notwendige Treppenräume, Sicherheitstreppenräume 

 

4.2.1 In Hochhäusern mit nicht mehr als 60 m Höhe genügt an Stelle von zwei notwendigen 

Treppenräumen ein Sicherheitstreppenraum. 

 

4.2.2 In Hochhäusern mit mehr als 60 m Höhe müssen alle notwendigen Treppenräume als 

Sicherheitstreppenräume ausgebildet sein. 

 

4.2.3 Innenliegende notwendige Treppenräume von oberirdischen Geschossen und notwendige 

Treppenräume von Kellergeschossen mit Aufenthaltsräumen müssen als Sicherheitstreppen-

raum ausgebildet sein. 

 

4.2.4 1Notwendige Treppenräume von Kellergeschossen dürfen mit den Treppenräumen 

oberirdischer Geschosse nicht in Verbindung stehen. 2Innenliegende Sicherheits-

treppenräume dürfen durchgehend sein. 3Nummer 4.1.1 Satz 3 bleibt unberührt.  

 

4.2.5 Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie führt, muss 

der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie 

 

1. ohne Öffnungen zu anderen Räumen sein, 

2. Wände haben, die die Anforderungen an die Wände des Treppenraumes erfüllen. 
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4.2.6 Öffnungen in den Wänden notwendiger Treppenräume, die keine Sicherheitstreppenräume 

sind, sind zulässig 

 

1. zu notwendigen Fluren, 

2. ins Freie, 

3. zu Räumen nach Nummer 4.2.5. 

 

4.2.7 1Vor den Türen außenliegender Sicherheitstreppenräume müssen offene Gänge im freien 

Luftstrom so angeordnet sein, dass Rauch ungehindert ins Freie abziehen kann. 2Öffnungen 

in den Wänden der Sicherheitstreppenräume sind zulässig 

 

1. zu offenen Gängen, 

2. ins Freie.  

 
3Zur Belichtung der Sicherheitstreppenräume sind nur feste Verglasungen zulässig. 4Der 

Abstand von der Tür zum Sicherheitstreppenraum zu anderen Türen muss mindestens 3 m 

betragen.  

 

4.2.8 1Vor den Türen innenliegender Sicherheitstreppenräume müssen Vorräume angeordnet sein, 

in die Feuer und Rauch nicht eindringen kann. 2Öffnungen in den Wänden dieser Vorräume 

sind zulässig 

 

1. zum Sicherheitstreppenraum, 

2. zu notwendigen Fluren. 

 
3Der Abstand von der Tür zum Sicherheitstreppenraum zu anderen Türen muss mindestens 

3 m betragen. 

 

4.2.9 1Vor den Türen notwendiger Treppenräume der Kellergeschosse müssen Vorräume 

angeordnet sein. 2Vor den Vorräumen müssen notwendige Flure angeordnet sein. 3Öffnungen 

in den Wänden dieser Vorräume sind zulässig  

 

1. zum notwendigen Treppenraum, 

2. zu notwendigen Fluren. 

 
4Der Abstand von der Tür zum notwendigen Treppenraum zu anderen Türen muss 

mindestens 3 m betragen.  

 

4.3  Notwendige Flure 

 

4.3.1 Ausgänge von Nutzungseinheiten müssen auf notwendige Flure oder ins Freie führen.  

 

4.3.2 Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss mindestens ein 

Ausgang in einen notwendigen Treppenraum, einen Vorraum eines Sicherheitstreppen-

raumes oder ins Freie in höchstens 35 m Entfernung erreichbar sein. 

 

4.3.3 1Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung dürfen nicht länger als 15 m sein. 2Sie müssen 

zum Vorraum eines Sicherheitstreppenraums, zu einem notwendigen Flur mit zwei 

Fluchtrichtungen oder zu einem offenen Gang führen. 3Die Flure nach Satz 1 sind durch 

nichtabschließbare, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse von anderen notwendigen 

Fluren abzutrennen. 
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4.3.4 Innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 400 m² Grundfläche, deren Nutzung 

hinsichtlich der Brandgefahren mit einer Büro- oder Verwaltungsnutzung vergleichbar ist, sind 

notwendige Flure nicht erforderlich. 

 

4.3.5 In Nutzungseinheiten, die einer Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen oder hinsichtlich der 

Brandgefahren mit einer Büro- oder Verwaltungsnutzung vergleichbar sind, müssen Räume 

mit mehr als 400 m² Grundfläche 

 

1. gekennzeichnete Gänge mit einer Breite von mindestens 1,20 m haben, die auf möglichst 

geradem Weg zu entgegengesetzt liegenden Ausgängen zu notwendigen Fluren führen 

und 

2. Sichtverbindungen innerhalb der Räume zum nächstliegenden Ausgang haben, die nicht 

durch Raumteiler oder Einrichtungen beeinträchtigt wird. 

 

4.3.6 1In notwendigen Fluren sind Empfangsbereiche unzulässig. 2Sie sind zulässig, wenn 

 

1. die Rettungswegbreite nicht eingeschränkt wird, 

2. der Ausbreitung von Rauch in den notwendigen Flur vorgebeugt wird und 

3. der notwendige Flur zwei Fluchtrichtungen hat. 

  

4.4 Türen in Rettungswegen 

 

4.4.1 1Türen von Vorräumen, notwendigen Treppenräumen, Sicherheitstreppenräumen und von 

Ausgängen ins Freie müssen in Fluchtrichtung aufschlagen. 2Die Türen der Rettungswege 

müssen jederzeit von innen leicht und in voller Breite geöffnet werden können. 

 

4.4.2 1Schiebetüren sind im Zuge von Rettungswegen unzulässig. 2Dies gilt nicht für automatische 

Schiebetüren, die die Rettungswege nicht beeinträchtigen. 3Pendeltüren in Rettungswegen 

müssen Vorrichtungen haben, die ein Durchpendeln der Türen verhindern. 

 

4.4.3 Türen, die selbstschließend sein müssen, dürfen offengehalten werden, wenn sie Ein-

richtungen haben, die bei Raucheinwirkung ein selbsttätiges Schließen der Türen bewirken; 

sie müssen auch von Hand geschlossen werden können. 

 

4.4.4 1Mechanische Vorrichtungen zur Vereinzelung oder Zählung von Besuchern, wie Drehtüren 

oder -kreuze, sind in Rettungswegen unzulässig. 2Dies gilt nicht für mechanische 

Vorrichtungen, die im Gefahrenfall von innen leicht und in voller Breite geöffnet werden 

können. 

 

5 Räume mit erhöhter Brandgefahr 

 

 Die Grundfläche von Räumen mit erhöhter Brandgefahr darf nicht mehr als 400 m² betragen. 

 

6 Sicherheitstechnische Gebäudeausrüstung 

 

6.1 Feuerwehraufzüge, Fahrschächte von Feuerwehraufzügen und deren Vorräume 

 

6.1.1 Feuerwehraufzüge 

 

6.1.1.1 Hochhäuser müssen Feuerwehraufzüge mit Haltestellen in jedem Geschoss haben.  

 

6.1.1.2 1Jede Stelle eines Geschosses muss von einem Feuerwehraufzug in höchstens 50 m 

Entfernung erreichbar sein. 2Die Entfernung wird in der Lauflinie gemessen. 
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6.1.1.3 Feuerwehraufzüge müssen eigene Fahrschächte haben, in die Feuer und Rauch nicht 

eindringen können.  

 

6.1.1.4 1Vor jeder Fahrschachttür muss ein Vorraum angeordnet sein, in den Feuer und Rauch nicht 

eindringen können. 2Der Vorraum muss in unmittelbarer Nähe zu einem notwendigen 

Treppenraum angeordnet sein. 

 

6.1.1.5 Feuerwehraufzüge sind in allen Geschossen ausreichend zu kennzeichnen. 

 

6.1.1.6 Fahrkörbe von Feuerwehraufzügen müssen zur Aufnahme einer Krankentrage geeignet sein. 

 

6.1.2 Fahrschächte von Feuerwehraufzügen  

 

6.1.2.1 Fahrschacht- und Fahrkorbtüren müssen eine fest verglaste Sichtöffnung mit einer Fläche von 

mindestens 600 cm² haben. 

6.1.2.2 1Im Fahrschacht müssen ortsfeste Leitern so angebracht sein, dass ein Übersteigen vom 

Fahrkorb zur Leiter und von der Leiter zu den Fahrschachttüren möglich ist. 2Die 

Fahrschachttüren müssen ohne Hilfsmittel vom Schacht aus geöffnet werden können. 

 

6.1.3 Vorräume der Fahrschächte von Feuerwehraufzügen 

 

6.1.3.1 1Vorräume von Feuerwehraufzugsschächten müssen mindestens 6 m² Grundfläche haben 

und zur Aufnahme einer Krankentrage geeignet sein. 2Der Abstand zwischen der 

Fahrschachttür und der Tür zum notwendigen Flur muss mindestens 3 m betragen. 

 

6.1.3.2 Öffnungen in den Wänden der Vorräume sind zulässig für Türen 

 

1. zu notwendigen Fluren,  

2. zu Fahrschächten,  

3. ins Freie. 

 

6.1.3.3 Feuerwehraufzüge und andere Aufzüge dürfen gemeinsame Vorräume haben, wenn diese 

die Anforderungen an Vorräume von Feuerwehraufzugsschächten erfüllen.  

 

6.1.3.4 In den Vorräumen müssen Geschosskennzeichnungen so angebracht sein, dass sie durch 

die Sichtöffnung der Fahrschacht- und Fahrkorbtür erkennbar sind. 

 

6.1.3.5 1Feuerwehraufzüge müssen eine Bedieneinrichtung für den Notbetrieb haben. 2Bei 

maschinenraumlosen Feuerwehraufzügen muss sich diese im Vorraum der Zugangsebene 

für die Feuerwehr befinden. 

 

6.2 Druckbelüftungsanlagen 

 

6.2.1 1Der Eintritt von Rauch in innenliegende Sicherheitstreppenräume und deren Vorräume sowie 

in Feuerwehraufzugsschächte und deren Vorräume muss jeweils durch Anlagen zur 

Erzeugung von Überdruck verhindert werden. 2Ist nur ein innenliegender 

Sicherheitstreppenraum vorhanden, müssen bei Ausfall der für die Aufrechterhaltung des 

Überdrucks erforderlichen Geräte betriebsbereite Ersatzgeräte deren Funktion übernehmen.  

 

6.2.2 1Druckbelüftungsanlagen müssen so bemessen und beschaffen sein, dass die Luft auch bei 

geöffneten Türen zu dem vom Brand betroffenen Geschoss auch unter ungünstigen 

klimatischen Bedingungen entgegen der Fluchtrichtung strömt. 2Die Abströmungsge-

schwindigkeit der Luft durch die geöffnete Tür des Sicherheitstreppenraums zum Vorraum und 
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6.4.2 1Brandmelder müssen bei Auftreten von Rauch automatisch eine Alarmierung im betroffenen 

Geschoss auslösen. 2Automatische Brandmeldeanlagen müssen durch technische 

Maßnahmen gegen Falschalarme gesichert sein. 3Brandmeldungen müssen von der Brand-

melderzentrale unmittelbar und automatisch zur Leitstelle der Feuerwehr weitergeleitet 

werden.  

 

6.4.3 1Hochhäuser müssen Alarmierungs- und Lautsprecheranlagen haben, mit denen im 

Gefahrenfall Personen alarmiert und Anweisungen erteilt werden können. 2Die Vorräume der 

Feuerwehraufzüge müssen eine Gegensprechanlage mit Verbindung zur Brandmelder- und 

Alarmzentrale haben. 

 

6.4.4 In einem für die Feuerwehr leicht zugänglichen Raum müssen zentrale Anzeige- und 

Bedieneinrichtungen für Rauchabzugs-, Brandmelde-, Alarmierungs- und Lautsprecheran-

lagen und eine zentrale Anzeigevorrichtung für Feuerlöschanlagen vorhanden sein. 

 

6.4.5 1Aufzüge müssen mit einer Brandfallsteuerung ausgestattet sein, die durch die automatische 

Brandmeldeanlage ausgelöst wird. 2Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die 

Aufzüge ein Geschoss mit Ausgang ins Freie oder das diesem nächstgelegene, nicht von der 

Brandmeldung betroffene Geschoss unmittelbar anfahren und dort mit geöffneten Türen 

außer Betrieb gehen. 

 

6.5 Sicherheitsbeleuchtung 

 

6.5.1 In Hochhäusern muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die bei Ausfall der 

allgemeinen Beleuchtung selbsttätig in Betrieb geht. 

 

6.5.2 Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein 

 

1. in Rettungswegen, 

2. in Vorräumen von Aufzügen, 

3. für Sicherheitszeichen von Rettungswegen. 

  

6.6 Sicherheitsstromversorgungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Gebäudefunkanlagen 

 

6.6.1 Hochhäuser müssen Sicherheitsstromversorgungsanlagen haben, die bei Ausfall der 

allgemeinen Stromversorgung den Betrieb der sicherheitstechnischen Gebäudeausrüstung 

übernimmt, insbesondere der 

 

1. Sicherheitsbeleuchtung, 

2. automatischen Feuerlöschanlagen und Druckerhöhungsanlagen für die Löschwasser-

versorgung, 

3. Rauchabzugsanlagen, 

4. Druckbelüftungsanlagen,  

5. Brandmeldeanlagen, 

6. Alarmierungsanlagen, 

7. Aufzüge, 

8. Gebäudefunkanlagen für die Feuerwehr. 

 

6.6.2 Hochhäuser müssen Blitzschutzanlagen haben, die auch die sicherheitstechnische Gebäude-

ausrüstung schützen (äußerer und innerer Blitzschutz). 
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7.4.2 1Feste, flüssige oder gasförmige Brennstoffe dürfen nicht in Geschossen über dem 

Erdgeschoss gelagert werden. 2Dies gilt nicht für den Tagesvorrat von Brennstoffen für den 

Betrieb der Sicherheitsstromversorgungsanlagen.  

 

8 Erleichterungen für Hochhäuser mit nicht mehr als 60 m Höhe in Zellenbauweise 
 

 1Für Hochhäuser mit nicht mehr als 60 m Höhe und mit Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 

200 m² Grundfläche über dem ersten Obergeschoss sind automatische Feuerlösch-, 

Brandmelde- und Alarmierungsanlagen nicht erforderlich, wenn 

 

1. die Nutzungseinheiten untereinander, zu anders genutzten Räumen und zu notwendigen 

Fluren feuerbeständige Trennwände haben, die von Rohdecke zu Rohdecke gehen, 

2. der Brandüberschlag von Geschoss zu Geschoss durch eine mindestens 1 m hohe 

feuerbeständige Brüstung oder 1 m auskragende feuerbeständige Deckenplatte behindert 

wird, 

3. die automatische Auslösung der Druckbelüftungsanlagen und der Brandfallsteuerung der 

Aufzüge sicher gestellt ist und  

4. die Früherkennung eines Brandes in den Nutzungseinheiten durch Rauchwarnmelder mit 

Netzstromversorgung erfolgt. 

 
 2Satz 1 gilt auch für Nutzungseinheiten mit mehr als 200 m² Grundfläche, wenn sie durch 

raumabschließende feuerbeständige Wände, die von Rohdecke zu Rohdecke gehen, in Teile 

von nicht mehr als 200 m² Grundfläche unterteilt werden.  

 

9 Betriebsvorschriften 

 

9.1 Freihaltung der Rettungswege und Flächen für die Feuerwehr 

 

9.1.1 1Zufahrten und Bewegungsflächen sowie Eingänge für die Feuerwehr müssen ständig frei 

gehalten werden. 2Darauf ist dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen. 

9.1.2 Die Rettungswege müssen ständig frei gehalten werden. 

 

9.1.3 In Vorräumen und notwendigen Treppenräumen dürfen keine Gegenstände abgestellt 

werden. 

 

9.2 Brandschutzordnung, Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungswegepläne  

 

9.2.1 1Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle ist eine Brandschutzordnung aufzustellen 

und durch Aushang bekannt zu machen. 2In der Brandschutzordnung sind insbesondere 

festzulegen 

 

1. die Aufgaben des Brandschutzbeauftragten,  

2. die Maßnahmen im Fall eines Brandes, 

3. die Regelungen über das Verhalten bei einem Brand, 

4. die Maßnahmen, die zur Rettung Behinderter erforderlich sind. 

 

9.2.2 Im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle sind Feuerwehrpläne anzufertigen und der 

örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. 

 

9.2.3 In jedem Geschoss muss der Flucht- und Rettungswegeplan des jeweiligen Geschosses an 

allgemein zugänglicher Stelle gut sichtbar ausgehängt werden. 
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9.3 Verantwortliche Personen 

 

9.3.1 Der Eigentümer des Hochhauses ist für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 

verantwortlich. 

 

9.3.2 1Der Eigentümer hat einen geeigneten und mit dem Hochhaus und dessen technischen 

Einrichtungen vertrauten Brandschutzbeauftragten zu bestellen und der 

Brandschutzdienststelle zu benennen. 2Der Brandschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die 

Einhaltung des genehmigten Brandschutzkonzeptes und der sich daraus ergebenden 

Anforderungen an den betrieblichen Brandschutz zu überwachen und dem Eigentümer 

festgestellte Mängel zu melden. 

 

9.3.3 1Der Eigentümer kann die Verpflichtungen nach Nummer 9.3.1 und 9.3.2 durch schriftliche 

Vereinbarung auf einen Betreiber übertragen, wenn dieser oder dessen beauftragter 

Betriebsleiter mit dem Hochhaus und dessen Einrichtungen vertraut ist. 2Die Verantwortung 

des Eigentümers bleibt unberührt. 
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3.3 Brandabschnittsfläche 

Die Brandabschnittsfläche ist die Grundfläche des Geschosses mit der größten Ausdehnung 
eines Brandabschnitts zwischen den aufgehenden Umfassungsbauteilen. 

 
3.4 Brandbekämpfungsabschnitt 

Ein Brandbekämpfungsabschnitt ist ein auf das kritische Brandereignis normativ bemessener, 
gegenüber anderen Gebäudebereichen brandschutztechnisch abgetrennter Gebäudebereich 
mit spezifischen Anforderungen an Wände und Decken, die diesen Brandbekämpfungs-
abschnitt begrenzen.  
 

3.5 Grundfläche des Brandbekämpfungsabschnitts 

Die Grundfläche des Brandbekämpfungsabschnitts ist die Grundfläche des untersten 
oberirdischen Geschosses bzw. der untersten Ebene des Brandbekämpfungsabschnitts, 
gemessen an der höchsten Stelle der Bodenplatte zwischen den aufgehenden 
Umfassungsbauteilen. Die Grundfläche tiefer liegender Bereiche, wie Gruben und Pressen-
keller, werden der Grundfläche des Brandbekämpfungsabschnitts zugeschlagen. 

 
3.6 Brandbekämpfungsabschnittsfläche 

Die Brandbekämpfungsabschnittsfläche ist die Summe der Grundflächen von Geschossen 
und Ebenen des Brandbekämpfungsabschnitts zwischen den aufgehenden Umfassungs-
bauteilen. 
 
3.7 Geschoss 

Ein Geschoss umfasst alle auf gleicher Höhe liegenden, sowie in der Höhe versetzten Räume 
und Raumteile eines Brandabschnitts oder eines Brandbekämpfungsabschnitts. Geschosse 
werden durch Geschossdecken getrennt, die raumabschließend und standsicher sein 
müssen. Die Grundfläche eines Geschosses ist die Fläche zwischen den aufgehenden 
Umfassungsbauteilen oder Brandwänden eines Geschosses. 
 

3.8 Ebene 

Eine Ebene umfasst alle auf gleicher Höhe liegenden Räume oder Raumteile in einem 
Brandbekämpfungsabschnitt zwischen den Außenwänden oder den Wänden zur Trennung 
von Brandbekämpfungsabschnitten. Ebenen sind durch Decken getrennt, deren 
Standsicherheit brandschutztechnisch bemessen sein muss. Die Decken haben Öffnungen, 
nicht klassifizierte Abschlüsse oder Abschottungen. Bei der Ermittlung der Grundfläche der 
jeweiligen Ebene werden die Flächen von Öffnungen und nicht klassifizierte Abschlüsse oder 
Abschottungen nicht angerechnet.  
 

3.9  Einbauten6 

Einbauten umfassen einzelne auf gleicher Höhe liegende begehbare Bauteile oberhalb des 
Fußbodens von Geschossen und Ebenen. Einbauten sind brandschutztechnisch nicht 
bemessen. Die Grundfläche von Einbauten ist die Fläche zwischen ihren Umfassungswänden 
bzw. den freien Rändern. 
 

3.10 Erdgeschossige Industriebauten 

Erdgeschossige Industriebauten sind Gebäude mit nicht mehr als einem oberirdischen 
Geschoss ohne Ebenen, deren Fußböden an keiner Stelle mehr als 1,0 m unter der Gelände-
oberfläche liegen. 
                                                      
6 Hinweis: die Genehmigungsfreistellung nach HBO bezieht sich nicht auf Einbauten im Sinne von Nr. 3.9 der 

MIndBauRL 
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Der Brandschutzbeauftragte hat die Aufgabe, die Einhaltung des genehmigten Brandschutz-
konzeptes und der sich daraus ergebenden betrieblichen Brandschutzanforderungen zu über-
wachen und dem Betreiber festgestellte Mängel zu melden. Die Aufgaben des Brandschutz-
beauftragten sind im Einzelnen schriftlich festzulegen. 
Der Name des Brandschutzbeauftragten und jeder Wechsel sind der Brandschutzdienststelle 
auf Verlangen mitzuteilen.  

 
5.14.4 Der Betreiber eines Industriebaus hat im Einvernehmen mit der Brandschutz-
dienststelle in Abhängigkeit von der Art oder Nutzung des Betriebes, stets jedoch bei 
Industriebauten mit einer Summe der Grundflächen der Geschosse aller Brandabschnitte bzw. 
aller Brandbekämpfungsabschnittsflächen von insgesamt mehr als 2.000 m², eine Brand-
schutzordnung aufzustellen.  
 
5.14.5 Die Betriebsangehörigen sind bei Beginn des Arbeitsverhältnisses und danach in 
Abständen von höchstens zwei Jahren über die Lage und die Bedienung der 
Feuerlöschgeräte, der Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen sowie über die 
Brandschutzordnung zu belehren. 
 
5.14.6 In Industriebauten mit einer Brandbekämpfungsabschnittsfläche von insgesamt mehr 
als 30.000 m² sind im Einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle Vorkehrungen zu treffen, 
die eine Funkkommunikation der Feuerwehr ermöglichen. 
 
5.14.7 In notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen Treppenräumen und 
Ausgängen ins Freie, in notwendigen Fluren sowie innerhalb der erforderlichen Breite von 
Hauptgängen dürfen keine Gegenstände abgestellt werden. 
 

6 Anforderungen an Baustoffe und Bauteile sowie an die Größe der 

Brandabschnitte im Verfahren ohne Brandlastermittlung 

6.1 Grundsätze des Nachweises 

6.1.1 Allgemeines 

Die Größe der Brandabschnitte und die Anforderungen an Bauteile und Baustoffe werden auf 
der Grundlage von Tabellenwerten ermittelt (vereinfachtes Verfahren). 
 

6.1.2 Geschosse mit Ebenen 

Für Geschosse mit Ebenen kann der Brandschutz im Verfahren ohne Brandlastermittlung nicht 
nachgewiesen werden. 
 

6.2  Zulässige Größe der Brandabschnittsfläche 

Die zulässigen Größen der Brandabschnittsflächen bestimmen sich in Abhängigkeit von den 
Sicherheitskategorien K 1 bis K 4, von der Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und 
aussteifenden Bauteile sowie von der Zahl der oberirdischen Geschosse nach Tabelle 2. 
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Tabelle 1 

Fensterloser Raum 
Luftvolumenstrom [m3/h] 

Betriebsfall A1 Betriebsfall B2 
1 2 3 

Küche:   
- Grundlüftung 40 60 
- Stoßlüftung 200 200 
   
Kochnische 40 60 
Bad (auch mit WC) 40 60 
Toilettenraum 20 30 

 
1 Betriebsfall A 

Nutzungsunabhängige Betriebsdauer von mindestens 12 Stunden täglich, 
Stoßlüftung muss möglich sein. 

2 Betriebsfall B 
Nutzungsabhängige Betriebsdauer, Stoßlüftung muss möglich sein. 

 

2.1.1 Zuluft über Lüftungsanlagen und -einrichtungen 

Die Zuluft kann außerhalb der fensterlosen Räume an zentraler Stelle der Wohnung 

oder durch Öffnungen in den Außenwänden der Wohnung unmittelbar zugeführt 

werden, wenn zu den fensterlosen Räumen eine Verbindung durch Nachstrom-

öffnungen oder -spalte besteht.  

 

Für die Stoßlüftung von Küchen muss die Zuluft über eine Lüftungsanlage mit Ventilator 

oder über dichte Leitungen vom Freien oder über Außenluftöffnungen unmittelbar 

zugeführt werden. 

 

Außenluftöffnungen, Leitungen vom Freien und Lüftungsanlagen mit Ventilator sind so 

zu bemessen, dass sich für den planmäßigen Zuluftvolumenstrom rechnerisch kein 

größerer Unterdruck in der Wohnung als 8 Pa gegenüber dem Freien ergibt. Befinden 

sich in der Wohnung raumluftabhängige Feuerstätten, sind die Öffnungen, Leitungen 

und Lüftungsanlagen so zu bemessen, dass sich für die Summe aus dem planmäßigen 

Zuluftvolumenstrom und dem Verbrennungsluft-Volumenstrom (= 1,6 m³/h je kW 

Nennleistung) kein größerer Unterdruck in der Wohnung als 4 Pa gegenüber dem 

Freien errechnet. Anlagentechnisch muss gewährleistet sein, dass die Feuerstätten 

nur bei ausreichender Verbrennungsluftversorgung betrieben werden können.  

 

Außenluftöffnungen und Leitungen, die auch der Verbrennungsluftversorgung von 

Feuerstätten dienen, dürfen nicht verschlossen oder zugestellt werden, sofern nicht 

durch besondere Sicherheitseinrichtungen gewährleistet ist, dass die Feuerstätten nur 
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bei ausreichender Verbrennungsluftversorgung betrieben werden können. Andere 

Außenluftöffnungen und Leitungen vom Freien sowie Belüftungsanlagen mit 

Ventilatoren, die nicht vorgewärmte Luft fördern, sollen in der Wohnung absperrbar 

sein. 

 

2.1.2 Entlüftungsanlagen 

Die Lüftungsanlage muss die Abluft über dichte Leitungen ins Freie fördern. 

 

Die Entlüftungsanlagen müssen Ventilatoren mit steiler Kennlinie haben. 

Lüftungsanlagen, die für einen Luftvolumenstrom nach Spalte 2 der Tabelle 1 

bemessen sind, müssen mit selbsttätigen Einrichtungen ausgestattet sein, die eine 

tägliche Betriebsdauer von mindestens 12 Stunden sicherstellen. Bei Lüftungsanlagen 

mit einem Luftvolumenstrom nach Spalte 3 der Tabelle 1 dürfen die 

Ventilatoren - ausgenommen von Zentralentlüftungsanlagen nach Nr. 2.2 - vom Nutzer 

abzuschalten sein (Bedarfslüftung). 

 

Befinden sich in der Wohnung raumluftabhängige Feuerstätten, bleibt § 4 Abs. 2 

MFeuV
3
 unberührt.  

 

2.1.3 Abluftöffnungen 

Die Abluftöffnungen der Entlüftungsanlagen dürfen in jedem fensterlosen Raum von 

Hand absperrbar sein oder selbsttätige Rückschlagklappen haben.  

 

2.2 Lüftungsanlagen für mehrere Wohnungen 

Die fensterlosen Räume mehrerer Wohnungen dürfen über gemeinsame Anlagen oder 

Lüftungsleitungen be- und entlüftet werden. 

Die Entlüftungsanlage muss dazu 

 

- in allen Wohnungen mit Ventilatoren und selbsttätigen Rückschlagklappen für alle 

Abluftöffnungen ausgestattet sein (Einzellüftungsgeräte) oder 

- einen zentralen Ventilator besitzen, der ganztägig betrieben wird und in den 

Wohnungen nicht abgeschaltet werden kann (Zentralentlüftungsanlagen); Zentral-

entlüftungsanlagen dürfen für eine nächtliche Absenkung des Abluftvolumenstroms 

um bis zu 50 % eingerichtet sein.  

 

                                                      
3 § 4 Abs. 2 MFeuV siehe § 4 Abs. 2 FeuVO (Hessen) 
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Bei Einzellüftungsgeräten sollen die Zuluftöffnungen in den Wohnungen von Hand 

absperrbar oder mit selbsttätigen Absperrklappen versehen sein.  

 

2.3 Lüftungsanlagen nach DIN 18017 

Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3:2009-09 für fensterlose Bäder und Toilettenräume 

in Wohnungen erfüllen die lüftungstechnischen Anforderungen nach den Abschnitten 

2 bis 2.2, wenn die Wohnungen keine fensterlosen Küchen und Kochnischen 

aufweisen.  

 

3 Schallschutzanforderungen (§ 15 Abs. 2 MBO
4
) 

Lüftungsanlagen und -leitungen für fensterlose Räume in Wohnungen müssen gegen 

die Weiterleitung von Schall in andere Wohnungen oder fremde Räume entsprechend 

DIN 4109 gedämmt sein.  

 

4 Brandschutzanforderungen (§ 41 Abs. 2 MBO
5
) 

Lüftungsanlagen und -leitungen für fensterlose Räume in Wohnungen müssen der 

Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen 

M-LüAR genügen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 § 15 Abs. 2 MBO siehe § 15 Abs. 2 HBO 
5 § 41 Abs. 2 MBO siehe § 44 Abs. 2 HBO 
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Verordnung über Feuerungsanlagen und 

Brennstofflagerung (Feuerungsverordnung) vom 

3. Februar 2009 (GVBl. I 2009 S. 30), geändert 

durch Verordnung vom 3. November 2014 (GVBl. 

2014 S. 269) 

www.wirtschaft.hessen.de  

 

Verzeichnis der Prüf-, Überwachungs- und 

Zertifizierungsstellen nach den 

Landesbauordnungen (PÜZ-Verzeichnis) 

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) 
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